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Vorwort

Von H. Jorg Thieme, Diisseldorf

Die ehemals sozialistischen Lander Ost- und Mitteleuropas stehen in einem
Prozel radikaler ordnungspolitischer Veranderungen. Die administrativen
Wirtschaftssysteme waren iiber vierzig bzw. siebzig Jahre geprégt durch eine
rigorose zentrale Planung des Wirtschaftsprozesses; sie umzusetzen, setzte die
weitestgehende Zentralisierung, also ,Verstaatlichung“, der Verfiigungs-
rechte an den Produktionsmitteln voraus. Die negativen wirtschaftlichen und
sozialen Konsequenzen dieser unheilvollen Kombination von zentraler Wirt-
schaftsplanung einerseits und staatlichen Eigentumsrechten andererseits sind
nach dem Zusammenbruch des Sozialismus hinreichend deutlich geworden.

Es war deshalb klar, daf} eine angestrebte Transformation der administrati-
ven Zentralplanwirtschaft in eine Marktwirtschaft nur dann gelingen wird,
wenn die Entscheidungs-, Handlungs- und Nutzungsrechte am Produktions-
mitteleigentum moglichst rasch dezentralisiert und privatisiert werden. Dies
ist in den theoretischen Vorschligen und Konzeptionen der Systemtransfor-
mation postuliert und hinreichend begriindet worden. Gleichwohl zeigen die
ersten Erfahrungen in den Transformationsldndern und insbesondere auch in
Ostdeutschland, daB es duBerst problematisch ist, diese gewaltige Privatisie-
rungsaufgabe in der Praxis ziigig zu 16sen. Die Schwierigkeiten bestehen nicht
nur rein quantitativ darin, daf3 nahezu die gesamte Volkswirtschaft in staat-
lichen oder genossenschaftlichen Unternehmen organisiert war, die nunmehr
zur Disposition stehen. Hinzu kommen die beobachtbaren wirtschaftlichen
und sozialen Probleme in der Transformationsphase (drastischer Riickgang
von Produktion und Beschiftigung, Marktzusammenbriiche, Preissteigerun-
gen, politische Unsicherheiten, Nationalititenstreitigkeiten, Wanderungspro-
zesse usw.), Unklarheiten bei der Ubernahme 6kologischer Altlasten, unge-
klarte Rechtsanspriiche ehemaliger Eigentiimer, nicht existierende oder nicht
funktionierende Kredit- und Eigenkapitalméirkte, fehlende Bewertungskrite-
rien fiir vorhandenes Realkapital in den Unternehmen sowie — und dies ist fiir
den Prozef der Privatisierung besonders gravierend - fehlende rechtliche,
administrative und personelle Voraussetzungen fiir die konkreten Privatisie-
rungsverfahren.

Diesen Privatisierungsproblemen war die Tagung des Ausschusses zum Ver-
gleich von Wirtschaftssystemen des Vereins fiir Socialpolitik gewidmet, die
vom 27. bis 29. September 1992 in Horumersiel/Schillig stattfand. In acht
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Referaten und Koreferaten wurden unterschiedliche theoretische, aber auch
sehr praxisbezogene Aspekte der Privatisierungspolitik in den Transforma-
tionsprozessen angesprochen und diskutiert.

Einen ersten Schwerpunkt bildeten dabei die Begriindung der Notwendig-
keit von Privatisierungen sowie die Analyse der in Ostdeutschland und ande-
ren europdischen Transformationsldndern angewendeten Privatisierungs- und
Sanierungsmethoden. Ein Vergleich der verschiedenen praktizierten Verfahren
zeigt, daf} Zeitbedarf und gesamtwirtschaftliche Dimension des Sanierungs-
problems im Privatisierungsproze hiufig unterschétzt und 6konomische sowie
soziale Ziele der Transformation unterschiedlich gut verwirklicht werden
(Leipold). Die Notwendigkeit zur Privatisierung ist nicht nur fiir die ehemals
sozialistischen Planwirtschaften evident, sondern in abgeschwéchter Form
auch fiir die Marktwirtschaften Westeuropas. Am Einigungsprozef in Deutsch-
land wird sichtbar, dafl die Chancen einer notwendigen Zuriickdrangung
staatlicher Produktions- und Unternehmenstétigkeit in den alten Bundesladn-
dern weitgehend nicht genutzt wurden und die unter Allokationsaspekten
erforderliche marktwirtschaftliche Erneuerung ausblieb (Hartwig).

Ein zweiter Diskussionsschwerpunkt waren die Privatisierungserfahrungen
in den neuen Bundeslidndern in Deutschland: Ziele, Hemmnisse und Strate-
gien der Privatisierung wurden einmal am Beispiel einer ostdeutschen Schliis-
selindustrie, der chemischen Industrie, aus der Sicht der staatlichen Privatisie-
rungsagentur (Treuhandanstalt) dargestellt und keineswegs pessimistische
Zukunftserwartungen formuliert (Schraufstdtter). Sodann wurde die Ausgangs-
situation der Wohnungswirtschaft in den postsozialistischen Léndern kritisch
gewiirdigt und am Beispiel der ostdeutschen Wohnungswirtschaft gezeigt, wie
durch die Ubernahme der westdeutschen Regulierungssysteme die notwendi-
gen Anpassungsprozesse verzogert und die Besitzstinde der kommunalen
Wohnungswirtschaft in den neuen Bundesldndern gesichert werden (Schonfel-
der). SchlieBlich wurden Privatisierung und Reorganisation der Volkseigenen
Betriebe aus ordnungstheoretischer Sicht analysiert, wobei die Treuhandanstalt
selbst bei strikter Beschriankung auf die Rolle des Unternehmensverkéufers
wegen finanzieller und 6kologischer Altlasten, ungeklédrter Eigentumsfragen
und arbeitsrechtlicher Verpflichtungen nur bedingt erfolgreich sein kann
(Paraskewopoulos).

In dem dritten Schwerpunkt wurden Privatisierungs- und Transformations-
probleme aus transaktions- und systemtheoretischer sowie ordnungspoliti-
scher Sicht beurteilt: Dazu wurde ein Transformationsmodell unter Einschlufl
gesamtwirtschaftlicher Koordinationskosten vorgestellt und am Beispiel der
Privatisierung seine Leistungsfahigkeit bei der Losung praktischer Transfor-
mationsprobleme gepriift (Bohnet / Reichhardt). In einem in systemtheoreti-
scher Tradition stehenden Beitrag zu einer evolutiondren Theorie der Wirt-
schaftsprozesse wird nicht der Transfer von Staats- in Privateigentum als zen-
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trales Transformationsproblem gesehen. Da in den ehemaligen Zentralplan-
wirtschaften keine wohldefinierten Eigentumsrechte existierten, sind im
Transformationsproze Wirtschaftsweise und Eigentumsrechte erst neu zu
konstituieren (Dietz). Aus ordnungs- und strukturpolitischer Sicht wurde kri-
tisiert, da3 die Privatisierungsdebatte und -strategien primir betriebswirt-
schaftliche und nicht gesamtwirtschaftliche Aspekte beriicksichtigen. Bei den
vorgeschlagenen strukturpolitischen Privatisierungsstrategien ist das Ausmaf
ordnungspolitischer Probleme allerdings abhéngig von der Ausgestaltung der
sektoralen Strukturpolitik (Peters).

Der vorliegende Band erhebt keinen Anspruch auf umfassende und
erschopfende Analyse des Privatisierungsproblems in Transformationsprozes-
sen. Die Kiirze der verfiigbaren Tagungszeit, die geringen empirischen Pri-
vatisierungserfahrungen sowie Interessen und Neigungen der Autoren sind
Griinde genug, keine allgemeine Privatisierungstheorie zu erwarten. Gleich-
wohl konnen interessante Einsichten in einzelne Aspekte der dramatischen
Dezentralisierungsprozesse in den Transformationsldndern gewonnen wer-
den. Dafiir danke ich den Referenten (Autoren), Koreferenten und Diskus-
sionsteilnehmern, die die AusschuBsitzung in nordischer Einsamkeit zu einem
erinnerungswiirdigen Ereignis gestaltet haben. Meinen Mitarbeitern, Herrn
Dr. Albrecht Michler, Herrn Dipl.-Ok. Henning Eckermann und Herrn
Dipl.-Ok. Karlheinz Kratz, danke ich fiir die umfangreiche Unterstiitzung
nicht nur bei der Organisation der Tagung, sondern auch bei der Herausgabe
dieses Bandes.

Diisseldorf, im Frithjahr 1993
Prof. Dr. H. Jorg Thieme
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Alternative Privatisierungs- und Sanierungsmethoden
in Mittel- und Osteuropa

Von Helmut Leipold, Marburg

A. Einleitung

Die mittel- und osteuropdischen Lander sind auf dem mithsamen Weg von
der Plan- zur Marktwirtschaft. In Theorie und Praxis dominiert dabei die Ein-
sicht, daf3 eine funktionierende Marktwirtschaft auch privates Eigentum ver-
langt. Die Privatisierungspolitik erweist sich jedoch als auBerordentlich
schwieriges Unterfangen, das allein aufgrund der GroBenordnung historisch
einmalig ist. Noch Ende der 80er Jahre erwirtschaftete der sozialistische, also
der staatlich oder genossenschaftlich organisierte Sektor in allen Reformlidn-
dern mehr als 90 vH des Volkseinkommens. In der Industrie beliefen sich die
entsprechenden Anteile auf nahezu 100 vH. Folglich steht nun die Privatisie-
rung gesamter Volkswirtschaften an. Bei dieser umfassenden Neuverteilung
der Vermogens- und Verfiigungsrechte sind unvermeidlich auch betréachtliche
Interessenkonflikte involviert. Daher verwundert es nicht, da Tempo,
Umfang und Methoden der Privatisierung in den einzelnen Ladndern umstrit-
ten sind und auch auBerordentlich unterschiedlich ausfallen (als Uberblick vgl.
United Nations Economic Commission for Europe 1992; Dehesa 1991; Gros-
feld | Hare 1991; Leipold 1992 a; Roggemann 1992).

In diesem Beitrag konnen die ldnderspezifischen Detailregelungen und die
unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Ausgangsbedingungen der
Privatisierungspolitik nicht behandelt werden. Vielmehr sollen die wichtigsten
Methoden dargestellt und knapp bewertet werden. Dies geschieht unter dem
Gliederungspunkt B., wobei vereinfacht zwischen den Methoden des Ver-
kaufs und der Gratisvergabe unterschieden wird. Die Ausfiihrungen befassen
sich vorrangig mit den Varianten der Gratisvergabe, und zwar aus zwei Griin-
den. Erstens existieren dazu vergleichsweise zur Verkaufsmethode nur wenig
Untersuchungen. Zweitens gibt es zu dem Vorhaben, einen betrédchtlichen
Teil des ehemals sozialistischen Produktivvermogens gratis oder gegen einen
symbolischen Preis an die Bevolkerung oder die Belegschaften zu verteilen,
keine historischen Parallelen und demgemif auch keine Erfahrungen. Des-
halb iiberrascht es auch nicht, da3 mit Ausnahme Deutschlands die Regelun-
gen zur Massenprivatisierung in allen Reformldndern umstritten waren und
die Verabschiedung der Privatisierungsgesetze mafgeblich verzogerten.
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Daneben war und ist strittig, ob und inwieweit Ausldnder gleiche Erwerbs-
chancen wie Inldnder erhalten sollen und ob und inwieweit enteignetes Ver-
mogen an die Alteigentiimer zuriickgegeben oder entschéddigt werden soll. Die
Auseinandersetzungen basieren offensichtlich auf der Annahme, daf3 das hin-
terlassene sozialistische Vermogenserbe hinreichend attraktive Erwerbs- und
Beteiligungsobjekte enthilt. Die auf diese Annahme gegriindeten Erwartun-
gen deuten wiederum eine Uberschétzung des vorhandenen Vermdgensstocks
und eine Unterschédtzung des gesamtwirtschaftlichen Sanierungsbedarfs an.
Fiir diese Vermutung spricht auch die Tatsache, dafl das Sanierungsproblem in
den Reformléndern bisher kaum offentliche Aufmerksamkeit gefunden hat.
Die Frage, was mit den Vermogensobjekten und speziell den Betrieben
geschehen soll, die sich kurzfristig nicht privatisieren lassen, wird sich jedoch
frither oder spéter iiberall stellen. Von daher scheint es geboten, das Sanie-
rungsproblem aufzugreifen und einige in Frage kommende Methoden zu
dessen Bewiltigung aufzuzeigen, was unter dem Gliederungspunkt C. gesche-
hen soll.

B. Alternative Privatisierungsmethoden
I. Regelungsbediirftige Tatbestinde der Privatisierungsmethoden

Das priagende Merkmal der sozialistischen Eigentumsverhéltnisse bestand
und besteht in der Zuordnung der wirtschaftlichen Verfiigungsrechte zu kol-
lektiv verfaBten Organen wie zu staatlichen Organen, Beschiftigten- oder
Genossenschaftskollektiven. Die Defekte des staatlichen wie auch des sog.
gesellschaftlichen Eigentums sind bekannt und wurzeln mafgeblich in der
Trennung zwischen Verfiigung und Verantwortung sowie in der Beschriankung
selbstdndiger unternehmerischer Initiativen ( Leipold 1983). Privatisierung des
sozialistischen Eigentums bezweckt Entstaatlichung und Entkollektivierung
der Wirtschaft und bedeutet demnach die Ubertragung der Eigentumsrechte
von staatlichen oder sonstigen kollektiv verfaten Organen an selbstdndige
und selbstverantwortliche natiirliche oder juristische Personen. Mit der Rege-
lung, von wem welche Objekte fiir wen zu welchen Preisen und Konditionen
iibertragen werden sollen, ist zugleich die Frage nach der Privatisierungs-
methode angesprochen.

Beziiglich der Frage, wem die Zustédndigkeit fiir die Durchfithrung der Pri-
vatisierungsgesetze iibertragen werden soll, bieten sich folgende Moglichkei-
ten an. Tréger der Privatisierungspolitik konnen erstens staatliche Agenturen,
zweitens unabhéngige und kommerziell wirtschaftende Agenturen und drit-
tens die zur Privatisierung anstehenden Wirtschaftseinheiten selber sein.

Als staatliche Agenturen kommen etablierte oder neu einzurichtende Mini-
sterien, ferner Anstalten des 6ffentlichen Rechts wie z. B. die Treuhandanstalt
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bis hin zu dezentralen von Bezirken oder Kommunen kontrollierten Privatisie-
rungsfonds in Frage. Fiir unabhéngige Privatisierungsagenturen bieten sich
ebenfalls verschiedene Organisationsformen an. Sie konnen als private
Aktiengesellschaften (Investmentgesellschaften, mutual funds, Holding AG)
verfaf3t sein, wobei der Staat neben Privatpersonen Anteilsrechte halten kann.
Die Agenturen handeln im staatlichen Auftrag, wirtschaften aber selbstindig
und rentabilitatsorientiert (Borensztein / Kumar 1991). SchlieBlich kann die
Zustandigkeit fiir die Privatisierung auch dem Management und den Beleg-
schaftsorganen (Arbeiterrat, Versammlung der Genossenschaftsmitglieder)
iibertragen werden, die dann im Rahmen der gesetzlichen Regelungen initia-
tiv werden. Diese dezentrale Losung weist Schwichen auf. Fiir das Manage-
ment erdffnen sich Gelegenheiten zur personlichen Bereicherung, die durch
die bekanntgewordenen Fille der wilden oder spontanen Privatisierung belegt
werden (Johnson / Kroll 1991). Seitens der Belegschaftsorgane sind Wider-
stinde gegen externe Erwerber und unternehmerisch gebotene Sanierungs-
konzepte zu befiirchten (Gruszecki /| Winiecki 1991).

Beziiglich der Frage, welche Objekte fiir wen privatisiert werden sollen oder
konnen, gilt es im ersten Schritt, die Objekte zu benennen, deren Privatisie-
rung verboten ist. Dazu gehdren in den meisten Reformldndern Boden-
schitze, Waldflachen, Kulturgiiter, Stralen- und Wasserwege, Offentliche
Versorgungsunternehmen und andere Einrichtungen der offentlichen Infra-
struktur (vgl. beispielhaft dafiir die russischen Regelungen bei Peterhoff /
Schneider 1992, S. 107). Fiir die zur Privatisierung vorgesehenen Objekte ist
dann zu kldren, von wem sie erworben werden konnen. Eine wichtige Diffe-
renzierung bezieht sich dabei auf in- und ausldndische Personen. So existieren
in den meisten Landern Sonderregelungen fiir den Erwerb von Immobilien
und besonders von Grund und Boden durch Auslinder. Mit Ausnahme
Deutschlands ist der Erwerb landwirtschaftlicher Nutzflichen durch Auslén-
der nahezu iiberall entweder verboten oder nur in begrenztem Umfang zulés-
sig (vgl. Tabelle 1 und 2).

Unterschiedliche Regelungen findet man auch fiir das gewerbliche Ver-
mogen im Industrie- und Dienstleistungsbereich. Beispielhaft dazu sind die
Gesetze zur kleinen und groBen Privatisierung in der Tschechoslowakei (Dyba
1991; Kupka 1992). Die kleine Privatisierung betrifft die Betriebseinheiten
des Handwerks-, Handels-, Gaststitten- und sonstigen Dienstleistungsbe-
reichs. Die Regelungen der groBen Privatisierung gelten fiir Industriebetriebe,
Geldinstitute und Versicherungsanstalten. Der Erwerb von Objekten im
Bereich der kleinen Privatisierung ist auf natiirliche und juristische Personen
der CSFR begrenzt und wird hauptséchlich iiber 6ffentliche Versteigerungen
organisiert. Ausldnder konnen nur an wiederholten Versteigerungen teilneh-
men (vgl. unten B.IL.2.). Dagegen kénnen Ausldnder Objekte im Bereich der
grofen Privatisierung von Anfang an erwerben. Ausgenommen davon sind
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Tabelle 1
Privatisierung landwirtschaftlicher Betriebe
Restitution an Verkauf oder Erwerb durch

ehemalige Verteilung an Auslinder

Eigentiimer Inldnder
Bulgarien Ja Ja Verboten
CSFR Ja Ja (Verkauf) Verboten
Deutschland Ja Ja (Verkauf) Ja
Estland Ja Ja Verboten
Lettland Ja Ja Verboten
Litauen Ja Ja Keine Entscheidung
Polen Ja Ja (Verkauf) Begrenzt
Ruménien Ja Ja Verboten
RuBland Nein Ja Verboten
Ukraine Nein Ja Verboten
Ungarn Teilweise Ja (Verkauf Verboten

und Verteilung)

WeiBruBland Nein Geplant _

Quelle: United Nations Economic Commission for Europe 1992, S. 196.

Tabelle 2
Methoden zur Privatisierung im Handels- und Dienstleistungsbereich
Verkauf Gratis- Erwerb durch
vergabe Auslander
Auktion Direkt-
verkauf
Bulgarien Ja Ja Nein -
CSFR Ja Ja Nein Begrenzt 2
Deutschland Nein Ja Nein Unbegrenzt
Estland Ja Ja Nein -
Lettland Ja Ja Nein -
Litauen Ja Geplant Nein
Polen Ja Ja Nein Unbegrenzt
Ruménien Ja Ja Nein Unbegrenzt
RuBland Ja Ja Nein Begrenzt
Ukraine Ja Ja Nein -
Ungarn Ja Ausnahmsweise Nein Begrenzt
WeiBruBland Ja Ja Nein Begrenzt

2 Begrenzt in Teilnahme an erster Auktion. Spitere Teilnahme und Erwerb von
privaten Eigentiimern sind meist méglich.

Quelle: United Nations Economic Commission for Europe 1992, S.244.
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zumindest fiir eine bestimmte Zeit die Anteile von Betrieben, die zur Massen-
privatisierung anstehen und die nur Inldnder im Wege der Ausgabe von Gut-
scheinen erwerben konnen. Einzelheiten dazu werden an spaterer Stelle noch
erldutert (B.IIL.).

Neben den Rechten auslédndischer Erwerber gilt es, die Rechte und Ansprii-
che der Alteigentiimer zu kldren. Die Frage, ob und inwieweit die zwangs-
weise enteigneten Vermogensobjekte an die ehemaligen Eigentiimer zuriick-
gegeben werden sollen oder ob und in welcher Hohe der Staat Entschadigun-
gen zu leisten hat, erweist sich in allen Reformlidndern als Streitpunkt. Aus
juristischer Sicht scheint die dingliche Riickgabe geboten zu sein. Wie die
Erfahrungen in Ostdeutschland belegen, ist die Durchsetzung der Riickgabe-
anspriiche jedoch mit betrdchtlichen rechtlichen und 6konomischen Proble-
men verbunden. Die fritheren Eigentumsverhéltnisse lassen sich meist nicht
eindeutig rekonstruieren. Vor allem das gewerbliche Betriebsvermogen ist
durch Investitionen oder Betriebszusammenschliisse im Laufe der Zeit verin-
dert worden. Eine klare Zuordnung des Vermogens zu ehemaligen Eigen-
timern und aktuellen Nutzern ist kaum moglich. Aufgrund der Vermogens-
anderungen ergibt sich ein Filz von Anspriichen, der sich nur im Wege miih-
samer und langwieriger rechtlicher Prozeduren entwirren 14B3t. Als weiteres
Erschwernis kommt hinzu, daf in den sozialistischen Staaten keine systemati-
schen Grundbiicher gefiihrt wurden.

Diese Rechtsunsicherheiten wirken sich als Privatisierungs- und Investi-
tionshemmnis aus. Die besseren okonomischen Argumente sprechen daher
fiir das Entschadigungsprinzip. Es sichert den Erwerbern und Investoren klare
Eigentumsrechte, weil es deren Rechte von den Anspriichen der Alteigentii-
mer gegeniiber dem Staat trennt. Freilich ist auch die Kldrung und Festlegung
einer angemessenen Entschiddigung ein schwieriges Geschift (vgl. Sinn / Sinn
1991, S.96ff.). Von daher mag ein Kompromif zwischen Riickgabe und Ent-
schddigung empfehlenswert sein, wonach die dingliche Riickgabe auf jene
Vermogensobjekte zu beschranken ist, die sich nicht wesentlich verdndert
haben. Diese Bedingung diirfte am ehesten bei Wohnungen und landwirt-
schaftlich genutzten Bodenflachen erfiillbar sein. Die landesspezifischen
Gesetze enthalten ungeachtet von der Anerkenntnis oder Ablehnung der
Restitution eine Reihe von Vorbehalten, die in der Tabelle 3 nicht beriicksich-
tigt sind. Beispielhaft sei auf das in Deutschland im Mérz 1991 erlassene
»Hemmnisbeseitigungsgesetz* und das im Juli 1992 erlassene ,,Investitionsvor-
ranggesetz“ verwiesen, deren Zweck es ist, den Erwerberinteressen Vorrang
gegeniiber den Interessen der Alteigentiimer zu sichern.

Der wichtigste Bestandteil der Privatisierungsmethode ist die Spezifikation
der Bedingungen, zu denen Vermogensobjekte erworben oder iibertragen
werden konnen und sollen. Die Alternativen bewegen sich zwischen den
Polen des Verkaufs und Verschenkens. Dazwischen liegen Losungen, die eine

2 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 223
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Tabelle 3
Restitution (verabschiedet oder geplant)
Industrie Handel Landwirtschaft
Bulgarien Ja Ja Ja
CSFR Ja Ja Ja
Deutschland Ja Ja Ja
Estland Ja Ja Ja
Lettland Ja Ja Ja
Litauen Ja Ja Ja
Polen Ausnahmsweise Ja Ja
Ruminien Nein Nein Nein
RuBland Nein Nein Nein
Ukraine Nein Nein Nein
Ungarn Nein Nein Nein
WeiBruBland Nein Nein Nein

Quelle: United Nations Economic Commission for Europe 1992, S. 200.

Kombination zwischen Verkauf und Verschenken vorsehen, indem Personen-
gruppen Vorzugsregelungen bei der Privatisierung eingerdumt werden.
Tabelle 4 und 5 zeigen die Anwendung dieser Methoden bei der Privatisierung
des industriellen Vermogens.

II. Verkaufsmethoden

Der Verkauf des sozialistischen Vermogens stellt in allen Reformlédndern
die wichtigste Privatisierungsmethode dar. Denkbare Verkaufsmethoden sind
erstens diskrete Verhandlungen zwischen Privatisierungsagenturen und
Erwerbern, zweitens Offentliche Bietverfahren und drittens der Verkauf von
Anteilen auf dem Markt an anonyme Erwerber, also der Aktienverkauf. Die
Vorziige und Grenzen dieser Methoden seien kurz genannt. Die konkrete
Anwendung in den Reformldndern wird in den Tabellen aufgezeigt.

1. Diskrete Verkaufsverhandlungen

Vor dem Verkaufsbeginn hat die Privatisierungsagentur zunéichst eine mog-
lichst detaillierte Bestandsaufnahme der einzelnen Vermogensobjekte zu
erstellen. Dazu gehoren die Beschreibung und Bewertung der Verméogensbe-
stande (vgl. beispielhaft Dyba 1991, S.5). Das ist leichter gesagt als getan. Bei
der Privatisierung der Staatsbetriebe beginnen die Schwierigkeiten mit der
Aufspaltung des Gesamtvermdogens in marktgerechte Betriebsteile. Bekannt-
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Tabelle 4
Methoden zur Privatisierung des Industrievermogens
Gratisvergabe bzw. Sonderkonditionen
Verkauf an | Bevolkerung Belegschaft Dezentrale
In- und staatl. oder
Aus- unabhingige
lander Fonds
Bulgarien Ja Nein Ja Nein
CSFR Ja Gutscheine Nein Ja
Deutschland Ja Nein Nein Nein
Estland Nein Ja Ja Ja
Lettland Ja Vorgesehen Ja -
Litauen Ja Nein Teilweise -
Polen Ja Gutscheine Ja Ja
(Fondsanteile)
Ruménien Ja Gutscheine Ja Ja
RuBland Ja Ja Ja Ja
Ukraine Ja Ja Ja Ja
Ungarn Ja Nein Teilweise Nein
WeiBruBland Ja Ja Ja Ja

Quelle: United Nations Economic Commission for Europe 1992, S.235.

lich bestand in der Zentralplanwirtschaft ein Hang zu GroBbetrieben. Grofle
und Organisation der Betriebe waren maf3geblich von politisch-administrati-
ven Kriterien bestimmt. Nun gilt es, diese Komplexe zu entflechten und iiber-
lebensfihige Einheiten ausfindig zu machen. Dabei sind zufillig gewachsene
und kalkulierte Verpflichtungen oder Guthaben zu separieren und zuzurech-
nen. Allein aufgrund der planwirtschaftlichen Preis- und Rechnungsdefekte
scheint es geboten, daf3 der Staat iiberkommene Verpflichtungen (Schulden,
Altlasten) der Betriebe iibernimmt oder zumindest grofziigig im Kaufpreis
aufrechnet. Die Preisfindung markiert ohnehin den schwierigsten Teil der
Verkaufsverhandlungen, womit das eigentliche Bewertungsproblem ange-
sprochen ist.

In westlichen Marktwirtschaften orientiert sich der Unternehmenspreis am
Ertragswert, also am abdiskontierten Wert der zukiinftigen Ertrage. Unter
den Bedingungen der Systemtransformation 148t sich dieses Bewertungsver-
fahren nur bedingt anwenden. Weder die aus der planwirtschaftlichen Vergan-
genheit stammenden noch die aktuellen Betriebsdaten konnen als verldBliche
Anhaltspunkte fiir die zukiinftige Ertragslage der Betriebe dienen. Hinzu

2%
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Tabelle 5

Vergabe- und Beteiligungsformen fiir die Belegschaft

Bulgarien Bis zu 20 vH der Aktien mit NachlaB von 50 vH

CSFR Keine

Deutschland Keine

Estland Beteiligung vorgesehen

Lettland Beteiligung vorgesehen

Litauen Vorzugsrechte fiir Gutscheine der Belegschaft beim Aktien-
verkauf

Polen Bis zu 20 vH der Aktien mit NachlaB von 50 vH

Rumiinien Bis zu 10 vH der Aktien mit NachlaB von 10 vH

RuBland Zwei Wahlméglichkeiten: Entweder Gratisvergabe von 25 vH

der Aktien und Erwerb weiterer 10 vH mit Nachla8 von 30 vH
oder Verteilung von 51 vH der Aktien gegen Gutscheine von je
10.000 Rubel und Kauf der 49 vH zu festgesetzten Preisen
Ukraine Vorzugsrechte beim Verkauf

Ungarn Erwerb von bis zu 15 vH der Aktien mit staatlicher Férderung
(Gesetz iiber Mitarbeiterbeteiligung)

WeiBruBland | Ungeklart

Quelle: United Nations Economic Commission for Europe 1992, S. 235; Informations-
dienst des Instituts der deutschen Wirtschaft 1992, S. 5.

kommen Unsicherheiten iiber ungekldrte Rechtsanspriiche sowie iiber die
weitere Entwicklung der politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen. Von daher liegt es nahe, die Preisfindung am Substanzwert
zu orientieren. Dazu sind die Zeitwerte der Aktiva und Passiva des Betriebes
zu ermitteln, wozu die vor der Privatisierung zu erstellenden Eroffnungsbilan-
zen einige Aufschliisse geben. Daneben sind auch nichtbilanzierte Werte wie
Markenrechte, Ausbildungsstand der Belegschaft, etablierte Absatzbeziehun-
gen u. a. zu beriicksichtigen. Die fiir den Verkauf verantwortlichen Agenturen
sind gut beraten, wenn sie sich des Sachverstands erfahrener Wirtschaftspriifer
und Beraterfirmen bedienen. Zudem sind sie auf die Bewertungen der Ver-
handlungspartner und deren unternehmerisches Wissen angewiesen. Jeden-
falls ist der Preis Verhandlungssache. Es gibt keinen fairen oder gar objekti-
ven Preis. Deshalb und aufgrund der aus dem Verkauf ganzer Wirtschaftsbe-
reiche rithrenden besonderen Marktbedingungen sind auch keine hohen Kauf-
preise zu erwarten. Reichliches Angebot von Vermdgen mit meist geringer
Qualitédt und Ertragsaussicht bei begrenzter Nachfrage driickt bekanntlich die
Preise nach unten, weshalb die Privatisierungserldse entgegen noch vorhande-
nen Erwartungen in allen Reformlidndern bescheiden ausfallen werden.
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2. Offentliche Bietverfahren

Aufgrund der angedeuteten Bewertungsprobleme bietet es sich an, das
Bietverfahren so weit als moglich anzuwenden. Danach sind die angebotenen
Vermogensobjekte 6ffentlich auszuschreiben (Schmieding / Koop 1991). Den
Kaufinteressenten sollten dabei moglichst umfassende Daten iiber die Kauf-
objekte zuginglich sein. Es ist auf die Anonymitét des Bietens zu achten, um
Absprachen zu verhindern.

Die Auktionen im Rahmen der kleinen Privatisierung in der CSFR koénnen
als Anschauungsbeispiele dienen (Vitek 1991). In der seit Januar 1991 ange-
laufenen ersten Runde waren nur inldndische Bieter zugelassen. Der Aufruf-
preis wurde durch unabhingige Bewerter festgelegt. Zur Teilnahme an den
Auktionen mufiten 10 vH dieses Preises, mindestens aber 10000 Kronen hin-
terlegt werden. Der Kaufpreis war spatestens 30 Tage nach Zuschlag zu zah-
len. Tatsdchlich wurden die Aufrufpreise 1991 um durchschnittlich 40vH
iiberboten. Wurden die angebotenen Objekte in der ersten Runde nicht ver-
kauft, so wurde der Aufrufpreis um 10vH, maximal um 50vH reduziert,
wobei in der zweiten Runde dann auch auslédndische Bieter zugelassen waren.

Angesichts der unvollkommenen Kapitalmérkte bietet dies Verfahren die
beste Gewihr fiir die marktgerechte Preisfindung. Wie die Erfahrungen zei-
gen, hat es sich im Rahmen der kleinen Privatisierung bewihrt und gilt hier
auch in den meisten Reformldndern als obligatorische Privatisierungsmethode
(United Nations Economic Commission for Europe 1992, S.242ff.; Inotai
1992).

3. Verkauf iiber die Borse

Das Bietverfahren ist ein temporérer Behelf fiir Kapitalmérkte, deren Ent-
wicklung sich in der Experimentierphase befindet. Das gilt besonders fiir die
Entwicklung der organisierten Aktienmérkte. So existieren mittlerweile zwar
die gesetzlichen Grundlagen fiir die Umwandlung der Staatsbetriebe in
Aktiengesellschaften, fiir die Griindung autonomer Geschéftsbanken und fiir
die Einrichtung von Aktienboérsen. Die Moglichkeiten und die Bereitschaft fiir
die Privatisierung der Betriebe iiber die Borse sind jedoch in den meisten
Fillen nicht gegeben. Es mangelt sowohl an attraktiven Beteiligungsobjekten
als auch an privaten und professionellen Erwerbsinteressenten. Die Anlauf-
schwierigkeiten fiir den Gang zur Borse werden in Polen deutlich. Hier sollten
in 1990 sieben Staatsbetriebe iiber die Borse privatisiert werden. Dies gelang
nur fiir fiinf Betriebe, wobei bei vier Betrieben die Nachfrage nach den Aktien
hinter den Erwartungen zuriickblieb. Der Katalog der zum Aktienkauf anste-
henden Unternehmen war bis Ende 1991 auf ganze neun (Mitte 1992 auf
zwolf) Kandidaten angewachsen, wobei sich die Aktienkurse bisher in den
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meisten Fillen unterhalb der Emissionspreise bewegten (United Nations Com-
mission for Europe 1992, S.241f.; Delhaes 1992, S.74).

Auch die Ergebnisse in anderen Reformldndern belegen, da8 der borsen-
méBig organisierte Aktienverkauf vorerst nur in Ausnahmefillen als Privati-
sierungsmethode geeignet ist (vgl. Tabelle 6). Im Vergleich zum Verkauf an
einzelne Erwerber weist sie zudem den Nachteil auf, da3 unternehmerische
Sanierungskonzepte nicht eingebracht werden.

Tabelle 6
Stand und Umsiitze der Aktienborsen
Eroffnung Zahl der notierten | Tiglicher Umsatz
Aktien (in Mio. US $)

Bulgarien Dez. 1991
CSFR geplant 1992
Estland -
Lettland -
Litauen -
Polen April 1991 9 70
Ruménien geplant 1992
RuBland Nov. 1990 21 1
Ukraine Okt. 1992
Ungarn Juni 1990 19 0,5
WeiBruBland 1992

Quelle: United Nations Economic Commission for Europe 1992, S. 228.

4. Vorziige und Grenzen der Verkaufsmethode

Damit ist sicherlich der wichtigste Vorteil des Verkaufs der Staatsbetriebe
an einzelne Erwerber angedeutet. Fiir ein Unternehmen einen Bieter und
Erwerber zu finden, heift in der Regel auch das beste Unternehmenskonzept
zu finden (Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium fiir Wirtschaft
1991, S.16). Der Kaufpreis indiziert die erwarteten Ertrage der Vermogens-
objekte. Fehlende Kaufgebote deuten umgekehrt mangelnde Ertragsaussich-
ten an. Preise sind daher das vergleichsweise beste MaS8 fiir die Bewertung der
Vermogensbestiande und deren relative Ertrige. Die preisgelenkte Privatisie-
rung sorgt dafiir, dal das Vermoégen zum fahigsten Wirt wandert. In der
Transformationsphase ist eine Reihe phasenspezifischer Unvollkommenhei-
ten zu beriicksichtigen, die bereits genannt wurden. Sowohl die Entwicklung
der gesetzlichen Regelungen und deren administrative Kontrolle als auch die
Entwicklung der Wirtschaftsprozesse sind hochst unsicher. Hinzu kommen
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politische Instabilitdten diverser Art. Exemplarisch genannt seien ethnische
und nationalstaatliche Konflikte, der ungebrochene Einflul ehemals méchti-
ger und privilegierter Gruppen und Institutionen (Militér, Staatssicherheitsap-
parate) oder das Aufkommen neuer mafioser und auferhalb des Rechts agie-
render Organisationen. Unter diesen Umstdnden und eingedenk der bloBen
Masse an Privatisierungsobjekten kann nicht erwartet werden, daf sich das
sozialistische Vermogen und insbesondere das industrielle Vermogen im
Wege des Verkaufs innerhalb einer absehbaren Zeitspanne privatisieren 148t.
Ferner ist zusétzlich das Problem der sozialen Akzeptanz der Privatisierungs-
politik durch die Bevolkerung zu beriicksichtigen (Gruszecki/ Winiecki
1991). Bei der Privatisierung des Staatsvermogens geht es um eine umfassende
Neuverteilung der Eigentums- und damit der betrieblichen Verfiigungsrechte,
und zwar in einer Zeit, in der die Bevolkerung statt des erwarteten schnellen
Wohlstands zundchst steigende Preise, Arbeitsplatzverluste und teilweise
reale Einkommenseinbulen hinnehmen mufB}. Vor diesem Hintergrund
scheint es verstandlich, politisch sogar geboten, daB3 die verantwortlichen
Regierungen die Idee der Massenprivatisierung aufgreifen. Die bevorzugte
Methode dazu ist die Gratisvergabe des Vermogens an die Bevolkerung und
an die Belegschaften.

III. Methoden der Gratisvergabe

Den verschiedenen Varianten der Gratisvergabe ist gemeinsam, daf3 die
zusténdige Privatisierungsinstanz auf einen Kaufpreis und damit auf Verkaufs-
erlose verzichtet, indem sie die Vermogensobjekte umsonst oder gegen ein
symbolisches Entgelt iibertragt. In den Reformldndern dominieren folgende
drei Methoden der Gratisvergabe:

— Gratisvergabe von Anteilen ausgewihlter Staatsbetriebe durch die Ausgabe
von Gutscheinen an die Bevolkerung;

— Ubertragung von Staatsbetrieben an dezentrale Fonds mit Beteiligung der
Bevolkerung an den Fonds;

— Ubertragung der Staatsbetriebe an die Belegschaften und das Management,
wobei unterschiedliche Beteiligungsformen méglich sind.

Bei allen Methoden der Gratisvergabe sind analog zur Verkaufsmethode
zunichst die Vermogensobjekte auszuwihlen und zu bewerten. Zur Massen-
privatisierung eignen sich dabei solche Betriebe, die als iiberlebens- und
ertragsfahig gelten. Notfalls sind vor der Auswahl staatliche Sanierungsvorlei-
stungen, z. B. die Entschuldung oder die Stiarkung der Eigenkapitalbasis erfor-
derlich. Ferner ist zu entscheiden, welche Kapitalanteile in die Massenprivati-
sierung eingebracht werden. Vorstellbar ist, daB Restanteile entweder fiir den
Verkauf reserviert werden oder aber im Staatsbesitz bleiben. Nach diesen
iiblichen Vorarbeiten sind dann die Ubertragungsmodi zu regeln.
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1. Ausgabe von Gutscheinen an die Bevolkerung

Eine verbreitete Methode besteht in der Ausgabe von Gutscheinen an die
inldndische Bevolkerung. Danach erhilt jeder erwachsene Inldnder kostenlos
oder gegen ein symbolisches Entgelt zur Deckung der Transaktionskosten
eine gleiche Anzahl von Gutscheinen, die spéter nach eigener Wahl gegen
Eigentumstitel an den Betrieben oder sonstigen Vermdogensobjekten einge-
tauscht werden konnen. Beispielhaft dafiir sind die Regelungen in der CSFR
(Dyba 1991; Kupka 1992).

Hier stehen in der ersten Runde 1495 Unternehmen fiir die Massenprivati-
sierung zur Disposition. Deren gesamtes Buchkapital wird auf 500 Mrd. Kro-
nen veranschlagt, von dem nur ein Anteil von ca. 55 vH in die Massenprivati-
sierung eingebracht wird. Der Rest wird entweder verkauft oder bleibt Staats-
besitz. Die in einer Angebotsliste priasentierten Unternehmen werden dann
iiber die Ausgabe von Gutscheinen privatisiert. Jeder erwachsene Inldnder
kann Couponhefte mit je 1000 Investitionspunkten erwerben. Der Preis je
Heft betrdgt 1035 Kronen. Dieser Betrag entspricht einem Viertel des durch-
schnittlichen Monatseinkommens. Bis Anfang 1992 wurden 8,5 Mio. Hefte
erworben. Die Inhaber haben dann bei Postimtern die Punkte auf die Unter-
nehmen zu verteilen, wobei die Punkte auf hochstens 10 Unternehmen verge-
ben werden konnen. Moglich ist auch die Delegation der Auswahl an Privati-
sierungs-Investment-Fonds, von denen es ca. 450 gibt. Die 15 groten meist
bankeigenen Fonds verwalten mehr als die Hilfte der delegierten Punkte. Die
einzelnen Fonds diirfen maximal 20vH des Kapitals eines Unternehmens
erwerben und miissen mindestens fiir zehn Unternehmen gleichzeitig bieten.
Damit soll einer iberméfigen Konzentration vorgebeugt und ein Risikoaus-
gleich gesichert werden. Im Gegenzug erhalten die Biirger Anteilscheine an
den Investmentfonds, die spater (ab Herbst 1993) an der Borse gehandelt oder
aber zuriickverkauft werden konnen.

Die in Punkten vorgenommenen Anlageentscheidungen werden von einer
zentralen Stelle registriert. Die Nominalwerte der Aktien richten sich nach
MafBgabe der verteilten Investitionspunkte, wobei die Zuteilung der Aktien
iiber mehrere Runden verlduft. Bleiben Aktien in der ersten Runde aufgrund
mangelnden Erwerbsinteresses iibrig, geht der Restbestand in die néchste
Runde. Sind die Aktien iiberzeichnet, gibt es zwei Alternativen. Bei einer
Uberzeichnung bis maximal 25 vH wird die Zuteilung zu den Investmentfonds
bis zu 20vH gekiirzt, wiahrend die Einzelanleger bedient werden. Bei einer
Uberzeichnung von mehr als 25vH werden die eingesetzten Investitions-
punkte den Bietern zuriickerstattet und alle Aktien zu einem héheren Preis in
die néchste Runde eingebracht. Spétestens nach 5 - 6 Runden hofft man, die
Mirkte rdumen und die Voraussetzung fiir die Eréffung von Sekunddrmérk-
ten mit Borsen in Prag und Bratislavia schaffen zu konnen.
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Die CSFR hat mit ihrem Programm der Massenprivatisierung als Vorbild
fiir andere Reformlédnder gewirkt, in denen &hnliche Regelungen verabschie-
det worden sind (vgl. Tabelle 4). Attraktiv ist dieses Verfahren, weil es gleiche
Chancen fiir eine breitgestreute Beteiligung am Produktivvermégen bietet.
Indem die Beteiligungsentscheidung den Biirgern selbst iiberlassen bleibt,
werden Anreize geschaffen, sich mit der Lage und Entwicklung von Unter-
nehmen und Mirkten zu beschiftigen. Auf diese Weise konnen die Anlage-
entscheidungen der Biirger und der Investmentfonds auch Aufschliisse tiber
die Bewertung des Unternehmensvermogens vermitteln, was besonders der
Entwicklung von Aktien- und Kapitalmérkten zugute kommen diirfte. Nicht
zu unterschitzen ist die mit der Eigentumsbeteiligung verbundene soziale
Unterstiitzung der Privatisierungspolitik.

Freilich werden Enttauschungen nicht ausbleiben, zumal fiir die Masse der
Kleinaktionire nur bescheidene Anteile zur Verfiigung stehen. Mit dem Ver-
schenken bescheidener Anteile von sanierungsbediirftigen Staatsbetrieben an
viele unerfahrene Kleinaktionére 148t sich auf Dauer keine egalitére und breit-
gestreute Vermogensbeteiligung erreichen. Bei den anfangs zu erwartenden
turbulenten Kursbewegungen wird es neben Gewinnern auch viele Verlierer
geben. Zudem ist damit zu rechnen, daB viele Aktiondre die gleichsam
geschenkten Titel moglichst schnell wieder zu verkaufen trachten. Westliche
Erfahrungen sprechen dafiir, daB3 nur ein kleiner Teil der Bevolkerung Ver-
mogen in Form risikoreicher Aktien halten mochte, so dafl es auch in den
Reformldndern zu einer ungleichen Verteilung des Produktivvermogens kom-
men wird. Unabhingig von diesen verteilungspolitischen Effekten wohnen
dieser Privatisierungsmethode allokative Schwéchen inne (Schmieding 1992).
Die Gratisvergabe bringt weder unternehmerische Sanierungskonzepte noch
das dringend benétigte Kapital ein. Sanierungskonzepte und Kapital sind
jedoch in der Transformationsphase die knappen und deshalb dringlich gefrag-
ten Engpafifaktoren.

2. Gratisvergabe und Beteiligungen an Investmentfonds

Es bleibt zu fragen, ob andere Privatisierungsmethoden Abhilfe verspre-
chen. Eine denkbare Variante besteht darin, die fiir die Massenprivatisierung
ausgewdhlten Betriebe gratis an dezentrale Fonds (Investmentfonds, mutual
funds) zu iibertragen und diese als Eigner einzusetzen. Die Bevélkerung wird
hierbei indirekt beteiligt, indem sie Aktien an diesen Gesellschaften entweder
kostenlos oder gegen ein symbolisches Entgelt erhilt. Diese Variante 148t sich
am Beispiel der polnischen Regelungen konkretisieren (Polish Ministry of
Ownership Changes 1991; Lipton / Sachs 1990; Blanchard | Layard 1992;
Delhaes 1992).

Hier ist die Einrichtung von 10 - 15 ,nationalen Investmentfonds* vorgese-
hen, die in Form von Aktiengesellschaften selbstindig wirtschaften. Alle
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Interessenten, auch inldndische Investoren, konnen Aktien an diesen Fonds
kaufen. Den erwachsenen polnischen Inldndern wird das Privileg eingerdumt,
jeweils einen Anteil eines jeden Fonds gegen ein symbolisches Entgelt in Héhe
von 5 - 20vH des durchschnittlichen Monatseinkommens zu erwerben. Nach
den aktuellen Richtlinien ist geplant, daf vorerst 10 Fonds bis Ende 1992 ihre
Tatigkeit beginnen und die Anteilscheine an die Bevolkerung im Laufe des
Jahres 1993 vergeben werden. Im Vorlauf dazu sind die fiir die Massenprivati-
sierung vorgesehenen Unternehmen auszuwihlen und in Aktiengesellschaften
umzuwandeln. Urspriinglich waren dazu 400 grofe Staatsunternehmen vorge-
sehen, die ca. 25 vH des Umsatzes und 12 vH der Beschiftigten im Industrie-
sektor reprasentieren. Die aktuelle Liste umfaft jedoch nur etwas mehr als
200 Unternehmen.

Von deren Aktienkapital wird ein Anteil von 60 vH an die Investmentfonds
iibertragen, die Belegschaften erhalten kostenlos 10 vH und 30 vH werden im
Staatsbesitz belassen und sollen spiter verkauft oder an diverse Sozialfonds
verteilt werden. Die Aktien der einzelnen Unternehmen gehen zu 33vH an
einen Investmentfonds, der auf diese Weise Hauptaktiondr werden soll, wih-
rend der Rest auf die anderen Fonds verteilt wird. Urspriinglich war eine sek-
torale Spezialisierung der Investmentfonds vorgesehen. Nunmehr werden die
Aktienpakete nach dem Bietverfahren zugeteilt. Jeder Investmentfonds erhalt
eine identische Zahl an Punkten, die fiir den Erwerb der Ein-Drittel-Anteile
eingesetzt und nach dem Hochstgebot verteilt werden. Die Fonds kénnen
nach Aufnahme ihrer Tétigkeit Anteile an externe Erwerber verkaufen oder
untereinander handeln und so ihr eigenes Portfolio gestalten. Vom Fonds-
management, dem auch erfahrene ausldndische Krifte angehoren sollen, wird
eine rentabilitdtsorientierte Vermogensdisposition erwartet, wozu relativ
weitgehende Einflu- und Kontrollméglichkeiten in den Unternehmen, groB-
ziigige Gewinnbeteiligungen und spiter die Kontrolle durch die Anteilseigner
die Anreize liefern sollen. In ihrer Funktion als Hauptaktiondre konnen sie
Fondsvertreter in die Aufsichtsrdte senden und so das Verhalten des Manage-
ments direkt kontrollieren. Konsequenterweise miilte dies auch eine unmit-
telbare Verantwortung fiir die unterstellten Unternehmen einschlieBen. Die
gesellschaftsrechtliche Stellung der Investmentfonds bleibt dazu bisher zwie-
lichtig. Jedenfalls iibersteigen ihre Kompetenzen und Pflichten die der west-
lichen Investmentgesellschaften, deren Hauptzweck die risikodiversifizierte
Vermogensanlage zugunsten der Anteilseigner, meist der Kleinanleger ist.
Die polnischen Investmentfonds ndhern sich dem Status von Holding-Gesell-
schaften mit weitgehenden Kontrollrechten iiber die Unternehmenspolitik. So
ist bereits die Befiirchtung geduflert worden, die Investmentfonds konnten
sich zu modifizierten Industrieministerien entwickeln (Delhaes 1992).

Um diesen Gefiahrdungen zu begegnen, unterliegen die Fonds der Kontrolle
durch einen Aufsichtsrat, dessen Mitglieder vom Ministerium fiir Eigentums-
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umwandlung ernannt werden, ferner der Kontrolle durch das Kartellamt.
Auflerdem wird auf die disziplinierende Kontrolle seitens der Anteilseigner
gesetzt, die durch den freien Einsatz ihrer gleichsam geschenkten oder teil-
weise gekauften Anteile Einfluf} auf eine rentabilitdtsorientierte Fondspolitik
nehmen kénnen oder sollen. Wahrscheinlich ist, da das Verhalten der Fonds-
manager neben wirtschaftlichen ebensosehr von politischen Kriterien und
Erwartungen bestimmt wird. Der wirtschaftliche Erfolg der Fonds héngt von
den Ertragen der Unternehmen ab. Darum ist es jedoch schlecht bestellt. Der
Grofteil der polnischen Staatsunternehmen ist hochverschuldet, annéhernd
40 vH wirtschaften mit Verlust. Das bloBe Uberleben wird bisher mit diversen
Tricks gesichert, beispielsweise mit der zwischenbetrieblichen Kreditgewih-
rung, der Stundung von Steuerzahlungen, der Beleihung oder dem Verkauf
von Grundstiicken und sonstigen attraktiven Unternehmensaktiva und nicht
zuletzt der exzessiven Ausnutzung von Monopolsituationen. Bezeichnend ist,
daB die Industrieproduktion in 1991 schneller gesunken ist als die Beschiftig-
tenzahl, wodurch sich die ohnehin geringe Arbeitsproduktivitdt weiter ver-
schlechtert hat (Slay 1990; Bienkowski 1992).

Es besteht also unzweifelhaft ein betréchtlicher Bedarf an betriebswirt-
schaftlicher Umstrukturierung, der wahrscheinlich die Leistungsfihigkeit der
Investmentfonds tiberfordert. Sie diirften weder iiber das notwendige unter-
nehmerische Potential und das erforderliche Kapital noch iiber die Durch-
setzungsfahigkeit in den Unternehmen verfiigen. Der durch die gleichsam
kostenlose Vergabe der Fondsanteile an die Bevolkerung verursachte Kapi-
talmangel 148t sich nur bedingt durch Bankkredite kompensieren, zumal die
Haftung durch die Fonds aufgrund der mangelnden Ertragskraft der Unter-
nehmen unsicher ist. Die Inanspruchnahme des Fondsvermogens fiir die gebo-
tene Sanierung der Unternehmen mindert den erwarteten Fondsertrag, geht
also zu Lasten der Bevolkerung und fiihrt unweigerlich zu politisch brisanten
Enttduschungen iiber die in Aussicht gestellten verteilungspolitischen Effekte
der Massenprivatisierung.

AufBlerdem muB fraglich bleiben, ob die Vertreter der Investmentfonds sich
in den Aufsichtsrdten der Unternehmen gegen die Interessen des Manage-
ments, der Selbstverwaltungsorgane der Belegschaft und des Staates durch-
setzen konnen. Als charakteristisches Defizit der polnischen Unternehmen
gilt die unheilige Allianz zwischen Management, Belegschafts- und Gewerk-
schaftsvertretern, die bisher die Privatisierungs- und Sanierungsanstrengun-
gen behindert hat (zum polnischen Bermuda-Dreieck vgl. Bienkowski 1992).
In den Aufsichtsgremien der zur Massenprivatisierung vorgesehenen Unter-
nehmen kommen noch die Vertreter des Staates hinzu, der die Restanteile
hilt. Dabei ist die Annahme realistisch, daf3 die Interessen der Belegschaft
und des Staates weitgehend iibereinstimmen und auf die Erhaltung von Unter-
nehmen und Arbeitspldtzen gerichtet sind. Aufgrund der wahrscheinlichen
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Politisierung der Investmentfonds einerseits und der begrenzten Verfiigbar-
keit iiber Kapital und Unternehmenskonzepte andererseits konnen der polni-
schen Methode der Massenprivatisierung nur begrenzte allokative und distri-
butive Erfolgsaussichten konzediert werden.

3. Vergabe- und Beteiligungsformen fiir die Belegschaften

Es bleibt zu fragen, ob die Gratisiibertragung der Unternehmen an die
Belegschaft und das Management eine empfehlenswerte Privatisierungsme-
thode ist. Auch hierzu gibt es verschiedene Varianten. Denkbar ist die Uber-
tragung des gesamten Unternehmensvermogens, was bei kleinen und mittle-
ren Unternehmen in Frage kommt, bis hin zur Ubertragung prozentualer
Aktienanteile im Falle groBerer Unternehmen (vgl. Tabelle 5). Das Spektrum
der Ubertragungskonditionen kann von der Gratisvergabe von Betrieben oder
Betriebsteilen iiber die Ausgabe von internen Aktien bis hin zum Verkauf zu
abgestuften Vorzugsregelungen zugunsten des Managements oder der Beleg-
schaft reichen (Dehesa 1991; Blanchard / Layard 1992; Ovin 1992; Grosfeld /
Hare 1991).

Fiir diese Methoden spricht die Tatsache, daf3 die Belegschaft in vielen Lén-
dern faktische betriebliche Kontrollrechte hatten und haben. Das gilt zweifels-
frei fiir Jugoslawien bzw. die neuen Staatsgebilde (Uvalic 1991). Aber auch in
Polen, in der CSFR und abgeschwicht in den anderen Reformléndern hatten
und haben die Belegschaftsorgane betrichtliche Mitbestimmungsrechte, und
zwar ungeachtet der Existenz formaler staatlicher Eigentumsrechte.

Die allokativen und distributiven Effekte sowohl des selbstverwalteten
Gesellschaftseigentums als auch des dezentralisierten Staatseigentums sind
hinreichend bekannt und seien hier kurz zusammengefaft (Leipold 1983). Bei
kollektivem Eigentum am Unternehmensvermogen bestehen Anreize, grofie
Anteile des Unternehmensgewinns bzw. Einkommens zugunsten personlicher
und privat verfiigbarer Einkommen auszuschiitten. Das geht zu Lasten der
Investitionen in das Unternehmensvermogen, iiber das nur kollektiv verfiigt
werden kann, fiihrt also zum Substanzverzehr, der im desolaten Zustand des
hinterlassenen sozialistischen Kapitalstocks zum Ausdruck kommt.

Dieser Anreizdefekt 148t sich prinzipiell durch die Zuweisung individueller
Eigentumsrechte am Unternehmensvermogen beheben. Wichtig ist dabei
jedoch die Transferierbarkeit der Eigentumsrechte. Beschiftigten, die das
Unternehmen verlassen wollen oder miissen, ist das Recht einzurdumen, daf3
ihre investiven Vorleistungen vergiitet werden, indem sie ihre Vermogensan-
teile verkaufen konnen oder in Form einer Austrittszahlung vergiitet erhalten.
Fiir eintretende Beschiftigte, denen Selbstverwaltungs- oder Mitbestim-
mungsrechte konzediert werden, wire es geboten, daf} sie die Nutzung der
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investiven Vorleistungen der Stammbelegschaft in Form einer Eintrittszah-
lung abgelten. Die Transferierbarkeit der Eigentumsrechte sollte schlieBlich
auch den Kauf von Anteilen seitens externer Erwerber einrdumen. Ein Anreiz
dazu ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn der Erwerb auch adidquaten Ein-
fluf} auf die Unternehmenspolitik gewéhrleistet. Behélt die Stammbelegschaft
die Mehrheitsbeteiligung, so kann sie ihre Interessen gegeniiber Minderheits-
anteilseignern durchsetzen, beispielsweise indem sie Gewinne in Form von
Lohneinkommen ausschiittet. Unter dem Selbstverwaltungsregime der
Stammbelegschaft ist zudem nicht ersichtlich, von wem und wie Sanierungs-
konzepte eingebracht und durchgesetzt werden konnen. Weil die Sanierung
fiir einzelne oder Gruppen der Stammbelegschaft Kosten impliziert, ist mit
der Einengung oder gar Verhinderung unternehmerischer Initiativen zu rech-
nen. Von der bloBen Umwandlung des Staats- oder Gesellschaftseigentums in
individuelles Belegschaftseigentum kann daher keine Verdnderung ange-
stammter und erwiesenermalBen ineffizienter Verhaltensweisen erwartet wer-
den (vgl. auch Gruszecki / Winiecki 1991). Sofern die Geltung exklusiver, all-
gemeiner und transferierbarer Eigentumsrechte und die freie Wahl der Unter-
nehmensverfassung gesichert sind, ist damit zu rechnen, daf} sich das im ersten
Privatisierungsschritt iibertragene Belegschaftseigentum relativ schnell in
unternehmerisch verfalite Unternehmensformen modifizieren wird. Die leid-
vollen Erfahrungen iiber die verschiedenen laboristischen Unternehmens-
experimente in westlichen Marktwirtschaften, deren Entwicklung sich als
eine Kette von MiBerfolgen erweist, sprechen fiir sich. Analoge Lernprozesse
sind auch bei einer Gratisvergabe der Unternehmen an die Belegschaften zu
erwarten.

IV. Erwigenswerte Privatisierungsmodelle zwischen
Verkauf und Gratisvergabe

Abschlieend sollen einige Modelle aufgezeigt werden, die eine Kombina-
tion zwischen Verkauf und Gratisvergabe mittels Vorzugsregelungen zugun-
sten des Managements und der Belegschaft vorsehen. Angesichts der aufge-
zeigten Schwachpunkte der Gratisvergabe von Unternehmen an die Beleg-
schaften sind Modelle oder Methoden zu préferieren, die eindeutige unterneh-
merische Kompetenzen und Verantwortlichkeiten gewihrleisten. Unterneh-
merische Bereitschaft und Féhigkeiten lassen sich jedoch am besten mit der
Verkaufsmethode entdecken. Die Bereitschaft, einen Preis fiir das angebo-
tene Vermogen zu zahlen und damit auf alternative Geldverwendungen zu
verzichten, signalisiert zugleich auch die Bereitschaft zu unternehmerischem
Engagement. Diese Einsicht schlieBt Vorzugsregelungen beim Verkauf der
Betriebe zugunsten des knappen Unternehmerpotentials nicht aus, das in den
Reformléndern auf seiten des etablierten Managements zu vermuten ist. Die
Manager genieBen aufgrund ihrer fritheren Zugehorigkeit zur Nomenklatura
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nur ein geringes Ansehen. Unabhéngig davon ist jedoch das knappe Unter-
nehmerkapital bestmoglich zu nutzen. Manager haben vergleichsweise zu
anderen Personen die besten Kenntnisse iiber die Marktverhiltnisse, iiber
Geschiftspartner und iiber die unternehmensinternen Finanz-, Organisations-
und Mitarbeiterstrukturen. Sie sollten daher angemessen an der Privatisierung
beteiligt werden. Dazu bieten sich Malnahmen zur Forderung des Manage-
ment-buy-out und -buy-in an. Diese Methode eignet sich besonders fiir die
schnelle Privatisierung und Sanierung kleiner bis mittelgroer Unternehmen.
Fiir diese Unternehmen ist auch die Ubertragung von begrenzten, aber exklu-
siven Nutzungsrechten durch Verpachtung, Leasing oder die zeitweise Ver-
gabe von spezifischen Diensten an private Unternehmer (subcontracting)
iiberlegenswert. Im Vergleich zur staatlichen Bewirtschaftung versprechen
diese Formen eine effizientere Nutzung der Vermogensbestande, wenngleich
aufgrund der eingeschriankten Verfiigungs- und Transferrechte wenig Anreize
zu durchgreifenden Sanierungsmafnahmen bestehen (Belege dazu bei Bouin /
Michalet 1992, S. 126ff.).

Fiir die Privatisierung groerer Unternehmen bietet das Beteiligungsmodell
von Sinn eine weitere erwiagenswerte Alternative (Sinn / Sinn 1991, S. 133f.).
Danach hat die Privatisierungsagentur die Aufgabe, Erwerber zu finden, die
Sanierungskonzepte und Kapital einbringen kénnen. Der Erwerber hat fiir
das Unternehmensvermogen keinen Kaufpreis zu zahlen, sondern der Privati-
sierungsagentur statt dessen eine Restbeteiligung zu tiberlassen. Der Erwer-
ber sollte moglichst eine Mehrheitsbeteiligung erhalten, deren Umfang sich
nach dem Wert des fiir die Sanierung bereitgestellten Kapitals und Know-
how’s entspricht, wahrend sich die Restbeteiligung nach MaBgabe des vorhan-
denen und dem Bewerber iibertragenen Vermdgens bemiflt. Die Hohe der
Restbeteiligung ist also zwischen Agentur und Erwerber auszuhandeln.

Die Privatisierung ohne Verkauf und gegen Beteiligungsrechte bindet kein
Kapital. Die fiir den Erwerb eingesparten Mittel konnen also ziigig fiir Investi-
tionen eingesetzt werden. Dabei mag die Aussicht, mogliche Gewinne mit den
Inhabern der Restbeteiligung teilen zu miissen, das Erwerbsinteresse beein-
trachtigen. Die Anreize hidngen jedoch davon ab, an wen die Restbeteiligung
zugeteilt wird. Abweichend von dem Modellvorschlag, der eine Ubertragung
zu zwei Drittel an den Fonds ,,Ostdeutsche Wirtschaft* und zu einem Drrittel
an die Belegschaft vorsieht, scheint es sinnvoller, nur die Belegschaft zu betei-
ligen. Damit lieBen sich am ehesten spiirbare Eigentums- und damit verbun-
dene Motivationseffekte erzielen. Das Beteiligungsmodell ist den weiter oben
skizzierten Varianten der Umwandlung der Betriebe in Belegschaftseigentum
mit vollstandiger oder mehrheitlicher Beteiligung der Belegschaft vorzuzie-
hen. Die Mehrheitsbeteiligung fiir den Erwerber bietet die Voraussetzung fiir
eine unabhéngige Unternehmensleitung und damit fiir die Durchsetzung von
Sanierungskonzepten. Generell sind Belegschaftsbeteiligungen erst auf der
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Basis von Mehrheitsbeteiligung und eindeutigen unternehmerischen Kompe-
tenzen und Verantwortlichkeiten empfehlenswert.

C. Alternative Sanierungsmethoden
I. Das Sanierungsproblem

In der bisherigen Ubersicht iiber die Privatisierungspolitik war nur beilaufig
von Sanierungsmethoden die Rede. In der Tat spielt das Sanierungsproblem
sowohl in der offentlichen Diskussion in den Reformldndern als auch in
den meisten wissenschaftlichen Veroffentlichungen nur eine untergeordnete
Rolle. In Praxis und Theorie wird offensichtlich vielfach von der Annahme
ausgegangen, dafl das hinterlassene sozialistische Erbe eine hinreichend
attraktive Vermogensmasse sowohl fiir unternehmerische Erwerber als auch
fiir eine breite Vermogensbeteiligung biete. Von den in- und vor allem auslén-
dischen Erwerbern, von denen ein Kaufpreis verlangt wird, erwartet man, daf3
sie das Vermogen effizient bewirtschaften und die erforderlichen Anpassun-
gen der Sortimente und Faktoreinsdtze an Marktbedingungen einschlieBlich
der Kapitalinvestitionen vornehmen. Dagegen wird fiir die Objekte, die gratis
an die Bevolkerung oder Belegschaft vergeben werden, kein Sanierungsbedarf
gesehen. Man setzt also einseitig auf die Option der ,,Sanierung durch Privati-
sierung*.

Das deutet darauf hin, da der tatsdchliche Ertragswert des vorhandenen
Kapitalstocks iiberschétzt wird, wobei der Verweis auf fiktive und vollig iiber-
hohte Buchwerte die unrealistischen Erwartungen nihrt. Als Beleg fiir dieses
immer noch verbreitete Wunschdenken kann die anfangliche Hoffnung der
Treuhandanstalt angefiihrt werden, es lieBen sich Privatisierungserlose in
Hohe von 600 Mrd. DM erzielen. Noch im Frithjahr 1991 errechnete das
Justizministerium fiir das privatisierbare ostdeutsche Vermogen einen Ver-
kehrswert von 280 Mrd. DM (Sinn / Sinn 1991, S. 89). Wahrscheinlich wird die
Treuhandanstalt ihre Arbeit jedoch mit einem entsprechenden Verlustbetrag
abschlieBen, wofiir hauptsichlich die Sanierungsaufwendungen verantwort-
lich sind. Ahnliche Entwicklungen sind auch in den anderen Reformlindern
zu erwarten, wenngleich der ostdeutsche Kapitalstock durch den schock-
artigen Ubergang zur Marktwirtschaft besonders kraB entwertet wurde.
Dennoch wird sich auch woanders eine transformationsbedingte Entwertung
nicht vermeiden lassen. Der unter der Zentralplanwirtschaft aufgebaute und
mafgeblich von politisch-biirokratischen Interessen bestimmte Kapitalstock
geniigt den neuen Markt- und Knappheitsverhiltnissen nur bedingt. Er ist
daher teilweise abzuschreiben, sicherlich aber an die verdnderten Bedingun-
gen anzupassen und mit betrachtlichem Nachholbedarf neu aufzubauen. Die
Investitionen dafiir miissen durch Konsumverzicht im Inland oder durch
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Anwerbung ausldndischen Kapitals finanziert und durch unternehmerisches
Engagement durchgesetzt werden. Die Sanierung der sozialistischen MiB3wirt-
schaften verlangt also einen gewaltigen Unternehmer- und Kapitalbedarf, der
bei der Wahl der Privatisierungsmethoden das entscheidungsleitende Krite-
rium bilden sollte (zum Kapitalbedarf vgl. Ochel 1991). Dieser Anforderung
geniigt die Privatisierungspolitik der meisten Reformlander nur unvollkom-
men. Mit den bisher verabschiedeten Regelungen mag es zwar gelingen, die
Vermogensobjekte im Rahmen der kleinen Privatisierung sowie ausgewéhlte
groBe Objekte wie Spitzenbetriebe der Industrie, Hotels, Kaufhduser oder
Banken zu privatisieren. Es bleibt jedoch ein umfangreicher Vermogensbe-
stand, insbesondere in der Industrie, der weder zu grofziigigen Konditionen
noch in absehbarer Zeit privatisiert werden kann. Fiir diese Problemfille gilt
es daher, geeignete Sanierungs- und Privatisierungsmethoden zu finden.

Die folgende Ubersicht iiber Sanierungsmethoden bezieht sich auf die Ver-
hiltnisse in Ostdeutschland, das in der Privatisierungspolitik bekanntlich am
weitesten fortgeschritten ist. Demgemaf 148t sich hier das Sanierungsproblem
anhand der Erfahrungen am ehesten verdeutlichen.

II. Die Sanierungspolitik der Treuhandanstalt

Bekanntlich wurde in Deutschland die Treuhandanstalt (THA) mit der Pri-
vatisierung des Staatsvermogens beauftragt. Urspriinglich umfafite die Ver-
mogensmasse ca. 12000 Unternehmen mit mehr als 40000 Betriebsstétten,
auflerdem ca. 20000 Handels- und Dienstleistungsbetriebe sowie 7500 Hotels
und Gaststdtten. Zusétzlich hat die THA 4 Mio. ha land- und forstwirtschaft-
liche Flache zu verwalten und zu privatisieren. Dabei betrug der Anteil der
landwirtschaftlichen Nutzfliche 1,7 Mio. ha, der des Immobilienbesitzes
(Grundstiicke und Gebdude) 0,27 Mio. ha, was mehr als die Halfte der
insgesamt disponierbaren Grundstiicksflachen entspricht (Sinn / Sinn 1992,
S.101ff.; Leipold 19920, S. 111f.).

Obwohl der Grofiteil des Vermogens und wohlgemerkt der attraktiven
Objekte bereits verkauft werden konnte, erwirtschaftete die THA betracht-
liche Verluste. Allein im Jahre 1991 betrug das Defizit 20 Mrd. DM, wovon
10 Mrd. DM aus dem Kern- oder Privatisierungsgeschift resultieren. Von der
eigentlichen Privatisierungsaufgabe sind die aus gesetzlichen Vorgaben resul-
tierenden Zusatzbelastungen zu trennen. Dazu zdhlen die Verpflichtungen
gegeniiber den Kreditabwicklungsfonds, dessen Zinsleistungen zur Hélfte von
der THA zu erstatten sind und die Verpflichtungen aus Altkrediten der Betei-
ligungsunternehmen, die bei der Wahrungsumstellung im Verhaltnis 2:1 in
die Eroffnungsbilanzen iibernommen wurden und fiir die die THA die Zins-
zahlungen iibernimmt (Tabelle 7).
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Tabelle 7
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung der Treuhandanstalt (in Mrd. DM)
SOLL Voraus- SOLL
1991 sichtlich 1992
IST 1991
Ausgaben: 37,7 30,5 50,2
I. Kemgeschift 274 204 314
1. Verpflichtungen aus Kaufver- 50 1,5 4,6
trigen
2. Sanierung und Umstrukturierung 154 9,9 11,5
3. Inanspruchnahme aus verbiirgten 2,6 45 8,0
Liquiditits-Krediten
4. Zinsen fir Kredite der THA 1,0 1,0 32
5. Stillegung von Unternehmen und 34 35 4,1
iibrige Kosten
II. Ausgaben aufgrund gesetzlicher 10,3 10,1 18,8
Vorgaben (Zinsen fiir Altkredite u.a.)
Einnahmen: 16,9 10,0 18,8
Verlust (Finanzierungssaldo): -20,8 -20,5 2314

Quelle: Stille 1992, S. 65.

Mit Blick auf das hier interessierende Kerngeschéft der Privatisierung bie-
ten die Ausgaben fir Sanierung und fiir die Inanspruchnahme verbiirgter
Liquiditétskredite die beiden wichtigsten Ausgabenposten. Den Grofteil der
Sanierungsausgaben stellen Darlehen fiir Investitionen und Zufiihrungen zur
Starkung der Eigenkapitalausstattung dar. Diese Ausgaben lassen sich kaum
von den Biirgschaften fiir Liquiditédtskredite trennen, mit denen die laufende
Zahlungsfahigkeit der Treuhandunternehmen gesichert wird. Insgesamt stand
1991 ein Biirgschaftsrahmen von 30 Mrd. DM zur Verfiigung. Davon wurde
ca. die Halfte (16 Mrd. DM) von 600 meist groen und hochdefizitdren Unter-
nehmen beansprucht. Diese Betriebe gehoren zu den eigentlichen Problemfil-
len, deren Gesamtzahl auf mindestens 1000 der Mitte 1992 noch im Treuhand-
besitz befindlichen 3500 Unternehmen geschétzt wird. Diese Problemunter-
nehmen erwirtschaften hohe Verluste, die durch Zuwendungen der THA und
durch verbiirgte Bankkredite gedeckt werden.

Diese Zahlungen begiinstigen eine Strategie der passiven Sanierung, weil
sie iiberwiegend zur Finanzierung laufender Verpflichtungen eingesetzt wer-
den. Gefordert wire jedoch ein investiver Einsatz mit dem Ziel, die Produkt-
palette und den Faktoreinsatz an die Marktbedingungen anzupassen und den
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Kapitalstock zu erneuern. Fiir das etablierte Management besteht dazu kein
Zwang, solange die THA den Unternehmensbestand sichert. Zudem mangelt
es hiufig an unternehmerischen Fahigkeiten. Auch die THA diirfte fiir eine
aktive Sanierung iiberfordert sein. Fiir einen direkten Einfluf} auf die Unter-
nehmenspolitik fehlen sowohl die personellen Kapazitéten als auch die gesell-
schaftsrechtlichen Voraussetzungen. Die THA miiflte als faktisch beherr-
schender Konzern handeln, wodurch sich finanzielle Folgelasten in betrécht-
licher GroBenordnung ergeben konnen. Bisher wird davon ausgegangen, daf3
die Treuhandgesetze das geltende Konzernrecht iiberlagern, da die THA die
anvertrauten Unternehmen weder umfassend und dauernd fithre noch voll-
standig finanziere.

Damit ist der Kern des Sanierungsproblems angedeutet. Betroffen sind die
Unternehmen, die als sanierungsfahig gelten, kurz- und mittelfristig aber nicht
privatisiert werden kénnen. Bei diesen Unternehmen gerét die THA unter
einen andauernden, doppelten Druck. Die Unternehmen fordern finanzielle
Zuweisungen und Biirgschaften fiir Bankkredite ein, die im Wege von Einzel-
fallentscheidungen gewiahrt werden. Aufgrund der puren industrie-, regional-
und beschiftigungspolitischen Bedeutung der Unternehmen kommt der politi-
sche Druck dazu. Vor allem die Biirgschaften summieren sich zu Milliarden-
verpflichtungen. Im Jahre 1991 wurde der Biirgschaftsrahmen in Hohe von 30
Mrd. DM voll in Anspruch genommen und bereits mit 4,5 Mrd. DM bedient.
In den folgenden Jahren werden sich diese Verpflichtungen betréchtlich erho-
hen. Hier tickt also eine ausgabentrichtige Zeitbombe. Gesamtwirtschaftlich
betreibt die THA ungewollt eine selektive Strukturerhaltungspolitik, mit der
dreistellige DM-Milliardenbetrége in Verwendungen gelenkt und gebunden
werden, deren Ertrag duBerst zweifelhaft bleibt.

Sofern an dem Ziel festgehalten wird, moglichst viele Unternehmen durch
grof3ziigige Sanierung zu erhalten, um sie irgendwann spéter privatisieren zu
konnen, scheint eine Anderung der rechtlichen und politischen Vorgaben fiir
die THA geboten. Eine Moglichkeit besteht darin, die THA als verantwort-
lichen Eigentiimer der in Frage kommenden Unternehmen einzusetzen und
mit einem eindeutigen Sanierungsauftrag zu versehen. Dazu bietet sich die
Umwidmung in eine (oder mehrere) staatseigene Holding-AG an. Die andere
Alternative bote die Delegation der Sanierungsaufgabe an private Tréger, die
im staatlichen Auftrag und mit staatlicher Férderung handeln. SchlieBlich sind
Zwischenformen denkbar, die eine Teilung der Sanierungsaufgabe zwischen
Staat (THA, Bund, Linder) und privaten, dezentralen Initiativen vorsehen.
Fiir alle Methoden gibt es konkrete Konzepte, die in der gebotenen Kiirze
dargestellt werden sollen (vgl. ausfiihrlicher Leipold 1992b, S.271f.).
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III. Sanierung durch die Industrieholding AG

Das von der /G Metall entwickelte Modell sieht die Umwandlung der THA
in eine Industrieholding AG vor (Steinkiihler 1991). Die Holding AG hat als
unmittelbarer Eigentiimer die Unternehmen zu iibernehmen und zu fiihren,
die als sanierungsfahig gelten, kurzfristig jedoch nicht privatisiert werden kon-
nen. Die Mehrheitsbeteiligung am Holding-Kapital iibernimmt der Bund. Der
Hauptauftrag ist die Sanierung, fiir die mehr Kapital, Beratung und Zeit
bereitgestellt werden soll. Weiterhin gefordert wird die paritdtische Mitbe-
stimmung im Aufsichtsrat der Holding und die Einrichtung eines Vermogens-
fonds, der zusitzliches Kapital einbringen und die Vermogensbeteiligung der
ostdeutschen Bevolkerung ermoglichen soll. Dazu ist diesem Fonds eine Min-
derheitsbeteiligung von 25vH an der Industrieholding zu iibertragen. Der
Vorschlag sieht vor, die Hilfte der Fondsanteile gratis an die ostdeutsche
Bevolkerung zu verteilen. Weitere 25 vH sollen in Form einer ,Sonderabgabe
Aufbau Ost*“ an die Gruppe der Besserverdienenden zwangsverauf3ert werden
und den Solidarititszuschlag auf die Einkommensteuer ablosen. Damit hofft
man, 9 Mrd. DM aktivieren zu konnen. Die restlichen 25 vH sollen durch die
Aufstockung der gesetzlichen Regelung zur Vermogensbildung der Arbeit-
nehmer um zusétzliche 936 DM eingeworben werden.

Das Holdingmodell der IG Metall ist nicht sonderlich originell. Es lauft auf
eine teure Umwidmung der THA in eine dauerhafte Beteiligung des Staates
an defizitdren Industrieunternehmen hinaus. Die vorgeschlagene groBziigige
Ausrichtung der Sanierung an den gesellschaftlichen Kosten der Arbeitsplatz-
verluste, deren Hohe auf bis zu 300000 DM pro Arbeitsplatz taxiert wird,
kann und wird sich zu enormen Aufwendungen auswachsen. Man erfahrt
jedoch nicht, wie die Staatsholding das Kapital in Hohe von wahrscheinlich
dreistelligen DM-Milliardenbetrdgen mobilisieren und effizient und ertrag-
bringend einsetzen konnte. Die Anreiz- und Kontrollstruktur der Holding
begiinstigt eine von politischen und sozialpolitischen Interessen bestimmte
Sanierungspolitik und behindert die Entwicklung und Durchsetzung markt-
bezogener Unternehmerkonzepte. Dafiir spricht die Zusammensetzung des
Aufsichtsrates, der von Repréasentanten des Staates und der Gewerkschaften
dominiert wird und fiir den die parititische Mitbestimmung gelten soll. Die
politischen und gewerkschaftlichen Interessen sind eindeutig auf Struktur-
erhaltung und gegen den gebotenen Abbau der Beschiftigung oder gar die
Stillegung von Unternehmen gerichtet. Die Inkaufnahme von Verlusten féllt
leicht, da die Holding mit fremdem Kapital, also entweder mit Staatszuschiis-
sen, mit staatlich verbiirgten Bankkrediten oder mit zwangsweise geschaffe-
nen Abgaben wirtschaftet. Auch fiir die mit einer Minderheitsbeteiligung aus-
gestattete ostdeutsche Bevolkerung und die normale Arbeitnehmerschaft
bestehen keine Anreize fiir eine gewinn- und effizienzbedachte Kontrolle der
Holdingpolitik, weil die individuellen Kontrollkosten die geringen und ohne-

3
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hin unwahrscheinlichen Beteiligungsertrége iibersteigen diirften. Statt dessen
ist auch von dieser Seite die Unterstiitzung der teuren Strukturerhaltungspoli-
tik zu erwarten. Unter diesen Bedingungen diirfte es schwer sein, risikobereite
und erfahrene Manager fiir die Sanierung der Unternehmen zu gewinnen, weil
die Anreiz- und Kontrollstrukturen wenig Spielraum fiir die Durchsetzung
neuer Unternehmenskonzepte bieten. Ohne Unternehmer droht jedoch die
Sanierung der Unternehmen selbst bei massivem Kapitaleinsatz zu scheitern.
Statt der anvisierten Privatisierung fiithrt das Holdingmodell zum unbeabsich-
tigten Einstieg in eine umfangreiche und dauernde Staatsbeteiligung an defizi-
tdren Industrieunternehmen.

IV. Als-ob-Privatisierung mit Anschubsanierung

Angesichts dieser Gefahrdungen ist der im Friihjahrsgutachten der wirt-
schaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute entwickelte Vorschlag der ,,Als-
ob-Privatisierung® erwigenswert (Arbeitsgemeinschaft 1992). Er sieht vor,
daf3 die THA erstens pauschal die Altschulden aller als sanierungsféhig ein-
gestuften Unternehmen iibernimmt und zweitens die Unternehmen mit dem
branchen- bzw. groBenklasseniiblichen Eigenkapital ausstattet. Uber diese
generelle Anschubsanierung hinaus sind keinerlei Unterstiitzungen zu gewéh-
ren. Die bisher im Wege von Einzelfallentscheidungen vergebenen Kredit-
biirgschaften, Investitionsdarlehen und sonstigen Zuwendungen sind also zu
streichen. Die mit dieser Anfangsausstattung versehenen Unternehmen miis-
sen sich dann selbstdndig auf dem Markt behaupten, als ob sie private Unter-
nehmen wiéren. Allerdings blieben sie vorerst im Besitz der THA, die in ihrer
Funktion als Eigner auch Treuhédnder in die Aufsichtsrite zu entsenden und
das Management zu kontrollieren hétte. Dabei bleibt allerdings unklar, wer
als Treuhdnder titig werden soll. Wird dabei an Personen gedacht, die selbst
keine Beteiligungsrechte erwerben und halten, so kann auch keine dem Pri-
vateigentum entsprechende Verantwortung erwartet werden. Zu den Anreiz-
defiziten auf seiten des Managements kdmen die auf der Treuhédnderseite
hinzu, so daf von dieser Konstruktion weder eine durchgreifende Sanierung
noch eine schnell folgende Privatisierung erwartet werden kann. Realistischer
ist die Annahme, daB3 eine betrichtliche Zahl von Unternehmen trotz der
grofziigigen Anschubsanierung iiber kurz oder lang nicht dem Marktdruck
gewachsen und konsequenterweise zu liquidieren wire. Fiir die dann verblei-
bende Verpflichtung miifte wiederum die THA einstehen. Zudem ist zu
befiirchten, da8 im Falle der Stillegung grofler Unternehmen politischer
Druck auf die THA zur selektiven Rettung ausgeiibt wird. Damit wéren dhn-
liche Versuchungen und Folgeverpflichtungen verbunden, wie sie bereits fiir
die jetzige Position der THA oder deren Umwidmung in eine Holding AG
anzunehmen sind. Daher sind Losungen gesucht, die geeignet sind, die THA
und iiber diese den Staat von der direkten Sanierungszustandigkeit zu ent-
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lasten und diese statt dessen teilweise oder ganz auf Privatinitiativen zu ver-
lagern.

V. Sanierung durch Management KG

Eine Variante zur teilweisen Delegierung des Sanierungsauftrags an private
Trager bietet die Griindung von Management-Kommanditgesellschaften,
denen die THA sanierungsbediirftige Unternehmen iibertrégt. Dabei soll eine
grofere Zahl von z.B. 10 Unternehmen mit einem jahrlichen Gesamtumsatz
von ca. 1 Mrd. DM zusammengefiihrt und von erfahrenen Managern tempo-
rér geleitet und saniert werden. Die Managementgesellschaften werden in der
Rechtsform der GmbH & Co KG gefiihrt. Die Manager sind Geschéftsfiihrer
und zugleich Mehrheitsgesellschafter der GmbH, die wiederum der einzige
Komplementdr der KG ist. Einziger Kommanditist ist die THA, die in dieser
Funktion das Unternehmensvermogen und eine Hafteinlage einzubringen hat.
Bei dieser Konstruktion bleibt die THA im Hintergrund. Die GmbH iiber-
nimmt die Leitung und die Haftung, die auf die Stammeinlage beschrénkt ist.
Der dadurch moglichen Risikobegrenzung fiir das Management stehen als
Anreize das von der THA zu zahlende Gehalt und die Beteiligung am Privati-
sierungserlos gegeniiber. Als MeBgrofle dient der ,,Privatisierungsmehrwert*
als Differenz zwischen dem Ausgangswert der Unternehmen und den spiteren
Verkaufserlosen, wobei Zuschiisse durch die THA dem Ausgangswert zuzu-
schlagen sind.

Diese Idee der ,Privatisierung der Sanierung“ verdient es, probiert und
gefordert zu werden. Freilich diirfte es schwer sein, fahige Manager zu finden,
die das Wagnis eingehen, gleich mehrere Verlustunternehmen in die Gewinn-
zone zu liberfiihren. Ebenso schwierig wird die Mobilisierung des dafiir beno-
tigten Kapitals sein, zumal die Kreditvergabe an die GmbH & Co KG stren-
gen Kriterien durch die Glaubiger unterliegt. Der Kapitalbedarf 143t sich wohl
nur mit Hilfe von Biirgschaften durch die THA decken, deren Umfang jedoch
gerade mit Hilfe neuer Sanierungsformen reduziert werden soll.

Moglicherweise kann die Einrichtung von Kapitalbeteiligungsgesellschaften
hierbei weiterhelfen. Auch dazu gibt es konkrete Vorschldge, von denen nur
der ,Sachsenfonds* genannt sei. Das gemeinsame Merkmal der Beteiligungs-
gesellschaften besteht darin, die sanierungsbediirftigen Unternehmen voll-
standig und gegebenenfalls zu einem negativen Preis von der THA zu iiber-
nehmen und in eigener Regie fiir den spéteren Verkauf umzustrukturieren.
Wegen des enormen Kapital- und Managementbedarfs, der rein privatwirt-
schaftliche Initiativen iiberfordert, sind hierzu flexible Formen der Zusam-
menarbeit zwischen Privatwirtschaft und Staat einschlieBlich groBziigiger indi-
rekter staatlicher Forderung geboten. Im Vergleich zur Staatsholding bietet
die Privatinitiative die besseren Anreize fiir die schnelle und konkurrenzfahige
Sanierung und Privatisierung der Problemunternehmen.
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D. SchluSbemerkungen

Die Ubersicht iiber einige auf die ostdeutschen Verhéltnisse zugeschnitte-
nen Sanierungsmethoden sollte dazu dienen, das Sanierungsproblem zu ver-
deutlichen. Dessen gesamtwirtschaftliche Dimension und Bedeutung werden
insbesondere in der frilhen Phase der Privatisierungspolitik héufig unter-
schitzt. Indirekt kommt dies in den einzelnen Reformléndern in der Indienst-
nahme der Privatisierungsgesetze fiir verteilungspolitische Zwecke zum Aus-
druck. Soweit sich damit die soziale Akzeptanz der Privatisierungspolitik
erreichen 1468t, scheinen solche Konzessionen geboten, zumindest verstédnd-
lich. Die erwarteten verteilungspolitischen Effekte konnen jedoch allein auf-
grund des enormen volkswirtschaftlichen Sanierungsbedarfs nur bescheiden
ausfallen. Was alle postsozialistischen Volkswirtschaften mehr als alles andere
benotigen, sind unternehmerische Konzepte und Kapital. Die Privatisierungs-
politik kann und sollte konsequent und von Anfang an giinstige Bedingungen
fiir die Mobilisierung dieser Engpaffaktoren schaffen.
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Privatisierung in Westdeutschland:
Vertane Chancen bei der deutschen Wiedervereinigung

Von Karl-Hans Hartwig, Bochum

A. Privatisierungschancen und Privatisierungsformen

Wie die Geschichte des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels
zeigt, fiihrt eine Neuordnung des Staatswesens durch die Integration ehemals
selbstdndiger Staatsgebiete nicht zwangslédufig zu einer Stiarkung der zentralen
Staatsgewalt und einer VergroBerung des Staatsanteils an der Wirtschaft. Sie
bietet umgekehrt auch die Gelegenheit, das Wirtschaftsgeschehen von tiber-
fliissiger und iiberzogener Regulierung zu befreien und private Initiative,
Markt und Wettbewerb zu stirken, benotigen doch die Interessen gegen eine
solche Strategie der Entstaatlichung Zeit, um sich gebietsiibergreifend formie-
ren zu konnen (Olson 1982; Ewers /| Wein 1990, S. 328).

In einem solchen Prozef3 der Integration selbstdndiger Staatsgebiete befin-
det sich seit geraumer Zeit auch die Bundesrepublik Deutschland und zwar in
doppelter Weise: auf internationaler Ebene durch die europdische Integration
und auf nationaler Ebene durch die deutsche Wiedervereinigung. Nun handelt
es sich bei letzterer zwar eher um einen einseitigen Akt der Integration einer
ehemaligen Sozialistischen Planwirtschaft in das Ordnungsgefiige eines markt-
wirtschaftlichen Systems. Insofern ist auch der Bedarf an Entstaatlichung in
Ostdeutschland ungleich groBer, diirfte also dort in dieser Hinsicht fiir
,»...lange Zeit mehr als in Westdeutschland zu entdecken sein“ (Schiiller
1991, S. 10). Das befreit die alten Bundesldnder gleichwohl nicht davon, ihre
RegulierungsmaBnahmen zu iiberpriifen und iiberfillige Korrekturen vorzu-
nehmen.

Unter Regulierung im weitesten Sinne konnen dabei alle hoheitlichen
Beschriankungen der individuellen Handlungsrechte, d.h. alle Eingriffe in die
Vertragsfreiheit auf den Giiter- und Faktormérkten verstanden werden (Cas-
sel 1989, S. 48; Deregulierungskommission 1991, S. 1). Dazu gehoren einmal
die generell verbindlichen Beschrankungen der allgemeinen Rechtsordnung,
die als Spielregeln notwendig sind, um wirtschaftliches Zusammenleben auf
Dauer erst zu ermoglichen. So kann etwa das Eigentum an einem Stiick Eisen
nicht gleichzeitig das Recht konstituieren, damit die Fensterscheibe eines
Nachbarn einzuschlagen (Tietzel 1981, S.292). Zur Regulierung gehoren fer-
ner alle auferhalb der allgemeinen Regeln geltenden speziellen Eingriffe des
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Staates, die auf bestimmte Gruppen oder spezielle Branchen und Bereiche der
Wirtschaft gerichtet sind. Sie werden héufig als Regulierung im eigentlichen
Sinne interpretiert (von Weizsdcker 1982, S.325ff.) Neben Preis-, Mengen-,
Qualitéts- und Marktzugangsbeschrankungen fiir private Wirtschaftseinheiten
umfassen sie auch die direkte Verfiigung des Staates iiber knappe Ressourcen
durch den vollstdndigen oder teilweisen Besitz von Vermogensgegenstanden.
Dazu gehoren neben der offentlichen Infrastruktur und staatlichen Verwal-
tungsgebduden auch Finanzvermogen, Liegenschaften und Unternehmen.
Letztere konnen die Rechtsform der 6ffentlichen oder des privaten Rechts
besitzen. Sobald der Staat bei Beteiligungen an privatrechtlichen Gesellschaf-
ten einen mafigeblichen Einfluf} etwa iiber Mehrheitsbeteiligungen ausiibt,
rechnen sie — ebenso wie die 6ffentlich-rechtlichen Rechtsformen - zu den
offentlichen Unternehmen (zur Abgrenzung: Oechsler 1982, S. 15f.; Gutmann
1981, S.113f.). Offentliche Unternehmen werden als reine Regiebetriebe
ohne jegliche Selbstandigkeit von Gebietskorperschaften gefiihrt, als ausge-
gliederte verselbstindigte Regiebetriebe, d.h. sog. Eigenbetriebe bzw. Son-
dervermogen ohne eigene Rechtspersonlichkeit, oder als Eigengesellschaften.

Werden absolute oder relative Verédnderungen der direkten Verfiigungsge-
walt des Staates iiber knappe Ressourcen als Verstaatlichung bzw. Privatisie-
rung bezeichnet (Blankart 1987, S. 346; Grossekettler 1988, S.2), kommt es zu
Privatisierung immer dann, wenn der Staat

- seinen Anteil am Produktivvermogen verringert, indem er vollstdndig in
seinem Besitz befindliche Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen
verkauft oder die Kapitalzufuhr vermindert,

- seinen Anteil an der Produktion von Giitern und Dienstleistungen abbaut,
indem er sie vollstdndig an private Unternehmen iibertrégt, ihren Umfang
insgesamt verringert oder gleichzeitig private und offentliche Produktion
zuldBt.

Verringert der Staat seinen Anteil am Produktivvermdgen und zieht er sich
aus der Produktion und Bereitstellung von Giitern zuriick, spricht man von
materieller Privatisierung. Verschiedentlich wird davon das sog. contracting
out als eigenstdndige Privatisierungsform unterschieden, bei der eine unveréan-
dert weiterbestehende offentliche Aufgabe an selbstandige private Produzen-
ten iberantwortet wird (Monopolkommission 1992, S.23). Dieser funktio-
nelle Riickzug des Staates aus der Herstellung von Leistungen bei gleichblei-
bender offentlicher Bereitstellung kann dann auf verschiedenen Wegen erfol-
gen: indem der Staat einzelne private Unternehmen damit beauftragt,
bestimmte offentlich finanzierte Leistungen direkt fiir ihn (Fremdbezug) oder
unmittelbar fiir die Biirger zu erbringen (Submission), indem staatlich konzes-
sionierte private Anbieter 6ffentliche Aufgaben gegen direkte Entgeltzahlun-
gen ihrer Nutzer wahrnehmen (Konzession) und indem staatlich finanzierte
Anspriiche auf bestimmte knappe Giiter von den anspruchsberechtigten Biir-
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gern bei beliebigen privaten Anbietern eingesetzt werden konnen (Gutschein-
system).

Von der materiellen zu unterscheiden ist die formelle Privatisierung. Hier
wird lediglich die bestehende 6ffentliche Rechtsform durch die private Rechts-
form substituiert, ohne daf der Staat seinen EinfluB zuriicknimmt. Die for-
melle Privatisierung kann sich unter Monopolbedingungen vollziehen, wie das
etwa bei der geplanten Umwandlung der Bundespost Telekom in eine und der
Bundesbahn in mehrere getrennte Aktiengesellschaften im Staatsbesitz der
Fall ist. Sie kann aber auch unter Wettbewerbsbedingungen erfolgen, indem
offentliche Unternehmen der privaten Rechtsform am Wettbewerb mit ande-
ren Unternehmen teilnehmen (Kronberger Kreis 1993, S.27). Zwar kommt es
durch die formelle Privatisierung zu keiner Anderung in der bisherigen Aufga-
benverteilung zwischen offentlichem und privatem Sektor. Gleichwohl kon-
nen haushaltswirksame Effekte entstehen, weil die formelle Privatisierung mit
Veridnderungen im Status der Beschiftigten und des Besoldungsrechts einher-
geht und mit der Moglichkeit verbunden ist, von den Minderheitsaktionéren
Eigenkapital von auflen zu beschaffen.

Nun spielen rein fiskalische Uberlegungen bei Privatisierungsfragen durch-
aus eine Rolle. Vor allem in Situationen angespannter Haushaltslagen, in
denen sich etwa die Bundesrepublik bei der Finanzierung des wirtschaftlichen
Aufbaus in den neuen Bundesldndern seit geraumer Zeit befindet, bilden sie
fiir Politiker wohl das zentrale Element. Aus 6konomischer Sicht sind sie
jedoch eher nachrangig. Entscheidend ist hier vielmehr, welche Wohlfahrts-
wirkungen entstehen, wenn der Staat sein Eigentum am Produktivvermogen
verringert oder die Bereitstellung und die Herstellung 6ffentlicher Leistungen
zuriickfdhrt. Diese Sichtweise darf allerdings nicht so interpretiert werden,
als bediirften PrivatisierungsmafBnahmen einer speziellen Rechtfertigung. In
einem dezentral organisierten Wirtschaftssystem ist die Beweislastregel viel-
mehr umgekehrt anzuwenden: Nicht die Privatisierung bedarf einer besonde-
ren Begriindung, sondern — wie alle anderen Regulierungen ebenfalls — die
staatliche Verfiigung iiber Vermogensgegenstdnde und die offentliche Pro-
duktionstétigkeit. Die Funktionsweise einer Marktwirtschaft beruht ja gerade
darauf, da3 die Menschen unter dem Schutz und der Begrenzung allgemeiner
Regeln nach der Verwirklichung ihrer eigenen Ziele streben. Bestehen Wett-
bewerbsbedingungen, sind nicht nur die daraus resultierenden Ergebnisse
schon bereits durch die Art, wie sie zustande kommen, legitimiert ( Deregulie-
rungskommission 1991, S.1). Individuelle Freiheit und Tausch sorgen viel-
mehr dafiir, da diese Ergebnisse wohlfahrtsstiftend sind auch fiir die anderen
Gesellschaftsmitglieder. Insofern kann eine Begriindung staatlicher Tatigkeit,
die iiber die Schaffung und Sicherung der allgemeinen Rechtsordnung, also
die protektive Funktion des Staates (Buchanan 1984), hinausgeht, nur darin
bestehen, daf3 unter den Bedingungen der freien marktlichen Betdtigung und
des Wettbewerbs ungewiinschte Ergebnisse des Wirtschaftens zustandekom-
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men. Okonomisch gesehen ist ein solches Markt- und Wettbewerbsversagen
an das Vorliegen statischer und dynamischer Ineffizienzen in der Weise
gebunden, da3

- knappe Ressourcen nicht in jene Verwendungsrichtungen gelenkt werden,
in denen sie — gemessen an den Bediirfnissen der kaufkraftigen Nachfrage —
den groBtmoglichen Nutzen fiir die einzelnen Gesellschaftsmitglieder stif-
ten,

- die Préaferenzen der Marktgegenseite bei den wirtschaftlichen Entscheidun-
gen nur ungeniigend Berticksichtigung finden und Einkommen erzielt wer-
den, die nicht den Marktleistungen entsprechen,

- ungeniigende Anreize fiir Kosteneinsparungen und fiir einen stdndigen
Strom an Neuerungen vorhanden sind.

Nun wird dieser Sichtweise nicht nur das Fehlen eines positiven Referenz-
standards zur Identifikation von Ineffizienzen und eine Verengung der Per-
spektive auf das technische Kriterium der Zweckrationalitdt vorgehalten.
Logisch bezieht er sich immer auch auf eine gegebene Ausgangssituation, in
der jedes einzelne Wirtschaftssubjekt iiber eine vorhandene Ausstattung mit
Ressourcen und Fihigkeiten verfiigt, so dafl bei marktlicher Koordination
immer vorherbestimmt sei, welche Mitglieder der Gesellschaft mit welchen
gewichteten Priaferenzen zum Zuge kommen (Thiemeyer 1980, S.266). Ver-
schiedentlich wird daher vorgeschlagen, offentliche Aufgaben mit der Exi-
stenz eines weitgehend politisch vorbestimmten o6ffentlichen Interesses und
Gemeinwohls zu begriinden. Ausdruck dafiir soll dann die ,,Gemeinwirt-
schaftlichkeit“ staatlicher Eingriffe im allgemeinen und die ,,Gemeinwohlbin-
dung” privater und 6ffentlicher Unternehmen bis hin zur direkten ,,staatlichen
Fithrung“ letzterer im besonderen sein, wobei sich der Inhalt des 6ffentlichen
Interesses allerdings iiberhaupt nicht und die Ziele 6ffentlich gebundener und
gefiihrter Unternehmen auch im einzelnen nur vage konkretisieren lassen
(von Eynern 1975; Thiemeyer 1987b; Eichhorn 1991). Damit gerit aber der
gemeinwirtschaftliche Ansatz schnell in den Verdacht einer Ideologie zur
Legitimation iiberholter oOffentlicher Institutionen (von Weizsicker 1987,
S.89). Dieser Vorwurf kénnte zwar dadurch entkriftet werden, daB iiber Art
und Umfang der offentlichen Ziele und Aufgaben gesellschaftlicher Konsens
befindet, der unter gleichberechtigter Beteiligung aller Betroffenen zustande-
zukommen hitte. Nur kdmen mit einer solchen Konkretisierung von Zielen
und Aufgaben durchaus wieder jene okonomischen Effizienzargumente mit
dem Kriterium der Zweck-Mittel-Rationalitét in Betracht, die aus gemeinwirt-
schaftlichem Blickwinkel eine eher untergeordnete Rolle zu spielen haben; es
sei denn per Konsens wiirde bewuf3t auf den sparsamen Umgang mit knappen
Ressourcen bei der Verfolgung von Zielen verzichtet. Da dies kaum anzuneh-
men sein diirfte, ist die weithin zu beobachtende Dominanz der 6konomischen
Perspektive bei der Diskussion von Privatisierungsfragen nicht verwunderlich.
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B. Zur 6konomischen Legitimation 6ffentlicher Unternehmertitigkeit

Statische und dynamische Ineffizienzen als Folge von Markt- und Wettbe-
werbsversagen lassen sich nicht positiv bestimmen, da weder das notwendige
AusmalB3 an Anpassungsprozessen bei Datenidnderungen bekannt ist, noch
Richtung, Art und Umfang von Neuerungen (Ewers / Wein, 1990, S. 322). Es
bleibt daher nur die Moglichkeit, jene Bedingungen freizulegen, unter denen
es bei unregulierten Marktprozessen zu statischen und dynamischen Ineffi-
zienzen kommen kann.

Wohlfahrtsékonomie und Neue Institutionendkonomie identifizieren als
solche Bedingungen: externe Effekte und offentliche Giiter, Subadditivitat
bei nicht-riickholbaren Kosten, ruingse Konkurrenz sowie Informationsasym-
metrien und Unkenntnis (Uberblick bei Groner 1983; Blankart | Pomme-
rehne | Schneider 1984 ; Kruse 1986; Krakowski 1988; Deregulierungskommis-
sion 1991, S. 3ff.). Einige von ihnen kénnen die 6ffentliche Bereitstellung und
Herstellung von Giitern ebenso nahelegen wie staatliche Unternehmensbetei-
ligungen. So entsteht etwa ein Bedarf an 6ffentlichen Leistungen, wenn man-
gelnde AusschluBmoglichkeit vom Gebrauch zu einer Unterversorgung durch
den Markt fiihrt. Subadditivititen konnen eine Ubernahme privater Unter-
nehmen durch den Staat nahelegen, sofern sie nicht nur die Herausbildung
eines natiirlichen Monopols bewirken, das die gesamte Marktnachfrage allein
am kostengiinstigsten befriedigt, sondern wenn sie zudem mit irreversiblen
Investitionen verbunden sind. Dann findet ein potentieller oder faktischer
Wettbewerb nicht statt, weshalb verhindert werden muf3, da8 der Monopolist
sich dem permanenten Druck zur Kostensenkung entzieht oder seine Macht
mif3braucht, indem er zu hohe Preise verlangt, die Outputqualitdt vermindert
und Nachfrager diskriminiert. Umgekehrt ist er zu schiitzen, wenn eine breite
Marktversorgung durch Konkurrenten gefahrdet ist, die als Rosinenpicker die
besten Marktsegmente herausgreifen und nur diese bedienen. Die Produktion
von Leistungen mit Hilfe staatlicher Unternehmen wére schlie8lich zu erwa-
gen, wenn die Marktteilnehmer infolge unvollstdndiger Informationen iiber
ihre Marktgegenseite wohlfahrtsfordernde Transaktionen unterlassen und aus
Unkenntnis iiber zukiinftige Zustdnde systematische Fehlentscheidungen
treffen. Sind z.B. die Informationen asymmetrisch verteilt, konnte sich vor
allem bei sog. Vertrauensgiitern, das sind solche, deren Qualitit nicht ohne
weiteres zu erkennen ist, das Qualititsspektrum entgegen den Bediirfnissen
und Moglichkeiten angebotsseitig verengen und konnten Mirkte tiber sukzes-
sive adverse Selektion sogar vollstandig zum Erliegen kommen. Bei haufig
wiederkehren Transaktionen und hohen transaktionsspezifischen Investitio-
nen 143t Unsicherheit sich zwar dadurch mindern, da8 wiederkehrende markt-
liche Koordination durch ldngerfristige Vertrage ersetzt wird. Die notwendi-
gerweise unvollstidndige Spezifikation der Vertrége, die hinsichtlich Abschluf3,
Uberwachung und Durchsetzung nicht allen Eventualititen Rechnung tragen
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konnen, birgt jedoch die Gefahr, da ein ,,opportunistischer* Vertragspartner
gegen Geist oder Buchstaben des Vertrages verstoit, es also zu Ausbeutung
oder zu hohen Kontrollkosten bei dem Versuch ihrer Vermeidung kommt.
Liegt Unkenntnis vor, kénnen bei Risikoaversion langfristig wohlstandsstif-
tende Investitionen und Transaktionen unterbleiben. Ebenso kann es zu Risi-
koteilungsvertragen kommen, die ineffizientes Verhalten férdern, weil die
Anbieter bei Vertragsabschlul zu Kostenuntertreibungen animiert werden,
die spatere Fehlallokationen bewirken.

Eine Anwendung dieser Uberlegungen auf die Realitit zeigt allerdings, daB
fiir 6ffentliche Unternehmen, Beteiligungen und Produktionsaktivitdten weni-
ger Raum verbleibt als gemeinhin vermutet und postuliert wird, denn

— Markt- und Wettbewerbsversagen sind an restriktive Bedingungen gebun-
den,

— ein begriindeter Bedarf an 6ffentlichen Leistungen begriindet nicht zugleich
deren oOffentliche Herstellung,

— staatliche Tdtigkeit stiftet nicht nur Nutzen, sondern verursacht auch
Kosten.

Eine zentrale Bedingung fiir das Vorliegen von Externalitdten und 6ffent-
lichen Giitern ist das Versagen des Ausschluf3prinzips, was letztlich bedeutet,
daB es unmoglich ist, Eigentumsrechte geltend zu machen. Genau das kommt
in der Realitit selten vor. Haufig 148t sich das Problem der Durchsetzung von
Eigentumsrechten vielmehr auf Transaktionskosten reduzieren, ist also die
mangelnde Anwendung des Ausschlu3prinzips das Ergebnis kostenorientier-
ter Entscheidungen der Marktteilnehmer. Vielfach zeichnet auch der Staat
dafiir verantwortlich, indem er aus politischen Griinden bewuft auf eine
genaue Zuordnung von Eigentumsrechten verzichtet. Wiahrend man sich im
ersten Falle noch dariiber streiten kann, ob iiberhaupt ein Marktversagen vor-
liegt, das dann durch staatliche Aktivitdten zur Verringerung der Transak-
tionskosten zu mindern wire (Bliimel 1987), versagt im zweiten Falle eindeu-
tig der Staat. Bei natiirlichen Monopolen ergibt sich Handlungsbedarf fiir ihn
erst dann, wenn subadditive Kostenstrukturen mit hohen irreversiblen Kosten
zusammentreffen, weil sonst bestreitbare Mirkte vorliegen und fiir ein effi-
zientes Verhalten der Anbieter sorgen. Bereits die empirische Identifikation
von Subadditiviten scheiterte jedoch bislang an ungeniigend vorhandenen
Priifkriterien (Windisch 1987b, S. 55; Gegax 1989). Die statt dessen angestell-
ten Plausibilitatsiiberlegungen zeigen dann zudem, dafl die Verbindung von
Subadditivitdt und Irreversibilitédt trotz raffinierter Konstruktionen durch die
Theorie der natiirlichen Monopole wesentlich weniger hiufig zu finden sind,
als Politik und Interessengruppen vorgeben (Krakowski 1988; Kruse 1989,
S.15). Das gilt auch fiir die Tendenz zum Rosinenpicken. Dazu miifSten
auflerordentlich spezielle Kostenfunktionen vorliegen, die praktisch irrelevant
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sind. Rosinenpicken in der Realitit ist dann auch eher das Resultat vorheriger
Regulierungsmafnahmen, wie etwa der staatlichen Forderung nach einer ein-
heitlichen Tarifgestaltung im Raum, die nur durch Quersubventionierung
erfiillt werden kann (Sharkey 1982, S. 85ff.; Soltwedel 1986, S.9). Im Gegen-
satz dazu sind asymmetrisch verteilte Informationen sowie Unsicherheit iiber
zukiinftige Zustdnde zwar in der Realitdt der Normalfall. Meist findet bei
Informationsproblemen der Markt jedoch bereits im vorstaatlichen Stadium
eigenstiandige Losungen. So bilden sich zur Vermeidung von adverser Selek-
tion trotz des offentlichen Gutscharakters von Verbraucherinformationen
haufig spezielle Informationsdienste heraus oder sind die Anbieter zu Garan-
tieleistungen bereit. Unsicherheit wird durch Versicherungen und iiber Ter-
minmirkte gemindert. Das Problem schlieflich, da3 bei Vertrauensgiitern
und langfristig ungenau spezifizierten Vertrigen Ausbeutung und Qualititsab-
weichung entstehen konnen, besteht auch bei offentlicher Leistungserbrin-
gung, vor allem dann, wenn sie durch einen staatlichen Monopolisten erfolgt.
Vertrauensgiiter, die man einer privaten Produktion nicht iiberlassen kann,
weil untragbare gesellschaftliche Risiken damit verbunden sind oder ihre Qua-
litat sich durch Erfahrung gerade auch im Wettbewerb nur schwer feststellen
14Bt, diirften sich im wesentlichen auf Bereiche reduzieren, in denen der Staat
sein Gewaltmonopol ausiiben muf3 (Vaubel 1991, S. 256).

Eine offentliche Leistung durch den Staat bereitzustellen bedeutet, ihre
Menge, Qualitdt und Finanzierung festzulegen. Nicht damit zu verwechseln ist
die Herstellungsaufgabe. Sie kann Privaten vollstidndig iibertragen oder im
Wettbewerb zwischen privaten und 6ffentlichen Unternehmen ermittelt wer-
den. Zum Bau eines Deiches — als Paradefall eines offentlichen Gutes —
braucht man weder eine offentliche Verwaltung, welche die bautechnischen
Details plant, noch ein 6ffentliches Unternehmen, das den Deich baut (Gros-
sekettler 1990, S.33). Daf3 dabei aufgrund staatlicher Preisreglementierung
Defizite entstehen konnen, spricht nicht gegen eine private Losung, wenn die
Defizite 6ffentlich finanziert werden. Ahnliches gilt fiir die Regulierung natiir-
licher Monopole. Die kostengiinstigste Versorgung durch einen Anbieter
kann durch genau definierte Konzessionen gesichert, die Ausiibung monopoli-
stischer Macht mit Hilfe von Preis- und Qualitdtsvorgaben kontrolliert wer-
den, ohne daB der Staat das Unternehmen selbst betreibt. Zwar gilt die Quali-
tat als ausgemachtes ,, Regulierungsschlupfloch® fiir Anbieter, die der staat-
lichen Kontrolle und nicht dem Wettbewerb unterliegen. Es wird jedoch von
regulierten privaten Monopolen gleichermafen genutzt wie von offentlichen
Monopolen, wobei bestimmte Regulierungsverfahren den Anreiz fiir quali-
tdtsminderndes Verhalten offenbar sogar noch verstirken (White 1972,
S. 4291f.; Kruse 1985, S. 141). Dies spricht fiir Wettbewerb, der sich auf Dauer
bei natiirlichen Monopolen kiinstlich erzeugen 143t, indem etwa die Erteilung
der Konzession kontinuierlich in von vornherein bekannten Fristen verstei-
gert, der fehlende Wettbewerb im Markt also durch Wettbewerb um den
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Markt ersetzt wird (Williamson 1985, S. 326). Die Praktikabilitéit solcher MaB-
nahmen verdeutlichen Erfahrungen aus den USA, wo sie zum Teil schon vor
mehr als 100 Jahren zur Kontrolle der Eisenbahngesellschaften eingefiihrt
wurden. Demgegeniiber entschied man sich in Europa weitgehend fiir die
Verstaatlichung (Kahn 1970, S. 3ff.; Dick 1990, S. 40f.).

SchlieBlich verursacht die staatliche Regulierung auler den erwiinschten
Nutzenwirkungen auch Kosten. Neben dem regulierungsbedingten Ressour-
cenverzehr konnen sie in Form regulierungsinduzierter Fehlallokationen
sowie als Einbuflen an dynamischer Effizienz anfallen. Darauf verweisen die
Theorie der Eigentumsrechte und Erfahrungen mit 6ffentlichem Eigentum
ebenso wie die Analysen zum Verhalten von staatlichen Organisationen
(Alchian 1965; de Alessi 1980; Wegehenkel 1980; Schiiller 1983). So bewirkt
die direkte Zurechnung der Handlungsfolgen auf ihre Verursacher iiber exklu-
sive Eigentumsrechte unter Wettbewerbsbedingungen einen immanenten
Anreiz zum sparsamen Einsatz an knappen Ressourcen und fiir Produktionin-
novationen, wihrend 6ffentliche Verwaltungen und Unternehmen, aber auch
regulierte private Unternehmen zu iibertriebenen Aufwendungen und Uber-
produktion neigen. Diese Gefahr ist umso groBer, je starker die Verfiigungs-
rechte der eigentlichen Eigentiimer — Anteilseigner, Besitzer, aber bei 6ffent-
lichen Unternehmen auch die Biirger - verdiinnt und je héher die Kosten sind,
die bei der Kontrolle des Managements und der anderen ausfithrenden Instan-
zen anfallen. Zahlreiche Auflagen und Vorschriften, die tblicherweise bei
ausschlieBlich offentlicher Produktion, aber vielfach auch bei 6ffentlichen
Beteiligungen zu beriicksichtigen sind, verhindern jene Arbitragemoglich-
keiten, mit deren Ausnutzung findige Unternehmer sonst die Transaktions-
und Kontrollkosten verringern. Gleichermafen erschweren finanztechnische
Besonderheiten, Quersubventionen und ausgelagerte ¢ffentliche Haushalte
eine wirksame Kontrolle des staatlichen Finanzgebarens und der Staatstitig-
keit. Uber all dem ist schlieBlich kaum zu erwarten, daB Angehorige offentli-
cher Unternehmen ein besseres Zukunftswissen besitzen als die Marktteilneh-
mer. All dies kann dazu fithren, da3 die Kosten einer staatlichen Regulierung
ihre Nutzenwirkungen iibersteigen, womit es sinnvoll wiirde, bestimmte For-
men des Marktversagens einfach zu tolerieren.

Ein umfassender empirischer Effizienzvergleich alternativer institutioneller
Arrangements und Regulierungsschemata scheitert allerdings an den bereits
angedeuteten Spezifikationsproblemen. Was bislang vorliegt sind allenfalls
einzelwirtschaftliche Kostenvergleiche. Im Gegensatz zu élteren Studien wird
danach mittlerweile keine generelle Uberlegenheit privater Unternehmen
mehr diagnostiziert, wenn Outputqualitdten, Verfahrensauflagen und Wett-
bewerbsbedingungen beriicksichtigt werden (Uberblick bei Kaulmann 1987,
Pommerehne 1990, S.33f.). Offensichtlich sind in Bereichen, in denen Kon-
kurrenz zwischen kommunalen offentlichen und privaten Unternehmen
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besteht und die Outputcharakteristika Ahnlichkeiten aufweisen, hiufig keine
signifikaten Kostenunterschiede vorhanden oder werden anfangs bestehende
Kostennachteile offentlicher Produzenten relativ schnell abgebaut. Kaum
Unterschiede finden sich auch, wenn beide Unternehmenstypen eine stark
regulierte Monopolstellung einnehmen. In einigen seltenen Ausnahmefillen,
wie etwa der Versicherungswirtschaft, schneidet dann private Produktion
infolge ihrer regulierungsbedingten Uberkapitalisierung und eines exzessiven
Marketings sogar etwas schlechter ab (Primeaux 1977, Finsinger 1984). Aller-
dings beziehen sich die genannten Untersuchungen ausnahmslos auf wettbe-
werbspolitische Ausnahmebereiche. Zudem erstrecken sie sich iiberwiegend
auf die USA. Komparative Studien iiber staatliche und private Industrieunter-
nehmen in Europa, die im Wettbewerbsumfeld agieren, zeigen denn auch
deutliche Effizienznachteile fiir Unternehmen, die sich sowohl im vollstdndi-
gen als auch teilweisen Staatsbesitz befinden (Picot / Kaulmann 1985; Board-
man | Freeman | Eckel 1986). Ebenso deuten Analysen deutscher Verhilt-
nisse darauf hin, da3 6ffentliche Unternehmen nach einer materiellen oder
funktionellen Privatisierung ihre Leistungspalette verbessern und mit geringe-
ren Kosten und Preisen wirtschaften (Hamer 1981; Borcherding /| Pomme-
rehne /| Schneider 1982, S. 1271f.; Sander 1987, S. 361f.).

C. Faktische Griinde

Die bisherigen Uberlegungen legen nahe, daB ein nicht unbetréchtlicher
Teil staatlicher Produktions- und Unternehmertatigkeit keine wohlfahrts- und
institutionenokonomische Begriindung hat, sondern eher zur Legitimierung
ex post nachgereicht wird. Ursache diirfte vielmehr das Zusammenwirken von
fiskalischen und militarischen Interessen mit den Wunschvorstellungen von
Interessengruppen und offentlichen Verwaltungen sein, die im Verein mit
macht- und wiahlerorientierten Politikern massive staatliche Eingriffe fordern
und vorantreiben. Formal deuten darauf bereits die sehr vagen Formulierun-
gen hin, mit denen o6ffentliche Produktionsaufgaben und die Notwendigkeit
von Unternehmensbeteiligungen beschrieben werden. Zwar wird eine expli-
zite Beschreibung vom Gesetz ausdriicklich verlangt — so etwa in § 65 BHO
allein schon aus Griinden der Berichtspflicht. Faktisch finden sich in den ent-
sprechenden Verordnungen jedoch nur Allgemeinpldtze und ,,Wieselworte®
wie ,Offentliches Interesse®, ,wirtschaftlich sinnvolle Aufgaben“ oder
,»Gemeinwohlpflichten“ oder ,strukturelle Verbesserungen®, die das betref-
fende Unternehmen zu erfiillen bzw. wahrzunehmen hat (Grossekettler 1990,
S.29).

4 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 223
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I. Historische Entwicklung

Fiir eine solche Interpretation spricht auch die Entstehungs- und Entwick-
lungsgeschichte staatlicher Unternehmensbeteiligungen und -iibernahmen
(Boelcke 1980, S.464ff.). So stammt ein Teil des 6ffentlichen Produktivver-
mogens aus der vorindustriellen Zeit, als die Staatsausgaben wesentlich mit
Einnahmen aus staatlichen Gewerbebetrieben, Regalien und Monopolen
gedeckt werden muflten. Dazu gehorten auch die 6ffentlichen Kreditinstitute
in ihrer Eigenschaft als sog. Hofbanken. Zwar diirfte ein Motiv fiir die spétere
Beibehaltung groBerer Teile des Bergbaus im Staatsbesitz sowie die Kommu-
nalisierung von Wasserwerken, Schlachthdusern und Gas- und Elektrizitéts-
werken auch die Angst vor privaten Monopolen gewesen sein, der man sich
angesichts einer damals noch fehlenden Kartellgesetzgebung nicht anders
erwehren zu konnen glaubte. Im wesentlichen lagen die Griinde jedoch woan-
ders. Vor allem bei der Verstaatlichung von Bahn und Post sowie bei einer
Vielzahl von Unternehmensbeteiligungen und -griindungen standen vor allem
fiskalische Gesichtspunkte im Mittelpunkt. Hinzu kamen machtpolitische
Erwagungen. So lief sich auf diese Weise nicht nur der Nachrichtenverkehr
unter staatliche Kontrolle bringen, wobei das Briefoffnen bereits seit dem
16. Jahrhundert Tradition hat. Telegrafie und Eisenbahn besaBen zudem
einen herausragenden militdrpolitischen Stellenwert. Das galt auch fiir jene
Bergbauunternehmen, die der preuBische Staat Ende des 19.Jahrhunderts
erwarb, um die Energieversorgung seiner im Aufbau befindlichen Kriegsflotte
zu sichern, sowie fiir seine Beteiligung an der Aluminium-, Stickstoff- und
Riistungsindustrie im Ersten Weltkrieg.

Dem immer uniibersichtlicher werdenden offentlichen Industriebesitz
begegnete man in den zwanziger Jahren nicht durch Privatisierung, sondern
auf dem Wege der organisatorischen Zusammenfiihrung in staatlichen Grof3-
konzernen nach privatwirtschaftlichem Vorbild: VIAG und VEBA entstanden
1923 und 1929 mit ihren Tochtergesellschaften Preussag und Preussen-Elektra
sowie den Bergwerksgesellschaften Herne und Recklinghausen. Begiinstigt
wurde diese Entwicklung durch das Vordringen sozialpolitischer Motive. Sie
fithrten dazu, daB3 marode Privatbetriebe aus Griinden der Arbeitsplatzsiche-
rung nicht nur subventioniert, sondern im Bedarfsfalle auch vom Staat iiber-
nommen wurden, eine Strategie, die spiter dann auch die Nationalsozialisten
praktizierten. Allerdings war der von ihnen initiierte neue Verstaatlichungs-
schub im wesentlichen autarkie- und riistungspolitisch bestimmt. In Verbin-
dung mit der ,,Arisierung* jiidischer Unternehmen entstanden auf diese Weise
offentliche Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen — darunter 1937
die Volkswagenwerk AG und die spétere Salzgitter AG —, die den Staat nach
knapp einem Jahrzehnt zum Besitzer von annidhernd 50 % des Grundkapitals
aller deutschen Kapitalgesellschaften machten.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg widerstand man - im Gegensatz zu anderen
westeuropdischen Staaten — weiteren Verstaatlichungsversuchen (Gutmann
1992, S. 18ff.). Ordnungspolitisches Programm wurde vielmehr die Privatisie-
rung staatlichen Vermogens, die dann 1959 mit dem Versuch einer moglichst
breiten, an unteren Einkommensgruppen orientierten Streuung des Vermo-
gensbesitzes bei der Preussag ansetzte. 1961 und 1965 folgten die Teilprivati-
sierung der Volkswagen AG - eine vollstandige Privatisierung scheitert bis
heute am Land Niedersachsen — und der VEBA AG (Uberblick bei Knauss
1978, S.21ff.). Abgesehen von Maf3nahmen zur Neuordnung und konzernin-
ternen Reorganisation und einigen neuen Engagements des Staates in Form
der Neugriindung von und der Beteiligung an Unternehmen geschah lange
Zeit nichts mit der Konsequenz, dal noch 1983 allein von den 500 groften
westdeutschen Unternehmen mit privater Rechtsform fast 90 eine nennens-
werte Beteiligung des Bundes aufwiesen, der insgesamt etwa 960 mittelbare
und unmittelbare Beteiligungen hielt. Sie brachten ihm zwischen 1970 und
1982 zwar Einnahmen aus Dividenden und Gewinnabfiihrungen von 2,4 Mrd.
DM. Gleichzeitig mufte er aber 6,4 Mrd. DM an Kapitalzufiihrungen vorneh-
men, um seine Vermogensanteile zu erhalten (Cointreau 1987, S. 651f.).

Mitte der achtziger Jahre setzte dann mit dem ,,Gesamtkonzept fiir die Pri-
vatisierungs- und Beteiligungspolitik des Bundes® ein neuerlicher Privatisie-
rungsschub ein. Er wurde allerdings nur teilweise den Plidnen gerecht. So
senkte der Bund zwar seine Anteile am Besitz einiger Unternehmen (u.a. Ver-
kehrs-Kredit-Bank, Treuarbeit) und trennte sich von einigen Beteiligungen
vollstindig (u.a. VEBA, Volkswagen, VIAG). Auch entschlossen sich vor
allem Kommunen zu einer funktionellen Privatisierung, indem sie die Produk-
tion Offentlicher Leistungen an private Unternehmen tibertrugen. Gleichwohl
verfiigen Bund, Lander und Gemeinden noch immer iiber eine Vielzahl von
Liegenschaften, Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen (Uberblick
bei Kronberger Kreis 1993, S. 91f.): Neben den zwei groen staatlichen Mono-
polunternehmen Bundespost und Bundesbahn/Reichsbahn mit ihren zahlrei-
chen Untergliederungen, Tochtergesellschaften und Unterbeteiligungen sowie
der Mehrheitsbeteiligung an der Lufthansa AG gehoren dazu groBe Teile des
Bankwesens — gemessen an der Bilanzsumme mehr als 50 v. H. —, der Energie-
wirtschaft und des Versicherungswesens und weit tiber 100.000 Einzelbetriebe
vor allem auf Landes- und Gemeindeebene. Die Liste umfa3t Verkehrs- und
Versorgungsbetriebe ebenso wie Schlachthofe, Reisebiiros, Kurkliniken, Por-
zellan-Manufakturen oder das Miinchner Hofbrauhaus.

II. Allgemeine Tendenz zur Uberregulierung

SchlieBlich spricht fiir die Vermutung, daB in den alten Bundesldandern noch
erhebliche Privatisierungspotentiale vorhanden sind, neben jlingeren Erfah-
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rungen in anderen westlichen Industrielandern auch die offensichtlich allen
demokratischen Gesellschaften innewohnende Tendenz zur Uberregulierung.

Gemessen am Anteil, den der Staat nach Umsatz und Kapital in den inter-
national vergleichbaren MefBbranchen Energie, Transport, Basisindustrien
und Kommunikation innehat, lag die Bundesrepublik zu Beginn der achtziger
Jahre etwa im Mittelfeld. Deutlich niedrigere Indexwerte wiesen die USA und
Japan, deutlich hohere Frankreich und GrofBbritannien auf (Cointreau 1987,
S.28). Nicht nur letztere haben jedoch in der Folgezeit erhebliche Privatisie-
rungsanstrengungen unternommen, die z. T. iber dem Anpassungsbedarf an
das internationale Durchschnittsniveau lagen und selbst im administrativ
orientierten Frankreich sogar Teile der Gefangnisverwaltung betreffen. Japan
und die USA konnten ihren Vorsprung noch weiter ausbauen, wobei die USA
sich angesichts ihres geringen Umfangs an 6ffentlichen Unternehmensbeteili-
gungen auf die Privatisierung offentlicher Leistungen konzentrieren bis hin
zur Ubertragung des Strafvollzugs auf private Anstalten. Zumindest dort, wo
die Privatisierung mit Wettbewerb verbunden wurde, war sie erfolgreich
(Gayle | Goodrich 1990; Schnabel 1990; Deregulierungskommission 1991).

Der Regulierungsdruck in Demokratien ist im wesentlichen in der weitver-
breiteten Unkenntnis 6konomischer Zusammenhéinge und dem Verhalten von
Politikern, Biirokratien und Interessengruppen begriindet.

- Gemeinhin werden die Funktionsfdhigkeit der Marktallokation und die
Bedeutung des Wettbewerbs fiir Effizienz und Kreativitdt unterschitzt
(Deregulierungskommission 1991, S.6). Die Ergebnisse von Markt- und
Wettbewerbsprozessen sind im einzelnen nicht meB- und prognostizierbar,
ibertreffen hdufig Phantasie und Vorstellungskréfte und bergen somit einen
erheblichen Grad an Unsicherheit. Diesem Miftrauen steht ein starkes Ver-
trauen in staatliche Losungen gegeniiber, deren Wirkungen - vor allem bei
Preis-, Mengen- und Qualitatsregulierungen — sich vermeintlich leichter kal-
kulieren lassen. Da die negativen Effekte dabei oft unterschitzt und fiir den
einzelnen vielfach nur geringfiigig spiirbar werden, neigen die Individuen zu
einer systematischen Uberschitzung von Regulierungsgriinden und Unter-
schitzung von Regulierungskosten.

- Rational kalkulierende Politiker werden unter solchen Bedingungen Regu-
lierungen generell als wahlerwirksame Mafnahmen betrachten, die zudem
entschiedene Entschlossenheit zu politischem Handeln demonstrieren.
Gleichzeitig gewinnen sie damit das Wohlwollen jener, die explizit von
diesen MaBnahmen profitieren. Demgegeniiber fallen die Verlierer poli-
tisch kaum ins Gewicht. Sie sind schlecht informiert oder als einzelne nur
wenig bzw. erst nach langerer Frist von den Kosten betroffen, so daf3 von
ihnen ein Wihlerstimmenentzug zunéchst kaum zu erwarten ist (Peltzman
1976, S.211ff.; Ewers /| Wein 1990, S. 325f.).
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- Diejenigen, die von den Regulierungen profitieren, werden versuchen, den
politischen Entscheidungsprozef3 zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Sie bil-
den dazu Interessengruppen, die umso leichter zu organisieren und umso
schlagkriftiger einzusetzen sind, je stirker der Zusammenhang zwischen
personlichem Einsatz und Erfolg fiir das einzelne Gruppenmitglied sichtbar
wird, je schneller und kostengiinstiger man sich auf gemeinsame Ziele und
Strategien einigt und je leichter Identifikation und Ausschluf3 gruppenorien-
tierter Trittbrettfahrer moglich sind. Um vorteilhafte Regulierungen ihrer
Mitglieder durchzusetzen, wenden Interessengruppen verschiedene Strate-
gien an: die Versorgung von politischen Entscheidungstragern mit gezielten
verbandsgerichteten Informationen, die durch die asymmetrische Informa-
tionsverteilung, die zu deren Ungunsten besteht, begiinstigt wird; das
Ankniipfen personeller Verflechtungen mit Regierung, Parlament, Parteien
und offentlichen Verwaltungen; die Kooperation mit anderen Interessen-
organisationen, zu denen selbst erklirte Gegner rechnen konnen; die Be-
einflussung der personlichen Situation und politischen Chancen von wirt-
schaftspolitischen Entscheidungstragern durch finanzielle Zuwendungen
und verbandspolitische Offentlichkeitsarbeit, vor allem aber durch Bereit-
stellung oder Entzug von Wihlerstimmen. Bereits das Sanktionspotential
an Wihlerstimmen verschafft Interessengruppen immer wieder die Mog-
lichkeit, neue oder die Ausdehnung bereits vorhandener Regulierungen zu
ihren Gunsten zu erreichen (Olson 1965; von Weizsicker 1982). Dem auf
diese Weise ausufernden Markt fiir Regulierungen wird die groe Masse der
dadurch Benachteiligten aus den bereits genannten Griinden nichts oder
nur wenig entgegensetzen. Allenfalls machen sich einzelne selbsternannte
Interessenvertreter zu ihren Sprechern, wenn sie sich davon Amter oder
Wihlerstimmen versprechen. Die geringe Organisationsfihigkeit grofer
Gruppierungen wird ihnen allerdings kaum einen entscheidenden Einflufl
verschaffen, ganz abgesehen davon, da3 die Beibehaltung des Amtes an die
Beibehaltung der Regulierung gekoppelt ist.

- Gefordert werden Regulierungen auch durch die Biirokratie. Interessiert an
sicherem Einkommen, Ansehen, Macht, Zustdndigkeit und einem mog-
lichst groBen Budget und Beschiftigtenapparat sind ihre Mitglieder umso
besser bedient, je umfangreicher und undurchsichtiger die Regulierungs-
mafnahmen ausfallen. Insofern sind sie Koalitionspartner der von diesen
Mafinahmen profitierenden Interessengruppen. Sie degenerieren zu deren
Interessenvertretern (Kaufer 1981, S.50). Als Institutionen, die politische
Entscheidungstréger mit relevanten Informationen versorgen, werden somit
auch Biirokratien die zu ihren Gunsten bestehende asymmetrische Informa-
tionsverteilung nutzen, indem sie fiir die Zunahme von Regulierungsum-
fang und -intensitét pladieren.



54 Karl-Hans Hartwig

Die aligemeine Tendenz zur Verstirkung besitzstandssichernder Regulie-
rungen trigt dazu bei, die sowieso vorhandenen regulierungsbedingten Kosten
und Risiken noch zu erhéhen. Zum einen unterbleibt ndmlich ein Regulie-
rungsabbau auch dann, wenn der Regulierungstatbestand mittlerweile wegge-
fallen ist. Zum anderen miissen die Begiinstigten Ressourcen aufwenden, um
ihre Sonderstellung und die damit verbundenen Vorteile zu erreichen und zu
sichern. Statt hohere Gewinne durch die miihsame Erlangung von Wettbe-
werbsvorteilen im Markt anzustreben, werden kiinstlich geschaffene Renten
durch ordnungspolitische Ausnahmeregelungen gesucht und dabei Ressour-
cen gesellschaftlich effizienteren Verwendungen entzogen. Unterstiitzung fin-
den die Rentensucher von politischen Unternehmern, die immer wieder
neue rentenschaffenden Nischen aufspiiren und wihlerwirksam vermarkten
(Eschenburg 1975). Sofern die Benachteiligten ihre Belastungen verspiiren
und mit Gegenreaktionen antworten wollen, miissen auch sie entsprechende
Aufwendungen titigen. Auf diese Weise entsteht ein permanenter Prozef3 des
Suchens und Abwehrens von Renten, in dessen Verlauf eine zunehmende
Zahl iiberfliissiger Interessengruppen Wirtschaft und Gesellschaft immer stér-
ker verkrusten 146t und die wirtschaftliche Dynamik bremst. Der Kuchen, um
den gestritten wird, verringert sich zusehends, weil selbst diejenigen nicht auf
Rentensuche verzichten, die den Proze3 durchschauen. Sie miissen namlich
davon ausgehen, daf3 alle anderen derweil weitersuchen ( Tollison 1982; Olson
1982). Aus diesem Gefangenendilemma konnen Gesellschaften sich letztlich
nur durch einen Akt des kollektiven Handelns befreien, wozu gerade Umbruch-
situationen eine besondere Chance bieten.

D. Privatisierungserfolge und Versdumnisse

Die jiingst vom Bundeskabinett beschlossenen Privatisierungsmafinahmen
- von denen der geplante Verkauf der Lufthansa wohl die spektakulérste ist —
erwecken den Eindruck, als wiirden die aktuellen Umwailzungen zum Anlaf3
genommen fiir eine konsequente marktwirtschaftliche Durchliiftung auch der
alten Bundesldnder. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich allerdings, daf3 eine
solche Interpretation nur zum Teil zutrifft. Erstens ist die aktuelle Privatisie-
rungspolitik im wesentlichen die Fortfiihrung der bereits in den frithen achtzi-
ger Jahren eingeleiteten MaBBnahmen, denen in der Tat eine stiarkere Riick-
besinnung auf die Grundsétze einer marktwirtschaftlichen Ordnungspolitik
zugrunde gelegen haben diirften (Stoltenberg 1984; Waigel 1992). Zweitens
haben sich Lander und Gemeinden den Privatisierungsbemiihungen des Bun-
des bislang kaum angeschlossen. Drittens scheint trotz zu beobachtender zen-
tralistischer Tendenzen zumindest in einigen Bereichen ein nicht unerhebli-
cher Privatisierungsdruck vor allem von der Europiischen Gemeinschaft, aber
auch vom GATT-Subventionsausschuf3 auszugehen wie etwa der vorzeitige
Ausstieg des Bundes aus der Deutschen Airbus GmbH nahelegt. Viertens
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schlieBlich — und das scheint fiir die aktuellen Manahmen der Hauptgrund zu
sein — besteht gegenwirtig ein massives fiskalisches Interesse an Privatisie-
rungserlosen. Der Staat benétigt dringend umfangreiche finanzielle Mittel fiir
den Aufbau in den neuen Bundesldndern und andere zu erwartende Aufga-
ben, weshalb das beschlossene Privatisierungsprogramm auch im wesentlichen
auf die noch bestehenden Beteiligungen des Bundes an Wirtschaftsunterneh-
men der privaten Rechtsform gerichtet ist.

Nun konnte es eigentlich gleichgiiltig sein, worin letztlich die Ursachen fiir
eine als iiberfillig betrachtete Privatisierung liegen. Entscheidend ist, daf sie
iiberhaupt stattfindet. Die Fiskallastigkeit der gegenwirtigen Privatisierungs-
mafBnahmen und ihre vorrangige Konzentration auf den industriellen Beteili-
gungsbesitz verleitet jedoch dazu, jene Bereiche zu vernachlassigen, in denen
ein Riickzug des Staates besonders erwigenswert erscheint. Das ist nicht nur
in der Versicherungs-, Kredit- und Wohnungswirtschaft der Fall, sondern vor
allem dort, wo 6ffentliche Unternehmen keinem Wettbewerb ausgesetzt sind.
Wie Theorie und Erfahrung nahelegen, kann zwar bereits die Uberfiihrung
von offentlichem in privates Eigentum Effizienzgewinne hervorbringen. Sie
sind aber gering im Vergleich zu einer gleichzeitigen Liberalisierung des
Marktes und tendieren verschiedentlich bei ungeniigender Kontrolle durch
den Wettbewerb dazu, wieder zu verschwinden (Pommerehne 1990, S. 41ff.;
Leipold 1991, S. 144). Daher wird auch vermutet, da3 der Widerstand gegen
die Umwandlung eines offentlichen Betriebes in ein im Staatsbesitz verblei-
bendes Unternehmen privaten Rechts oder selbst in ein vollstdndig privates
Unternehmen bei einem Erhalt der wettbewerblichen Ausnahmestellung
geringer ausfillt, als bei dem Versuch, das Unternehmen dem Wettbewerb
auszusetzen (Vaubel 1991, S. 255). Ein solches Verhalten diirfte allerdings nur
fir jene wenigen Vertreter des leitenden Personals zutreffen, die sich von
einer formellen oder materiellen Privatisierung einen einkommenssteigernden
Ausbruch aus dem 6ffentlichen Gehaltsgefiige versprechen. Ansonsten haben
weder Politiker und Beschiftigte, noch Gewerkschaften und bisherige Zulie-
ferbetriebe ein Privatisierungsinteresse, befiirchten sie doch den Verlust an
Aufsichtsratsvergiitungen, an Einflu und sicheren Arbeitspldtzen sowie an
lukrativen Auftragen und Privilegien bei der Auftragsvergabe sowie an Mit-
gliedern. Sie werden daher massiven Widerstand leisten und dabei auch die
Unterstiitzung jener finden, die unter bisherigen Bedingungen 6ffentliche Lei-
stungen etwa iliber Quersubventionierung besonders giinstig in Anspruch neh-
men konnten (Blankart /| Knieps 1989; Hanke /| Walters 1990).

Waihrend die gegenwirtige Entscheidung fiir den Riickzug aus staatlichen
Beteiligungen an Wirtschaftsunternehmen und Liegenschaften relativ leicht zu
treffen ist, 1Bt sich eine pauschale Empfehlung fiir einen Riickzug des Staates
aus der Bereitstellung und Herstellung von Giitern nicht abgeben. Auch wenn
generell davon auszugehen ist, daf 6ffentliche Leistungen in zu grof3en Men-
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gen zu teuer angeboten werden, kann nur im konkreten Einzelfall entschieden
werden, ob, in welchem Umfang und in welcher Form privatisiert wird. So
bietet sich zwar generell das Ausschreibungsverfahren an, um etwa die Effi-
zienz privater und Offentlicher Anbieter bei der Bereitstellung einer ganz
bestimmten Leistung zu vergleichen. Voraussetzung ist jedoch nicht nur die
genaue Spezifikation der Leistung, sondern auch die Abschaffung von Privile-
gien, d.h. von kiinstlichen Wettbewerbsvorteilen fiir die einzelnen Bieter.
Gleichfalls ist bei der Wahl des Ausschreibungsverfahrens zu unterscheiden,
ob es sich um ein offentliches Gut oder um ein natiirliches Monopolgut han-
delt (Vaubel 1991). Bei irreversiblen produktspezifischen Investitionen konn-
ten bisherige Anbieter in einem Ausschreibungsverfahren Wettbewerbsvor-
teile erlangen, womit Effizienzeinbuflen verbunden wiren. Sind die zu erbrin-
genden Leistungen nur schwer zu spezifizieren und zu kontrollieren, kénnten
regelmafige Ausschreibungen sich sogar als unpraktikabel erweisen (Blan-
kart | Pommerehne | Schneider 1984, S. 238ff.). Solche eher allgemein theore-
tischen Probleme diirfen jedoch nicht dariiber hinwegtduschen, daf3 mittler-
weile dezidierte Privatisierungsvorschlége fiir verschiedenste Bereiche vorlie-
gen. In der politischen Diskussion haben sie bislang wenig Resonanz gefun-
den, wobei nicht selten der Hinweis auf verfassungsrechtliche Probleme als
Vorwand fiir massive Interessen der durch die bisherigen Regelungen begiin-
stigten Gruppen zu dienen scheint.

Zwei dieser Vorschldge sollen im folgenden kurz skizziert werden.

I. Bundesbahn

Netz und Betrieb der Bundesbahn sind ein Sondervermogen des Bundes.
Sie untersteht dem Bundesverkehrsminister, der als Aufsichtsbehorde weitrei-
chende Kontrollbefugnisse ausiibt. Begriindet wird diese Konstruktion mit der
nur auf diese Weise zu gewéhrleistenden Verkehrssicherheit, mit dem Schutz
vor Mif3brauch, den die Bahn als natiirliches Monopol ausiiben konnte, sowie
mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zur Daseinsvorsorge iiber die
Sicherung der Versorgung in der Fliche und der Tarifeinheit im Raum (van
Suntum 1986).

Bereits die erste Begriindung ist nicht stichhaltig, denn Verkehrssicherheit
1aBt sich auch ohne staatliche Trégerschaft erreichen, indem Sicherheitsbe-
stimmungen festgelegt und wirksam iiberwacht werden. Das funktioniert in
anderen Bereichen ohne Probleme. Die hiufig postulierte Monopolmacht der
Bahn ist Geschichte. Sie ist durch den intermodalen Wettbewerb mit anderen
Verkehrstragern langst gebrochen, ja offensichtlich sogar so bedroht, daf die
Bahn vor ihren Konkurrenten und nicht die Kunden vor der Bahn geschiitzt
werden miissen. Zudem gelten die Bedingungen des natiirlichen Monopols,
wenn iiberhaupt, nur fiir das Netz. Wird es vom Betrieb getrennt, kann auch
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eine etablierte Eisenbahngesellschaft dem Wettbewerb ausgesetzt werden,
wenn der Netzbetreiber andere Gesellschaften zuldBt (Soltwedel 1986, S. 215).
Eine gemeinwirtschaftlich verpflichtete Verkehrsbedienung und Wettbewerb
schlieBen sich ebenfalls nicht aus. So konnen privatwirtschaftlich unrentable
Bahnverbindungen iiber streckenbezogene Subventionen aufrechterhalten
werden und 146t sich ein sozialer Ausgleich iiber Transferzahlungen an Ein-
kommensschwache erreichen. Sowieso ist festzustellen, da3 die Bundesbahn
die gemeinwirtschaftlichen Prinzipien bereits seit lingerem verletzt. So wer-
den Strecken stillgelegt und die Tarifeinheit im Raum wird durch eine Vielzahl
von Sondertarifen durchbrochen.

Letzteres konnte allerdings nicht verhindern, da8 der Bundesbahn jahrlich
Milliardendefizite entstehen, die aus dem Bundeshaushalt ausgeglichen wer-
den miissen. Dazu hat nicht zuletzt das Verhalten der Kommunen beigetra-
gen, die Streckenstillegungen selbst bei hohen Verlusten verhindern oder
verzogern konnten, ohne dadurch Nachteile zu erleiden. Sie profitieren dabei
von Quersubventionen aus ertragsstarken Verkehrsverbindungen, die in der
Masse allerdings nicht ausreichen. Notwendige Investitionen in langfristig
sinnvolle Mafnahmen unterbleiben wie etwa der Aufbau leistungsfahiger
Giiterverteilzentren, in denen der Umschlag zwischen Schiene und Straf3e so
schnell und zuverléssig gewahrleistet wird, da3 ungebrochene Straenverbin-
dungen an Attraktivitédt verlieren. Gleichzeitig mindern der garantierte Defi-
zitausgleich, eine starre Organisationsstruktur mit ihrem o6ffentlichen Dienst-
recht sowie nicht zuletzt die massive Verhinderung von Wettbewerb durch
das Verbot von Intercity-Buslinien Anreize und Moglichkeiten zu flexiblen
Anpassungsreaktionen und Kosteneinsparungen (Deregulierungskommission
1991, S. 42).

Anstatt im Zuge der deutschen Wiedervereinigung die ebenfalls marode
Deutsche Reichsbahn mit der Bundesbahn zu fusionieren wire es unter diesen
Gesichtspunkten sinnvoller gewesen, den Grundstein zu legen fiir die Befrei-
ung des Bahnbereichs von seinen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen und
fiir eine konsequente Privatisierung. Die Bahn konnte sich damit aus jenen
Flachen zuriickziehen, wo andere Verkehrstriger effizienter sind und ihre
Aktivitdten dort forcieren, wo sie offensichtlich Wettbewerbsvorteile auf-
weist, namlich bei der Biindelung von Verkehrsstromen iiber weite Strecken.
Vorgeschlagen wird dazu die Trennung von Netz und Betrieb in voneinander
und vom Bund unabhéngige Gesellschaften (Ewers 1990). Insoweit geht diese
Empfehlung iiber die beabsichtigte formelle Privatisierung der Deutschen
Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn hinaus, die eine bundeseigene
Holding mit zwei getrennten Aktiengesellschaften im Staatsbesitz vorsieht.
Wihrend die Netzgesellschaft als natiirliches Monopol einer Preis- und Mif3-
brauchsaufsicht unterliegen miifite, konnen auf dem Netz gleichzeitig mehrere
Betreibergesellschaften zugelassen werden, die im Wettbewerb miteinander
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stehen. Da die Verbundvorteile von Giiterverteilzentren, Bahnhofen und
Umschlagsanlagen zum Schienenbetrieb als gering zu veranschlagen sind,
konnen sie privaten Dritten anvertraut werden mit der Maf3gabe — wie auch
der Netzbetreiber —, jedem Schienenverkehrsbetreiber diskriminierungsfreien
Zugang zu gewidhren. Soweit offentliche Gebietskorperschaften oder Dritte
an der Aufrechterhaltung wirtschaftlich unrentabler Strecken interessiert sind,
konnen sie Streckenvorhaltung und -bedienung von den Betreibergesellschaf-
ten erwerben. Dem Netzbetreiber sind dabei die Defizite zu erstatten, von den
Streckenbetreibern erhélt derjenige den Auftrag, der die geringsten Subven-
tionsforderungen stellt.

Sicher entstehen bei einer solchen Losung erhebliche Teilprobleme: bei der
Festlegung der technischen Mindestanforderungen und der Benutzungsent-
gelte fiir die Schienenwege, bei der Bewertung von Vermogensgegenstdnden,
bei der Bewiltigung sozialpolitischer und finanzieller Altlasten. Die gleichzei-
tige Beseitigung der Diskriminierung anderer Verkehrstréger wird zudem die
Bahn zum Riickzug aus vielen Flachen veranlassen. Hierzu trigt sicherlich
auch der Zwang bei, unrentable Strecken nicht mehr zu Lasten der Allgemein-
heit nutzen zu konnen. Dem steht allerdings eine massive Stirkung des
KostenbewuBtseins bei den Nachfragern gegeniiber. Bei einer konsequenten
Anlastung der Wege- und Umweltkosten auf die verschiedenen Verkehrstra-
ger ergébe sich damit eine Ressourcenallokation, die nicht nur unter Trans-
portkosten, sondern auch unter Umweltgesichtspunkten zur Effizienzverbes-
serung beitragt.

II. Monopol fiir Arbeitsvermittlungen

Im Gegensatz zu anderen Lindern besitzt in der Bundesrepublik die Bun-
desanstalt fiir Arbeit das Arbeitsvermittlungsmonopol, von dem nur
bestimmte Ausnahmen zugelassen werden. Begriindet wird diese Konstruk-
tion mit dem Vorteil der Informationszentralisierung. Sie wiirde nicht nur
Arbeitnehmer und Arbeitgeber schnell mit den relevanten Daten versorgen,
sondern auch die Arbeitsmarktpolitik bei der Einschédtzung aktueller und
zukiinftiger Entwicklungen unterstiitzen und die mibrauchliche Inanspruch-
nahme staatlicher Transferleistungen mindern. Von gewinnorientierten priva-
ten Vermittlern befiirchtet man dagegen ein massives Interesse an einem
volkswirtschaftlich schiadlichen haufigen Stellenwechsel von Arbeitnehmern,
die einseitige Verlagerung auf besser qualifizierte und damit leichter vermit-
telbare Arbeitskrifte sowie im Extremfall sogar die Ausbeutung der Arbeits-
suchenden vor allem in Notlagen und Situationen der Hilflosigkeit (Uberblick
bei Soltwedel 1986, S. 321f.; Deregulierungskommission 1991, S. 141).

Zunichst ist nicht einzusehen, warum ein Monopol kostengiinstigere und
bessere Informationen liefern sollte als im Wettbewerb miteinander stehende
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private Makler. Sowohl die schwindende Inanspruchnahme staatlicher Ver-
mittlungsdienste durch Unternehmen als auch die Erfahrungen mit Arbeits-
marktprognosen und darauf aufbauenden Um- und Weiterbildungsmafnah-
men legen eher den SchluB nahe, daB ein 6ffentliches Monopol die umfang-
reiche Informationsbeschaffung und -verarbeitung quantitativ und qualitativ
nicht bewiltigen kann. Zudem besteht ein logischer Widerspruch zwischen der
Effizienzbehauptung und dem Verbot der privaten Arbeitsvermittlung.
Konnte namlich ein einzelner Vermittler den gesamten Markt am effiziente-
sten mit Informationen versorgen, lage ein natiirliches Monopol vor (Soltwe-
del 1986, S.34). Dann wire allerdings ein Verbot privater Konkurrenz iiber-
fliissig, wiirde doch das offentliche Monopol als effizientester Anbieter allein
am Markt verbleiben. Eher miifite sogar kontrolliert werden, da} es seine
Stellung nicht mi3braucht.

Unter Wettbewerbsbedingungen ist generell von privaten auf die Vermitt-
lungstétigkeit existentiell angewiesenen Maklern eine mindestens ebenso
wenn nicht noch groBere Sorgfalt und Initiative bei der Informationsbeschaf-
fung zu erwarten wie von einer Behorde, zumal wenn diese weiterhin als
Anbieter erhalten bleibt und ihre Informationen kostenlos abgibt. Dann wird
auch die Gefahr eines iiberméBigen Stellenwechsels und einer Ausbeutung
durch hohe Vermittlungsentgelte gering sein. Die Arbeitnehmer haben
jederzeit die Moglichkeit, den Vermittler zu wechseln und auch die Leistun-
gen preisgiinstiger staatlicher Organisationen in Anspruch zu nehmen. Dies
tragt nicht nur zur Verwirklichung der individuellen Berufsfreiheit sowohl fiir
den Arbeitsvermittler als auch den Arbeitssuchenden bei. Fiir letzteren ist es
gerade in Situationen angespannter Beschiftigungslagen von besonderer
Bedeutung, sich bei der Suche nach einem Arbeitsplatz jedes Hilfsmittels und
jeder noch so unkonventionell erscheinenden Methode zu bedienen, die er als
sinnvoll erachtet ( Basedow 1992).

All dies spricht fiir eine funktionelle Privatisierung der Arbeitsvermittlung,
in der offentliche und private Leistungsanbieter miteinander konkurrieren
(Deregulierungskommission 1991, S.155f.). Die Beibehaltung o6ffentlicher
Anbieter erscheint zumindest zunédchst vor allem deshalb sinnvoll, weil ein
»Rosinenpicken“ privater Vermittler nicht grundsétzlich auszuschlieBen ist,
die sich auf die besser qualifizierten Arbeitskréfte konzentrieren und die
schwer vermittelbaren Problemfille vernachldssigen. Die Arbeitsdmter wie
auch karitative Einrichtungen konnten demgegeniiber versuchen, die Chan-
cen der schlechter Qualifizierten dadurch zu verbessern, daf sie ihre Leistun-
gen gemeinsam mit derjenigen von besser qualifizierten Arbeitskriften anbie-
ten. DaB die Arbeitsamter dabei iiber kein ausreichendes Potential an Qualifi-
zierten verfiigen ist unwahrscheinlich, solange sie fiir ihre Vermittlungstétig-
keit keine Gebiihren verlangen. Dann diirfte sich das Rosinenpicken in Gren-
zen halten. Ob die genannten Verbundvorteile allerdings wirklich existieren,
kann letztlich nur der Wettbewerb entscheiden.
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E. Privatisierung als ordnungspolitische Daueraufgabe

Die beiden genannten Beispiele lassen sich um eine betrédchtliche Anzahl
ernstzunehmender Privatisierungsvorschlage erweitern. Sie betreffen den
gesamten industriellen Beteiligungsbesitz der 6ffentlichen Hand und die Bun-
despost ebenso wie die Energieversorgungsmonopole, den Sparkassensektor,
dessen traditioneller 6ffentlicher Auftrag mittlerweile langst entfallen ist, die
Lufthansa oder die Autobahnen. Eine Beschriankung auf formelle Privatisie-
rungen, wie sie etwa fiir die Bahn geplant ist, wird dabei generell abgelehnt.
Sie kann allenfalls iiber die Verdnderung des Status der Beschiftigten als Vor-
laufer einer materiellen Privatisierung dienen, die den Wettbewerb gezielt als
Anreizinstrument einsetzt.

Die Politiker werden sich aufgrund des zu erwartenden Widerstandes von
seiten der bisher Begiinstigten naturgemaf mit solchen Vorschldgen schwer-
tun und dabei vor allem auf rechtliche und technische Schwierigkeiten beru-
fen. DaB diese — sofern iiberhaupt vorhanden - iiberwunden werden kénnen,
haben verschiedene Lénder im vergangenen Jahrzehnt nicht nur deutlich
gemacht (Gayle / Goodrich 1990). Thre dabei erzielten Erfolge setzen viel-
mehr auch jene unter Druck, die bislang eher zogerlich waren, wird doch der
zunehmende internationale Wettbewerb von allen weniger Verkrustung und
hohere Anpassungsflexibilitidt fordern. Insofern kann Privatisierung sich nicht
auf die ehemaligen sozialistischen Systeme beschridnken. Sie bleibt wohl fiir
absehbare Zeit eine ordnungspolitische Daueraufgabe ersten Ranges auch fiir
die alten und etablierten Marktwirtschaften.
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Die Privatisierung der ostdeutschen chemischen Industrie

Von Ernst Schraufstatter, Wuppertal

Es gibt kaum eine Institution in unserem Lande, die mehr kritisiert wird als
die Treuhandanstalt (THA). Kritik kann man sich sehr leicht machen, aber
hitte man in dieser relativ kurzen Zeit vieles besser machen kénnen oder
grundsitzlich anders machen sollen?

Wir diirfen nicht vergessen, daf3 die THA erst 2% Jahre alt ist und urspriing-
lich mit einer vollig anderen Aufgabenstellung konzipiert wurde. Gegriindet
wurde sie am 1. 3. 1990 unter der Regierung Modrow als Anstalt zur treuhén-
derischen Verwaltung des Volkseigentums. Sie sollte das Volkseigentum
bewahren und unvermeidliche Privatisierungen lenken und kontrollieren.
Eine Richtungsidnderung erfolgte erst mit dem ,,Gesetz zur Privatisierung und
Reorganisation des volkseigenen Vermogens“, das am 17.6. 1990 vom Parla-
ment der damals noch existierenden DDR verabschiedet wurde. Daraus
mochte ich zwei wichtige Sétze (§2.1) zitieren:

,,Die THA ist eine Anstalt des 6ffentlichen Rechts. Sie dient der Privatisie-
rung und Verwertung volkseigenen Vermogens nach den Prinzipien der sozia-
len Marktwirtschaft.“

Nach dem Einigungsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
der DDR gilt das Treuhandgesetz als bundesdeutsches Recht fort. Die THA
wurde eine bundesunmittelbare Anstalt des offentlichen Rechts unter der
Aufsicht des Bundesfinanzministeriums.

Sie ist eine unabhingige Institution. Niemand kann ihr von auflen im Ein-
zelfall Weisungen erteilen oder sie zu einer bestimmten Entscheidung zwin-
gen. Sie ist keine Behorde, nicht Teil eines Ministeriums des Bundes und auch
keine staatliche Verwaltung, aber auch kein Konzern.

Nach der nicht einfachen Bestandsaufnahme wurde Anfang 1991 eine
arbeitsfiahige Organisation eingefiihrt. Sie besteht aus der Zentrale in Berlin,
die nach Branchen in 20 Unternehmensgruppen gegliedert ist, und aus 15 Nie-
derlassungen, die sich mit den kleineren Firmen befassen. Der personelle
Aufbau erfolgte in den einzelnen Bereichen unterschiedlich schnell. In der
Chemie hatten wir den Vorteil, da uns von westlichen Firmen Leihmanager
tempordr zur Verfiigung gestellt wurden.

Mit welchen Problemen waren und sind wir bei der THA konfrontiert?
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Der Ubergang von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft war fiir uns alle
eine grofe Herausforderung. Er konnte nicht in Etappen erfolgen — mit der
Wiedervereinigung war die Wirtschaft der neuen Bundesldnder iiber Nacht
dem harten Wettbewerb aller westlichen Industrieldnder ausgesetzt. Die
Situation war nicht zu vergleichen mit derjenigen der Bundesrepublik nach der
Wiéhrungsreform, da damals noch ein weltweiter Protektionismus und feste
Wechselkurse vor einer all zu harten internationalen Konkurrenz eine abschir-
mende Wirkung hatten. Sie ist auch nicht zu vergleichen mit der Situation der
anderen Lénder in Osteuropa, deren AufBlenhandel noch reguliert ist und
deren Lohne noch extrem niedrig liegen.

Dieser in Ostdeutschland plotzlich einsetzende Wettbewerb hatte von Bran-
che zu Branche je nach der Marktsituation — ob regional oder international
gepragt — unterschiedlich groe Auswirkungen. Besonders stark war jedenfalls
die Chemie betroffen, bei der dariiber hinaus Ende 1990 eine weltweite Kon-
junkturflaute einsetzte.

Und wir alle hatten das Desaster der sozialistischen Planwirtschaft unter-
schétzt. Es war ein lange Zeit verschleppter Konkurs mit totalem Substanzver-
zehr. Wir konnten das Ausma8 der unterlassenen Investitionen und Reparatu-
ren gar nicht verstehen, vieles stand vor dem totalen VerschleiB. Vollig ver-
nachlissigt waren Investitionen zur Betriebssicherheit und zur Okologie.

Was kann die THA tun? Zunéchst miissen wir uns an der Aufgabe orientie-
ren, das frithere Staatsvermogen zu privatisieren. Natiirlich ist hierbei unser
Ziel der Erhalt moglichst vieler Arbeitsplétze unter wirtschaftlich vertretbaren
Bedingungen.

Wir haben sehr schnell gelernt, daf dies in unserer Branche beim Anlegen
rein betriebswirtschaftlicher MaBstibe in den meisten Fallen nicht moglich ist.
So haben wir in vielen Fillen volkswirtschaftliche MaBstibe als Grenze des
Erhalts eines Betriebes angelegt. Es kann aber keinen Erhalt um jeden Preis
geben. Das Umstrukturierungstal muf8 durchschritten werden, ein Konservie-
ren iiberholter Strukturen wire ein grofer Fehler. Auch in Ostdeutschland
muf} die Marktentwicklung die Zukunft der Firmen bestimmen. Das gravie-
rende Problem ist jedoch die akut notwendige Umstrukturierung auf fast allen
Gebieten, wihrend im Westen die Umstrukturierung einer Firma ein evolutio-
nérer Proze8 ist.

Wenn heute nach mehr Sanierung gerufen wird, so kann ich nur antworten:
Die wirksamste Sanierung ist die Privatisierung.

Warum? Wir miissen aus vielen Griinden bezweifeln, daB sich die Betriebe
aus eigener Kraft sanieren konnen, und schon gar nicht kann dies die THA.
Zumindest bei der Chemie ist dies so.

Was sind die wichtigsten Punkte, die der Eigensanierung im Wege stehen:

- Fehlendes Management mit marktwirtschaftlicher Erfahrung



Die Privatisierung der ostdeutschen chemischen Industrie 69

— Fehlende Markte und Markterfahrungen
- Fehlendes Kapital
- Know-how-Liicken
Lassen Sie mich zu den genannten Punkten einige Bemerkungen machen:
Zum Management:

Das Management ist mit vielen Fragen und Problemen iiberfordert. Ich
bitte Sie, dies nicht falsch zu verstehen: Ich habe eine Reihe guter Manager
und viele gute Mitarbeiter in Ostdeutschland kennengelernt, aber sie lebten
und arbeiteten in einer vollig anderen Denkwelt.

Und hier ist ein groBer Unterschied zur Situation wie sie 1948 in West-
deutschland herrschte. Damals bestand dort noch eine Privatrechtsordnung.
Trotz staatlicher Eingriffe in der Kriegs- und Nachkriegszeit war die Struktur
der Wirtschaft vornehmlich privatwirtschaftlich geprigt. Der iiberwiegende
Teil der Bevolkerung war noch mit der Funktionsweise marktwirtschaftlicher
Systeme vertraut. Dies ist nach 45 Jahren sozialistischer Planwirtschaft bei
unseren ostdeutschen Landsleuten meist nicht mehr der Fall. Die Denk- und
Verhaltensweise ist eine andere geworden, der grof3te Teil der Bevolkerung
war iiber Jahrzehnte hinweg ohne jeden Kontakt mit einem marktorientierten
Denken. Die Planwirtschaft hat ganz andere Erfolgsfaktoren und -maBstiabe.
Und der Teufel steckt bekanntlich im Detail.

Wie kann man dieses generelle Problem iiberhaupt 16sen? Ein konkretes,
positives Beispiel kann ich IThnen hierzu liefern:

Das Synthesewerk Schwarzheide, das bereits im Oktober 1990 von der
BASF iibernommen wurde. Hier liegen also schon lingere Erfahrungen vor,
wie man ein groeres Chemieunternehmen reorganisieren muf, um wettbe-
werbsfdhig zu werden. Die BASF hat ein gro3es Management-Austausch-Pro-
gramm eingeleitet. Von der BASF sind zahlreiche Manager der verschieden-
sten Ebenen und dariiber hinaus eine Reihe von Experten temporar oder lan-
gerfristig jetzt in Schwarzheide tdtig. Umgekehrt gibt man qualifizierten lei-
tenden Mitarbeitern von Schwarzheide die Moglichkeit eines temporéiren (6 -
24 Monate) Aufenthalts in einem BASF-Werk im Westen. Nur so kann rasch
die Denkwelt der Marktwirtschaft und die business culture eines bestimmten
Unternehmens eingebracht werden. Und hieran sehen Sie, da8 die Treuhand-
anstalt dies gar nicht leisten konnte.

Zu Markt und Markterfahrung:

Sie alle wissen, da8 die Wirtschaft der ehemaligen DDR fast ausschlieflich
auf den abgeschotteten Inlandsmarkt und auf die Ostmérkte ausgerichtet war.
Dies hat sich nun grundlegend geédndert:

— die inlandischen Mérkte sind in vielen Féllen weggebrochen mit zusitzli-
chen Sekundireffekten: Ein Beispiel hierzu: Die erhebliche Schrumpfung
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der Textilindustrie hatte Auswirkungen auf die Zulieferung von Synthese-
fasern und Farbstoffen.

Ein weiterer Punkt:

— Der Einbruch der Ostexporte: Diese Linder miissen jetzt mit Devisen
bezahlen und die fehlen. Die Ex-DDR ist dariiber hinaus kein bevorzugter
Lieferant mehr. Der Bund hat mit seinen Verhandlungen und mit Hermes-
Biirgschaften sich bemiiht zu helfen, aber ohne Auftragserteilung und
Bankbestétigung wirkt dies natiirlich nicht.

Weiter zu erwéhnen ist das

— fehlende Marketing: Die Firmen in Ostdeutschland waren in den meisten
Fillen nur Produktionsstétten und hatten in der Regel keine Vertriebsorga-
nisation, geschweige denn Niederlassungen im Ausland. Der Export
erfolgte iiber die AuBenhandelsbiiros in Berlin. Damit fehlen natiirlich die
Kenntnisse des Marktes und der Markterfordernisse, also die wichtigsten
Faktoren der Marktwirtschaft. Der fehlende Markt ist in der Regel das
Hauptproblem der ostdeutschen Firmen und nicht die Sanierung der Pro-
duktionsanlagen.

Zum Kapital:

Die Treuhandanstalt ist nicht in der Lage, den Firmen das notwendige Kapi-
tal fiir Investitionen zur Verfiigung zu stellen — wir brauchen hierzu private
Investoren. Der Staat kann die fiir die Gesamtindustrie erforderlichen Hun-
derte von Milliarden nicht aufbringen. Dies ist dem Steuerzahler nicht zuzu-
muten. Die Belastung der 6ffentlichen Hand aus den unbedingt erforderlichen
Investitionen fiir die Verbesserung der Infrastruktur der Lander und Kommu-
nen ist schon immens.

Und schlieBlich zum Know-how:

Heute werden weltmarktgerechte Produkte verlangt — frither geniigte
Inlands- bzw. Ostqualitdt. Die Anspriiche des Westens sind aber viel grofer
und dies nicht nur hinsichtlich der Produktqualitét, sondern auch hinsichtlich
der 6kologischen und sicherheitsméBigen Anforderungen. Wenn auch auf ein-
zelnen Gebieten ein gutes Know-how vorhanden ist, so fehlt dies meist doch
in der Breite.

Dies, meine Damen und Herren, sind sicherlich nicht alle, aber die wichtig-
sten Griinde, warum wir die Privatisierung fiir die beste Sanierung halten. Es
ist keine Frage der Ideologie, sondern das Gewicht der Fakten. Nicht in
Betracht ziehen konnten wir die Privatisierung durch Ausgabe von Beleg-
schafts- oder Volksaktien, da die meisten Firmen in Konkurs gegangen wiren.

Was haben wir in der Unternehmensgruppe Chemie bisher getan? Anfang
1991 wurden alle kleineren Betriebe an die 15 Niederlassungen der THA zur
Betreuung und zur Privatisierung abgegeben. In der Chemie waren dies 151
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von insgesamt 281 Firmen. Diese Arbeitsteilung hat sich gut bewihrt, und wir
waren flexibel genug, um im Einzelfall die Zuordnung wieder zu @ndern.

Die Firmen hatten - unter Einschaltung von Wirtschaftspriifern — zum
1.7.1990, dem Tag der Wahrungsumstellung, Eroffnungsbilanzen zu erstel-
len. Diese Bilanzen sind verstédndlicherweise nicht von gleicher Qualitat wie
bei westlichen Firmen.

Im Feststellungsverfahren konnten diese jedoch verbessert werden.

Weiter muBSten die Firmen Unternehmenskonzepte erarbeiten. In den mei-
sten Féllen wurden hierzu Unternehmensberater eingeschaltet. Die Problema-
tik dieser meist im Herbst 1990 erstellten Konzepte liegt m. E. im ungeniigen-
den gegenseitigen Verstdndnis zwischen den planwirtschaftlich geprégten
Unternehmensleitungen und den marktwirtschaftlich denkenden Unterneh-
mensberatern. Es erfolgten viele Fehleinschatzungen, nicht nur bei den Ostex-
porten. Praktisch alle Konzepte waren zu optimistisch, manche sogar realitéts-
fremd. Als wir diese Konzepte sahen, hat uns dies in unserem Privatisierungs-
bestreben weiter bestérkt.

Wie gehen wir bei der Privatisierung vor?

Bei den Verhandlungen mit den potentiellen Erwerbern und vor allem bei
der Endauswahl fiir einen bestimmten Investor spielt das von ihm vorzule-
gende Konzept die entscheidende Rolle. In diesem Konzept ist darzulegen,
was der Investor kurz-, mittel- und langfristig plant. Entscheidende Fragen
sind hierbei, wieviel Arbeitsplitze erhalten werden konnen, welche Investitio-
nen in welcher Hohe vorgesehen sind, welches Marketingkonzept und — wo
relevant — welches Forschungskonzept vorgelegt wird.

Kurzum, inwieweit man willens und kapazitidtsméBig in der Lage ist, dem
Unternehmen und nicht zuletzt dem Standort eine Perspektive zu geben.
Diese Faktoren werden auch vertraglich abgesichert. Die finanziellen Kondi-
tionen spielen natiirlich auch eine Rolle, besonders dann, wenn die Konzepte
in den anderen Punkten #hnlich sind. Die finanzielle Bewertung einer Firma
ist wesentlich komplizierter als dies im Westen der Fall ist. Dort kann man in
der Regel vom Ertrags- und/oder Substanzwert ausgehen. Wir haben es im
Osten in den meisten Fallen mit Firmen zu tun, deren Ertragswert negativ ist
und deren in den Biichern stehender Substanzwert gar nicht realisiert werden
kann. Hier muB wirklich in jedem Einzelfall die Wertigkeit fiir den Erwerber
unter Berticksichtigung der speziellen Situation ermittelt werden. Allgemein
anwendbare Formeln halten wir nicht fiir moglich.

Auch der Liquidationswert bzw. die Liquidationskosten werden im Einzel-
fall abgeschitzt.

Bevorzugt wird ein Kéufer fiir die Gesamtfirma gesucht. Gelingt dies nicht,
wird nach einem Konsortium Umschau gehalten. Wenn auch dies nicht zum
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Erfolg fiihrt, wird eine Aufteilung tberlegt. Um dies zu erleichtern, wurde
vom Bundestag im April 1991 das sogenannte Spaltungsgesetz verabschiedet.
Die Spaltung ermoglicht, bei Verhandlungen mit potentiellen Investoren
GmbH-Anteile anbieten zu konnen.

Ein konkretes Beispiel hierzu:

Das Chemiefaserwerk Guben AG wurde am 1. 10. 1991 in 4 Firmen aufge-
splittet, und zwar in die umsatzstdrkste Firma Faserwerk Guben GmbH, die
am 1.1.1992 von der Hoechst AG iibernommen wurde. Weiter in das Energie-
werk Guben, das von RWE gekauft wurde. Ferner in die Lausitzer Teppich-
faser GmbH, iiber die noch mit Interessenten verhandelt wird, und schlieBlich
in eine Restgesellschaft (CFG Service GmbH), deren Aktivitaten ebenfalls
noch privatisiert werden.

Bei kleineren Firmen kommt auch ein MBO oder ein MBI, ggf. mit einer
Finanzgruppe, in Betracht. Die Chance eines nachhaltigen Erfolges muf3 aber
gegeben sein bzw. abgesichert werden.

Bei unserer ertragsreichsten Firma, einer Pharmafirma, haben wir mit zwei
deutschen GroBbanken auch die Moglichkeit einer Borseneinfithrung einge-
hend diskutiert. Wir mufliten uns aber iiberzeugen lassen, dal dies keine
Chance hatte.

Zur Beschleunigung und zur Chancenvergroferung der Privatisierung
haben wir bei fast allen groeren Unternehmen Investmentbanken eingeschal-
tet. Die Mandate verteilten sich auf 17 deutsche und internationale Invest-
mentbanken, wobei es das Ziel war, insbesondere auch auslidndische Investo-
ren am Privatisierungs- und Entwicklungsprozef der ostdeutschen Wirtschaft
zu beteiligen. Ist es doch eine unserer wichtigsten Anbietungschancen, einer
in der EG noch nicht vertretenen Firma einen giinstigen Standort offerieren zu
konnen.

Damit darf ich zum aktuellen Privatisierungsstand in der Unternehmens-
gruppe Chemie iiberleiten:

Die in der Zentrale verbliebenen 130 Firmen haben wir in 9 Subbranchen
aufgegliedert, von der Pharma bis zu den Chemiehandelsgesellschaften.

Insgesamt sind davon bis heute
78 Firmen privatisiert,
6 Firmen reprivatisiert,
und 31 Firmen liquidiert worden.

Ferner haben wir von den noch bei der THA befindlichen Firmen 12
Betriebsteile, die sich sinnvoll abtrennen lieBen, privatisiert. Bei den Privati-
sierungen und Reprivatisierungen wurden 47000 Mitarbeiter {ibernommen.
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Nicht mitgerechnet sind bei diesen Zahlen Ausgliederungen von Handwerks-
betrieben oder anderen chemiefremden Aktivitdten.

Bei den liquidierten oder in Liquidation befindlichen Firmen sind 11000
Arbeitsplétze betroffen. Da wir aber in der Regel eine stille Liquidation ohne
zu groBen Zeitdruck durchfiihren, ist im Durchschnitt die Zahl der hierbei
erhaltenen Arbeitsplidtze kaum niedriger als bei einem Gesamtverkauf. In die
Statistik geht unter Liquidation auch eine Firma ein, die zu 90 % privatisiert
wurde und nur der Rest liquidiert wurde. In Einzelfillen kann eine Privatisie-
rung in Teilen aus einer in Liquidation befindlichen Firma sogar der beste
Weg sein.

Die wirtschaftliche Situation in unseren Subbranchen ist natiirlich sehr
unterschiedlich. Am schwierigsten ist sie bei der Reifenindustrie und bei den
Synthesefasern, am giinstigsten bei der Pharmaindustrie. So verteilen sich
natiirlich auch die Privatisierungschancen recht unterschiedlich — wir sind aber
optimistisch und glauben, bis zum Friihjahr den groBten Teil unserer Unter-
nehmen in private Hinde iiberfiihren zu konnen.

Wenn auch die Gro3chemie im Blickpunkt steht, so diirfen wir nicht verges-
sen, daf3 mehr als zwei Drittel der Chemie-Arbeitnehmer in den anderen
Betrieben titig sind, und dies war fiir uns der Grund, diese Betriebe keines-
falls zu vernachléssigen.

Nun aber zur Grofichemie, zu Buna, Leuna, Bitterfeld und Wolfen sowie der
vorgeschalteten Petrochemie in Bohlen. Hier lag wegen der Komplexitit, der
Verbundwirtschaft und des Ballungsraumes um Halle/ Merseburg eine be-
sondere Situation vor. Wir haben uns deshalb Ende 1990 entschlossen, hier
erst eine sorgfiltige Bestandsaufnahme der Gesamtsituation durchzufiihren.
Hierzu haben wir die Unternehmensberatungsfirmen Arthur D. Little und
McKinsey eingeschaltet und dieses Projekt in enger Zusammenarbeit mit den
betroffenen Firmen durchgefiihrt.

Diese Bestandsaufnahme, zusammen mit den Empfehlungen zum weiteren
Vorgehen, wurde Anfang Juli 1991 abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt
haben wir die internationale Investmentbank Goldman Sachs eingeschaltet,
die uns seither bei der Privatisierung der Grof3chemie berdt und unterstiitzt.

Was sind die wichtigsten Aussagen des Konzeptes zur Gro3chemie? Die
Standorte konnen unter volkswirtschaftlicher nicht rein betriebswirtschaft-
licher — Betrachtung erhalten bleiben, wobei der allergrofte Teil der heute
noch laufenden Produktionen weitergefiihrt werden kann. Aus 6kologischen
oder 6konomischen Griinden miissen in absehbarer Zeit noch ca. 10 bis 15 %
der Produktion stillgelegt werden. An den 4 Standorten kénnen ca. 25000
Arbeitsplétze, einschlieBlich der Ausgliederungen, erhalten bleiben.

Die Chancen fiir Neuansiedlungen sind gut. Die Bayer AG hat sich ent-
schlossen, in Bitterfeld neue Anlagen zu bauen, wofiir in den néchsten 5 Jah-
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ren ca. 700 Mio. DM an Investitionen vorgesehen sind. Dariiber hinaus priift
die Bayer AG in Zukunft bei jeder beabsichtigten Neuinvestition in Westeu-
ropa, ob diese in Bitterfeld erfolgen kann. Die BASF AG fiihrt ein dhnliches
Vorgehen fiir Schwarzheide durch. Wichtig fiir uns ist es, fiir die Attraktivitat
der Standorte zu sorgen.

Die derzeitigen Unternehmenskonzepte fiir die vier Standorte basieren auf
einer Privatisierungssimulation. Dies begrenzt uns natiirlich zunichst auf eine
Fortfiihrung und Verbesserung des Vorhandenen. Man kann die Probleme
und die Siinden der Vergangenheit nicht kurzfristig beseitigen, dies wird uns
im vereinigten Deutschland noch Jahre verfolgen. Die THA wird jedenfalls
private Investoren erheblich unterstiitzen, z. B. beim Problem der unterlasse-
nen Instandhaltung, beim Abrif stillgelegter Betriebe oder bei anderen Infra-
strukturmafnahmen. Nicht betriebsnotwendige Gelédndeteile konnen zur
Sanierung ausgegliedert werden. Ein Investor kann auch beim Problem der
Altlasten, der Altschulden, der aufgelaufenen Verluste und eines unvermeid-
baren Personalabbaus mit der Unterstiitzung der THA rechnen.

Wie sehen wir heute die Chancen der Grof3chemie in den neuen Bundeslin-
dern? Noch konnen wir keine verbindliche Aussage machen, aber unsere Pro-
gnose lautet: Eine Privatisierung in absehbarer Zeit hat gute Chancen der
Realisierung.

Der erste Schritt ist bereits getan. Die Raffinerien in Leuna und Zeitz gin-
gen, zusammen mit den Minoltankstellen, an ein Konsortium unter der Fiih-
rung von Elf Aquitaine.

In Leuna wird die modernste und grofte Raffinerie in Europa gebaut.
Damit ist auch die Versorgung der Petrochemie und der Chemie in diesem
Raum mit Rohstoffen, wie z. B. Nafta und Methanol, gesichert. Verhandlun-
gen iiber die Privatisierung der petrochemischen Aktivitdten in Bohlen, Buna
und Leuna laufen. Uber die anderen chemischen Aktivititen in Leuna und
Buna werden ebenfalls Privatisierungsgesprache gefiihrt. Bei den Stickstoff-
werken in Piesteritz wird die Privatisierung in Kiirze erfolgen.

In Bitterfeld und Wolfen sind groe Privatisierungslosungen nicht moglich.
Ein Chemieindustriepark bzw. ein Industriepark sind dort - neben Teilprivati-
sierungen - die angestrebten Losungen. Die Bildung von Ver- und Entsor-
gungs- sowie Dienstleistungsgesellschaften ist bereits im Gange und groBere
Neuansiedlungen sind fest vereinbart.

Die THA wird sich um den Erhalt moglichst vieler Betriebe und Arbeits-
pldtze mit allem Engagement bemiihen. Allerdings wollen wir keine Schein-
arbeitspldtze — es miissen langfristig gesicherte Arbeitspldtze sein, und wir
miissen Investoren finden, die iiber das Vorhandene hinaus moglichst bald
Neues einbringen, in Neues investieren.
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Die THA wird die operative Aufgabe der Privatisierung voraussichtlich bis
Ende 1993 beenden. In der Chemie wird dies schon frither der Fall sein. Bei
den Niederlassungen schlieen die ersten bereits (Schwerin, Cottbus).

Vielleicht ist es noch etwas verfriiht, die Frage zu stellen, ob 1990 eine echte
Alternative zur THA bestanden hitte. M. E. war dies die relativ beste Losung,
denn was wiren die Alternativen gewesen? Ein Konsortium von Investment-
banken, eine Staatsholding, eine Aufteilung der Firmen auf die neuen Bun-
desldnder? Gleichermaf3en konnte man die Frage stellen: Was hitte man bei
der Wiedervereinigung besser machen konnen? Ich glaube, daf} trotz mancher
Schwichen und Fehler eine hervorragende Arbeit geleistet wurde. Wir diirfen
nicht vergessen, da3 die Umstellung einer sozialistischen Planwirtschaft in die
Marktwirtschaft ein Novum darstellt.

Das Wahrnehmen der historisch einmaligen politischen Chance der Wieder-
vereinigung ist, was auf die Dauer z&hlt und nicht die finanziellen Lasten.
Jeder Systemwandel hat Gewinner und Verlierer. Ich bin davon iiberzeugt,
dafB es nach und nach immer mehr Gewinner geben wird.

In einer Reihe von Bereichen, wie Handel und Dienstleistungen, im Hand-
werk und in der Bauindustrie hat der Aufschwung schon begonnen. Die Gro3-
industrie wird erst spéter folgen, wie dies auch bei uns nach der Wahrungs-
reform der Fall war.

Die zentrale Lage der neuen Bundeslidnder in Europa als Briicke zwischen
West und Ost bietet hervorragende neue Standorte. Mit der angelaufenen
Verbesserung der Infrastruktur wird Hand in Hand die Erstellung neuer
Betriebe und neuer Anlagen gehen. Noch in den 90er Jahren werden wir in
Ostdeutschland eine moderne Industrielandschaft vor uns haben.
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Das Privatisierungsproblem
im Bereich der Wohnungswirtschaft

Von Bruno Schonfelder, Freiberg

A. Einleitung

Als der Verfasser im Oktober 1991 eine Lehrstuhlvertretung an der Univer-
sitdit Rostock iibernahm, fand er — ebenso erging es dem Vorsitzenden der
Griindungskommission — Unterkunft in einem als Asylantenheim genutzten
Schlichtbau aus den sechziger Jahren, und zwar, um einen Mitarbeiter der
kommunalen Wohnungsgesellschaft Wiro (Wohnen in Rostock) zu zitieren,
»zum Freundschaftspreis“ von DM 1000 im Monat. Das Asylantenheim war
iibrigens nicht mit jenem identisch, das im August 1992 durch die Aktionen
rechtsradikaler Randalierer zu trauriger Berithmtheit gelangte. In den darauf-
folgenden Monaten versuchte der Verfasser ohne Erfolg, seine Wohnungssi-
tuation zu verbessern. Er konnte sich davon iiberzeugen, da3 er im Vergleich
zu nicht wenigen anderen ,,Wessis“ sogar glimpflich davongekommen war.
Auf einem noch ganz der Zwangswirtschaft verhafteten Wohnungs, markt“
haben es , Einsteiger* eben nicht leicht.

Im Rahmen der inzwischen stark angewachsenen Transformationsliteratur
wird die Liberalisierung und Privatisierung der Wohnungs- und Grundstiicks-
wirtschaft ziemlich stiefmiitterlich behandelt. In diesem Aufsatz wird argu-
mentiert, daB8 dies durchaus unangebracht ist. Er setzt sich aus drei Teilen
zusammen. Im ersten Teil werden gewissermafen aus der Vogelperspektive
einige Charakteristika der wohnungswirtschaftlichen Situation in den postso-
zialistischen Léndern genannt. Im zweiten Teil wird auf einige ihrer ungiinsti-
gen Folgen hingewiesen und ein Privatisierungskonzept skizziert, das als Mini-
malknallkonzept bezeichnet werden soll. Im dritten Teil folgt eine eingehen-
dere Analyse der ostdeutschen Situation.

B. Die wohnungswirtschaftliche Entwicklung in
den ehemals sozialistischen Lindern: Eine Betrachtung
aus der Vogelperspektive

Die Lage in den postsozialistischen Landern 148t sich grosso modo folgen-
dermaflen charakterisieren: Abgesehen von vier Ausnahmeféllen, auf die
noch einzugehen sein wird, sind die Fortschritte beim Abbau der Zwangswirt-
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schaft im Wohnungswesen allenthalben minimal. Die Privatisierung der Woh-
nungen vollzieht sich dhnlich schleppend wie die der Industrie; in den zwei
Lindern, in denen die Privatisierung der Industrie im Unterschied zu allen
anderen in relativ raschem Tempo vorankommt, ndmlich Ostdeutschland und
der CSFR, schreitet die Privatisierung der Wohnungen derart langsam voran,
daB sie, wenn es bei dem gegenwirtigen Tempo bliebe, mehr als ein Jahrhun-
dert in Anspruch nehmen wiirde. Die Neubautétigkeit ist fast iiberall sehr
stark zuriickgegangen. Mit Ausnahme von Ostdeutschland geschieht nur
wenig fiir die Erhaltung der bestehenden Wohnungen, so da3 die Situation
insgesamt — vermutlich gilt dies sogar fiir Ostdeutschland — durch eine Des-
investition, ein Entsparen gekennzeichnet ist. Statistiken, mit deren Hilfe sich
diese Vermutung fiir Ostdeutschland belegen oder verwerfen lie3e, sind aller-
dings Mangelware. Immerhin ist fiir einzelne Stédte, z. B. Halle, bekannt, daf3
dort weiterhin die Zahl der Wohnungen, die infolge Verfall unbewohnbar
werden, die Zahl derjenigen iibersteigt, die neugebaut oder wiederbewohnbar
gemacht werden. Das Ungleichgewicht in der Wohnungswirtschaft nimmt zu,
die Schlange der auf eine Wohnungszuteilung Wartenden bewegt sich derart
langsam, daf es fiir einen groBen Teil der Wohnungssuchenden gar keinen
Zweck hat, sich tiberhaupt in die Schlange einzureihen. Beispielsweise wird
die Zahl der als dringlich eingestuften Wohnungsantréage beim Dresdner Woh-
nungsamt mit 25000 beziffert, jahrlich werden ca. 3000 Wohnungen vergeben
(Deutsche Mieterzeitung 1992).

Dieser Befund soll nun noch am Beispiel einiger Lander kurz erldutert wer-
den, eine weitere Analyse der ostdeutschen Situation folgt weiter unten.

Ostdeutschland: Die sehr erheblichen Mieterhohungen (die Kaltmieten
wurden verfiinffacht) reichten bei weitem nicht aus, einen Ausgleich von
Angebot und Nachfrage herbeizufiihren, und es muf3 davon ausgegangen wer-
den, daB} auch die auf den 1. 1. 1993 angesetzte Erhohung das Ungleichgewicht
nicht beseitigen wird. In Anbetracht der hohen Heizungs- und Erhaltungsauf-
wendungen, wie sie insbesondere die in Plattenbauweise aufgefiihrten Bau-
werke verursachen, diirfte auch diese Mieterh6hung nicht geniigen, um eine
Substanzerhaltung zu gewdhrleisten. Wihrend die Bevolkerung die Mieterho-
hungen bislang als notwendig akzeptierte und relativ gelassen hinnahm, muf3
davon ausgegangen werden, daf3 dies kiinftig nicht mehr der Fall sein wird.
Solange keine zahlreiche Klasse privater Hauseigentiimer entstanden ist, ist zu
befiirchten, daf} sich weitere Mieterhhungen allenfalls im Gleichschritt mit
der weiteren Angleichung der Tariflohne an westdeutsches Niveau durchset-
zen lassen werden, und dies wird fiir die Herbeifiihrung eines Marktausgleichs
nicht ausreichen. Die Privatisierung der Wohnungen steckt in fast allen
Gemeinden noch in den allerersten Anfiangen, der Anteil der privatisierten
Wohnungen am Bestand der ,sozialistischen Wohnungen“ liegt unter 0,05
Prozent (FAZ 1992, S.39). In Sachsen etwa sieht sich die Stadt Leipzig als
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Vorreiter. Bezeichnend ist, daf die Zahl der Privatisierungantrége, die bei der
Stadt eingangen und in Bearbeitung oder bereits bearbeitet sind, allenfalls ein
Prozent des Bestandes ausmachen, und auch von diesem einen Prozent wegen
schwebender Restitutionsanspriiche allenfalls die Hilfte als aussichtsreich
erscheinen. Nach den Vorstellungen der Landesregierung sollen 1993 in Sach-
sen 20000 Wohnungen privatisiert werden konnen, also etwa 0,9 Prozent des
Bestandes. Dies gilt als sehr ehrgeizig und optimistisch (Freie Presse 1992b).
Das schleppende Tempo der Reprivatisierung, d. h. der Restitutionsverfahren
ist allgemein bekannt. Die meisten Gemeinden haben sich, soweit erkennbar,
mit der Unterstiitzung des sdchsischen Innenministeriums der Linie verschrie-
ben, daB der Privatisierung der Wohnungen ihre Sanierung vorausgehen solle
(nach AuBerungen von Staatssekretiar A. Buttolo ,sollen die Gebiude stets
vor dem Verkauf saniert werden“, Freie Presse 1992a), daB also fiir die Woh-
nungswirtschaft das genaue Gegenteil dessen richtig sein soll, was fiir die
staatliche Industrie gilt. Derartige Sanierungsbemiihungen sind erst 1992 in
groferem Umfang angelaufen, und diirften bislang weniger als 5 Prozent des
Bestandes erfassen. Schon allein wegen Kapazitidtsengpdssen im Bauhand-
werk muf3 damit gerechnet werden, daf} eine solche Sanierung, wenn es iiber-
haupt zu ihr kommen sollte, lange Zeit in Anspruch nehmen wird. Der Woh-
nungsneubau ist seit der Wirtschafts- und Wahrungsunion fast vollstdndig ein-
gestellt und eine Wiederbelebung derzeit nicht in Sicht; die einzige Ausnahme
von letzterer Feststellung ist der Bau von Einfamilienhédusern, und selbst der
erfolgt nur in bescheidenstem Umfang. Nach der Zahl der erteilten Baugeneh-
migungen zu schliefen, diirften in Sachsen 1992 deutlich weniger als 10000
Eigenheime und Mietwohnungen fertiggestellt werden. Hochgerechnet auf
das Gesamtgebiet der neuen Bundesldnder ware also mit 20000 bis 30000
neuen Wohnungen zu rechnen, wobei die kleinere Zahl der Realitdt wohl
ndher kommt als die hohere. Dies ist die niedrigste Zahl seit 1949. Fiir 1991
liegen einigermafen gesicherte Zahlen iiber den Wohnungsbau vor. Hiernach
wurden 1991 in den neuen Bundesldndern weniger als 30000 Wohnungen
fertiggestellt. Ca. zwei Drittel hiervon entfielen auf die Fertigstellung von
Wohnungen in Plattenbauweise, mit deren Errichtung noch zu DDR-Zeiten
begonnen worden war. Plattenbauten dieses Typs werden heute nicht mehr
aufgefiihrt (Freie Presse 1992c). Es liegt auf der Hand, daB3 der starke Ein-
bruch beim Wohnungsbau einen wichtigen Erklarungsfaktor fiir die Tiefe der
Wirtschaftskrise darstellt, die Ostdeutschland durchlaufen hat. Die Marktsi-
tuation auf dem Wohnungsmarkt 146t sich dahingehend charakterisieren, daf3
das Angebot auf dem freien Markt minimal ist; einen nennenswerten Markt
gibt es nur in Form eines Naturaltausches zwischen Haushalten, die bereits
Mieter einer kommunalen Wohnung sind. Naturaltausch ist legal, in der Rea-
litat flieBt in diesem Zusammenhang meistens auch Geld, aber das ist an sich
verboten. Das Fehlen eines leistungsfahigen Allokationsmechanismus im
Bereich der Wohnungswirtschaft findet seinen Niederschlag in hohen Leer-
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stinden; der Versuch, diese zu quantifizieren, ist allerdings hoffnungslos.
Naturgemas fiihrt die Wohnungszwangswirtschaft zu einer Hortung von Woh-
nungen. Viele Wohnungen werden nur wenig genutzt, gewissermaf3en nur als
Zweitwohnung. Nach dem Eindruck des Verfassers hat sich die Erwartung,
daB die Mieterh6hung zu einem Abbau der Wohnungshortung fithren werden,
allenfalls teilweise erfiillt. AuBler den gehorteten Wohnungen kénnte man als
Leerstinde noch die derzeit unbewohnbaren, aber mit maBigem Aufwand
sanierbaren Wohnungen betrachten. In Sachsen kursiert die Behauptung, es
handle sich um ca. 4 Prozent des Bestandes. Aber es sind auch schon wesent-
lich hohere Zahlen genannt worden. Tatsichlich wurde der Wohnungsbestand
zu DDR-Zeiten iiberhaupt nicht systematisch erfaf3t, und diesem Mangel ist
bis heute nur teilweise abgeholfen. Das Vergabeverfahren fiir Wohnungen ist
korruptionsanfallig; Geriichte wollen wissen, da8 die Korruption in diesem
Bereich tatsachlich grassiert.

In RuBland war die Privatisierung der Wohnungswirtschaft unter allen Pri-
vatisierungsabsichten die erste, die Gestalt anzunehmen schien, und zwar
bereits Ende 1988 durch eine Verordnung des sowjetischen Prasidenten. Das
zugrundeliegende Konzept wurde im Friithjahr 1991 durch ein Gesetz der rus-
sischen Republik weiterentwickelt. Die tatsdchliche Umsetzung vollzog sich
indes in schneckenhaftem Tempo; in den ersten zwei Jahren wurden insge-
samt nicht einmal 0,5 Prozent des Bestandes verkauft, insbesondere 1992 hat
sich eine deutliche Beschleunigung ergeben, so daf3 inzwischen die 1-Prozent-
Marke iibersprungen wurde. Damit ist Ruflland immerhin viel weitergekom-
men als Ostdeutschland. Das zugrundeliegende Privatisierungskonzept sieht
vor, daB jeder russische Mieter von der von ihm bewohnten Wohnung pro
Familienmitglied 18 m? unentgeltlich als Eigentum erhalten soll. Steht ihm
tatsdchlich mehr Wohnraum als dieses gesetzliche Minimum zur Verfiigung,
so mufl er beim Erwerb der Wohnung fiir die Differenz einen von der
Gemeinde festzusetzenden Quadratmeterpreis bezahlen. Der Quadratmeter-
preis soll sich nach der GroBe und Qualitdt der Wohnung richten und wie eine
Progressivsteuer ausgestaltet sein. Umgekehrt soll eine Familie, die weniger
Wohnraum besitzt als das gesetzliche Minimum und infolgedessen auch weni-
ger unentgeltlich {ibertragen erhalten kann, hierfiir finanziell entschadigt wer-
den. Erneut obliegt es der Gemeinde, die Hohe der Entschadigung festzuset-
zen. Ein Weiterverkauf der Wohnung ist grundsétzlich erst nach einer mehr-
jahrigen Karenzfrist moglich, das Eigentumsrecht ist also befristet einge-
schriankt (wegen einer Analyse der russischen Privatisierung siehe Tedstrom
1992; Trehub 1992).

Nach dem Kenntnisstand des Verfassers gibt es vier postsozialistische Léan-
der, in denen die Privatisierung der Wohnungswirtschaft mit vergleichsweise
groem Tempo und Erfolg betrieben wird, namlich Slowenien, Kroatien,
Litauen und Kasachstan. In Slowenien wurden ab Sommer 1991 die gesell-
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schaftlichen Wohnungen ihren Mietern zu giinstigen Preisen zum Kauf ange-
boten. Der Quadratmeterpreis richtete sich nach der Qualitdt der Wohnung,
im Durchschnitt betrégt er ca. 250 DM. Tatséchlich fanden zahlreiche sloweni-
sche Biirger dieses Angebot attraktiv und kamen zu dem Entschluf3, sich von
ihren Devisenhorten zu trennen. Im Oktober 1992 war bereits iiber 40 Prozent
des gesamten Bestandes privatisiert.

Im Laufe des Jahres 1992 machte die Privatisierung der Wohnungen auch in
Kroatien und Serbien erhebliche Fortschritte. Die Preise, zu denen die Woh-
nungen verkauft werden, liegen in Kroatien etwas und in Serbien wesentlich
niedriger als in Slowenien. Weder aus Serbien noch aus Kroatien liegen ver-
laBliche Angaben iiber die Zahl der privatisierten Wohnungen oder die Ver-
kaufserlose vor, die offiziellen Angaben hieriiber sind mit Sicherheit bei wei-
tem zu gering. Beide Seiten halten dies tatsdchlich geheim, weil sie die Woh-
nungsprivatisierung als ein Mittel zur Finanzierung des Krieges einsetzen und
aus den Erlosen Waffen- und Olimporte bezahlen. In der Tat diirfte dies das
wichtigste Motiv sein, weshalb diese Staaten die Wohnungsprivatisierung so
tatkraftig betreiben.

In Litauen wurde eine Version eines Voucherprivatisierungsplans imple-
mentiert, der allerdings bei weitem nicht die Raffinesse des tschechoslowaki-
schen besaf3. Die Biirger konnten mit Hilfe der Privatisierungsvouchers, die
sie erhielten, nicht nur Unternehmensanteile erwerben, sondern auch Woh-
nungen. Tatsdchlich entschlossen sich die meisten, ihre Privatisierungsvoucher
vorwiegend fiir den letzteren Zweck einzusetzen. Die Preise der Wohnungen
wurden so festgesetzt, dafl die Ausstattung der Biirger mit Privatisierungsvou-
chern fiir eine Bezahlung weitgehend ausreichte. Tatsdchlich war der Erlos
aus der Wohnungsprivatisierung gering, zu ca. 90 Prozent wurde mit Vou-
chern bezahlt.

In Polen kam es bereits in den frithen achtziger Jahren im Bereich der
genossenschaftlichen Wohnungen zu erheblichen Privatisierungsbemiihungen
— dies war durch die angespannte Finanzlage der Genossenschaften bedingt.
Im Bereich der staatlichen bzw. kommunalen Wohnungen steckt die Privati-
sierung hingegen in den ersten Anfingen. Erfreulicherweise ist in Polen die
Neubautitigkeit durch Private und Genossenschaften vergleichsweise lebhaft,
so wurden 1991 tiber 100000 Wohnungen errichtet.

Bulgarien hatte von vornherein eine giinstigere wohnungswirtschaftliche
Situation, da bereits unter dem kommunistischen Regime das private Woh-
nungseigentum gefordert wurde; der grofte Teil der bulgarischen Wohnungen
ist schon seit langem in privater Hand.

6 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 223
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C. Zur Notwendigkeit einer raschen Liberalisierung der
Wohnungswirtschaft und moglichen Vorgehensweise

Die abtréglichen Folgen der anhaltenden Wohnungszwangswirtschaft sind
zum Teil derart augenfillig, daf es sich kaum lohnt, sie zu erwahnen. Zu beto-
nen ist immerhin, daf} sie ein formidables Mobilit4atshindernis darstellt und als
solche ganz wesentlich mitverantwortlich ist fiir die Arbeitsmarktprobleme
wiahrend der Transformation. Ein etwas weniger offenbarer Punkt ist, da3 das
fehlende Angebot an bebaubaren und ausreichend attraktiven Grundstiicken
und Wohnungen den Import von Humankapital aus dem Westen ganz wesent-
lich behindert. Ein solcher Import wire moglich und hochst wiinschenswert,
gehort doch zu den Hinterlassenschaften des Sozialismus eine Verknappung
bestimmter Sorten von Humankapital.

Obwohl dies in der populédren Diskussion hiufig behauptet wird, besteht die
wohnungswirtschaftliche Erbschaft des Sozialismus keineswegs typischerweise
darin, in quantitativer Hinsicht ein suboptimales Angebot an Wohnraum her-
vorgebracht zu haben. Eine freie Marktwirtschaft mit dem wirtschaftlichen
Entwicklungsstand Ostdeutschlands, der CSFR oder Kroatiens hitte schwer-
lich mehr Quadratmeter Wohnraum erzeugt. Doch wihrend in westlichen
Industriestaaten wie beispielsweise den alten Bundesldndern oder den USA
der Wohnungsmarkt haufig in einer Weise reguliert ist, die tendenziell zu
einem Uberangebot an Qualitét fiihrt (Fischel 1985) — das Angebot an qualita-
tiv hochwertigen und entsprechend teuren Wohnungen ist groler als es dies
auf einem freien Markt wire, das Angebot an Schlichtwohnungen hingegen
geringer — hat die Planwirtschaft genau die gegenteilige Verzerrung hervorge-
bracht. Sie hat fast ausschlieBlich Schlichtbau produziert. Gelange es dort, die
Liegenschaftsmarkte zu deregulieren, so wire ein reichliches Angebot an Bil-
ligwohnungen gesichert — Haushalte mit tiberdurchschnittlichem Einkommen
wiirden qualitativ hochwertige Neubauten nachfragen und die Schlichtbauten
verlassen — und dieses reichliche Angebot an Billigwohnungen wiirde es sehr
erleichtern, die fiir westliche Industrieldnder typische Subventionierung des
Wohnungsbaus und die damit verbundene Kapitalfehlleitung zu vermeiden.
Ein vergleichsweise groflerer Teil der nationalen Ersparnisse konnte ins Pro-
duktivkapital flieSen.

Eine weitere hochst bedenkliche Folge der fortdauernden Wohnungs-
zwangswirtschaft ist die durch sie bedingte Verknappung des Angebots an
gewerblich nutzbaren Raumen. Die mangelnde Verfiigbarkeit und die hohen
Preise von Gewerberdumen stellen heute in samtlichen postsozialistischen
Lindern eines der wichtigsten Hindernisse fiir die Griindung und Expansion
privater Unternehmen dar. Die volkswirtschaftliche Bedeutung dieses
Moments 146t sich kaum iiberschitzen. Kornai (1990) hat zu Recht betont,
daf das Tempo, mit dem sich in den postsozialistischen Léndern eine zahlrei-
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che Unternehmerklasse entwickelt, von ausschlaggebender Bedeutung dafiir
ist, wie schnell es dort wieder zu wirtschaftlichem Wachstum kommt. Hinzu-
zufiigen ist, daf} dies auch fiir die Verdnderung der politischen Machtverhalt-
nisse und dafiir bedeutsam sein kann, ob iiberhaupt die Chance besteht,
eine marktwirtschaftliche Wirtschaftspolitik durchzusetzen. Hierzu wird ein
Gegengewicht gegen die nach wie vor méchtige Interessensgruppe der sozia-
listischen GroBbetriebe, der Dinosaurier, benotigt.

Aber wie konnte sich eine Deregulierung und Privatisierung der Wohnungs-
wirtschaft erreichen lassen? Es ist wohl beinahe eine triviale These, daf3 sich
eine Deregulierung der Mieten zumeist nur dann durchsetzen lassen diirfte,
wenn die Mieter zuvor Gelegenheit hatten, die von ihnen bewohnten Woh-
nungen zu giinstigen Preisen zu erwerben und wenn ein sehr erheblicher Teil
von ihnen diese Gelegenheit auch tatséchlich wahrgenommen hat. Es wird
nicht immer ausreichend beachtet, daf3 die Property Rights, die ein Mieter bei
einem sozialistischen Mietrecht besitzt, wesentlich umfassender sind als unter
der klassischen zivilrechtlichen Miete. Daf} es sich hier um zwei ganz unter-
schiedliche Dinge handelt, hat beispielsweise die jugoslawische Jurisprudenz
durchaus erkannt. Sie hat den Begriff des stanarsko pravo entwickelt und
betont vollkommen zu Recht, dal dies etwas vollig anderes ist als ein biirger-
liches Mietverhiltnis (Tumbri 1991). Da die Miete geradezu vernachléssigbar
gering war bzw. ist und typischerweise nicht einmal die Heizungskosten
deckt(e), und da ein absoluter Kiindigungsschutz besteht (selbst wenn der
Mietzins nicht entrichtet wird, kommt es nicht zu einer Kiindigung.), hat der
sogenannte Mieter im Grunde fast alle Rechte eines Eigentiimers mit Aus-
nahme des Rechtes, die Wohnung zu verkaufen. Der Sache nach handelt es
sich um ein fast reinrassiges (hdufig sogar vererbliches) Fruchtziehungsrecht
auf Lebenszeit, das sich der Bewohner durch nicht selten jahrzehntelanges
Warten unter groBen Miihen erworben hat; dieses Recht ist bis zum gewissen
Grad auch handelbar. In Ostdeutschland ist dies offiziell nur im Wege des
Naturaltausches moglich, in den meisten anderen exsozialistischen Landern ist
es unter Umstédnden auch legal gegen Geld verkéauflich. Die Bewohner ver-
standen und verstehen sich auch nicht als Mieter im eigentlichen Sinne, sie
sehen die Wohnung im Grunde als ihr Eigentum, das nur insofern einge-
schrinkt ist, als sie es nicht verkaufen koénnen. In einer Hinsicht gehen die
Rechte des Mieters sogar iiber die eines Wohnungseigentiimers hinaus, er hat
némlich zumindest im Prinzip einen Anspruch gegen den Staat, da8 sich dieser
um den Unterhalt der Liegenschaft kiimmert. ZugegebenermaRlen ist dieser
Anspruch zumeist nicht viel wert. Will man die Wohnung verkaufen, ohne
einen Verteilungskampf zu entfesseln, dann mufl der Preis dem Umstand
Rechnung tragen, daB die Verfiigungsmacht des ,,Mieters* einem biirgerlich-
rechtlichen Eigentum schon sehr nahekommt und es eigentlich nur um ihre
Abrundung zum vollen Eigentum geht. Grundlage der Bepreisung kann also
keinesfalls der Marktwert sein, den die Wohnung hitte, wenn der Markt unre-

6%
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guliert wire und keine solchen Eigentumsrechte bestiinden. Der tatsdchlichen
Verteilung der Property Rights gerecht wiirde ein Verkauf an den Mieter zu
Preisen, die weit unter diesem hypothetischen Marktwert liegen. Wenn die
ostdeutschen kommunalen Wohungsgesellschaften sich gegen eine Privatisie-
rung ihrer Wohnungen zu sogenannten Schleuderpreisen wenden, dann
bedeutet dies, daB sie die tatsdchliche Verteilungssituation ignorieren. U.E.
ist es empfehlenswert, vor eine Privatisierung nicht eine groBangelegte
Umverteilung, einen enteignungséhnlichen Eingriff in die Rechte der Mieter,
zu setzen, weil dies die Privatisierung entweder ganz verhindern oder zumin-
dest sehr in die Lénge ziehen wiirde.

In Ankniipfung an McKinnon wollen wir die Vorgehensweise, die aus dem
Sozialismus tiberkommenen Verteilungsverhéltnisse weitgehend zu respektie-
ren und sie nur eben gerade so weit abzuwandeln, daf3 eine spontane Entwick-
lung zu einer kapitalistischen Marktwirtschaft einsetzen kann, als die Strategie
des Minimalknalls (minimum bang) bezeichnen. Dieser Minimalknall ist das
Gegenstiick des vielbemiihten Urknalls (big bang; wegen der Kontroverse
iiber kleine und groBe Knalle sieche McKinnon 1992). Der Sozialismus hinter-
148t die Situation, dafl eine Mehrzahl von Individuen und Organisationen
schwache Property Rights auf ein und dieselbe Ressource besitzen. Die Strate-
gie des Minimalknalls bedeutet, da3 die Property Rights eines dieser Indivi-
duen zum vollen Eigentumsrecht erweitert werden, aber nicht unentgeltlich,
sondern gegen ein Entgelt, mit dem dann eventuell die anderen Verfiigungs-
berechtigten fiir den Verlust ihrer Property Rights entschddigt werden kon-
nen. Die Wohnungswirtschaft bietet sich fiir die Strategie des Minimalknalls in
besonderer Weise an, sind hier doch bereits unter dem Sozialismus die Pro-
perty Rights an jedem einzelnen der vorhandenen Kapitalgiiter, der Wohnun-
gen, in einem vergleichsweise sehr hohen Maf3e auf einzelne Individuen, ndm-
lich ihre Bewohner, konzentriert worden. Vergleichsweise sehr hoch deswe-
gen, weil in bezug auf den grofiten Teil des sonstigen Kapitalstocks keine dhn-
lich starken Property Rights einzelner Biirger bestehen. Die Veranderung, die
vollzogen werden muf3, um vom bestehenden Zustand zum Privateigentum
und damit zu einer Grundvoraussetzung fiir eine spontane Ordnung zu gelan-
gen, ist bei den Wohnungen im Grunde nicht sehr grof.

Die slowenische Privatisierungspolitik entspricht weitgehend dem Minimal-
knallkonzept, und mag als Test dafiir gelten, daB3 es sich erfolgreich implemen-
tieren 14Bt. Das russische Privatisierungskonzept weicht in bedeutungsvoller
Weise vom Minimalknallkonzept ab. Die Ausweitung der Property Rights des
Wohnungsnutzers vom Fruchtziehungsrecht zum Privateigentum vermittelt
ihm einen positiven Nutzen. Mu8 er fiir diesen Nutzenzuwachs keinen Preis
bezahlen, so hat dies erhebliche verteilungspolitische Konsequenzen. Sicher-
lich wiirde auch ein niedriger Preis Verteilungseffekte hervorrufen, wenn sich
herausstellte, daB er den Gleichgewichtspreis unterschritte, aber diese Vertei-
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lungseffekte sind offensichtlich wesentlich geringer als bei einer unentgelt-
lichen Verteilung, wie sie das russische Modell vorsieht. Nun kennt das russi-
sche Modell zwar Vorkehrungen, um diese Verteilungswirkungen zu begren-
zen, aber ihre Implementation wirft offensichtlich eine Fiille von Fragen und
Schwierigkeiten auf. Man denke nur an die Schwierigkeit, einen eventuellen
neunzehnten oder zwanzigsten Prokopf-Quadratmeter, iiber den der Mieter
verfiigen mag, ,,gerecht* zu bepreisen, oder einen anderen fiir den fehlenden
achtzehnten Quadratmeter ,,gerecht* zu entschidigen - hier wird die Biichse
der Pandora geoffnet. Und da die Durchfithrung eines jeglichen Privatisie-
rungsvorhabens in der Wohnungswirtschaft (in RuBland ebenso wie in Ost-
deutschland) notgedrungen einer Biirokratie obliegt, der sein Scheitern durch-
aus nicht unwillkommen ist, verwandeln sich diese Schwierigkeiten leicht in
einen Bremsklotz.

In Moskau hat man sich dieses Problems im Laufe des Jahres 1992 dadurch
entledigt, da die Wohnungen nunmehr ohne Begrenzung der Quadratmeter-
zahl unentgeltlich abgegeben werden. Diese Neuregelung hatte in der Tat
einen deutlichen Privatisierungseffekt zur Folge. Bei der Wiirdigung dieses
Effektes sollte beriicksichtigt werden, daf die russische Bevolkerung immer
noch einige Angst hat, als Privateigentiimer aufzutreten — sie sieht darin nach
wie vor ein bedeutendes politisches Risiko. Dies ist ein Argument dafiir,
warum eine unentgeltliche Verteilung in Rulland moglicherweise doch ange-
bracht ist.

Ein Argument gegen die unentgeltliche Verteilung der Property Rights 1483t
sich ferner aus dem Kalkiil ableiten, das in Schonfelder (1991) dargelegt ist.
Danach sind bei einer Entscheidung zwischen den Alternativen unentgeltliche
Verteilung und Verkauf , die Kosten der unentgeltlichen Verteilung, ndmlich
die Zusatzlast (excess burden) der hoheren Steuern, die wegen des Fehlens
von Privatisierungserlosen erhoben werden miissen, gegen ihre Nutzen in
Gestalt von Effizienzgewinnen dank Privatisierung abzwigen. Was stirker
wiegt, hidngt von dem Tempo ab, mit dem ein Verkauf vollzogen werden
kann. Kann die Schenkung wesentlich schneller als der Verkauf erfolgen, ist
die Schenkung Pareto-superior. Es gibt nun aber wenig Veranlassung zu
erwarten, daf3 ein Verkauf der Wohnungen an ihre Mieter zu einem Preis von
beispielsweise 300 DM pro Quadratmeter wesentlich mehr Zeit in Anspruch
nehmen wiirde als eine Schenkung, weil letztere, wie angefiihrt, erhebliche
verteilungspolitische Folgen hat und deswegen wahrscheinlich nicht ohne
komplizierte und zeitraubende verteilungspolitische Zusatzvorkehrungen
implementiert werden diirfte. Umgekehrt diirfte die politische Opposition
gegen einen Verkauf der Wohnungen an ihre Mieter zu relativ geringen Prei-
sen weit geringer sein als bei einem Verkauf von Unternehmen zu geringen
Preisen, ist es doch im ersteren Fall relativ unklar, inwieweit die Vermogens-
verteilung tatsdchlich verdndert wird. Sollten wirklich erhebliche Verteilungs-
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effekte auftreten, so wire der Kreis der Begiinstigten doch so gro83, daf sich
die Beunruhigung der Offentlichkeit wohl in Grenzen hielte und das Privati-
sierungsvorhaben dadurch nicht gefdhrdet wiirde.

D. Eine nihere Analyse der ostdeutschen Entwicklung

In Ostdeutschland lassen sich insbesondere zwei Fehlentwicklungen erken-
nen. Die erste betrifft den extrem starken Riickgang der Neubautitigkeit. Ein
Riickgang der Neubautétigkeit ist zwar auch in anderen exsozialistischen Lan-
dern zu beobachten, aber zumindest zum Teil sind die Griinde andere. In Ost-
deutschland ist dies zum einen als Folge umstandlicher Restitutionsverfahren,
zum anderen als (direkter und indirekter) Effekt einer Fehl- und Uberregulie-
rung der Grundstiicksmérkte zu deuten. Ersteres ist viel diskutiert worden,
letzteres hingegen nur wenig. Deswegen wendet sich die Untersuchung
zunichst diesem Punkt zu.

Die zweite Fehlentwicklung ist das Fehlen nennenswerter Privatisierungsbe-
miithungen. Dies ist in der Tat erklarungsbediirftig, ist doch der Kernpunkt des
Minimalknallkonzepts, ein Verkauf an die Mieter zu giinstigen Preisen, nichts
weniger als neu. In der politischen Diskussion tauchte er schon 1990 auf ( Bun-
desbaublatt 1990, S. 316). Unldngst hat sich auch Bundesfinanzminister Waigel
in diesem Sinne geduBert. In diesem Aufsatz wird argumentiert, daf3 ein GroB-
teil der Verantwortung hierfiir bei den kommunalen Wohnungsgesellschaften
liegt.

I. Die Fehl- und Uberregulierung der Grundstiicksmirkte

Die Effizienzverluste, zu denen die aus der Prozedur der Naturalrestitution
herrithrenden précoasianischen Zustédnde (der Begriff ist entlehnt aus Sinn
1991) gefiihrt haben, sind inzwischen wohl bekannt. Insbesondere innerhalb
der Stadte ist bei einem sehr erheblichen Teil der Grundstiicke auf unabseh-
bare Zeit eine Fehlallokation festgeschrieben. Weit weniger beachtet, da von
geringerer verteilungspolitischer Brisanz, wurden demgegeniiber die Wirkun-
gen westdeutscher Regulierungen, die kraft Einigungsvertrag in die neuen
Bundesldnder exportiert wurden. Weite Teile der ostdeutschen Verwaltung
waren nach der Wiedervereinigung — und sind es zum Teil noch heute — vollauf
damit beschiftigt, sich mit einem sehr stark ausdifferenzierten System von
Regulierungen vertraut zu machen und allméhlich den Umgang mit ihm zu
erlernen. Daf} die ostdeutsche Verwaltung nicht innerhalb kiirzester Zeit ein
Regelwerk anwenden konnte, an dessen Errichtung die westdeutsche Jahr-
zehnte gearbeitet hatte, ist schwerlich verwunderlich. Die Ubernahme dieses
Regelwerks schuf fiir die ostdeutsche Verwaltung starke Anreize, sich vorwie-
gend mit sich selbst zu beschiftigen, und Entscheidungen zu vermeiden.
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Angesichts dessen, daB es fiir die Verwaltungsangestellten schlechterdings
nicht moglich war zu liberschauen, ob ein Verwaltungsakt rechtmiBig war,
war es fiir sie individuell rational, Vorgénge nach Moglichkeit von einem Tisch
zum anderen weiterzuschieben. Mit dieser Bemerkung soll nicht abgestritten
werden, daf3 es auch eine nicht geringe Zahl altruistisch motivierter Verwal-
tungsangestellter gibt, die sich anders verhielten. Dieselbe Strategie war, aus
etwas anderen Griinden, auch in der Planwirtschaft erfolgversprechend, so
daf hier im Grunde eine sozialistische Tradition fortgesetzt, ja vertieft wurde.
Das Resultat war eine weitgehende Entscheidungsblockade, die sich erst seit
1992 allméhlich aufzuldsen beginnt. Die Verwaltungsakte, an deren Vorliegen
das Regelwerk die Erlaubnis zur Aufnahme privatwirtschaftlicher Aktivitat
vielfach bindet, ergingen nicht oder nur mit groBer Verzogerung. Es ist zu
betonen, daf} es vor allem die hohe Regulierungsdichte als solche war, von der
der lihmende EinfluB ausging, weil die Verwaltung unvermeidlich damit iiber-
fordert war, in kurzer Zeit eine solche Vielzahl von Regulierungen zu erler-
nen. Wenn es um Grofvorhaben, groe Investitionen, ging, dann war es typi-
scherweise moglich, die Politiker zu mobilisieren und zu erreichen, daf sich
die Verwaltung ihnen vorrangig widmete und dann auch zu Entscheidungen
gelangte, aber das geschah um den Preis, daB die Vielzahl der Vorgénge mit
geringerem finanziellen Gewicht noch weiter in die Linge gezogen wurde.
Der Gebrauch des Priteritums ist nicht vollstidndig gerechtfertigt, tatséchlich
gehort dieses Verhalten noch keineswegs der Vergangenheit an.

Es ist zu vermuten, da die durch den Import eines Regulierungsdickichts
bedingte Handlungsunfihigkeit der Verwaltung in einem nicht sehr viel gerin-
gerem Ma@e fiir die liberraschende Tiefe der Anpassungskrise in Ostdeutsch-
land verantwortlich war als die zwei iiblicherweise genannten Faktoren, die
Prozedur der Naturalrestitution und der iiberhohte Lohnanstieg.

Die Wirkung soll nun am Beispiel des Baurechts illustriert werden. Bebau-
ungspline, die den Anforderungen des westdeutschen Baurechts entsprachen,
waren zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung kaum vorhanden. Unterlagen,
die diesen Anforderungen einigermafBlen entsprachen, lagen allenfalls fiir
innerstidtische Flachen vor, und die waren typischerweise durch Restitutions-
anspriiche blockiert. Nicht auf diese Weise blockiert waren und sind vorwie-
gend Grundstiicke in Stadtrandlage und auf der griinen Wiese, und fiir diese
mubBte eine Bauleitplanung fast stets vollig neu entwickelt werden.

Nun war den Vitern des Einigungsvertrages nicht entgangen, daf die Ent-
wicklung eines Bebauungsplans sich auch bei einer gut gedlten und in solchen
Dingen erfahrenen Verwaltung mindestens 5 Jahre hinzieht, und sie versuch-
ten, Vorkehrungen zu treffen, um die voraussehbare Entscheidungsblockade
abzuwenden. Sie erweiterten die Moglichkeiten, sogenannte vorzeitige
Bebauungspldne zu erlassen, und schufen das Institut des Vorhabens- und
ErschlieBungsplans, durch das einem Investor die Entwicklung bestimmter
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Flachen auch dann ermdglicht werden kann, wenn kein Bebauungsplan vor-
liegt. Diese Vorkehrungen erwiesen sich jedoch als unzureichend und wenig
wirkungsvoll. Insbesondere die kleineren Gemeinden zeigten und zeigen zwar
durchaus eine gewisse Neigung, Entwicklungen durch Vorhabens- und
ErschlieBungsplédne zu ermoglichen. Als Bremser erweisen sich dann aber
héufig die oberen Baubehorden. Es ist zu beachten, daf auch bei Vorhabens-
und ErschlieBungsplénen jedes einzelne Projekt einer Genehmigung durch die
oberen Baubehorden bedarf. Hilfreich sind sie infolgedessen nur bei Gro3pro-
jekten. Wenn es hingegen um die Errichtung einer Siedlung von Einfamilien-
hdusern durch eine Mehrzahl von Bauherren geht, so bietet das Institut des
Vorhabens- und ErschlieBungsplans aufgrund der eingebauten biirokratischen
Hiirden keine Vorteile gegeniiber der Entwicklung eines ganz normalen
Bebauungsplans. Gesamthaft ist also festzustellen, daf3 sich der Gesetzgeber
bislang nicht entschlieBen konnte, das Baurecht soweit zu vereinfachen, daf3
es zu einer Deblockade des Wohnungsbaus gekommen wére. Hinter jedem
einzelnen jener Wohnungsbauprojekte, die 1991/92 in die Realisationsphase
getreten sind, stehen infolgedessen wahrhaft heroische Anstrengungen. Zu
verweisen ist hier nicht zuletzt auf die besonderen Schwierigkeiten, die das
deutsche Baurecht aufwirft, wenn an eine Entwicklung im sogenannten
Auflenbereich gedacht ist. Solange keine sogenannte Abgrenzungssatzung
ergangen ist — und eine solche fehlte nach der Wiedervereinigung zunichst
typischerweise — ,endet der Innenbereich unabhédngig vom Verlauf der
Grundstiicksgrenzen unmittelbar hinter dem letzten Haus des im Zusammen-
hang bebauten Ortsteiles” (Diirr / Seiler 1992, S.63). Fiir die sogenannten
nichtprivilegierten Vorhaben besteht im Auflenbereich im Grunde ein Bau-
verbot, von dem im Einzelfall aber abgewichen werden kann. Hierzu bedarf es
fiir jeden Einzelfall einer Genehmigung der oberen Baubehorde. Die Errich-
tung eines Eigenheims ist auf jeden Fall ein nichtprivilegiertes Vorhaben. Die
restriktive Einstellung des Baurechts gegeniiber Vorhaben im Auf3enbereich
wird iiblicherweise damit begriindet, da8 man einer Zersiedlung, dem Entste-
hen sogenannter Splittersiedlungen, vorbeugen wolle. Das eigentlich miBliche
ist, daB in den Gemeinden der neuen Bundeslinder die Grundstiicke im
Innenbereich haufig entweder durch Restitutionsanspriiche blockiert oder
aber unvorteilhaft gelegen sind, beispielsweise zwischen Teilen oder am Rand
eines Neubaugebiets. Fiir jemanden, der ein Einfamilienhaus errichten will,
ist dies meist keine attraktive Wohnlage. Mit Neubauten sind die Bauten
gemeint, die zu DDR-Zeiten errichtet wurden, also vorwiegend Wohnblocke.
Entwicklungen wiirden sich infolgedessen vor allem im AuBenbereich anbie-
ten, aber dort sind die biirokratischen Hiirden besonders hoch.

Vor allem die kleineren Gemeinden sind durchaus nicht vollig abgeneigt,
Entwicklungen auch um den Preis zu ermoglichen, dal man sich iiber Vor-
schriften hinwegsetzt und die Blockade durch Uberregulierung durchbricht.
Das Verhalten der oberen Baubehorden ist demgegeniiber viel stirker von
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biirokratischer Risikoscheu geprdgt. Warum Biirokraten sich so verhalten, ist
wohl bekannt. Daf3 die Gemeinden durchaus Entwicklungen erméglichen wol-
len, ist nicht minder verstdndlich; insbesondere in kleineren Gemeinden ist
davon auszugehen, daB ihr Verhalten von Politikern bestimmt ist, die ein
Interesse daran haben, ihrer Wéhlerschaft sichtbare Ergebnisse ihrer Tatigkeit
vorweisen zu konnen.

Dafiir, dal diese Bemiihungen von den oberen Baubehdrden zumeist
gebremst oder gar vereitelt werden, 148t sich eine Mehrzahl an Griinden
anfiihren. Sicher sind auch die Landesregierung und die Kreistage an Entwick-
lungen interessiert. Vor allem im Vergleich zu kleineren Gemeinden befinden
sich diese Politiker aber in einer viel komplexeren, uniibersichtlicheren Ent-
scheidungssituation und sind daher in viel starkerem Mafe auf die Dienste der
Biirokratie angewiesen, auf die Informationen, die sie liefert. An alternativen
Lieferanten von Informationen besteht noch Mangel. Auf der Ebene der
Kreise, Regierungsbezirke und Lander verfiigt die Biirokratie infolgedessen
iber weit groBere Macht. Diese Erwégung reicht als Erkldrung fiir die Vor-
gédnge, die wir beobachten, aber nicht aus.

Ein wesentliches zusitzliches Erkldarungselement ist das westdeutsche Bau-
recht selbst. Dieses Baurecht ist von dem Bestreben gekennzeichnet, die Allo-
kation der Grundstiicke im wesentlichen staatlicher Planung zu tiberantwor-
ten, dem Markt wird nur eine marginale Nebenrolle zuerkannt. Dies 148t sich
etwa am Beispiel des baurechtlichen Bestimmtheitsgebots illustrieren. Ein
Bebauungsplan ist nichtig, wenn er nicht sehr detailliert ist. ,,Ein Bebauungs-
plan, der eine Fldche fiir Sport- und Spielanlagen ausweist, ohne die Art der
sportlichen Betatigung und die zuldssigen Anlagen ndher festzulegen, ist zu
unbestimmt* (Diirr / Seiler 1992, S.29). Tatséchlich geht der Anspruch der
westdeutschen Planung auf diesem Gebiet weit iiber das in der DDR iibliche
hinaus, in der Entwicklungen durchaus auch ohne detaillierte Bauleitplanung
moglich waren, Schwarzbauten als nichts ungewohnliches oder besonders
anstoBiges galten. Dem westdeutschen Baurecht liegt die ausgesprochene
Uberzeugung zugrunde, daB nur der Staat eine ,geordnete stidtebauliche
Entwicklung® sichern kann, daB der Grundstiicksmarkt ohne eine bis ins
Detail gehende Steuerung durch den Staat vor allem ,,bauliche Fehlentwick-
lungen“ und ,,Zersiedelung“ hervorbringen wiirde. Daf3 diese Botschaft bei
den Mitarbeitern der oberen Baubehorden in Ostdeutschland auf fruchtbaren
Boden fiel, kann nicht verwundern, dhnelte es doch nur allzusehr dem, was sie
schon immer gehort hatten. Dariiber hinaus entsprach es auch ihren Inter-
essen. Hier erdffnete sich ein weites Betdtigungsfeld, das reichlich Ansatz-
punkte bot, um die Existenzberechtigung der eigenen Behorde nachzuweisen
und den Bemiihungen um einen Personalabbau im 6ffentlichen Dienst gegen-
zusteuern. Fiir den dort tdtigen Biirokraten ist es rational, bei der Bearbeitung
der von den Gemeinden eingereichten Pldne grofe Sorgfalt walten zu lassen,
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obwohl bzw. gerade weil dies dann zu einem erheblichen Riickstau an unbear-
beiteten Vorgingen fiihrt. Weiters ist es fiir ihn rational, den vom Baurecht
ausgehenden Planungsauftrag sehr ernst zu nehmen und nach Kriften auszu-
fiillen, so z.B. den Auftrag, Zersiedelungsgefahren abzuwehren. Der Autor
hat in verschiedenen sédchsischen Gemeinden Grundstiicke besichtigt, deren
Entwicklung vom Chemnitzer Regierungsprasidium mit dem Hinweis auf die
Zersiedelungsgefahr blockiert wurde. Auf die selbstgestellte Frage, ob von
den beabsichtigten Entwicklungen in nennenswertem Ausmaf3 negative
externe Effekte hétten ausgehen konnen, fiel es regelméaBig schwer, eine posi-
tive Antwort zu finden.

Den Interessen der ostdeutschen Politiker 1duft ein solch restriktives Ver-
halten an sich zuwider. Nichtsdestoweniger hat Sachsen selbst das iiberaus
penible siiddeutsche Bauordnungsrecht streckenweise beinahe Wort fiir Wort
iibernommen. Unseres Erachtens 146t sich dies nicht anders erkldaren als
dadurch, daB die Politiker eben dem Zeitgeist erlegen sind, der externe
Effekte fast ausschlieBlich mit 6ffentlich-rechtlichen Mitteln kurieren will. Bei
dem Versuch, die Biirokratie zu einem weniger restriktiven Kurs zu bewegen,
haben sie sich damit selbst die Hénde gebunden. Es kann nicht verwundern,
daB3 die Anwendung dieses Bauordnungsrechts in Sachsen Schwierigkeiten
verursacht.

Riickblickend kann man sich die Frage stellen, welche Regelungen im Eini-
gungsvertrag hitten getroffen werden konnen, um die indirekten Effekte der
Uberregulierung durch das Baurecht abzuschwichen. Wohl die einzige prakti-
kable Moglichkeit wire es gewesen, befristet einen betrédchtlichen Teil der
Kompetenzen, die das deutsche Baurecht den oberen Baubehorden zuweist,
stattdessen an die unteren Baubehorden, also die Gemeinden, zu iibertragen
und ihre Beaufsichtigung auf ein Minimum zu reduzieren. Befristet, da es
durchaus Griinde gibt, warum die Bauleitplanung, sofern sie iiberhaupt statt-
finden sollte, unter ,normalen Umstdnden“ den Gemeinden nur dann anver-
traut werden sollte, wenn sie dabei von iibergeordneten Gebietskorperschaf-
ten beaufsichtigt werden.

II. Das Fehlen nennenswerter Privatisierungsbemiihungen

In den neuen Bundesldndern und Ostberlin werden gegenwirtig etwas mehr
als 4 Millionen Wohnungen (die genaue Zahl steht anscheinend nicht fest; die
Angaben differieren relativ stark) von den Nachfolgeorganisationen der VEBs
Gebdudewirtschaft und KWV (kommunale Wohnungsverwaltung), den heuti-
gen kommunalen Wohnungsgesellschaften, von den Nachfolgeorganisationen
der ehemaligen AWGs (Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften) sowie von
der Bundesvermogensverwaltung verwaltet. Der Einfachheit halber werden
wir ab jetzt diese Gruppe von Organisationen einfach als ,,die Gebdudewirt-
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schaft“ bezeichnen. Von dem Bestand an Wohnungen, die die Gebdudewirt-
schaft hilt, kommen derzeit ca. 750000 Wohnungen fiir eine Privatisierung
deswegen nicht in Betracht, weil auf sie Restitutionsanspriiche erhoben wor-
den sind. Den verbleibenden weit iiber 3 Millionen Wohnungen stehen in der
konsolidierten Bilanz der Gebdudewirtschaft Verbindlichkeiten in Héhe von
gegenwirtig ca. 45 Mrd. DM gegeniiber. Hierbei handelt es sich um Kredite
der Staatsbank der DDR, die ab Ende der sechziger Jahre eine wesentliche
Finanzierungsquelle fiir das Wohnungsbauprogramm der DDR darstellten.
Dies ergibt pro Quadratmeter Wohnraum eine Schuld von knapp 400 DM. Bei
dieser Rechnung ist nicht beriicksichtigt, daB die Gebiudewirtschaft auch
noch andere Aktiva von zum Teil erheblichem Wert wie z. B. Grundstiicke
besitzt.

Vereinzelte Beispiele aus sichsischen Gemeinden (z.B. Lichtenberg, Frei-
tal, Plauen) begriinden die Vermutung, daf sich selbst im Fall von Platten-
wohnungen aus den sechziger Jahren, den Anfangszeiten des ,,industrialisier-
ten Wohnungsbaus“, durchaus ein Verkaufserlos von ca. 400 DM pro Qua-
dratmeter erzielen 14t. Dies gilt wohlgemerkt bei einem Verkauf an die
gegenwirtigen Mieter ohne vorhergehende Sanierung. Bei einem Verkauf an
private Immobiliengesellschaften aus dem Westen wiren vermutlich hohere
Preise erzielbar, aber ein solcher Verkauf muf} als politisch unméglich gelten,
er wiirde von der Bevolkerung keinesfalls akzeptiert, so da3 diese Preise fiir
die Bewertung der Aktiva als irrelevant gelten miissen. Festzuhalten bleibt
immerhin, da3 es keine Veranlassung zu der Vermutung gibt, da3 das Eigen-
kapital der Gebdudewirtschaft bei einer Bewertung der Aktiva zu Marktprei-
sen negativ sein konnte, wobei mit Marktpreis eben der Preis gemeint ist, der
bei einem Verkauf an die Mieter erzielt werden konnte. Mit anderen Worten:
Es wire sicherlich moglich, samtliche Verbindlichkeiten aus Privatisierungs-
erlosen zu tilgen.

Die Gebaudewirtschaft bevorzugt indes eine andere Rechnung. Die im wei-
teren dargestellten Argumente der Gebaudewirtschaft kehrten bei den Inter-
views, die wir mit Vertretern der Gebdudewirtschaft durchfiihrten, ebenso in
auffalliger Weise wieder wie in Zeitungsartikeln in ostdeutschen Tageszeitun-
gen, die wiederum typischerweise auf AuBerungen von Vertretern der Gebiu-
dewirtschaft basieren. Sie pladiert dafiir, die Altbauten und ,,Altneubauten”
(d.h. Bauten zwischen 1945 und 1965) einerseits und die ,,Neubauten“ ande-
rerseits getrennt zu betrachten, und die Passiva nur letzteren Aktiva ,,zuzu-
rechnen“. Natiirlich fithrt dies dann pro Quadratmeter Wohnraum in den
»2Neubauten“ zu einer deutlich hoheren Belastung mit Schuld, und es ist nicht
mehr so sicher, daB ihre Tilgung aus Privatisierungserlosen gewihrleistet ist.
Da diese ,,Neubauten“ iiberwiegend aus Grofplatten zusammengesetzt wur-
den, sollen sie im folgenden der Einfachheit halber als Plattenbauten bezeich-
net werden.
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Gemif der Argumentation der Gebdudewirtschaft stellen die soeben dar-
gestellten ,,Altlasten, d.h. diese Verbindlichkeiten, ein schier uniiberwind-
liches Hindernis fiir die Privatisierung der Plattenbauten dar. Solange das ,,Pro-
blem* dieser Altlasten nicht ,,gelost” sei, konne an ihre Privatisierung nicht
gedacht werden, bis dahin kdmen fiir eine Privatisierung im wesentlichen nur
die ,,Altneubauten” in Frage. Mit ,,Losung” ist hierbei gemeint, dal der Bund
einen bedeutenden Teil dieser Altlasten iibernimmt. Diese Argumentation ist
in Ostdeutschland nicht unpopulér; die Gebaudewirtschaft profiliert sich auf
diese Weise als Interessenswahrer der Ostdeutschen, der von den Altbundes-
biirgern nur eben verlangt, was recht und billig ist, ndmlich daf sie die Alt-
lasten aus DDR-Zeiten mittragen. Da3 die Argumentation inhaltlich nicht
nachvollziehbar ist, ist offenbar, aber dies kann man in Ostdeutschland in der
Presse nie lesen. Wenn die Privatisierung sich weiter verzogert, dann konnte
es, vorausgesetzt man folgt den oben dargestellten merkwiirdigen ,,Zurech-
nungspraktiken“, dazu kommen, daf8 die Gebdudewirtschaft im Bereich der
Neubauten tatsichlich iiberschuldet ist. Auch nach dem 1.1.93 wird die Kalt-
miete ndmlich wohl nicht ausreichen, um die Verzinsung der Schuld und ihre
allméhliche Tilgung zu gewéahrleisten.

Im Zusammenhang mit der , Losung® dieses ,,Altlastenproblems* verfolgt
die Gebdudewirtschaft noch zwei weitere Argumentationslinien. Erstens ver-
weist sie darauf, da3 es keineswegs klar sei, ob diese Verbindlichkeiten iiber-
haupt bestehen, d.h. ob sie gerichtlich einklagbar sind. Soweit erkennbar, hat
der Einigungsvertrag bei der Aufgabe versagt, die Property Rights an diesen
Wohnungen unzweideutig zu spezifizieren, und hat damit ungewollt einen
weiteren Anlaf} fiir Verteilungskampfe geliefert. Der Einigungsvertrag tiber-
gibt den Kommunen das Vermogen der ehemaligen VEB Gebiudewirtschaft
,mit gleichzeitiger Ubernahme der anteiligen Schulden“. Es fragt sich nur
eben, ob solche Schulden iiberhaupt bestehen. In der Tat sind Zweifel, ob die
Finanzierung des Wohnungsbaus durch die Staatsbank als Kreditfinanzierung
(Kredite der Staatsbank an die VEBs etc.) anzusehen ist, nicht vollig unbe-
griindet. Soweit erkennbar, haben die VEBs, KWVs und AWGs fast nie Zin-
sen und Tilgungen bezahlt, dazu héatten ihre Mieteinnahmen auch gar nicht
ausgereicht. Soweit es iiberhaupt zu einer Bedienung dieser Schuld kam,
erfolgte sie aus dem Staatshaushalt der DDR. Die Kredite wurden auch nicht
fiir bestimmte Objekte vergeben oder dinglich besichert. Soweit es sich um
Transaktionen innerhalb des staatlichen Sektors handelte, war in der Planwirt-
schaft der Unterschied zwischen Kredit und verlorenem Zuschu8 stets gering;
wenn das Wort Kredit fiel, war keineswegs klar, daB er tatséchlich zuriickge-
zahlt werden mufte.

Zweitens argumentiert die Gebdudewirtschaft, dafl auch den bislang unter-
nommenen sehr bescheidenen und an sich ganz und gar unzureichenden
Bemiihungen um die Erhaltung und Sanierung des Wohnungsbestandes ein
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Ende gesetzt wire, wenn sie diese Verbindlichkeiten bedienen miifite. Fiir
Sanierungsbemiihungen bliebe dann kein finanzieller Spielraum mehr. Sie
verleiht dieser Argumentation in der Offentlichkeit Nachdruck, indem sie in
drastischer Weise darauf aufmerksam macht, daB trotz des noch nicht ausge-
laufenen Moratoriums (keine Zinszahlung und keine Tilgung bis 1994) ihre
Liquiditatsdecke bereits jetzt duBerst kurz ist. Der Bewohner erhilt dies
dadurch glaubhaft demonstriert, da er selbst auf dringlichste Instandset-
zungsarbeiten wie z. B. die Reparatur eines undichten Daches sehr lange war-
ten muf}, weil die Liquiditatslage der Gesellschaft ein rasche Reaktion nicht
erlaubt. Gegenwirtig ist die Gebdudewirtschaft wohl schon allein deswegen
kaum daran interessiert, ihre Liquiditatssituation durch Privatisierungserlose
zu verbessern, weil es ihr dann bedeutend schwerer fallen wiirde, dem ost-
deutschen Biirger ihre Notlage handfest vorzufithren, und glaubhaft zu
machen, daf} die Gebaudewirtschaft und der ostdeutsche Biirger eigentlich in
einem Boot sitzen.

Die Entfesselung eines Verteilungskampfs zwischen der ost- und der west-
deutschen Bevolkerung ist aber nicht das eigentliche Ziel der Bemiihungen
der Gebidudewirtschaft, sondern nur eine Finte. Ihr eigentliches Ziel ist es, ihr
Uberleben als eine Gruppe 6ffentlicher Unternehmen und zwar als eine mog-
lichst bedeutende zu sichern. Wir hatten oben argumentiert, daf3 die Inter-
essensgruppe der Dinosaurier in den postsozialistischen Landern typischer-
weise iiber einen erheblichen und nicht selten dominierenden Einfluf auf die
Wirtschaftspolitik verfiigt. Was die industriellen Dinosaurier anbetrifft, so
wurde dem in Ostdeutschland vorgebeugt, indem sie frithzeitig unter die
Kuratel der Treuhand kamen, die so konstruiert wurde, daB3 sie nicht zur
Interessensvertretung der industriellen Dinosaurier umfunktioniert werden
konnte. Was die wohnungswirtschaftlichen Dinosaurier anbetrifft, die VEBs
Gebdudewirtschaft und AWGs, so wurden keinerlei vergleichbare Vorkeh-
rungen getroffen.

Als kommunale Unternehmen stehen die ehemaligen VEBs zwar im Prinzip
unter der Aufsicht der Gemeinde. Daf3 die Gemeindepolitiker dazu imstande
sein konnten, mittels dieser Aufsicht eine andere Politik durchzusetzen als
die, die ihnen die VEBs oktroyieren, ist indes eher unwahrscheinlich. Die
wohnungswirtschaftliche Problematik ist komplex, und die VEBs Gebéude-
wirtschaft bzw. AWGs sind in Ostdeutschland derzeit nahezu die einzigen
Anbieter wohnungswirtschaftlicher Information. Sie konnen also einen erheb-
lichen Informationsvorsprung in politische Macht umsetzen. Auf den EinfluB3,
den diese Organisationen ausiiben, wurden auch schon Bartholmai und Melzer
aufmerksam. Sie weisen zurecht auf den folgenden Umstand hin: ,Die alten
Gesellschaften waren nicht ohne Einfluf}, die Kommunalverwaltungen stan-
den vor vielen neuen Problemen. So kam es, da3 die bisherigen KWV- und
VEB-Betriebe fast durchweg nur das Etikett wechselten. Sie erhielten die
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Rechtsform der GmbH - die Anteile hélt die Gemeinde. Offenbar sind nicht
viel Diskussionen darauf verwandt worden, ob es nicht besser sei, die
Bestdnde aufzuteilen und mehrere kleinere Unternehmen einzurichten. In der
Wohnungswirtschaft gilt als Erfahrung, da fiir eine effiziente Verwaltung, bei
der der Bezug zu den Bewohnern gewahrt bleibt, eine Grofle von 5000 Woh-
nungen giinstig ist. Eine gewisse Konkurrenz der Gesellschaften — zumindest
in den Grofstddten — wire sicherlich positiv zu werten, wenn man die gewach-
senen Monopolstellungen bedenkt. Es ist Sache der Gemeinden, eventuell
nachtriglich noch eine Teilung der groen Wohnungsunternehmen herbeizu-
fithren* (Bartholmai | Melzer 1991, S.109). Zu ergéinzen bleibt, daB dem
Autor kein Fall bekannt ist, in dem es tatsdchlich zu einer solchen Teilung
gekommen wére. In diesem Bereich herrscht in organisatorischer Hinsicht
also ein hohes Maf} an Kontinuitit. Sogar noch ausgepragter ist die Kontinui-
tdt anscheinend im Bereich der AWGs. Die Umsetzung des Informationsvor-
sprungs in politische Macht 148t sich verdeutlichen, indem man sich klar-
macht, wie es um denkbare alternative Anbieter von Informationen bestellt
ist, die ein Gegengewicht gegen die VEBs darstellen konnten. Ein potentielles
Gegengewicht konnten demokratische Parteien darstellen, weil sie tendenziell
daran interessiert sind, das Allgemeininteresse oder genauer das Interesse das
Medianwihlers zu vertreten. Die demokratischen Parteien sind in Ostdeutsch-
land jedoch schwach und unterentwickelt. Da8} aus ihrer Mitte heraus Wider-
spruch gegen die VEBs laut werden konnte und zwar mit erheblicher Laut-
starke, so daf} dieser tatsdchlich gehort wird, ist daher wenig wahrscheinlich.
Die Hauptleidtragenden aus der fortwirkenden Wohnungszwangswirtschaft
sind die ,,Einsteiger”, aber diese lassen sich nirgends auf der Welt zu einer ein-
fluBreichen Interessensgruppe organisieren. Die Mehrzahl der potentiellen
Einsteiger wohnt auch gar nicht auf dem Territorium der Gemeinde, deren
politische Fiihrung es zu beeinflussen gilte, und besitzt damit noch nicht ein-
mal das politische Gewicht gewohnlicher Wiéhler. Den Interessen der Einstei-
ger konnte dennoch Geltung verschafft werden, wenn das ortliche Gewerbe
und die ortliche Industrie Veranlassung sehen wiirden, sich fiir diese einzuset-
zen. Veranlassung dazu konnten sie insbesondere dann haben, wenn die 6rtli-
chen Arbeitsmiérkte sich der Erschopfung ndhern. Davon sind sie fast iiberall
in Ostdeutschland weit entfernt. Ein Interesse am Ende der Wohnungs-
zwangswirtschaft haben die ortlichen Gewerbetreibenden und diejenigen, die
es werden wollen, im Prinzip auch deswegen, weil sie das Angebot an
Gewerberdumen verknappt und diese verteuert. Indes sind diese Ortlichen
Gewerbetreibenden héufig noch nicht als schlagkriftige Interessensgruppe
organisiert. Dariiber hinaus kann man sie mit dem Hinweis beruhigen, daf3
allenthalben mit erheblichen Subventionen aus Bonn Gewerbeparks errichtet
werden, so daf} eine starke VergroBerung des Angebots an Gewerberdumen,
ja sogar ein Uberangebot absehbar ist. Wie noch niher zu zeigen sein wird,
haben auch die gegenwirtigen Bewohner der von der Gebdudewirtschaft
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gehaltenen Wohnungen ein Interesse an einer Privatisierung nach dem Muster
des Minimalknalls und einer dadurch ermoglichten Aufhebung der Woh-
nungszwangswirtschaft. Aber dieses Interesse weist alle Kennzeichen des
schwer organisierbaren und daher politisch einflulosen Interesses auf.

Ein potentielles Gegengewicht gegen die Gebdudewirtschaft stellen die
Landesregierungen dar. Dieses Gegengewicht ist bislang aber nur wenig zum
Tragen gekommen. Soweit erkennbar, liegt dies wohl an zwei Griinden: Es
mangelt wohl auch auf dieser Ebene bislang an klaren wohnungspolitischen
Vorstellungen, und man betrachtet die ,,Altlasten der Wohnungswirtschaft
als Trumpfkarte in dem Bemiihen, den alten Bundeslédndern einen moglichst
groflen Teil der Altschulden aus DDR-Zeiten aufzulasten und eine fiir die
neuen Bundesldnder vorteilhafte Neuregelung des Finanzausgleichs zu errei-
chen. Offenbar hilt man es fiir unklug, sich des Trumpfes bereits jetzt zu bege-
ben. So hat der sdchsische Finanzminister Millbradt wiederholt die Ansicht
bekundet, ein betrdchtlicher Teil der Altschulden der Wohnungswirtschaft
miilten vom Bund bzw. den alten Bundeslindern iibernommen werden.
Dieses Argument wiirde offenbar an Durchschlagskraft verlieren, wenn diese
Altschulden als Privatisierungsfolge abschmelzen wiirden.

Die These, daf3 die VEBs Gebidudewirtschaft ihr Eigeninteresse, ndmlich
ihre Existenzsicherung und VergréBerung — diesbeziiglich diirfte sich die
Gebidudewirtschaft verhalten wie jede andere Behorde — durchaus aktiv und
zielstrebig verfolgen, 148t sich durch eine Analyse verschiedener Argumenta-
tionsmuster, die von ihnen vorgebracht werden, weiter erhirten. Ein anderes
Verhalten konnte man von ihnen nur dann erwarten, wenn in ihnen Personen
malBgeblichen EinfluB ausiiben, die aus ideologischen Griinden, also aus
Uberzeugung, eine Liberalisierung und Privatisierung der Wohnungswirt-
schaft wiinschen. Solche Personen sind in der Gebaudewirtschaft vor allem an
mafBgeblicher Stelle zweifellos diinn gesidt. Woher sollen sie auch kommen?

Die Gebiudewirtschaft nimmt fiir sich in Anspruch, daf sie fiir das relativ
kleine Segment an Baulichkeiten, bei dem sie daran nicht gehindert sei (ndm-
lich den Altneubauten und denjenigen Altbauten, auf die keine Restitutions-
forderungen erhoben wurden), die Privatisierung aktiv betreibe. Nur fehle es
eben an der erforderlichen kaufkréftigen Nachfrage seitens der Mieter, denen
die Wohnung zum Kauf angeboten wird. Soweit erkennbar liegt dies an den
Preisen. In Freiberg beispielsweise wird bei der Bestimmung der Preise folgen-
dermaflen vorgegangen. Die Hauser, die privatisiert werden sollen, werden
zunichst unter der Regie der Gebaudewirtschaft relativ aufwendig renoviert.
Fiir die auf diese Weise zumindest duflerlich auf ,,Weststandard“ gebrachten
Hiuser wird dann nach einem Pendant in einer westdeutschen Stadt vergleich-
barer Gr6Be gesucht, und der Verkaufspreis, den die Gebdudewirtschaft von
den Mietern fordert, ist dann der Marktpreis des ,,vergleichbaren“ Hauses in
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der ,vergleichbaren“ westdeutschen Stadt. Dies geschieht mit der Begriin-
dung, ein Verkauf zu ,,Schleuderpreisen® sei abzulehnen. Ein &hnliches Vor-
gehen kann auch in anderen sichsischen Gemeinden festgestellt werden. In
Annaberg beispielsweise verwendet man Preise aus der Partnerstadt Weiden.
In Freiberg wurden nach diesem Muster bereits umfangreiche Preislisten
erstellt. Solche Preise garantieren natiirlich, dal die Privatisierung nicht statt-
findet. Dies wiederum veranlaf3t die Gebdudewirtschaft, nach Hilfen des Frei-
staats zu rufen: er soll das Zustandekommen des Kaufes durch zinsgiinstige
Kredite an den Kaufer ermoglichen.

Vorstellungen, die in Richtung auf das hier vorgetragene Minimalkonzept
gehen, halten Vertreter der Gebdudewirtschaft entgegen, da3 auch bei einem
Preis von beispielsweise 400 DM pro Quadratmeter der derzeitige Mieter nach
dem Kauf immer noch teurer wohne als gegenwartig. Mit anderen Worten:
die Kosten des Wohnens seien fiir ihn gestiegen, ohne daf sich der Nutzen
verdndert habe. Dies ist eine hochst vordergriindige Argumentation. Was die
Kosten anbetrifft, so 148t sie auBler acht, dal der Kaufer mit groBer Wahr-
scheinlichkeit mit Wertsteigerungen rechnen kann. Was die Nutzen anbetrifft,
so 1af3t sie auBer acht, dafl die Wohnung, die ihm die Zwangswirtschaft zuge-
teilt hat, fast nie diejenige ist, die er sich auf einem freien Markt ausgesucht
hitte. Der zuldssige Naturaltausch bringt ihn dieser Wohnung seiner Wiinsche
zwar etwas niher, aber bei weitem nicht in dem MaBle, wie die Geldwirtschaft
dies vermag. Die Privatisierung der Wohnungen erméglicht eben diesen Uber-
gang zur Geldwirtschaft. Sowohl die hinzugewonnenen Wahlmoglichkeiten als
auch die hinzugewonnene Flexibilitdt bedeuten fiir fast jeden einen deutlichen
Nutzengewinn.

Die verschiedenen Argumente aus der Gebdudewirtschaft sind auffallend
inkonsistent. Eben dies begriindet den dringenden Verdacht, daf3 sie vorge-
schoben sind — zumal sie alle auf dasselbe hinauslaufen. Worauf es hinaus-
lauft, wird iiberdeutlich, wenn der Président des Gesamtverbandes der Woh-
nungswirtschaft mit spiirbarer Genugtuung erklart, ,,die politische Privatisie-
rungseuphorie sei in sich zusammengebrochen* (FAZ 1992, S. 39). Nichtsde-
stoweniger hat die Gebdudewirtschaft beim Zimmern einer Koalition anschei-
nend recht gute Erfolge erzielt. Sie konnte sich als Vertreter der Interessen
der ostdeutschen Mieter profilieren, zugleich hat sie aber anscheinend auch
unter den westdeutschen kommunalen Wohnungsgesellschaften Biindnispart-
ner gefunden, die sich von der Strategie der ostdeutschen Gebdudewirtschaft
wohl langfristig eine generelle Aufwertung der kommunalen Wohnungsgesell-
schaften erhoffen. Was die 45 Mrd. DM ,,Altlasten® anbetrifft, so hat sich
inzwischen anscheinend auch die Bundesbauministerin herbeigefunden, sich
als Lobbyist der Gebaudewirtschaft zu betdtigen.
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E. Losungsméglichkeiten: Einige Voriiberlegungen

Besteht iiberhaupt eine Moglichkeit, der Gebaudewirtschaft einen Strich
durch die Rechnung zu machen? Finanzielle Anreize an die ex-VEBs, um sie
zu ernsthafteren Privatisierungsbemiihungen zu bewegen, geniigen dafiir
sicherlich nicht. Die ex-VEBs wiirden zwar durchaus eine gewisse Reaktion
zeigen, aber sie wiirden zu solchen Preisen und Konditionen privatisieren, daf3
ihr eigenes Vermogen sich dadurch erhohen wiirde und der Privatisierungs-
effekt selbst sehr beschrénkt bliebe.

Urspriinglich, bei der Abfassung des Einigungsvertrages, hatte man wohl
gehofft, da3 die Gebaudewirtschaft ein Interesse daran zeigen wiirde, sich mit
Hilfe von Privatisierungserlosen der ,,Altlasten” zu entledigen. Diese Rech-
nung ist bekanntlich nicht aufgegangen. Der Grund dafiir war wohl das Mora-
torium auf diese Kredite, das den VEBs eine Atempause verschaffte, und die
durchaus begriindete Erwartung, da3 es zumindest zu einer Verldngerung des
Moratoriums kommen wiirde.

Eine zumindest im Prinzip denkbare Losung des Problems wire es hinge-
gen, einen Kontrahierungszwang einzufiihren, dem die ex-VEBs unterliegen
wiirden, wenn einer ihrer Mieter seine Wohnung kaufen will, und niedrige
Preisobergrenzen festzulegen, die die ex-VEBs bei dieser Transaktion nicht
iiberschreiten diirfen. Beides sollte tunlichst durch Landesrecht geschehen,
der Bund konnte die neuen Lander zu einer solchen Vorgehensweise finanziell
anreizen. Dieses Konzept ist inspiriert durch die Vorgehensweise der briti-
schen Konservativen bei der Privatisierung der kommunalen Wohnungen
(council housing). Diese Vorgehensweise war ziemlich erfolgreich und fiihrte
zur Privatisierung von mehr als einer Million Wohnungen, obwohl die Kom-
munen sich héufig straubten. Kernelemente waren, da3 den Bewohnern der
kommunalen Wohnungen ein right to buy zugesprochen wurde, und daf3
durch den Housing Act von 1980 die Kommunen genotigt wurden, bei der
Preisfestsetzung sehr erhebliche Abschldge von den Marktpreisen vorzuneh-
men. Ab Mitte der achtziger Jahre muflten diese Abschldge iiber 50 Prozent
betragen.

Zu iiberlegen wire ferner, wie man es den Mitgliedern der AWG-Nachfol-
georganisationen erleichtern konnte, eine Zurechnung der von ihnen bewohn-
ten Wohnung als Eigentum zu erwirken und sich von der Genossenschaft zu
l16sen. Angesichts dessen, dal die AWG-Nachfolgeorganisationen ca. 1 Mio.
Wohnungen verwalten und Unzufriedenheit mit ihren Diensten anscheinend
verbreitet ist, konnte hiervon ein beachtlicher Privatisierungsschub ausgehen.

Eine Strategie fiir die Privatisierung geméaf3 dem Minimalknallkonzept sollte
mit der Moglichkeit rechnen, daf} die Reaktion der Bevolkerung auf das Kauf-
angebot zunéchst verhalten ausfillt. Ein groBer Teil der Bevolkerung ist sich
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iiber den Wert der Wohnungen wohl noch nicht vollstandig klar. Die Wahr-
scheinlichkeit, da3 dennoch rasch bedeutende Verkaufserfolge erzielt werden,
lieBe sich durch die folgende Regelung maximieren: Wenn der vormalige Mie-
ter die Wohnung kauft, so fallt sie aus der Mietpreisbindung heraus. Der Kau-
fer kann sie also zu einem Mietzins seiner Wahl vermieten. Er kann sie auch
an einen dritten, beispielsweise einen Investor verduern, der die Wohnung
seinerseits nach seinem Gutdiinken verwerten kann, es tritt keine Mietpreis-
bindung mehr ein. Fiir die in Plattenbauweise errichteten Neubaugebiete
sollte grundsétzlich auch eine gewerbliche Nutzung im Rahmen eines stillen
Gewerbes erlaubt werden. Es deutet einiges darauf hin, da Gewerbetrei-
bende nicht selten an solchen Wohnungen Interesse finden konnten.

Die Preisobergrenzen, die die Lander der Gebdudewirtschaft gemaf3 dem
obigen Vorschlag fiir den Verkauf an die Mieter vorschreiben, sollten deutlich
niedriger liegen als die Quadratmeterpreise, die private Investoren und Immo-
biliengesellschaften zu zahlen bereit sein diirften, wenn keine Mietpreisbin-
dung vorlage. Diese Preisobergrenzen sollten nur befristet gelten, beispiels-
weise auf drei Jahre.

Sind alle diese Voraussetzungen erfiillt, werden private Investoren und
Immobiliengesellschaften den ostdeutschen Mietern mit Sicherheit nahebrin-
gen, daB sie ein gutes Geschéft machen, wenn sie ihre Wohnungen von der
Gebdudewirtschaft kaufen. Es kann davon ausgegangen werden, daf ein
betréachtlicher Teil der Bewohner von Neubauvierteln diese moglichst bald
verlassen will, und von der Moglichkeit, ihre Wohnung an einen privaten
Investor weiterzuverduflern, gerne Gebrauch machen wird. Die Preise, die sie
dabei erzielen, werden sich herumsprechen. Eine befristete Giiltigkeit der
Preisobergrenzen schafft Unsicherheit dariiber, ob die Preise, zu denen die
Mieter kaufen konnen, nach Ablauf der Frist erhoht werden, und dies ist ein
Anreiz, noch vor Ablauf der Frist zu kaufen.

Was die ,,Altlasten* anbetrifft, die Schulden der Gebaudewirtschaft, um die
gestritten wird, so wire es ein groer Fehler, wenn sie einfach anulliert wiir-
den. Auch das Moratorium sollte nicht verldngert werden. Die Gebaudewirt-
schaft sollte diese Schulden also grundsitzlich ab 1994 bedienen miissen. Der
Zwang, diese Schulden bedienen zu miissen, verringert die Handlungsspiel-
rdume der Gebaudewirtschaft ganz gewaltig; um wirtschaftlich zu iiberleben,
muf sie sich fiir Mieterhohungen einsetzen. Sie séhe sich gezwungen, bei
Sanierungsprojekten starker auf die Marktbedingungen zu achten, namlich
vor allem dann, wenn sie zu einer entsprechenden Erhohung des Werts der
Haiuser fithren; die sanierten Hauser miiten im Anschluf8 namlich meist ver-
kauft werden, sonst wiren die Finanzierungsmoglichkeiten fiir Sanierungsvor-
haben bald erschopft. Der Gebdudewirtschaft erhebliche finanzielle Hand-
lungsspielrdaume zu verschaffen, ist schwerlich empfehlenswert. Es ist davon
auszugehen, daf solche Handlungsspielrdume zu einer Fehlleitung von Kapi-
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tal fithren wiirden. Ein aktuelles Beispiel fiir eine drohende Kapitalfehlleitung
ist, da} in zahlreichen Gemeinden Pldne bestehen, Sozialwohnungen neu zu
bauen. Daf dies eine Kapitalfehlleitung bedeutet, sollte angesichts des gewal-
tigen Bestandes an Schlichtwohnungen in den neuen Bundeslédndern eigentlich
offensichtlich sein. Als geradezu grotesk muf es gewertet werden, daf3 solche
Pldne zur Errichtung weiterer hochgeschossiger Baulichkeiten auch von der
Bundesbauministerin unterstiitzt werden.

Eine teilweise Annullierung der Schulden oder eine Verlingerung des
Moratoriums konnte allenfalls dann in Betracht gezogen werden, wenn die
Gebiudewirtschaft ,,als Gegenleistung“ handfeste Privatisierungserfolge vor-
zuweisen hat. Man konnte die Gebdudewirtschaft also durch die Inaussicht-
stellung eines teilweisen Schuldenerlasses zu Privatisierungen anreizen. Dies
sollte aber keinesfalls den einzigen Hebel der Privatisierungspolitik darstellen
- schon allein deswegen nicht, weil nicht sicher ist, wie die Gerichte iiber diese
Schulden urteilen werden.

Bei Zahlungsunféhigkeit einer kommunalen Wohnungsgesellschaft konnte
ihr Konkurs so abgewickelt werden, daf3 es im Resultat zu einer Privatisierung
nach dem Minimalknallkonzept kommt.
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Problemfelder der Privatisierung und Reorganisation
von volkseigenen Betrieben in der ehemaligen DDR
aus ordnungspolitischer Sicht

Von Spiridon Paraskewopoulos, Leipzig und Werner Schenzer, Koln

A.

Aus der Sicht der Ordnungstheorie und -politik bedeutet Privatisierung die
Neugestaltung einer der mitkonstituierenden Ordnungsformen (Eigentums-
ordnung) des Wirtschaftssystems. Da es sich hier um die Eigentumsform an
den Produktionsmitteln handelt, die maBgebend fiir die effiziente Funktions-
weise des Wirtschaftssystems ist, und da diese Reorganisation der Eigentums-
form mit der Umwandlung des gesamten gesellschaftlichen Systems parallel
verlduft, steht die Eigentumsfrage wegen ihrer konstitutiven Dimension im
Zentrum des Transformationsprozesses. Allerdings kann aufgrund der histori-
schen Einmaligkeit eines solchen Umwandlungsphdanomens dieses Ausmales
auf die Erfahrungen mit dhnlichen Privatisierungsprozessen in anderen Lén-
dern nicht zuriickgegriffen werden. Dies ist auch der wesentliche Grund, daf3
hier die Theorie und besonders die Ordnungstheorie gefordert wird.

Im Rahmen der Ordnungstheorie ist bisher sehr ausfiihrlich und iiberzeugt
nachgewiesen, wie iiberlegen die Form des Privateigentums unter bestimmten
Voraussetzungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Effizienz und der sozialen
Vertraglichkeit gegeniiber anderen Eigentumsformen ist (Coase 1937; Eucken
1952; Furubotn | Pejovich 1972; Meyer 1983; Gdfgen 1984 ; Williamson 1985,
Schenk 1987; Richter 1990). Bei dem Privatisierungsvorgang geht es daher
darum, diese effiziente Form des Privateigentums ziigig einzufiihren, indem
man vorher die Dominanz des Kollektiveigentums beseitigt. Dies ist zun4chst
mit negativen Ubergangsfolgen wirtschaftlicher und sozialer Art verbunden.
Diese unerwiinschten Folgen sind Grund genug fiir ein beschleunigtes Bemii-
hen sowohl auf der Ebene der Theorie als auch auf der der wirtschaftspoliti-
schen Umsetzung, um ein geeignetes — in bezug auf Zeit und Effizienz — Pri-
vatisierungskonzept durchzusetzen. Unter einem Privatisierungskonzept ver-
steht man die Gesamtheit aller MaBnahmen von Institutionen, die durch
zusammenhéngende Vorgehensweisen den Privatisierungsproze8 in zeitlicher,
sachlicher, 6konomischer und moglichst sozialer sowie politischer Hinsicht
bestimmen und zum gewiinschten Abschluf fithren. Vom Privatisierungskon-
zept ist die Privatisierungstechnik zu unterscheiden. Die Privatisierungstech-
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nik stellt ein bestimmtes Eigentumsiibertragungsverfahren dar (Auktionen,
Emission von Belegschaftsaktien, Management Buy Out etc.), das aus 6ko-
nomischen, sozialen, politischen und technischen ZweckmaBigkeitsgesichts-
punkten in einem konkreten Privatisierungsfall Anwendung findet. Daher
kann ein Privatisierungskonzept eine Vielzahl unterschiedlicher Privatisie-
rungstechniken enthalten. Die Unterscheidung zwischen Privatisierungskon-
zept und -technik ist allerdings dort iiberfliissig, wo eine einzige Privatisie-
rungstechnik ausschlieBlich oder dominierend Anwendung findet und somit
das Kernstiick des Privatisierungskonzeptes darstellt. In der Literatur wurden
unseres Wissens folgende Grundtypen von Privatisierungskonzepten disku-
tiert und teilweise auch in der Praxis verwendet (vgl. Cox 1990a):

— Formen selbstidndiger Akquisition und Privatisierung,
- Belegschaftsmodelle,

- volkskapitalistische Verteilungsansitze,

— Privatisierungsagenturen.

Unsere Ausfithrungen werden sich auf das Konzept der Privatisierungs-
agenturen beschrénken, da dies hauptsdchlich bei der Privatisierung des ehe-
maligen DDR-Produktivvermogens angewandt wird.

B.

Die Praxis in den meisten Landern des ehemaligen Osteuropas zeigt, daf3
die Privatisierungsaufgabe in der Regel einer staatlichen Privatisierungsagen-
tur obliegt (vgl. Watrin 1990, S. 126). Fragt man nach den Ursachen einer der-
artigen Zentralisierung der Eigentumsrechte in staatlicher Hand, so ist die
Tatsache zu beriicksichtigen, daf ein Teil dieser Agenturen aus alten planwirt-
schaftlichen Lenkungsorganen oder, wie im Fall der ostdeutschen Treuhand-
anstalt, aus einer Institution zur ,, Wahrung des Volkseigentums* hervorgegan-
gen sind (Treuhandanstalt 1990, S.107). Auch spéter hielt man an diesem
Konzept fest. Damit ist implizit ein Regulierungsbedarf auf dem Privatisie-
rungsmarkt des volkseigenen Vermogens konstatiert worden. Da in einem
marktwirtschaftlichen System die staatliche Regulierung grundsétzlich
begriindungsbediirftig ist, wire zu fragen, ob die Privatisierung durch staat-
liche — verglichen mit privaten — Institutionen zu effizienteren Losungen fiihrt
(Kruse 1989, S.12£.). Hier ergibt sich allerdings die Schwierigkeit, daf8 eine
Beurteilung tatsichlich zu beobachtender allokativer, technischer oder quali-
tativer Ineffizienzen an der fehlenden Vergleichsgrundlage scheitert. Ein pri-
vatwirtschaftlich organisierter Markt fiir die VerduBerung ehemals sozialisti-
scher Unternehmen existiert nicht. Auch die géngigen Argumente fiir regulie-
rende staatliche Eingriffe wie die Existenz von Monopolen, ruingser Konkur-
renz oder Internalisierungsmingel des Marktes greifen in diesem Falle nicht.
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Vielmehr wird die faktische Feststellung von Marktversagen durch die Vermu-
tung eines solchen ersetzt. Selbst der Einwand, einzelwirtschaftliche Privati-
sierung wiirde zu Internalisierungsméngeln in Form von negativen Auswir-
kungen auf Arbeitnehmer und Dritte fiihren oder wettbewerbspolitischen
Grundanforderungen nicht geniigen, iiberzeugt nicht. Zwischen der Monopol-
stellung einzelner Unternehmen, den anstehenden Umweltproblemen und der
notwendigen Reduzierung der Mitarbeiterzahl in osteuropiischen Betrieben
einerseits und der Privatisierung andererseits besteht kein ursdchlicher
Zusammenhang. Diese Belastungen sind nicht durch den Markt herbeigefiihrt
worden, sondern die Einfiihrung des Marktes hat lediglich die Funktionsmén-
gel und die Versdumnisse sozialistischer Wirtschaftsfithrung offengelegt. Inso-
weit kann ex ante ein sogenanntes Marktversagen nicht angenommen werden.
Selbst wenn die Marktkoordination tatséchlich zu unzureichenden Ergebnis-
sen fithren wiirde, legitimierte sich der staatliche Monopolvorbehalt erst durch
den Nachweis, daf3 die durch den Staat praktizierte Privatisierung effizientere
Resultate hervorbréchte. Interessant wire deshalb das Experiment, wenn es
neben der Schaffung einer staatlichen Privatisierungsstelle oder der Ubertra-
gung der Eigentumsrechte auf quasi-staatliche Anlagengesellschaften die Ein-
schaltung mehrerer eigenstdndiger Privatisierungsagenturen gegeben hitte
(Schmieding | Koop 1991, S.18ff.). Demnach hitte man alle volkseigenen
Betriebe nach dem Zufallsprinzip auf die Agenturen verteilen und diese mit
der Geschiftsleitung und VerduBerung in einem zeitlich festgesetzten Rahmen
betrauen konnen. Mit der Vergabe handelbarer Agenturanteile konnte die
Bevolkerung an Privatisierungserlosen und Unternehmensgewinnen partizi-
pieren und damit ein breites Interesse an ziigiger Entstaatlichung geschaffen
werden. Modifikationen durch die Beriicksichtigung institutioneller Anleger
bei der Anteilsvergabe oder die partielle Verwendung von Erldsen zu
Umschulungszwecken wiren denkbar (Schmieding / Koop 1991, S.21).

Auflerdem diirfte das Konzept dezentraler und unabhéngiger Privatisie-
rungsagenturen im Vergleich zu einer Zentralinstanz weit weniger dem politi-
schen Druck von Bevolkerung, Parteien, Gewerkschaften und anderen Inter-
essenverbianden ausgesetzt sein. Uber die ZweckmaBigkeit eines solchen Pri-
vatisierungsverfahrens, das eine Beteiligung der Bevolkerung vorsieht, zu dis-
kutieren, hat zwar einen theoretischen Sinn, fiir die Praxis ist es jedoch ohne
Bedeutung, da inzwischen der gewihlte Privatisierungsweg iiber die staatliche
Treuhandanstalt nicht mehr riickgidngig zu machen ist.

C.

Die Privatisierung in Ostdeutschland mufl im Zusammenhang mit den
Bedingungen der deutsch-deutschen Vereinigung gesehen werden. Von allen
ehemaligen sozialistischen Staaten nimmt die Privatisierung der ostdeutschen
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Volkswirtschaft einen Sonderstatus ein. Sie vollzieht sich in einer historisch
beispiellosen Weise und in einem im Vergleich zu den anderen osteuropai-
schen Staaten einmaligen Bedingungsrahmen.

Das Ergebnis der Volkskammerwahlen vom Marz 1990 ermoglichte es in
der damaligen DDR, auf einen kréftezehrenden und zeitraubenden Abstim-
mungsprozef} iiber Konzeption und praktische Verwirklichung einer neuen
Wirtschafts- und Wahrungsordnung sowohl im Grundsatz als auch im Detail
weitgehend zu verzichten und eréffnete den Weg fiir eine ad hoc-Ubernahme
marktwirtschaftlicher Institutionen und Gesetze (Tietmeyer 1990, S.2). Das
Angebot der Bundesregierung vom Februar 1990, das Wahrungsgebiet der
DM auf die damalige DDR auszudehnen, war damit nicht allein eine Ent-
scheidung, die letztlich mit dem Vertrag iiber die Wirtschafts-, Wahrungs- und
Sozialunion eine gesamtwirtschaftliche Teilordnung grundlegend verénderte,
sondern prédjudizierte mit dem Wandel, den dies in anderen Teilordnungen
nach sich zog, das weitere ordnungspolitische Gefiige. ,,Das Angebot einer
Substitution der Mark durch die DM war in der Tat nur zu rechtfertigen, wenn
die DDR sich bereit fand, unsere Wirtschaftsordnung zu iibernehmen, so wie
die Vereinigung der Wihrungs- und Wirtschaftsgebiete der beiden Teile
Deutschlands nur zu rechtfertigen war, wenn ihr die staatliche Einheit folgt
und dies auf Basis des Grundgesetzes“ (Kloten 1990, S. 8). Staats- und Eini-
gungsvertrag brachten damit die institutionelle Umgestaltung des politischen
und wirtschaftlichen Systems zu einem ersten Abschlu3 und umfaften inhalt-
lich die Einfiihrung der DM als alleiniges Zahlungsmittel, die Schaffung eines
zweistufigen, international offenen Bankensystems sowie die Ubernahme der
Wirtschaftsgesetze, des Steuersystems und der Sozialordnung der Bundes-
republik. Ferner wurden die ausstehenden Rechtsangleichungen im Bereich
Staat, Verfassung, Finanzen und volkerrechtlicher Vereinbarungen vollzogen
(Deutsche Bundesbank 1990, S.14ff.; Staatsvertrag 1990; Einigungsvertrag
1990). Hervorstechendes Merkmal der Privatisierung der ehemaligen DDR st
damit, daB sie sich in einer den konstitutiven Ordnungsentscheidungen zeitlich
nachgelagerten Phase und innerhalb einer durch Kompatibilitdt der bereits
existierenden Teilordnungen charakterisierten Gesamtordnung vollzieht.
Zwar sind im Detail auch ordnungspolitische Vorbehalte gegen den Eini-
gungsvertrag vorgebracht worden (Wohigemuth 1990, S. 5071f.), jedoch tragt
der Verzicht auf die Ubernahme , sozialistischer Errungenschaften* und der
umfassende Ordnungsimport aufeinander abgestimmter wirtschaftlicher und
politischer Formationen der Interdependenz der Ordnungen weitgehend
Rechnung und unterstreicht die Aktualitdt der Eucken’schen Ordnungstheo-
rie fiir den Systemiibergang in Osteuropa (Mestmdcker 1990, S.13).

Sieht man von ldnderspezifischen Eigenarten ab, so diirfte ein zentraler
Unterschied zu den Transformationsanstrengungen anderer post-sozialisti-
scher Staaten in der dort zu beobachtenden zeitlichen Uberlagerung von ord-



Problemfelder der Privatisierung aus ordnungspolitischer Sicht 105

nungspolitischer Neuorientierung, marktwirtschaftlicher Umstrukturierung
und ersten partiellen Gehversuchen in kapitalistischer Wirtschaftsweise zu
sehen sein. Neben den Friktionen, die aus dem Nebeneinander nicht ineinan-
dergreifender Teilordnungen erwachsen, ldhmt ein politischer Abstimmungs-
bedarf iiber die weiteren Ubergangsschritte den Transformationsprozes.

Mit der Bereitstellung des Ordnungsrahmens und dem Aufgehen in einer
leistungsfihigen Volkswirtschaft sind weitgehende Konsequenzen verbunden,
die die Umsténde der Privatisierung in den neuen Bundesldndern mafgeblich
pragen. Mit der Verfiigung iiber eine konvertible Wahrung und der Zugeho-
rigkeit zu einer international verflochtenen Volkswirtschaft erdffneten sich
einerseits fiir die ostdeutschen Unternehmen mit einem Schlag neue Absatz-
und Beschaffungspotentiale, ohne daB aus alten Ost-West-Gegensétzen noch
fortbestehende Beschridnkungen des Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalver-
kehrs dem im Wege gestanden hitte. Au8erdem wirkt sich die staatliche Ein-
heit insoweit positiv auf die Ubergangsbedingungen des Beitrittsgebietes aus,
als sie automatisch an der Bonitdt der Bundesrepublik als Schuldner sowie
deren Zugang zu Kreditfazilitaiten und Strukturhilfsfonds internationaler
Organisationen partizipieren kann.

Andererseits ist die ad hoc-Verbindung zweier hinsichtlich der Grofe, des
internationalen Offnungsgrades und der Arbeitsproduktivitit derart unter-
schiedlicher Volkswirtschaften 6konomisch ein Sprung ins kalte Wasser (vgl.
Paraskewopoulos 1990, S.343ff.). Die damals zentral gelenkte Volkswirt-
schaft der DDR wurde dabei libergangslos dem internationalen Wettbewerb
ausgesetzt und ihr jede Moglichkeit genommen, sich auf Okonomisch
geschiitzte Marktnischen zuriickzuziehen (Thanner 1990, S. 15), wie dies mit
Vorschldagen zur Schaffung eines ,,Sonderwirtschaftsgebietes DDR* angespro-
chen worden war (Felderer 1990, S. 13). Mit dem Beginn der Wahrungsunion
losten die auftretenden Absatzschwierigkeiten Kostennachteile durch iiber-
altete Produktionsanlagen, die personelle Uberbesetzung und ungeniigende
betriebswirtschaftliche Kenntnisse der Unternehmensleitung schlagartig eine
tiefe Strukturanpassungskrise aus, die bis heute noch nicht zum Stillstand
gekommen ist (Sachverstindigenrat 1991a, Zif. 8). So sank die industrielle
Warenproduktion im Dezember 1990 wertmiBig um 53,3 % gegeniiber dem
Vorjahreszeitraum (Sachverstandigenrat 1991a, Tab. 1), wihrend gleichzeitig
bei einer Arbeitslosenquote von 7,3 % 1,8 Mio. Kurzarbeiter mit durchschnitt-
lich 56% Arbeitsausfall zu verzeichnen waren (Sachverstindigenrat 1991a,
Tab. 3). Auflerdem sind durch den wihrungsumstellungsbedingten Kostenan-
stieg der Produkte und die mit dem Ende des Transferrubel-Regimes einset-
zende Abrechnung in konvertiblen Wahrungen nach Schétzungen des Deut-
schen Instituts fiir Wirtschaftsforschung in Berlin und des Instituts fiir Welt-
wirtschaft, Kiel, etwa 1Mio. Arbeitspldtze durch den Einbruch im RGW-
Handel bedroht (DIW 1991, S.127f.). Auch der Spielraum ostdeutscher
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Unternehmen, sich durch Lohnkostenvorspriinge Wettbewerbsvorteile zu ver-
schaffen, ist durch die getroffenen Lohn- und Beschéftigungsvereinbarungen
sowie die Aufnahmeféhigkeit des westdeutschen Arbeitsmarktes weitgehend
eingebiifit worden.

Die hier skizzierten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Privati-
sierung des volkseigenen Vermogens sind nicht isoliert voneinander zu
betrachten, sondern bedingen sich gegenseitig.

Zum einen liefert die gegenwirtige Lage der Unternehmen erstmals
Ansatzpunkte iiber deren tatsdchliche Leistungsfahigkeit unter marktwirt-
schaftlichen Bedingungen. Angesichts fehlender aussagekraftiger Unterneh-
mensdaten bietet die aktuelle betriebliche Situation oft den einzigen greif-
baren Mafistab, an dem potentielle Investoren die Erfolgschancen einer
Betriebsfortfithrung abschédtzen konnen. AuBerdem héngt der ProzeB3 der
Umstrukturierung der ostdeutschen Wirtschaft und die Uberwindung der
Krise entscheidend davon ab, ob es gelingt, durch Privatisierung Kapital und
unternehmerisches Know how zu Investitionszwecken zu beschaffen. Vorran-
gige Aufgabe ist dabei die Uberwindung der vielfiltigen Privatisierungshemm-
nisse. Letztlich wéchst mit der Zunahme des 6konomischen Abschwungs der
politische Druck auf die Treuhandanstalt, sich aktiv an beschiftigungs-, regio-
nal- und strukturpolitischen MaB3nahmen zu beteiligen. Als herausragende,
den marktwirtschaftlichen Ubergang reprisentierende Institution ist sie dem
Einflul der Interessenverbdnde besonders ausgesetzt und stidndig von Aufga-
benausuferung bedroht.

D.

Unter dem Eigentumsaspekt sind reale Marktwirtschaften Mischordnun-
gen, die bei grundsitzlicher Dominanz des Privateigentums Bereiche des
offentlichen Eigentums kennen, oder in denen sich Vermogenswerte in
gemischtwirtschaftlicher Tragerschaft befinden. Begriindet wird der offentli-
che Eigentumsanteil mit der Notwendigkeit einer 6ffentlichen Aufgabenerfiil-
lung oder dem Vorliegen sogenannten Marktversagens (Cox 1990b, S. 3).

Da in der ehemaligen DDR das fiskalische Eigentum und das produktive
Eigentum in Volkseigentum untrennbar nebeneinander bestanden (Maskow /
Hoffmann 1990, S.2), ergibt sich daraus die Notwendigkeit, die Eigentums-
kategorien begrifflich zu trennen und im Hinblick auf die Privatisierung dieje-
nigen Vermogenswerte abzugrenzen, die — aus welchen Griinden auch immer
- in Offentlicher Tragerschaft verbleiben sollen.

Die Eigentumsordnung nach der damaligen DDR-Verfassung kannte die
Privateigentumsform an Produktionsmitteln (Art. 14 Abs. 2), soweit sie iiber-
wiegend auf persdnlicher Arbeit beruhte, die Form des personlichen Eigen-
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tums (Art. 11 Abs. 1) und die dominierende Art des sozialistischen Eigentums
an Produktionsmitteln (Art.9 Abs.1). Letztere umfate das gesamtgesell-
schaftliche Volkseigentum, das genossenschaftliche Gemeineigentum und das
Eigentum gesellschaftlicher Organisationen der Biirger (Art. 10 Abs. 1). Die
Umstrukturierung der Eigentumsordnung der ehemaligen DDR betrifft aus-
schlieBlich das sozialistische Eigentum an Produktionsmitteln, das im Treu-
handgesetz begrifflich als ,,volkseigenes Vermogen* erfait wird (Treuhandge-
setz § 1 Abs. 1 Satz1).

Der Einigungsvertrag und die mit ihm iibernommene DDR-Gesetzgebung
vollzieht iiber Vermogenszuweisungsvorschriften die Aufteilung des volks-
eigenen Vermdogens auf Gebietskorperschaften und die Treuhandanstalt und
fixiert damit die Abgrenzung zwischen 6ffentlichen und noch zu privatisieren-
den Vermogenswerten. Gleichwohl ist die gesetzliche Vermogensaufteilung
als vorldufig anzusehen, da auf einer Vielzahl des ehemaligen volkseigenen
Eigentums Restitutionsanspriiche von enteigneten Alteigentiimern lasten
oder die gesetzlichen Zuweisungsvorschriften nicht trennscharf und vage
formuliert sind (Maskow / Hoffmann 1990, S.9).

Die Umstrukturierung der Wirtschaft der ehemaligen DDR kann sich nicht
mit einem Schlag vollziehen, sondern sie ist ein dynamischer ProzeB3, der in
seiner jeweiligen Phase den Stand der Transformation reflektiert und die ord-
nungspolitische und institutionelle Ausrichtung des Systemiibergangs wider-
spiegelt. Obwohl in Deutschland gerade elf Monate zwischen Mauerdffnung
und staatlicher Einheit lagen, lassen sich am Beispiel der Treuhandanstalt und
ihrer Vorldufer diese Entwicklungslinien unter dem Aspekt der Eigentums-
frage nachzeichnen. Aus diesem Grunde sei der Betrachtung der Treuhandan-
stalt und ihrer Arbeitsweise ein kursorischer Uberblick iiber die Stationen der
Privatisierung vorangestellt.

Ausgangspunkt der Veridnderung der Eigentumsordnung der DDR war der
im Januar 1990 in die Verfassung eingefithrte Art.12 Abs.12 Satz1, der
Abweichungen von der bisher in der DDR-Verfassung verankerten Eigen-
tumsordnung per Gesetz zulie8. Mit der Bildung von Gemeinschaftsunterneh-
men im Rahmen der Joint-Ventures-Verordnung (Joint Ventures Verordnung
1990, S.16) wurde der erste Schritt zur Privatisierung des Volkseigentums
getan, obwohl in der Verbindung von Volks- und Privateigentum keine eigent-
liche Privatisierung zu sehen war (Maskow / Hoffmann 1990, S. 3). Mit 2833
Gemeinschaftsunternehmen, davon 92 mit groBerer wirtschaftlicher Bedeu-
tung, war diese Regelung keineswegs erfolglos und bildete zum spateren Zeit-
punkt oft die Grundlage fiir die Volliibernahme durch das Partnerunterneh-
men (Ministerium fiir Wirtschaft 1990).

Der Vertrag iiber die Schaffung einer Wirtschafts-, Wahrungs- und Sozial-
union vom Mai 1990 verpflichtete die DDR, ihre mittelbar und unmittelbar in
Staatsbesitz befindlichen Unternehmen wettbewerblich zu strukturieren und
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soweit wie moglich zu privatisieren. Durch den Erla88 des Gesetzes zur Privati-
sierung und Reorganisation des volkseigenen Vermogens am 17. 6. 1990 iiber-
trug die Volkskammer der DDR diese Aufgabe der Treuhandanstalt und
kniipfte dabei technisch an den bereits durch die Regierung Modrow erlasse-
nen Beschluf} zur Griindung der Anstalt zur treuhdnderischen Verwaltung des
Volkseigentums an ( Treuhandverordnung 1990, S. 107). Diese sah vor, nach
der Umwandlung der volkseigenen Kombinate, Betriebe und Einrichtungen
in Kapitalgesellschaften, deren Geschéftsanteile zum Zweck der Wahrung des
Volkseigentums der Treuhandanstalt zu {ibertragen und vollzog damit besten-
falls einen gesellschaftsrechtlichen Wandel, jedoch keine Verinderung der
Eigentumsordnung. Das politische Votum fiir die Marktwirtschaft, das im
Resultat der Volkskammerwahlen zum Ausdruck kam, fand dann auch im Pri-
vatisierungsauftrag des Treuhandgesetzes vom 17.6.1990 seinen Nieder-
schlag. Da die formale Umwandlung der Betriebe in Kapitalgesellschaften
durch notariellen Umwandlungsakt am Attentismus der Betriebsleitungen
bzw. der Uberlastung der Notare scheiterte, wihlte das Treuhandgesetz eine
Umwandlungsautomatik und erklérte alle bis zum 1. 7. 1990 noch nicht umge-
wandelten Betriebe zu Kapitalgesellschaften im Aufbau (Treuhandgesetz
§14). Die eigentliche Umwandlung und damit auch der Vermggensiibergang
aus Fondsinhaberschaft sowie an Grund und Boden sollte dann bei der bis
31.10. 1990 nachzuholenden Satzung, SchluBbilanz und Rechnungsbilanz und
weiteren vermogensrechtlichen Angaben erfolgen ( Treuhandgesetz § 20).

E.

Mit dem Einigungsvertrag wurde die Treuhandanstalt zu einer bundesun-
mittelbaren Anstalt des offentlichen Rechts und bei Fortbestand des Treu-
handgesetzes hinsichtlich ihrer Organisation, wie auch ihrer Aufgabenberei-
che, weiter modifiziert (Einigungsvertrag Art.21 - 25). Die urspriinglich vor-
gesehene Schaffung von dezentralisierten Treuhandaktiengesellschaften als
hundertprozentige Tochter der Treuhandanstalt ist nie erfolgt. An deren
Stelle sind unmittelbar die der Berliner Zentrale unterstehenden Niederlas-
sungen getreten, die jedoch weder durch das Treuhandgesetz noch den Eini-
gungsvertrag rechtlich verankert waren (Rohwedder 1990b, S. 8).

Die Erneuerung der Wirtschaftsstruktur in den fiinf neuen Bundeslandern
erfordert neben der Griindung neuer Unternehmen und Produktionsstitten
die Fortfilhrung und Sanierung der bereits existierenden volkseigenen Unter-
nehmen durch gebietsansissige, westdeutsche oder auslidndische Investoren.
Die Aufgabe, die hierbei der Treuhandanstalt zuféllt, ist, die unternehmeri-
sche Titigkeit des Staates so rasch und soweit wie moglich zuriickzufiihren
(Treuhandgesetz, Praambel). Unter Beriicksichtigung abweichender Zuwei-
sungsvorschriften (Treuhandgesetz § 1 Abs.5) ist sie Inhaber der Anteile der
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Kapitalgesellschaften, die durch Umwandlung aus volkseigenen Betrieben,
Kombinaten und Einrichtungen entstanden sind, und ist mit deren Privatisie-
rung betraut (7Treuhandgesetz §1 Abs.3). Sieht man von der Privatisierung
des offentlichen Wohnungsbestandes ab, der iiberwiegend durch die Kommu-
nen erfolgen soll, so betreffen die mit der Privatisierung verkniipften Frage-
stellungen schwerpunktmaBig Vermogen und Tétigkeit der Treuhandanstalt.
Damit konzentrieren sich die Problemfelder der Privatisierung einerseits auf
den Privatisierungsgegenstand als solchen, andererseits auf die institutionelle
Ausgestaltung derselben. Aus diesem Grund soll, vor der Betrachtung der
Problembereiche der Treuhandarbeit, eine Beschreibung von Auftrag, Ver-
mogen und Organisation der Treuhandanstalt vorangestellt werden.

Der Auftrag der Treuhandanstalt 148t sich durch das Treuhandgesetz allein
nicht mehr ausreichend beschreiben. Ungeachtet der Tatsache, da3 diese
Rechtsgrundlage in ihrer urspriinglichen Fassung weiter Giiltigkeit besitzt, hat
sie durch die ergdnzenden Regelungen des Einigungsvertrages und des Ent-
hemmungsgesetzes normativ inhaltlich eine neue Gestalt gewonnen (Weimar
1990, S. 10).

Nach dem Treuhandgesetz dient die Anstalt der Privatisierung und Verwer-
tung volkseigenen Vermogens nach den Prinzipien der Sozialen Marktwirt-
schaft (Treuhandgesetz § 2 Abs. 1). § 2 der Treuhandsatzung konkretisiert dies
insoweit, als die Treuhandanstalt zum Zweck der Privatisierung

- die Wettbewerbsfahigkeit moglichst vieler Unternehmen herzustellen und
somit Arbeitsplétze zu sichern und neue zu schaffen,

- die Sanierung und Strukturanpassung der Unternehmen an Erfordernisse
des Marktes zu unterstiitzen und

- die Entwicklung effektiver Unternehmensstrukturen zu fordern hat.

Zur Erfiillung dieser Aufgaben sind die VerduBerung von Geschéftsanteilen,
Beteiligungsvergabe, Sanierungsmafnahmen, Kapitalmarktemissionen oder
Betriebsstillegungen beispielhaft aufgefiihrt (7Treuhandsatzung 1990, S. 809).
Die Bestimmungen fiir den Aufgabenbereich der Treuhandaktiengesellschaf-
ten geht inhaltlich in die gleiche Richtung ( Treuhandgesetz § 8f.) und diirften
damit auch fiir die Treuhandanstalt als Ganzes weiter Giiltigkeit besitzen
(Maskow | Hoffmann 1990, S.5). Obwohl ,geschmeidige legislative Formu-
lierungen* (Moschel 1991b, S. 177) hinldngliche Interpretationsspielrdume
belassen, ist festzustellen, da3 das Gesetz der Treuhandanstalt eine Rechts-
pflicht zur Privatisierung auferlegt, die gegeniiber zusatzlich kodifizierten Auf-
gaben dominiert. Somit sollte die VerduBerung von Geschiftsanteilen in der
Praxis die Regel sein (Bdrwaldt, 1990, S. 347). Ausdriicklich wird die Nutzung
der erwirtschafteten Erlose der Anstalt vorrangig zu Zwecken der Struktur-
anpassung vorgeschrieben (Treuhandgesetz §5 Abs. 1) und die Berechtigung
zur Kreditaufnahme, Emission von Schuldverschreibungen und die Biirgschafts-
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und Garantielibernahme eingerdumt (Treuhandgesetz §2 Abs.7). Erweisen
sich Unternehmen dagegen nicht als sanierungsfihig, sind sie stillzulegen und
zu verwerten (Treuhandgesetz § 8 Abs. 1).

Angesichts der hohen vertikalen und horizontalen Konzentration, die nach
den Kombinatisierungswellen die Volkswirtschaft der DDR charakterisierte,
ist mit der Entflechtung der Unternehmensstrukturen beabsichtigt, einerseits
effiziente BetriebsgroBen zu schaffen (Treuhandgesetz §2 Abs.6) bzw. in
makrookonomischer Betrachtung eine an den Zielsetzungen der Sozialen
Marktwirtschaft orientierte Marktstruktur herbeizufithren (Treuhandgesetz
§9 Abs. 1). Zu ergédnzen sind andererseits noch die als nachrangig einzustufen-
den Beitrage der Treuhandanstalt zur Sanierung des Staatshaushaltes und die
Moglichkeit, wiahrungsumstellungsbedingte Hérten durch die Vergabe von
Anteilscheinen an Sparer auszugleichen ( Treuhandgesetz § S). Privatisierung,
Sanierung, Liquidation und die wettbewerbliche Strukturierung auf mikro-
wie makrookonomischer Ebene sind damit als Kernaufgaben der Treuhand-
anstalt nach dem Treuhandgesetz zu verstehen.

Da die Arbeit der Treuhandanstalt etwa 6 Mio. Beschiftigte der ehemaligen
volkseigenen Betriebe betraf, wuchs und wichst mit fortschreitender Dauer
der Anpassungskrise der ostdeutschen Wirtschaft die Kritik an der Berliner
Antalt. Die Privatisierung zihlt zwar zu den Kernaufgaben des Systemwech-
sels, steht aber in den Augen der Offentlichkeit vielfach stellvertretend fiir
den marktwirtschaftlichen Ubergang. Aus diesem Grunde ist es nicht verwun-
derlich, da8 sich die Berliner Anstalt in ihrer exponierten Stellung einer Viel-
zahl von Forderungen gegeniiber sieht, die neben dem EinschluB von Sanie-
rungstdtigkeit vom Vorwurf eines zu langsamen verbiirokratisierten Privatisie-
rungsvorgehens bis zur Verschleuderung von Volksvermogen geht (Rohwed-
der 1990a, S.21). Daher ist zu fragen, welche Faktoren im einzelnen den Pri-
vatisierungsprozef3 hemmen und welche ihn zeitlich in die Lange ziehen. Zu
diesem Zweck ist eine problemorientierte Betrachtung gesetzlich und 6ffent-
lich zugewiesener Aufgabenbereiche der Treuhandanstalt erforderlich. Aufer-
dem muB gekldrt werden, inwieweit die Anstalt zu deren Bewiltigung in der
Lage ist, und ob sie nicht im Rollenkonflikt des Maklers, Vermogensverwal-
ters, Sanierers, Erlosmaximierers und Wettbewerbshiiters das ordnungspoli-
tische Primirziel der Privatisierung verfehlt. Der im Treuhandgesetz normierte
Privatisierungsauftrag kann als die primdre Aufgabe der Berliner Anstalt
angesehen werden. Im Rahmen dieser Aufgabe muf} eine Reihe von Fragen
beantwortet werden. Besonders sind die offenen Vermogensfragen, die arbeits-
rechtlichen Probleme, die Prazisierung des Kauf- bzw. Verkaufsgegenstandes,
das Problem der Informationsbeschaffung sowie das Problem der Bewertung
und damit der Bestimmung des Verkaufspreises anzusprechen.
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F.

Die in den Jahren 1933 - 1945 durch den NS-Staat und die im Zeitraum von
1949 - 1989 systematisch durchgefiihrten Enteignungen oder zwangsweisen
Inverwaltungnahmen von Privatvermdgen in der ehemaligen DDR stehen im
Widerspruch zur Werte- und Eigentumsordnung des Grundgesetzes (siehe
Uberblick bei Hebing 1990, S. 1ff.). Aus diesem Grund sieht der Einigungs-
vertrag in Ubernahme des Gesetzes zur Regelung offener Vermogensfragen
die Riickgabe oder Entschidigung der auf diese Weise den rechtméaBigen
Eigentiimern entzogenen Vermogenswerten vor. Abgesehen von Enteignun-
gen auf besatzungsrechtlicher Grundlage in den Jahren 1945 - 1949, die wei-
terhin Giiltigkeit besitzen, erkennt §41 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage III
des Einigungsvertrags den prinzipiellen Vorrang der Riickerstattung vor Ent-
schiadigungen an (Wissenschaftsbeirat 1991, S.9). Gegenwirtig liegen tiber
2Mio. Riickgabeantrédge fiir etwas mehr als 1,5Mio. Vermogenswerte vor.
Wihrend sich die Mehrzahl der Anspriiche auf Grundstiicke beziehen, betref-
fen 9000 Antrdge Unternehmen und hierbei schwerpunktméBig 1972 enteig-
nete Privatbetriebe mit staatlicher Beteiligung (Scheifele 1991, S. 631).

In der Praxis erwies sich das Restitutionsprinzip insoweit als ein schwerwie-
gendes Privatisierungshemmnis, als die Treuhandanstalt bei Vorliegen eines
Riickgabeanspruchs im Falle des Verkaufs, aber auch der Vermietung und
Verpachtung des Vermogensobjektes, den Alteigentiimern schadensersatz-
pflichtig gewesen wire und damit bis zum Entscheid {iber die RechtmiBigkeit
der Anspriiche faktisch eine Verfiigungssperre vorlag (Scheifele 1991, S. 631).
Die im Aufbau befindliche Verwaltung in den neuen Bundesldndern ist aller-
dings einer derartigen Antragsflut nicht gewachsen, zumal neben der kapazi-
tatsmaBigen Uberforderung der Liegenschaftsémter vielfach Grundbiicher
nicht mehr vorhanden oder unvollstindig waren (Schmidt-Rantsch 1991,
S.65). AuBlerdem erwies sich neben diesen beweisfithrenden Schranken das
gesamte Restitutionsverfahren als zu biirokratisch und langwierig. Damit
drohte der Privatisierungsproze3 von Gebduden, Grundstiicken und Unter-
nehmen durch die Blockade von Treuhandanstalt und investitionsbereiten
Alteigentiimern zum Erliegen zu kommen. Mit der Verabschiedung des Ent-
hemmungsgesetzes wurde versucht, diesem Umstand Rechnung zu tragen und
durch die Anderung von zwolf bestehenden Gesetzen insbesondere eine
Beschleunigung des Riickgabeverfahrens durch vorldufige Einweisung des
vorgeblichen Alteigentiimers zu erwirken und den Unternehmensverkauf an
fremde Investoren durch erweiterte Ausnahmetatbestdnde vom Restitutions-
prinzip zu erleichtern. Gleichwohl konnte sich der Gesetzgeber im Widerstreit
zwischen Gemeininteresse und Rechtsstaatlichkeit nicht — wie vielfach emp-
fohlen — (Wissenschaftsbeirat 1991, S.10f; Mdschel 1991a, S.16) fiir eine
generelle Revision des Restitutionsprinzips entscheiden. ,Zwar wire es
bedauerlich, wenn z6gernde Investoren und Riickgabeberechtigte durch neue
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Grundsatzdiskussionen und Reformforderungen in ihrer abwertenden Hal-
tung bestédrkt ... wiirden“ (Biener 1991, S.5), jedoch ist es fraglich, ob mit
diesem Gesetzeswerk alle rechtlichen und verfahrenstechnischen Hemmnisse
beseitigt worden sind. Vielmehr steht zu befiirchten, da3 das ausgearbeitete
Gesetz durch seine Uniibersichtlichkeit und mangelnde Abstimmung neue
Probleme mit sich bringt (Dornberger /| Dornberger 1991, S.902) und die
Sanierung der ostdeutschen Betriebe durch Privatisierung weiter verzogert
oder ganz zunichte gemacht wird (Wissenschaftsbeirat 1991, S. 12). Neben den
ungekldrten Eigentumsverhéltnissen, die privat beanspruchte Vermdogens-
werte betreffen, sind die Zuordnungsprobleme und Anspruchsrivalititen zwi-
schen der verfiigungsberechtigten Treuhandanstalt und den Gebietskorper-
schaften zu nennen. So héuften sich bei der Treuhandanstalt die kommunalen
Antrige auf kostenlose Ubertragung von Volksvermogen, wie es § 1 des Kom-
munalvermogensgesetzes vorsah. Dabei stellte sich heraus, daf3 sich unter den
beanspruchten Vermogenswerten erwerbswirtschaftliche Betriebe befanden,
die selbst bei extensiver Fassung kommunaler Aufgaben nicht mehr in deren
Zustindigkeitsbereich fielen (Drost 1990, S. 6). Nach wie vor liegen mehrere
tausende Antrége auf Kommunalisierung von Vermdgenswerten vor, die teil-
weise auch mit privaten Riickiibereignungsforderungen kollidieren. Der Fort-
bestand eines tiberkommenen Aufgabenverstdndnisses der Kommunen auch
in den neuen Lindern sowie die Versuchung, die von der kostenlosen Eigen-
tumsiibertragung ausgeht, fithren dazu, daf} die Gemeinden, ungeachtet pri-
vatwirtschaftlich effizienter Nutzung, weitgehend wahllos Anspriiche auf
Immobilien und Grundstiicke erheben und damit die Privatisierung unnotig
blockieren ( Wissenschaftsbeirat 1991, S. 11f£.).

Weitere Unsicherheiten in Eigentumsfragen ergeben sich aus der Besonder-
heit, da3 das ehemalige DDR-Zivilgesetzbuch und Grundstiickseigentum sich
insoweit voneinander trennten, als Gebiudeeigentiimer grundsatzlich derje-
nige war, dem das Nutzungsrecht am Boden zustand. Abweichend vom BGB,
erfordert der Fortbestand des selbstindigen Gebédudeeigentums in den durch
den Einigungsvertrag modifizierten Zivilgesetzbuchbestimmungen von jedem
Investor, sich vor Erwerb von Grundstiicken und Unternehmen iiber etwaige
Nutzungsrechte Dritter zu informieren (Wissenschaftsdienst 1991 S. 4f.;
Scheifele 1991, S. 630f.). Zusammenfassend 148t sich also feststellen, daB die
ungeklarten Eigentumsfragen ein Privatisierungshemmnis erster Ordnung
darstellen.

Zu der Erblast der Eigentumsverhiltnisse nach dem Systemzusammenbruch
treten hausgemachte juristische Privatisierungshemmnisse, wie sie mit den
Begriffen Restitutionsprinzip und Kommunalvermégen angesprochen wur-
den. AuBlerdem veranla8t das Fehlen eines Entschiddigungsgesetzes selbst
Alteigentiimer, die keine eigene unternehmerische Betitigung mit ihrem Alt-
vermdgen anstreben, sich mittels pro forma gestellter Riickgabeantrage ihre
vermdgensrechtlichen Anspriiche zu sichern. Inwieweit das Enthemmungsge-
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setz hier Abhilfe schaffen kann, ist abzuwarten. Wahrscheinlich wird aber
auch in Zukunft der Widerstreit zwischen Individualinteressen und Gemein-
wohl seine Fortsetzung finden.

Gleichwertig sind die arbeitsrechtlichen Probleme. Da der Personaliiber-
hang in den ehemals volkseigenen Betrieben in keiner Weise marktwirtschaft-
lichen Erfordernissen entspricht, sind die neuen Inhaber eines Betriebes
gezwungen, die Personalstdrke auf ein betriebswirtschaftlich vertretbares Maf3
zu reduzieren. Dem steht jedoch die arbeitsrechtliche Verpflichtung des
§613a BGB entgegen, der vom Vollerwerber eines Unternehmens grundsétz-
lich auch die Ubernahme aller Rechte und Pflichte aus bestehenden Arbeits-
verhéltnissen, einschlieBlich tarifvertraglicher und betrieblicher Vereinbarun-
gen, verlangt und dies unabhéngig davon, ob dieser den Betrieb weiterfithren
oder stillegen mochte (Scheifele 1991, S.631). Dabei ist besonders §613a
Abs. 4 Satz1 von Bedeutung, der ein vom Kiindigungsschutzgesetz unabhén-
giges Kiindigungsverbot wegen eines Betriebsiibergangs vorsieht bzw. den
vertraglichen Ausschlufl dieser Bestimmung fiir unwirksam erkldrt (Picot
1991, S.26). Auch die von Arbeitsgerichten prinzipiell sehr restriktiv beur-
teilte Moglichkeit, nach dem Betriebsiibergang aus betriebsbedingten Griin-
den Arbeitsverhaltnisse zu kiindigen, ist durch tarifvertraglich festgelegte
Rationalisierungsschutz-, Weiterbildungs- und Umschulungsvereinbarungen
voriibergehend nicht gegeben gewesen (Picot 1991, S. 26). Weitere Verpflich-
tungen konnen fiir den Investor aus der Sozialplanpflichtigkeit bei Massenent-
lassungen und evtl. tarifvertraglich vereinbarten Aufstockungen des Kurzar-
beitergeldes entstehen (Wissenschaftsbeirat 1991, S.14). Damit steht der
Unternehmenserwerber in den neuen Lindern vor dem Problem, daf arbeits-
rechtliche und tarifliche Normen eine Trennung von Personaliiberhang weit-
gehend verhindern und schwer absetzbare Leistungsverpflichtungen auf ihn
zukommen konnen. Unsicherheit und Investitionsattentismus sind die Folge.
Da es sich bei der personellen Uberbesetzung aber um eine systembedingte
Altlast handelt, iibernimmt die Treuhandanstalt in vielen Fillen simtliche
Kosten aus unfreiwillig eingegangenen Arbeitsverhéltnissen oder rechnet
diese kaufpreismindernd an (Scheifele 1991, S.633). Die vorgeschlagene
Umgehung des §613a durch Vorabkiindigung seitens der Treuhandanstalt
diirfte im Hinblick auf ihr ohnehin schlechtes Image derzeit nur sehr einge-
schrankt moglich sein. Auch die vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundes-
wirtschaftsministerium empfohlene tempordre Auflerkraftsetzung des §613a
erscheint wegen der damit verbundenen Anderung der entsprechenden EG-
Richtlinie nicht praktikabel. Andererseits ist die Lastenumverteilung auf
Kosten der Treuhandanstalt ebenso unbefriedigend, da die hierfiir benétigten
Mittel bei der Aufgabenerfiillung der Anstalt an anderer Stelle fehlen, rein
konsumtiven Zwecken zuflieBen und sie die Bereitschaft der betroffenen
Arbeitnehmer zur Anpassung an die neuen Bedingungen des Arbeitsmarktes
nicht fordert (Wissenschaftsbeirat 1991, S. 14).

8 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 223
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Beim Unternehmenserwerb stellt sich fiir den potentiellen Kaufer grund-
satzlich die Frage, ob er lediglich einzelne Betriebsteile oder eine Gesellschaft
als Ganzes iibernehmen mochte. Da nach dem DM-Bilanzgesetz steuerspa-
rende Buchwertaufstockungen im Regelfall nicht méglich sind, konzentriert
sich der Konflikt zwischen einer Ubernahme auf auBersteuerliche Aspekte
(Scheifele 1991, S.562). Dabei kann davon ausgegangen werden, dafl der
Interessent nur solche Vermogenswerte erwerben mochte, deren Zukunfts-
aussichten er an sich positiv beurteilt, die sich in sein bestehendes Produk-
tionsprogramm einfiigen lassen oder die vor dem Hintergrund eines eigenen
Sanierungskonzeptes fiir langfristig profitabel eingeschétzt werden. Anderer-
seits ist die Treuhandanstalt in der Praxis bemiiht, eine moglichst 100 %ige
Anteilsiibernahme durchzusetzen, da sie zeitlich schneller abzuwickeln ist als
der Verkauf von Teilbetrieben (7Treuhandanstalt 1991, S.6). Ferner ist sie
nicht daran interessiert, sich die mit der Liquidation verlustbringender Rest-
betriebe verbundenen technischen, finanziellen und sozialen Schwierigkeiten
allein aufzubiirden. Aus der Sicht der Treuhandanstalt ist es deshalb versténd-
lich, daB sie die Volliibernahme eindeutig bevorzugt oder zumindest Betriebe
in verkaufbare Einheiten aufteilt. Der letztgenannte Weg ist mit der Verab-
schiedung des Spaltungsgesetzes moglich geworden, der, abweichend vom
zivilrechtlichen Grundsatz der Einzelrechtsnachfolge, nunmehr auch die
Ubertragung eines Unternehmensteils als einheitlichen Vorgang im Wege der
Sonderrechtsnachfolge vorsieht. Aus der unterschiedlichen Interessenlage
zwischen Investor und Treuhandanstalt resultiert deshalb vielfaltiger Konflikt-
stoff bei der Festlegung des Kaufgegenstandes. So haben etwa die von der
Treuhandzentrale entworfenen Mustervertrdge, die vom Erwerber unter
anderem Investitions- und Arbeitsplatzgarantien vorsehen, im Inland und
Ausland ein iiberwiegend negatives Echo erfahren und sind als Knebelver-
trége kritisiert worden. Dariiber hinaus werden unternehmerische Handlungs-
spielrdume weiter eingeschrinkt. Es ist deshalb zu fragen, ob die Treuhandan-
stalt mit ihrer haushaltsrechtlich wie sozialpolitisch motivierten Vergabepraxis
nicht ungewollt ein Privatisierungshemmnis schafft und die Attraktivitdt des
ehemaligen volkseigenen Vermogens durch zusitzliche Ubernahmeverpflich-
tungen weiter herabsetzt. Akzeptiert man, daf8 die Umstrukturierung der
Kommandowirtschaft in erster Linie auf privatwirtschaftlicher Grundlage zu
geschehen hat, so erscheint es prinzipiell nicht zuldssig, die Folgen sozialisti-
scher Wirtschaftsfiihrung denjenigen Wirtschaftssubjekten aufzubiirden, die
ohnehin bereit sind, aus unternehmerischem Kalkiil ein bestimmtes Investi-
tionsrisiko zu tragen. Was vielfach abwertend als Erwerb von Filetstiicken
oder Rosinenpicken apostrophiert wird, ist bei niichterner Betrachtung nichts
anderes als ein Ausdruck der Uberlebensfihigkeit dieses Unternehmens oder
Unternehmensteils. Letztlich kann sich die Treuhandanstalt in dieser Ent-
scheidungssituation nur danach richten, ob ihr Kaufangebote vorliegen oder in
absehbarer Zeit vorliegen werden, die weniger selektiv sind. Andernfalls wird
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sie die vom Kaufinteressenten praferierte Abgrenzung akzeptieren miissen.
Ein Beharren auf Angebotspaketen, in denen leistungsfahige Wirtschaftsein-
heiten unattraktive Betriebsteile subventionieren, ist nicht sinnvoll (Sachver-
standigenrat 1990b, Zif. 521).

In den ersten Monaten nach der Griindung der Treuhandanstalt herrschte
weitgehend Unklarheit dariiber, welche Unternehmen iiberhaupt zur Privati-
sierung anstanden. Wegen des Auflenhandelsmonopols und der internationa-
len Présenz lediglich von staatlichen Renommierbetrieben war der Markt fiir
volkseigene Betriebe weitgehend unbekannt und selbst nach der Wende
besonders fiir investitionsbereite klein- und mittelstandische Betriebe kaum zu
iiberblicken. Neben der fehlenden Transparenz der Beteiligungs- und Kaufob-
jekte fiihrten unzureichende Informationen iiber einzugehende Verpflichtun-
gen aus Altlasten und Tarifvertrdgen oder evtl. Restitutionsanspriiche, aber
auch Unklarheiten iiber Vergabekriterien und Verhandlungsfiihrung der
Treuhandanstalt, zu erheblicher Verunsicherung, mitunter zu Resignation bei
investitionsbereiten Unternehmen (Bundesministerium fiir Wirtschaft 1991b,
S.5). Vielfach war die Treuhandanstalt selbst nicht in der Lage, diesem Infor-
mationsdefizit abzuhelfen, da der Riicklauf der Unternehmensdaten nur stok-
kend vonstatten ging, Fristen fiir Restitutionsantrdge noch nicht abgelaufen
waren oder einfach der organisatorische Rahmen noch fehlte. Erst im April
1991 legte die Treuhandanstalt mit ihrem offiziellen Firmenkatalog eine voll-
stindige Wirtschaftsdatenbank von 6600 Unternehmen vor, die bis heute
durch Ausgliederung von Betriebsteilen nach dem Spaltungsgesetz auf 10400
angewachsen ist (Bundesministerium fiir Wirtschaft 1991b, S.5).

Trotz Existenz des Firmenkatalogs ist eine eingehende Vorabbesichtigung
des Betriebes unerldBlich, da die Treuhandanstalt nur beschrankt bereit ist,
bestimmte Eigenschaften des Unternehmens zu garantieren. Dies gilt nicht
zuletzt deswegen, weil das vorliegende Zahlenmaterial, insbesondere die
Wertansitze der DM-Bilanzen, unter erheblichen Bewertungsschwierigkeiten
zustande gekommen sind (Messinger 1990, S. 13). Dabei reichen die Fragen
iiber die Bewertung von in der DDR erzeugten Investitionsgiitern und Fertig-
waren unter den Bedingungen einer international offenen Wettbewerbswirt-
schaft bis zur Taxierung der Passiva, besonders im Bereich der Riickstellun-
gen. An Sozialpldnen, Altlasten, Abrikosten und Rekonstruktionskosten ist
hierbei zu denken. Das DM-Bilanzgesetz sieht als WertmaBstab der einzelnen
Positionen deren Wiederbeschaffungs- oder Rekonstruktionswert vor, womit
aber nach wie vor erhebliche Bewertungsspielrdume verbleiben (Vogr 1991,
S.1). Die Bedeutung der DM-Bilanz beim Unternehmensverkauf ist deswe-
gen so grof}, weil die Treuhandanstalt im Regelfall ihre Preisvorstellung aus
dem Substanzwert, also dem Saldo aus Vermogen und Schulden, nach vor-
liegender DM-Bilanz ableitet. Die Unternehmensbewertung von Treuhand-
betrieben weicht damit von der heute allgemein anerkannten Ertragswert-
methode ab (Scheifele 1991, S. 630).

g



116 Spiridon Paraskewopoulos und Werner Schenzer

Damit ist festzustellen, dal Bewertungsunsicherheiten von damaligen
volkseigenen Betrieben einerseits aus dem Umfeld der Marktentwicklung
resultieren und andererseits im Bereich des zu bewertenden Unternehmens
selbst zu finden sind (Ddorner 1991, S. 3). Grundsitzlich ist aber der Kaufpreis
freie Verhandlungssache zwischen der Treuhandanstalt und dem Interessen-
ten, der sich nicht am Substanzwert, sondern, beruhend auf einem eigenen
Sanierungskonzept, am beigemessenen Zukunftserfolgswert orientiert (Sach-
verstandigenrat 1990b, Zif. 522). Aus diesem Grunde muf3, gerade wenn es um
den vielgeduBerten Vorwurf der Verschleuderung von Treuhandverméogen
geht, klargestellt werden, dafl das Reinvermogen nicht mit dem Unterneh-
menswert identisch ist, da dieses aus sich heraus keine Rendite garantiert.
,Eine Rendite ist erst zu erwarten, wenn die Betriebsstruktur durch Investitio-
nen verandert wird“ (Scheifele 1991, S. 630). Dies rechtfertigt nach Investi-
tionsumfang und erwarteten Betriebsverlusten entsprechende Preisnachlisse.
Ebenso wie im Bereich der Altlastenproblematik versucht man, die Bewer-
tungsfragen von Grund und Boden durch vertragliche Kaufpreisanpassungs-
klauseln zeitlich zuriickzustellen und mit der Ermittlung des Verkehrswertes
zu warten, bis ein funktionsfahiger Grundstiicksmarkt existiert. Dieser nach-
tragliche Wertausgleich sollte allerdings im Rahmen bestimmter Obergrenzen
fiir den Erwerber kalkulierbar bleiben, zumal er durch seine unternehmeri-
sche Tatigkeit selbst zu den Wertsteigerungen beitrdgt und gleichzeitig das
gesamte Unternehmensrisiko tragt (Scheifele 1991, S.630). Auch wenn die
Treuhandanstalt in der Vergangenheit betont hat, daf sie den Kaufpreis nicht
zwingend als das entscheidende Zuschlagskriterium betrachtet, hat sie diese
Auffassung in der Praxis nicht umgesetzt. Zwar ist es durchaus legitim, da8 sie
im Blick auf ihre haushaltsrechtliche Bindung moglichst hohe Privatisierungs-
erlose anstrebt. Beriicksichtigt man aber, daB sich die Verkaufsverhandlungen
im Einzelfall drei bis vier Monate hinziehen, so kann eine zogerliche Haltung
der Treuhandanstalt zu einem ernstzunehmenden Privatisierungshemmnis
werden. Dabei kann es auch vorkommen, daf3 die bewufte und an sich wiin-
schenswerte Schaffung einer Wettbewerbssituation um die ehemaligen Staats-
betriebe durch direkte Ansprache potentieller Interessenten seitens der Treu-
handanstalt mehr Verhandlungskapazitiat bindet als durch den Nettonutzen
verbesserter Verkaufskonditionen erreicht wird. Es steht deshalb zu befiirch-
ten, daf} ,,...der Versuch der Treuhandanstalt, Hochstpreise fiir Perlen zu
erzielen ... durch den rapiden Kaufpreisverfall der anderen Unternehmen
mehrfach verloren“ geht (Finkenbeiner 1990, S. D 3).

Die Arbeit der Treuhandanstalt wird nicht nur durch die Groenordnung
der Aufgabe, sondern auch durch die Heterogenitit der angebotenen Vermo-
genswerte erschwert. Neben unbebauten Liegenschaften zur Gewerbeansied-
lung stehen Betriebe diverser Branchen, verschiedener Grof3e, mit und ohne
Okologische Altlasten und unterschiedlicher Wettbewerbsfahigkeit zur Privati-
sierung an. Um ihren Auftrag erfolgreich erfiillen zu konnen, muf} die Treu-
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handanstalt dieser Verschiedenartigkeit mit dem Einsatz differenzierter Pri-
vatisierungstechniken Rechnung tragen und bei gréferen Objekten die inter-
national {iblichen Moglichkeiten des Unternehmensverkaufs und Investment-
banking beriicksichtigen. Standardisierte Kaufverfahren und Mustervertrige
mogen zwar unter dem Zeitaspekt von Vorteil sein, werden aber in vielen Fil-
len als unakzeptabel angesehen. Da man davon ausgehen muf3, daB es sich bei
den ehemals volkseigenen Betrieben in ihrem gegenwartigen Zustand zum
groBen Teil um Unternehmen geringer Attraktivitat handelt, ist zu erwarten,
daB sich der Markt fiir alte Staatsbetriebe schnell von einem Angebots- zu
einem Nachfragemarkt wandeln wird. Fiir die Treuhandanstalt bedeutet dies,
dal weniger Kaufinteressenten direkt an sie herantreten und zukiinftig ver-
starkt eigene Vermarktungsanstrengungen erforderlich sein werden. Hierzu
zdhlen besonders verstdrkte Akquisitionsbemithungen im Ausland, etwa
durch Vortréige, Anzeigen oder Verdffentlichung von Unternehmensprofilen,
aber auch die Einschaltung professioneller Unternehmensberater und Invest-
mentbanken. Selbst wenn es auf diesem Wege gelingt, operative Beschrin-
kungen weitgehend auszuschalten, lduft die Marktentwicklung auf einen
zunehmenden Verlust an Verhandlungsmacht der Treuhandanstalt hinaus.
Sofern diese konsequent eine Subordination aller anderen Aufgaben unter die
Privatisierung verfolgt, wird sie in immer geringerem Mafe in der Lage sein,
nennenswerte Privatisierungserlose zu erzielen und vom Erwerber bestimmte
Garantieleistungen zu verlangen. Dennoch existiert eine sehr grofe Palette an
kleinen und mittleren Betrieben, die bei stabiler Nachfragesituation und
durchschnittlicher Rendite zwar fiir westliche industrielle Erwerber uninteres-
sant sind, jedoch auf lokalen und regionalen Mirkten iiberlebensfahig sein
diirften. Gerade fiir Gebietsansissige ist dieser Typ des privaten Familienbe-
triebes besonders attraktiv (Finkenbeiner 1990, S. D 3). Es widerspricht des-
halb dem Privatisierungsauftrag der Treuhandanstalt nicht, wenn sie sich
neben dem Entgegenkommen bei den Verkaufskonditionen ebenfalls an der
Vermittlung von Existenzgriindungsprogrammen und geeigneten Finanzie-
rungsfazilitdten beteiligt. Dies geschieht besonders im Rahmen des Treuhand-
mittelstandskonzeptes (Bundesministerium fiir Wirtschaft 1991b, S. 91.).

G.

Abschlieend bleibt jedoch festzustellen, daB3 mit der Marktentwicklung die
Verhandlungsspielrdume der Treuhandanstalt immer geringer werden. Dies
betrifft die Abgrenzung des Kaufgegenstandes gleichermaf3en wie das Bemii-
hen, bestimmte wettbewerbspolitische Vorstellungen durchzusetzen oder ver-
traglich sanierungskonzeptionelle Vorgaben festzuschreiben. Der gleiche Ein-
wand richtet sich auch gegen Bestrebungen, die Treuhandanstalt zum Instru-
ment arbeitsmarkt- und strukturpolitischer Mafinahmen zu machen. Die
Wirklichkeit des Marktes fiir volkseigenes Vermogen steht damit in krassem



118 Spiridon Paraskewopoulos und Werner Schenzer

Gegensatz zur gesetzlich fixierten Aufgabenfiille der Treuhandanstalt und zu
weitgehenden Forderungen aus den Parteien und Interessenvertretungen. Die
Konsequenz aus dieser Beobachtung kann nur die Konzentration der Treu-
handanstalt auf ihren Privatisierungsauftrag sein. Dariiber hinausgehende
Aufgaben haben allein schon aus marktevolutorischer Sicht keine Aussicht,
befriedigend gelost zu werden, und stehen mitunter der Privatisierung im
Wege.

Als bundesunmittelbare Anstalt des offentlichen Rechts besitzt die Treu-
handanstalt mit ihrer Hoheitsfunktion den Charakter eines Parafiskus, dessen
Schulden mittelbar dem Staatsdefizit zuzurechnen sind. Angesichts der Kapa-
zitdtsauslastung der westdeutschen und der fehlenden wettbewerbsfihigen
Produktionsanlagen der ostdeutschen Wirtschaft verursachen die expansiven
Nachfrageeffekte des Haushaltsdefizits regelméBig preistreibende Wirkung
und die Verdréngung privater Nachfrage nach Investitionsgiitern. Besonders
problematisch sind in diesem Zusammenhang die sich einstellenden Erwar-
tungseffekte, die iiber steigende Zinsen und Tarifforderungen die Kostenbela-
stung der Unternehmen erhéhen und gerade die privatwirtschaftlichen Inve-
stitionsprojekte gefihrden, von denen erkldrtermaen der Aufschwung Ost
erwartet wird.

Strukturerhaltende Sanierungsaufwendungen und die treuhandverbiirgten
Liquiditétskredite sind im {ibrigen in der gegenwértigen Situation faktisch als
inflationdr wirkende Einkommens- und Sozialtransfers ohne investive Wir-
kung anzusehen und damit paradoxerweise Mafnahmen der keynesianischen
Wirtschaftspolitik in einer absolut nicht-keynesianischen Situation (Schiller
1991, S. 15). Das Bundesfinanzministerium ist allerdings der Auffassung, daf3
die Konzentration der Aufgaben auf die Restrukturierung sanierungsfahiger
Unternehmen die Kreditfinanzierung rechtfertige, zumal Investitionen in die
Unternehmen deren Werthaltigkeit erhohen und die Privatisierungsfahigkeit
verbessern (Waigel 1991, S. 4). AuBerdem stinden den Defiziten beachtliche
Substanzwerte und Grundstiicke gegeniiber. Neben den bereits unter dem
Aspekt der Sanierung angefiihrten Punkten ist gegen diese Auffassung einge-
wendet worden, da3 gegen die Vorfinanzierung der Erlose aus dem Verkauf
des Staatsvermogens das mahnende Beispiel der Assignanteninflation nach
der franzosischen Revolution spriche. Da die Treuhandanstalt iiber Kredit-
aufnahme und Biirgschaftsvergabe mit denselben Finanzierungsmechanismen
arbeitet, werde sie zu einer potentiellen Inflationsmaschine, deren Kontrolle
zudem noch durch ihre fehlende Publizitit erschwert wiirde (Welker 1990,
S.17).

Die Konsequenz dieser finanzpolitischen Uberlegungen kann deswegen
nur sein, die Treuhandanstalt von ausgabenintensiven Zusatzaufgaben zu
befreien, um zu verhindern, da8 sie sich iiber ihren ausufernden Finanzbedarf
zu einem ernstzunehmenden Inflationsmotor entwickelt (Kemper 1991, S. 15).
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Als wichtigstes Ergebnis unserer Ausfiihrungen ist festzuhalten, daf3 eine
effiziente Aufgabenerfiillung der Treuhandanstalt bestenfalls bei einer strik-
ten Beschriankung auf die Rolle des Unternehmensverduflerers denkbar ist.
Neben der GroBenordnung dieser Aufgabe sieht sie sich allein schon in Ver-
bindung mit dem eigentlichen Privatisierungsobjekt einer Vielzahl von
Schwierigkeiten gegeniiber, wie sie unter dem Aspekt der finanziellen und
Okologischen Altlasten, der ungekldrten Eigentumsfragen und der arbeits-
rechtlichen Verpflichtungen angesprochen wurden. Auch eine vertragliche
Abgeltung dieser Risikopositionen macht, abgesehen von den zusitzlich erfor-
derlichen Verhandlungskapazitéten, die volkseigenen Vermogenswerte nicht
in jedem Fall marktgéngig. Es muf3 deshalb als Tatsache akzeptiert werden,
daf mit der politischen Vereinigung weniger Volksvermogen als vielmehr eine
konkursreife Staatswirtschaft {ibernommen worden ist. Stillegungen sind
damit unumgingliche Einschnitte zur Gesundung der ostdeutschen Wirt-
schaft. Um die Treuhandanstalt vom Verdacht willkiirlicher Liquidationsent-
scheidungen und politischer EinfluBnahme zu befreien, miissen deshalb Son-
derbedingungen, die mit der Liquiditdtsversorgung, dem Schuldenmorato-
rium und dem abgednderten Konkursrecht fiir Treuhandunternehmen
geschaffen worden sind, nach kurzer Ubergangszeit abgebaut werden. Die
Praxis hat gezeigt, da nur der Zwang zur wettbewerblichen Bewdhrung am
Markt den Attentismus auf der Ebene der Treuhandbetriebe durchbricht und
zu verantwortlichem und wirtschaftlichem Handeln anhélt. Eine aktive Sanie-
rungstatigkeit der Treuhandanstalt ist hierzu keine Alternative. Sie iibersteigt
die Kapazitdt der Anstalt bei weitem, verzogert eine ziigige Privatisierung
anderer Vermogenswerte und diirfte, abgesehen von den negativen allokati-
ven Auswirkungen, unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht er-
folgversprechend durchfiihrbar sein. Durch regional- und beschéiftigungspoli-
tische EinfluBnahme ist auflerdem zu befiirchten, daf3 die Strukturerhaltung
durch Subventionierung zu Lasten der Umstrukturierung durch Privatisierung
an Bedeutung gewinnen wird. Dieser Degenerierung der Privatisierung zu
einem ordnungspolitischen Fernziel und der fortlaufenden Aufgabenausufe-
rung der Anstalt muf} durch eine strikte Beschrankung der Treuhand auf den
marktorientierten Verkauf ihrer Unternehmen bzw. deren Stillegung verhin-
dert werden. Die Auswirkungen auf die betroffenen Arbeitnehmer bediirfen
dringend der sozialen Flankierung. Dies ist aber nicht als Aufgabe der Treu-
handanstalt zu betrachten, die einen ordnungspolitischen Auftrag zu erfiillen
hat. Ihr sozialer Beitrag ist vielmehr darin zu sehen, mit der Schaffung einer
privatwirtschaftlichen Eigentumsordnung die Voraussetzungen fiir die
Finanzierung eines leistungsfiahigen Sozialsystems erst zu schaffen. Allein von
daher kann man die ordnungspolitischen Ertréage einer ziigigen Privatisierung
nicht hoch genug einschitzen. Dennoch muf} die Frage offen bleiben, ob eine
Privatisierungsagentur wie die Treuhandanstalt die effiziente institutionelle
Losung fiir die Transformation einer Eigentumsordnung darstellt. Besonders
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ihre Anfalligkeit fiir politische Einflufnahme und die zum Teil biirokratische
und unflexible Arbeitsweise spricht eher fiir eine dezentrale, privatwirtschaft-
liche Organisationsform. Obwohl Banken und Investmenthauser bis dato nur
geringes Beteiligungsinteresse an Unternehmensverkéufen in den fiinf neuen
Lindern gezeigt haben, sollte die Berliner Anstalt schon heute damit begin-
nen, ihre Aufgaben soweit wie moglich auf privatwirtschaftliche Unterneh-
mensverkdufer zu iibertragen. Nur eine ziigige Privatisierung, konsequente
Stillegung und praktizierte ,,Privatisierung der Privatisierung* tragen der Tat-
sache Rechnung, dafl eine GroB3behorde wie die Treuhandanstalt einen
Fremdkorper in der Marktwirtschaft darstellt, dessen Hauptaufgabe es ist,
sich tiberfliissig zu machen.
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Privatisierungsstrategien und Transaktionskosten —
Ein Beitrag zu einer Theorie der Transformation von
Wirtschaftsordnungen

Von Armin Bohnet und Michael Reichhardt, Gie3en

A. Einleitung

In vielen ehemals sozialistischen Landern wird derzeit der Versuch unter-
nommen, das bisher durch zentrale Planung und Staatseigentum an den Pro-
duktionsmitteln gekennzeichnete Wirtschaftssystem in eine — wie auch immer
ausgestaltete — ,,Marktwirtschaft“ zu iiberfiihren.

Dieser Prozef3, der in den betroffenen Léndern in ganz unterschiedlichen
Auspragungen stattfindet, ist historisch einmalig. Auch die Abkehr des westli-
chen Teils Deutschlands von der Kriegswirtschaft nach 1948 ist mit den Verén-
derungen der 80er und 90er Jahre nicht vergleichbar, so da3 man sich weder
auf Erfahrungen noch auf ein theoretisches Fundament stiitzen kann. Von den
Praktikern wird daher beklagt, daf3 die 6konomische Theorie nicht zu adédqua-
ter Hilfestellung in der Lage sei und die Wirtschaftspolitiker der entsprechen-
den Lénder sowie solcher Lander, die Hilfestellung geben wollen, mit ihren
Problemen im Stich lieBe (vgl. z.B. Leipold 1991, S. 17).

In der Tat ist es so, daB3 diese Entwicklung neue komplexe Probleme auf-
wirft, die bisher theoretisch nicht hinreichend analysiert wurden. Andererseits
zeigt aber die mittlerweile grofe Zahl von Verdffentlichungen zum Thema
,, Transformation*, daf3 doch mehrere 6konomische Theorien und Erkennt-
nisse auf die Transformationsproblematik angewendet werden.

Wir wollen im folgenden untersuchen, welchen Beitrag die Transaktionsko-
sten-Theorie (fiir Transaktionskosten im folgenden TK) im Rahmen des sog.
neueren Institutionalismus zur Beschreibung und Erkldarung von Transforma-
tionsabldufen leisten kann. Wir wollen uns dabei insbesondere mit der Privati-
sierungsproblematik beschéftigen.

Zunichst wird ein Uberblick dariiber gegeben, in welchem Zusammenhang
mit TK in der institutionendkonomischen Theorie argumentiert wird. Dann
soll gezeigt werden, welche Relevanz TK in Phasen institutionellen Wandels
zukommt. SchlieB3lich sollen alternative Transformationsstragien unter beson-
derer Beriicksichtigung des Aspekts der Privatisierung hinsichtlich ihrer TK-
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Implikationen untersucht werden. Wir haben dazu die Privatisierungsbeispiele
Ostdeutschland und die VR China gewéhlt.

B. TK in der institutionenokonomischen Literatur
TK und Institutionen

Die Idee, die Kosten von Transaktionen in den Mittelpunkt der Betrach-
tung von Koordinationsprozessen zu stellen, geht auf Commons (vgl. Schiiller
1986, S. 137f.) zuriick und wurde in einem bahnbrechenden Aufsatz von R. A.
Coase aus den 30er Jahren aufgegriffen (vgl. Coase 1937). Dieser wurde erst
relativ spét in seiner Bedeutung erkannt, dann aber durch eine Fiille unterstiit-
zender, weiterentwickelnder und auch kritischer Ansdtze im Rahmen des sog.
,Neuen Institutionalismus® erginzt (vgl. z.B. Williamson 1985). Dabei hat
sich allerdings bislang keine einheitliche Auffassung dariiber herausgebildet,
was unter dem Begriff der TK zu verstehen ist.

Ohne einzelne Begriffsauffassungen detailliert wiedergeben zu wollen, ver-
stehen wir mit Tietzel unter TK in einer Arbeitshypothese ,,(...) jenen Res-
sourcenverzehr (einschlielich des Zeitaufwandes) (.. .), der bei der Anbah-
nung, der Durchfithrung, der Kontrolle und der Durchsetzung von Trans-
aktionen (d.h. Akten des Leistungstausches) zwischen Aktoren entsteht®
(Tietzel 1991, S.17).

Eine Unterscheidung zwischen TK, Koordinationskosten und Organisa-
tionskosten soll dabei nicht erfolgen (vgl. dazu Bdossmann 1982). Fiir die spite-
ren Ausfithrungen ist allerdings eine Unterscheidung zwischen laufenden und
versunkenen TK von Bedeutung (vgl. z.B. Streit /| Wegner 1989, S.188f.).
Laufende TK seien dabei als solche Kosten definiert, die bei Wiederholung
einer bestimmten Koordination immer wieder aufgewandt werden miissen.
Demgegeniiber sind versunkene TK solche, die nach deren Aufwendung ,,ver-
sunken* in dem Sinne sind, daf} deren Hohe fiir zukiinftige Koordinationsent-
scheidungen nicht entscheidungsrelevant ist. Dies schlief3t allerdings nicht aus,
daf} deren einmalige Aufwendung fiir zukiinftige Transaktionen Wirkungen
zeitigt.

Mit den Ursachen von (individuellen) TK hat sich u.a. Williamson (1985)
beschiftigt. Wahrend andere Autoren den Grund fiir die Entstehung von TK
ausschlieBlich im Mangel an Informationen sehen (Dahlman 1979, S. 148),
erklart er ihre Existenz aus dem gemeinsamen Auftreten von bestimmten
menschlichen Verhaltensweisen bzw. Eigenschaften (Opportunismus und
begrenzte Rationalitdt) und bestimmten Umweltbedingungen (Unsicherheit
bzw. Komplexitit und Spezifitat).

Institutionen wird in diesem Zusammenhang die Funktion zugestanden, TK
in solchen Situationen zu senken, in denen 6konomische Resultate der Hand-
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lungen eines Individuums auch vom Verhalten eines oder mehrerer anderer
Individuen beeinflult werden. Dies geschieht dadurch, daf die Erwartungen
iiber das Verhalten eines Transaktionspartners stabilisiert werden (vgl. North
1990, S.30ff.) Der Begriff Institution 148t sich dabei definieren als ,, . . . Regel
fiir das Entscheiden von Individuen in sich wiederholenden mehrpersonellen
Entscheidungssituationen, die soweit allgemeine Anerkennung erlangt hat, daf3
die Individuen bestimmte wechselseitige Verhaltenserwartungen besitzen*
(Elsner 1987, S.5).

Nach einem Vorschlag von Lachmann 148t sich zwischen duf3eren und inne-
ren Institutionen unterscheiden (vgl. Lachmann 1963, S.67). ,,Die duferen
Institutionen bilden mit der staatlich-politischen Verfassung, der sittlich-kultu-
rellen und der Wirtschaftsverfassung gleichsam die verfiigungsrechtliche
Grundstruktur eines Wirtschaftssystems* (Schiiller 1986, S. 133). Sie werden,
mit Ausnahme der sittlich-kulturellen Verfassung, von politischen Entschei-
dungstrégern gesetzt. Man spricht deshalb vom Primat der Politik zur Erkla-
rung institutionellen Wandels (vgl. Herrmann-Pillath 1991a, S. 12). Sie haben
den Charakter offentlicher Giiter. Zu diesen dufleren Institutionen gehort
auch die Eigentumsverfassung.

Die inneren Institutionen stehen fiir diejenigen Eigentums-, Vertrags- und
Unternehmensformen sowie die staatliche Wirtschaftspolitik, die innerhalb
des Rahmens der duBeren Institutionen zur Anwendung kommen. Besonders
im privaten Bereich werden sie wesentlich durch Verhaltenserwartungen
bestimmt. AuBere und innere Institutionen sind iiber die politische, rechtliche
und Okonomische Ordnung miteinander verbunden (vgl. Schiiller 1986,
S.133).

In der Literatur wurde auf unterschiedliche Weise der Versuch unternom-
men, TK im- oder explizit zu beriicksichtigen. Es stand dabei zum einen die
Frage im Vordergrund, wie TK auf menschliches Verhalten und 6konomische
Resultate wirken und zum anderen, wie TK institutionelle Regelungen beein-
flussen. Wir wollen hier — ohne Anspruch auf Vollstandigkeit — nur die u.E.
wesentlichen Aspekte benennen.

Zur Wirkungsweise von TK auf menschliches Verhalten

Die einfachste Form der Behandlung von TK stellt eine Erweiterung der
mikrookonomischen Markt- bzw. Preistheorie dar, bei der TK einfach als
zusitzlicher Kostenbestandteil der Entscheidungstrager angesehen werden.
TK sind somit nur eine Kostenart unter vielen anderen. Die Wirkungsweise
von TK ist dann die, daB3 sie den erwarteten Nettonutzen potentieller Transak-
tionen reduzieren, mit dem Ergebnis, daf3 diese Transaktionen unterbleiben
bzw. in geringerem Umfang getitigt werden als ohne die Existenz von TK
(vgl. z.B. Shen 1990, S. 413ff.; Hirshleifer 1976, S. 403ff.).

9 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 223
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Ahnlich geht die sog. Informationsokonomik vor. Sie betrachtet individu-
elle Entscheidungsprobleme und Gleichgewichtsfragen unter Unsicherheit.
Dabei wird beispielsweise nach der rationalen Wahl der Aktivitdten zur Infor-
mationsbeschaffung in Abhéngigkeit von Informationskosten gefragt (vgl.
z.B. Hopf 1983, S.313). Bekannte Beispiele fiir den Einflul asymmetrischer
Informationen auf Gleichgewichtssituationen stellen etwa die Untersuchun-
gen Arrows (1963) iiber die moral hazard-Problematik oder Akerlofs (1970)
iiber Gebrauchtwagenmairkte dar.

Ausgangspunkt der Beschéftigung der Property-Rights-Theorie mit dem
Aspekt der TK war das Coase-Theorem (vgl. Coase 1960). Coase verwies dar-
auf, daf} bei Abwesenheit von TK die Eigentumsrechtsverteilung keinen Ein-
fluB auf das Zustandekommen einer optimalen Allokation hat. Rationale
Wirtschaftssubjekte sorgten unabhéngig davon, wem Eigentumsrechte zuge-
standen werden, fiir eine Internalisierung externer Effekte iiber vertragliche
Vereinbarungen. Sind TK jedoch existent, wird eine Internalisierung nicht
gelingen.

Darauf aufbauend wird von Property-Rights-Theoretikern untersucht, wie
sich unterschiedliche Property-Rights-Systeme auf die Hohe der TK auswir-
ken (vgl. Furubotn | Pejovich 1974). Aus der Fiahigkeit eines Eigentums-
rechtssystems, externe Effekte zu internalisieren, wird ein positiver Einflufl
auf die Anreiz- und Kontrollwirkungen des Eigentums gefolgert. Durch TK
,verdiinnte“ Eigentumsrechte verhindern hingegen eine Entfaltung der
Anreiz- und Kontrollwirkungen.

TK und die Bildung institutioneller Regelungen

Nach Auffassung der Vertreter der Neuen Institutionendkonomik beein-
flussen TK nicht nur das Verhalten von Individuen und die daraus resultieren-
den 6konomischen Resultate bei gegebenen institutionellen Regelungen, sie
sind vielmehr auch fiir die Bildung der institutionellen Regelungen (mit) ver-
antwortlich.

Im Mittelpunkt der Thesen um die Bedeutung von TK fiir den Wandel von
Institutionen steht die sog. TK-Okonomik. Sie hat ihren Ausgangspunkt in
der Markt-/Unternehmensdiskussion, wo die These vertreten wird, dal unter
der Bedingung institutioneller Konkurrenz von rational handelnden Wirt-
schaftssubjekten solche institutionellen Regeln gewihlt werden, die fiir die
Individuen mit den geringsten TK verbunden sind. Dieser Ansatz geht (wie-
der) auf Coase zuriick und wurde insbesondere von Williamson nicht unerheb-
lich erweitert (vgl. Coase 1937, S.386ff.; Williamson 1985). Dariiber hinaus
wurde der Versuch unternommen, den Gedanken der TK-Minimierung als
Kriterium der Institutionenbildung generell anzuwenden (vgl. Williamson
1981, S.574; Leipold 1985, S.36; Schenk 1986). Man ging dabei u.a. der
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Frage nach, ob auch duBlere Institutionen und generelle menschliche Verhal-
tensregeln dem TK-Kalkiil folgen.

Ein wesentlicher Beitrag, in dem TK die Bildung von Institutionen beein-
flussen, stammt von D. C. North, der sich vor allem mit der dkonomischen
Erklarung wirtschaftshistorischer Abldufe beschéftigt (vgl. North 1984, 1988,
1990). Nach North beeinflussen TK die relativen Preise in einer Volkswirt-
schaft, deren Anderung tiir findige ,,Unternehmer* Anreize bieten, institutio-
nelle Regelungen zu ihrem Vorteil zu &ndern.

Auch die Property-Rights-Theorie gesteht TK einen Einfluf} auf die Institu-
tionenbildung zu. So untersucht z. B. Demsetz das Ausmaf der Spezifizierung
von Handlungsrechten (Demsetz 1974; Tietzel 1986, S.115). Rechte werden
gesetzt — so Demsetz, — um externe Effekte zu internalisieren. Er gelangt dabei
zu dem Ergebnis, daB3 eine Spezifizierung von Eigentumsrechten nur solange
erfolgt, bis die Grenznutzen der Internalisierung fiir das betroffene Wirt-
schaftssubjekt gerade den Grenzkosten der Internalisierung (Grenz-TK) ent-
sprechen.

Kritik am TK-Ansatz

An dem TK-Ansatz zur Erkldrung von menschlichem Verhalten und Insti-
tutionenwandel wurde in der Literatur in vielfaltiger Weise Kritik geiibt. So
wird an den Theorien zum Einflul von TK auf das menschliche Verhalten ins-
besondere die mangelnde Operationalitit des TK-Begriffes beklagt. Sie — die
TK - seien insbesondere nicht quantifizierbar und es bestehe somit die
Gefahr, daf3 die entsprechenden Ansétze zur Leerformel verkommen.

Vehementer Kritik wurde auch die These der TK-Okonomik ausgesetzt,
daB TK das Entscheidungskriterium fiir Institutionenbildung darstellen.
Bereits fiir die Markt-/Unternehmensentscheidung wird dies beispielsweise
von Schneider vehement bestritten. Neben der Kritik, daf3 die Annahme einer
rationalen Institutionenwahl nach TK-Erwdgungen bei gleichzeitig unterstell-
ter begrenzter Rationalitat widerspriichlich sei (Schneider 1985, S. 1241), wird
vor allem darauf hingewiesen, da8 TK keine Opportunitéitskosten individuel-
ler Wahlhandlungen seien und damit auch nicht zum Kriterium der Institutio-
nenwahl werden konnten (vgl. dazu und den folgenden Argumenten Herr-
mann-Pillath 1991b, S.34f.). Zum einen seien die Preise zur Bewertung der
TK einer neuen institutionellen Regelung erst bei Geltung dieser neuen Rege-
lung bestimmbar, da sich durch die institutionelle Anderung auch diese Preise
verdndern. TK seien damit eine Folge einer gewahlten Organisationsform,
nicht aber deren Bestimmungsgrund (vgl. Schneider 1985, S.1242). Zum
anderen sei die Hohe dieser Kosten, denen man durch Institutionenbildung
Rechnung tragen wolle, eben mit Unsicherheit behaftet und damit ex ante
unbekannt. Aufgrund beider Argumente konne nur ein allwissender auBen-

Qs
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stehender Beobachter eine rationale Institutionenwahl nach TK-Erwégungen
vornehmen (zur Problematik des Wissensproblems vgl. Streit / Wegner 1989,
S.183ff.). Der Ansatz sei damit als kausaler Erkldrungsansatz verfehlt, konne
aber als ex post-Erkldrungsansatz fiir Erfolg oder Miferfolg einer anderweitig
zustande gekommenen institutionellen Regelung dienen (Herrmann-Pillath
1991b, S. 35f.; auch werden andere Ursachen fiir die Existenz von Unterneh-
men beispielsweise von Alchian | Demsetz (1972) gesehen).

Noch skeptischer wird dem TK-Ansatz im Hinblick auf dessen alleinige Eig-
nung zur allgemeinen Erkldarung der Bildung von Institutionen begegnet. Dies
gelte insbesondere fiir die duleren Institutionen, deren Bildung auf andere,
vor allem machtpolitische Ursachen zuriickzufiihren sei. Die Autoren dieses
Textes haben an anderer Stelle darauf hingewiesen, da3 zu einer Weiterent-
wicklung der TK-Okonomik in dieser Richtung eine Integration anderer
Theorieelemente des sog. Institutionalismus, eine genauere Spezifizierung des
Institutionenbegriffes und eine Unterscheidung nach dem AusmaB institutio-
nellen Wettbewerbs erforderlich ist (vgl. Bohnet / Reichhardt 1992).

Fazit

Es 148t sich somit festhalten, daB TK ein EinfluB auf individuelle Entschei-
dungen zumindest in dem AusmaB zugestanden werden kann, wie sie inter-
nalisiert werden und wie auch andere Kostenarten EinfluB auf individuelle
Entscheidungen ausiiben (zum entscheidungslogischen Unterschied zwischen
TK und anderen Kostenarten vgl. aber Streit /| Wegner 1989, S. 188f.). Ein
bestimmtes Ausma@ laufender TK, ein , Transaktionskostenpegel“ (Wegehen-
kel 1981, S.31), ist in jeder Volkswirtschaft notwendig mit der Aufrechterhal-
tung von Koordinationsprozessen verbunden. Dieser ist durch die Wahl oder
das Zustandekommen von (staatlichen und privaten) Institutionen beeinfluB3-
bar. Umstritten ist jedoch, wie bedeutsam diese Kostenart fiir individuelle
Entscheidungen ist und inwiefern sie Institutionen determiniert.

Wir vertreten im folgenden die These, daB3 laufende TK in Phasen institutio-
nellen Wandels, relativ zu den getdtigten Transaktionen, besonders hoch sind
und daB dies negative Auswirkungen auf die Art und das Ausmaf koordinier-
ter Aktivitdten der Volkswirtschaft hat. Wir werden auBerdem am Beispiel
von alternativen Privatisierungsstrategien zeigen, daf} der Staat Einflul auf
die Hohe der TK nehmen kann.
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C. TK im Transformationsprozef§

Zur Relevanz von TK in Phasen institutionellen Wandels

In der Literatur beschiftigt sich bereits eine ganze Reihe von Autoren mit
den Ursachen fiir hohe TK im Transformationsprozef} von Plan- zu Marktwirt-
schaften (vgl. Ickes 1990; Krug 1991, S.46; Kloten 1991, S.27; Schiiller /
Wentzel 1991, S.284). Diese Kosten — so der Haupttenor — seien vor allem
darauf zuriickzufiihren, da in dem jeweiligen Land ein zentral-direktives
Funktionsmodell mit hierarchischer Wirtschaftskoordination und Staats- bzw.
gesellschaftlichem Eigentum an den Produktionsfaktoren vorherrschte, das
mit dem Ubergang zur Transformation nicht mit einem Schlag beseitigt wer-
den kann. Im einzelnen 148t sich der Bezug der TK-Ansétze zur Transforma-
tionsproblematik wie folgt verdeutlichen.

TK determinieren unvollkommene Markte (vgl. Schmidtchen 1989, S. 167).
Unsicherheit iiber die Vertrauenswiirdigkeit eines Vertragspartners und damit
dessen Verhalten ist z. B. nur bei fehlender Markttransparenz moglich, Unsi-
cherheit iiber ein zu erwerbendes Produkt nur bei Fehlen der Homogenitéts-
bedingung. Spezifitdt im Sinne einer Einschrénkung alternativer Verwen-
dungsmoglichkeiten kann nur bei einer geringen Anzahl von Marktpartnern
zum Tragen kommen usw.

Genau diese Voraussetzungen gelten aber fiir in Transformation befindliche
Volkswirtschaften in besonders hohem Mafle. Sowohl Unsicherheit und Kom-
plexitédt als auch Spezifitdt bei asymmetrischen Informationen sind existent
(tiber die Rolle des Vertrauens fiir den Transformationsprozef} vgl. z.B. Iwa-
nek 1992, S. 63). Markte sind — wenn implementiert — erst im Entstehen begrif-
fen. Unsicherheiten durch strukturelle Umgestaltungen, das Zusammenbre-
chen alter Koordinationsverfahren und die Entstehung neuer Mérkte mit ent-
sprechend wechselnden Vertragspartnern, Unsicherheit iiber die personliche
Zukunft, die Stabilitat des Reformprozesses und die makrodkonomische Ent-
wicklung usw. sind sowohl fiir Haushalte als auch fiir Unternehmensleiter in
Transformationsldndern relevant. Investoren sehen sich mit Unsicherheiten
iiber die Bewertung bestehender Aktiva oder die Arbeitskréftequalifikation
genauso konfrontiert wie mit moglichen Altlasten, administrativen Hemmnis-
sen und ungeklarten Eigentumsfragen. Mit der Anzahl moglicher Szenarios
und neu entstehender Beziehungen steigt gleichzeitig die Komplexitat der zu
beriicksichtigenden Entwicklungen. Mangelnde Infrastruktur und Kommunika-
tionsmoglichkeiten beschranken andererseits die Informationsverarbeitungs-
und Kommunikationsfdhigkeit, die nach Williamson Ursachen der begrenzten
Rationalitét sind. Fehlendes Know-how und Managementkenntnisse tun ein
iibriges dazu, um effiziente Entscheidungen zu erschweren.
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Eine herausragende Bedeutung erlangt im Transformationsprozef auch die
Spezifitdt von Transaktionen im Sinne der Einschrinkung alternativer Ver-
wendungsmoglichkeiten. Je groBer sie ist, um so grofer ist auch die Abhéngig-
keit eines Individuums von einem bestimmten Vertragspartner. Verhilt sich
dieser opportunistisch — und dies ist in einer Transformationsphase in hohem
MafBe wahrscheinlich —, so ist dies fiir das Individuum mit der Gefahr grof3er
personlicher Nachteile verbunden. Aufwendungen, die speziell fiir diesen
Vertragspartner getitigt wurden, sind dann ,,sunk costs®.

Im Transformationsprozef3 werden schlieflich auch solche TK verstarkt auf-
treten, die fiir die Schaffung duBerer Institutionen seitens des Staates aufge-
wendet werden miissen. Wir wollen diese im folgenden als Rahmensetzungs-
kosten bezeichnen. Herrmann-Pillath, der von politischen TK spricht, benennt
sie wie folgt: ,Politische Transaktionskosten fallen bei der kollektiven Wil-
lensbildung (also beispielsweise die Kosten demokratischer Wahlen), der Ent-
scheidungsfindung (wie die Kosten politischer Beratung) und -durchsetzung
(wie die Kosten staatlicher Verwaltung) an (...)“ (Herrmann-Pillath 1991,
S.10). In spateren Phasen stellen sie versunkene TK dar.

Ubertragung auf die gesamtwirtschaftliche Ebene

Unserer bisherigen TK-Definition liegt eine individuelle Betrachtung
zugrunde. Um den Implikationen des TK-Begriffes fiir die Transformations-
problematik auch auf gesamtwirtschaftlicher Ebene hinreichend Rechnung zu
tragen, reicht es jedoch nicht aus, die Summe individueller TK zu betrachten.
Sind nédmlich die im Transformationsproze erhohten (individuellen) TK fiir
die Wahl suboptimaler Koordinationsgrade bzw. -formen verantwortlich, so
fordert das Opportunitétskostenprinzip, daB3 auch die Folgen dieser Koordina-
tionswahl den TK zugerechnet werden.

Demzufolge sind zu den Kosten der Koordination auf gesamtwirtschaft-
licher Ebene stets auch die durch die Wahl einer falschen Koordinationsform
oder eines falschen Koordinationsgrades entgangenen Koordinationsnutzen
zu addieren. Als gesamtwirtschaftliche Koordinationskosten lassen sich dann
die Kosten definieren, ,,...die ein soziales Steuerungssystem in Form von
Ressourcenverzehr fiir Steuerungszwecke (Informations-, Entscheidungs-,
Durchsetzungskosten) (und/, d. V.) oder von ineffizientem Einsatz materieller
Ressourcen . .. verursacht (Bohnet /| Mansfeld 1980, S. 512, zitiert nach Boh-
net 1983, S.8). Diese Definition unterscheidet sich neben der Betonung des
Steuerungsaspekts von der bisherigen also dadurch, daf} zusitzlich Nutzenein-
buBen (,,Koordinationsschattenkosten*) durch die Wahl einer suboptimalen
Koordinationsform oder eines zu geringen Koordinationsgrades (Anzahl der
erfolgreich koordinierten Aktivitidten) zu den Koordinationskosten gerechnet
werden (vgl. auch Dahlman 1979; Schmidtchen 1989, S. 167f.).
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Die Anwendung des Opportunititskostenprinzips auf den TK-Begriff
erlaubt es dariiber hinaus, eine Spezifizierung von fiir Transformationsfragen
relevanten Kosten i.S. von entgangenen Nutzen ineffizienter Koordinations-
formen oder -grade vorzunehmen (eine andere Einteilung von Kosten der
Systemtransformation wihlen Kratz / Thieme 1991, S. 4151f.).

Zum einen kann man von Rahmenkosten als den Kosten aus dem Einsatz
eines suboptimalen institutionellen Rahmens sprechen. Sie sind dann gege-
ben, wenn eine Volkswirtschaft durch die Wahl eines anderen institutionellen
Rahmens einen um diese Rahmenkosten hoheren Nettonutzen erzielen
konnte. Der institutionelle Rahmen, der als Wirtschaftsordnung oder dufere
Institutionen interpretiert werden kann, wird stets von politischen Entschei-
dungstrédgern gesetzt.

Zum zweiten sei der Begriff der (innerinstitutionellen) Anpassungskosten
eingefiihrt. Von Anpassungskosten wird im folgenden dann gesprochen, wenn
innerhalb eines gegeben institutionellen Rahmens der optimale Koordina-
tionsgrad und/oder die optimale Koordinationsform nicht realisiert ist.
Anpassungskosten stellen somit in Nettonutzeneinheiten bewertete Abwei-
chungen von der innerinstitutionellen Effizienz dar. Damit wird eine idealtypi-
sche Vergleichssituation konstruiert, die die Gefahr eines ,,nirvana approach*
in sich birgt (Demsetz 1969, S. 1). Wir werden diesem Umstand jedoch spiter
durch einen Vergleich zweier relevanter Alternativen Rechnung tragen. Das
Konzept institutioneller Effizienz dient dabei zur Konstruktion einer Effi-
zienzskala.

Ursache fiir die Existenz von Anpassungskosten ist, da sich die Individuen
beim Ubergang von einem Koordinationsgrad zum anderen bzw. einer Koor-
dinationsform zur anderen hoheren individuellen TK gegeniiber sehen, als sie
sich Nutzen von diesem Ubergang versprechen, obwohl ein Ubergang gesamt-
wirtschaftlich wohlfahrtssteigernd wire. Dieses individuell rationale Verhal-
ten ist dann gesamtwirtschaftlich suboptimal. Anpassungskosten werden also
durch unterbleibende private Koordination, d.h. durch private Wirtschafts-
subjekte, verursacht, die sich hohen Unsicherheiten gegeniibersehen.

Nach der Kldrung der TK-theoretischen Grundlagen kénnen wir uns nun
alternativen Privatisierungsstrategien zuwenden.

D. Privatisierungsstrategien im Vergleich
I. Der Privatisierungsbegriff

Dem Aspekt der Privatisierung wird fiir die Umgestaltung von der Zentral-
planwirtschaft hin zur Marktwirtschaft eine entscheidende Bedeutung beige-
messen. Der Begriff Privatisierung kann dabei auf verschiedene Weise ver-
standen werden.
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Unter Privatisierung im engeren Sinne versteht man ,,(. . .) die vollstandige
oder teilweise Ubertragung bzw. VerduBerung von offentlichem Vermogen
(Grundstiicke, Betriebe oder Unternehmensbeteiligungen) an private Perso-
nen oder Unternehmen* (von Loesch 1983, S.28). Es erfolgt damit also eine
Ubertragung des Eigentums vom 6ffentlichen zum privaten Sektor (sog. mate-
rielle Privatisierung). Nach einer anderen Definition lassen sich unter Privati-
sierung ,,(...) auch solche Mafinahmen subsumieren, die dazu fiithren, da
nationale Betriebe einem privatwirtschaftlichen Sanktionsmechanismus aus-
gesetzt werden bzw. dieser Sanktionsmechanismus gestdrkt wird“ (Cassel /
Schipke 1992, S. 181). Man spricht dann von Privatisierung im weiteren
Sinne.

Zusitzlich kann aber auch - in einer noch weiteren Fassung - die Schaffung
von Moglichkeiten zur privatwirtschaftlichen Betatigung, die sich in Neugriin-
dungen von privaten Unternehmen widerspiegelt, zum Privatisierungsbegriff
gezéhlt werden.

Wir wollen im folgenden den Begriff der Privatisierung in dieser weitesten
Fassung verstehen und untersuchen, welche Relevanz TK in diesem Zusam-
menhang erlangen.

II. Das Beispiel Ostdeutschland
Privatisierung in Ostdeutschland

Mit der Wahrungs-, Wirtschafts- und Sozialunion vom 1. Juli 1990 wurden
die Betriebe der ehemaligen DDR plétzlich in einen — wie Schiiller dies nennt
- vollkommen anderen, einen marktwirtschaftlichen Rechnungszusammen-
hang gestellt (Schiiller 1986, S. 140). Man spricht auch von einer Schockthera-
pie. Ohne eine AuBenhandelsbewirtschaftung und ohne die Pufferwirkung
eines Wechselkursmechanismus waren sie plotzlich dem internationalen Wett-
bewerb ausgesetzt. Veraltete Produktionsanlagen, fehlalloziierte Produk-
tions- und Organisationsstrukturen sowie nicht praferenzorientierte Produkt-
programme und -qualitdten trafen auf ein den Préferenzen der Menschen ent-
sprechendes und effizientes Angebot aus dem Westen. Hinzu kam die Umstel-
lung von Lohnen und Gehiltern sowie der Unternehmensverbindlichkeiten
auf DM in einem fiir die meisten Unternehmen nicht tragbaren Verhiltnis.

Auf diesem Hintergrund wurde der Treuhandanstalt durch das Treuhand-
gesetz vom 17. Juni 1990 die Aufgabe gestellt, (. ..) die Staatswirtschaft der
ehemaligen DDR so schnell wie moglich zuriickzudréngen und das ehemals
zentral verwaltete Volksvermogen nach marktwirtschaftlichen Prinzipien neu
zu ordnen* (Gruhler 1992, S.97). Zu den Instrumenten der Treuhand gehor-
ten neben der Privatisierung i.e.S. — je nach Erfolgsaussicht — auch die Sanie-
rung und Stillegung.
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Die Aufgabe wurde mit der Zielsetzung verfolgt, einerseits hohe Verkaufs-
erlose zu erzielen, andererseits aber viele Arbeitsplétze zu erhalten, eine — wie
sich herausstellte — konfliktdre Zielsetzung.

Ausgangspunkt waren etwa 8000 Kombinate mit ca. 4 Millionen Beschéftig-
ten. Die Entflechtung der Kombinate, die eine Privatisierung erleichtern
sollte, fithrte zu mehr als 13000 zu privatisierenden Unternehmen. Davon
gelang es bis Juli 1992 8781 Unternehmen zu privatisieren, an Kommunen zu
iibertragen oder durch Fusion, Aufspaltung oder Liquidation aufzuldsen (vgl.
Gruhler 1992, S.98f.). Bezogen auf Wirtschaftseinheiten entspricht dies
68,2 %, bezogen auf die Beschiftigtenzahl 55,3 % . Die Treuhand konnte Inve-
stitionszusagen in Hohe von 148 Mrd. DM und Arbeitsplatzgarantien fiir iiber
1,3 Mill. Beschiftigte erzielen (vgl. Gruhler 1992, S. 99).

Gleichzeitig wurden in Ostdeutschland in nicht unerheblichem Umfang
neue Unternehmen gegriindet. So betrug der Saldo aus Gewerbeanmeldungen
und Abmeldungen 1990 254402, 1991 noch 192316 (Statistisches Bundesamt
1992, Tabellenteil, S. 36).

Obwohl damit durchaus Erfolge vorzeigbar sind, wurden an der Arbeit der
Treuhandanstalt und an den die Privatisierung betreffenden politischen Ent-
scheidungen vielfaltig Kritik geiibt.

Die Privatisierung, so die Kritiker, gehe zu langsam vonstatten. Insbeson-
dere der zundchst praktizierte, dann aber durch das ,,Enthemmungsgesetz*
modifizierte Grundsatz ,,Riickgabe vor Entschadigung* sei ein groBes Privati-
sierungshemmnis gewesen. Antrdge auf Riickgabe wiirden nur schleppend
bearbeitet. Ubernahmewillige Unternehmer beklagten den hohen Zeitbedarf
der Verhandlungen, die Privatisierungsauflagen und die Unklarheit iiber
Eigentumsverhiltnisse und dkologische Altlasten.

Folgerichtig blieben die Investitionen westlicher Unternehmen in den neuen
Bundesldndern hinter den Erwartungen zuriick. Dies hat zum Niedergang der
ostdeutschen Wirtschaft (vgl. Abbildungl) nicht unerheblich beigetragen,
wodurch massive Transfers von West- nach Ostdeutschland erforderlich
wurden.

Hinzu kam die finanzielle Situation der Treuhandanstalt angesichts eines
ohnehin angespannten Offentlichen Haushaltes. Erste, zu optimistische Ein-
schitzungen iiber den Wert des Treuhandvermoégens muf3ten bald nach unten
korrigiert werden. Dariiber hinaus fiihrte die Bindung der Verkaufsentschei-
dungen an Auflagen fiir die neuen Eigentiimer in Form von Investitions- und
Arbeitsplatzzusagen zur Reduktion des erzielbaren Kaufpreises. Die Uber-
nahme der Altschulden, die Erfiillung von Ausgleichsforderungen, die Not-
wendigkeit der Deckung laufender Verluste noch nicht privatisierter Betriebe
usw. taten ein iibriges dazu, die Treuhandanstalt zum Nettoschuldner werden
zu lassen.
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Abb. 1: Index der Nettoproduktion im Bergbau und verarbeitenden Gewerbe
Ostdeutschlands

Quelle: Eigene Darstellung nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes 1992,
Tabellenteil, S. 11.

TK im Umgestaltungsprozef3 Ostdeutschlands

In institutionendkonomischer Sprache vollzog sich in Ostdeutschland eine
abrupte Anderung des institutionellen Rahmens (vgl. z.B. Winiecki 1992,
S.3f.). Die dufleren Institutionen wurden schlagartig veréndert, was wie-
derum eine Anpassung der inneren Institutionen notwendig machte.

Dies erzeugte gesamtwirtschaftlich erhebliche Instabilitdten. Nach der hier
verwendeten Terminologie entstanden hohe Anpassungskosten als entgangene
Nutzen suboptimaler Koordination innerhalb des neuen institutionellen Rah-
mens. Sie duflerten sich im Zusammenbrechen der Produktion, der Entwer-
tung des Produktionspotentials und in hoher Arbeitslosigkeit.

Folgende Aspekte im UmwandlungsprozeB Ostdeutschlands scheinen uns
im Hinblick auf die Existenz von TK als Ursache dieser Entwicklungen bemer-
kenswert:

TK traten in Ost- und Westdeutschland zunéchst in Form von Rahmenset-
zungskosten auf. Die Gestaltung des Einigungsvertrages, die Schaffung der
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Moglichkeit der Ubernahme des bundesdeutschen Rechtssystems, der Aufbau
der Verwaltungen usw. sind als einzelne Bestandteile dieser TK zu benennen.

TK entstanden desweiteren fiir die Treuhandanstalt im Bemiihen, neue
Eigentiimer zu finden, die bereit waren, Investitions- und Arbeitsplatzzusagen
zu machen. Solche Unternehmen muflten gesucht, mit ihnen verhandelt und
die Einhaltung der Vereinbarungen kontrolliert werden. Diese Rahmenset-
zungskosten treten einmalig auf und konnen spater als versunken gelten.

Im privaten Bereich sind zunéchst potentielle und aktuelle Neueigentiimer
zu nennen, die sich in der Transformationsphase mit erhohten TK konfron-
tiert sahen. Administrative Hemmnisse, die Klirung der Frage der Uber-
nahme und die Identifizierung 6kologischer Altlasten, die verworrenen Eigen-
tumsverhéltnisse, Bewertungsunsicherheit bei Aktiva und Passiva der zu
erwerbenden Unternehmen usw.; all diese Unsicherheiten verursachten
Kosten der Anbahnung, Durchfithrung, Kontrolle und Durchsetzung der
Kaufentscheidung, kurz: TK, die von diesen getragen werden muften.

Fir die tibertragenen, die noch nicht iibertragenen und auch die neugegriin-
deten Unternehmen gilt dariiber hinaus, daf sie sich in dem neuen 6konomi-
schen System zurecht finden miissen. Durch die plotzliche Konfrontation mit
dem Wettbewerb und den Zusammenbruch alter Mérkte wurden alte Ver-
tragsbeziehungen auf einen Schlag eliminiert. Die Unternehmen miissen nun
Marktforschung betreiben, Banken, Zulieferer, Partner und Abnehmer fin-
den, mit diesen verhandeln und Vertrage abschlieBen, deren Einhaltung zu
kontrollieren ist.

Als Indikator fiir die TK-induzierende Neuorientierung, die in Ostdeutsch-
land erforderlich wurde, kann der Umfang der Umstrukturierung dienen, die
sich innerhalb kiirzester Zeit vollzog. Tabelle 1 zeigt einen Vergleich der Wirt-
schaftsstrukturen in Ostdeutschland zwischen 1989 und 1991.

Es wird deutlich, daB sich ein erheblicher struktureller Wandel vollzog, der
bei dem geschilderten absoluten Produktionsriickgang notwendig mit einem
Abbruch alter und einer Aufnahme neuer vertraglicher Beziehungen einher-
gehen muflte.

Dies verdeutlicht auch Tabelle 2, die fiir den gleichen Zeitraum die Verén-
derung der AufBenhandelsstruktur Ostdeutschlands aufzeigt. Die Resultate
sind in gleicher Weise zu interpretieren wie die der Tabelle 1.

Die beim Neuabschluf3 vertraglicher Beziehungen entstehenden Kosten
sind teilweise ebenfalls als spéter versunken zu bezeichnen; teilweise stellen
sie aber auch laufende TK dar, die zu Anfang vertraglicher Beziehungen man
kennt den Vertragspartner ja noch nicht — als hoher einzuschétzen sind als bei
gewohnten vertraglichen Beziehungen.
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Tabelle 1
Struktur der Bruttowertschopfung nach Bereichen in %

Bereich 1989 1991
Land-, Forstwirtschaft und Fischerei 9,2 1,7
Produzierendes Gewerbe 59,0 34,1
Handel und Verkehr 12,5 16,7
Dienstleistungsunternehmen 7,0 238
Staat, private Haushalte, private Organisationen 12,3 23,7
Bruttowertschpfung der Bereiche (unbereinigt) 100,0 100,0

Quelle: Statistisches Bundesamt, Hg. 1992, S. 10.

Somit kann festgestellt werden, daf der Umgestaltungsprozefl in Ost-
deutschland kurzfristig einen erhohten TK-Pegel induzierte. Die Vermutung
liegt auf der Hand, daB diese erhohten TK zur Verringerung des Ausmales
der Koordination 6konomischer Aktivititen und damit zum Niedergang der
ostdeutschen Wirtschaft beitrugen. Eine umfassende Erkldrung kann aus der
TK-Theorie sicher nicht abgeleitet werden. Dennoch finden viele der vorhan-
denen EinfluBfaktoren (Zusammenbruch der Ostméirkte, Wiahrungsunion
usw.) ihren Niederschlag in erhohten laufenden TK. Eine schnelle Anpassung
an den neuen institutionellen Rahmen fand nicht statt. Wir konnen somit von
hohen Anpassungskosten sprechen.

Bei der Systemtransformation Ostdeutschlands sind aber auch Umstidnde zu
verzeichnen, die als TK-senkend zu charakterisieren sind. Diese Umstidnde
belegen, dal den hohen Anpassungskosten in Ostdeutschland geringe Rah-
menkosten durch die sofortige Einfithrung des letzlich angestrebten institutio-
nellen Rahmens gegeniiberstehen. Allerdings ist zu beachten, dafl zwischen
der Entscheidung, die Wirtschafts- und Sozialordnung der Bundesrepublik
Deutschland auf die neuen Bundesldnder zu iibertragen, und der effektiven
Implementierung derselben ein erheblicher Zeitunterschied liegt. Die Auswir-
kungen der geringen Rahmenkosten diirften in erster Linie langfristig spiirbar
sein und werden kurzfristig von den hohen Anpassungskosten iiberdeckt.

Obwohl die Ubernahme des Rechtssystems der alten Bundesrepublik und die
Regelungen des Einigungsvertrages zu Anfang nicht unerhebliche Probleme
bereiteten, diirfte doch andererseits dadurch eine Erwartungssicherheit
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Tabelle 2
Veriinderung der Regionalstruktur des ostdeutschen Auienhandels
1989 1991 Stand 1991
% % 1989 = 100
Export
EG 8,5 16,6 84,9
iibrige Industrieldnder 8,3 8,2 433
Osteuropa 70,5 66,4 41,1
Entwicklungslinder 12,7 8,8 30,2
Gesamt 100,0 100,0 43,7
Import
EG 10,4 20,8 54,8
iibrige Industrielinder 12,1 14,1 320
Osteuropa 65,3 58,0 243
Entwicklungslander 12,2 71 16,0
Gesamt 100,0 100,0 274

Quelle: Andrd | Beyfuf3 1992, S. 48.

erzeugt worden sein, die beispielsweise fiir die iibrigen Reformlander Mittel-
und Osteuropas nicht galt. Die Regelungen des Vertrags- und Strafrechtes
reduzierten bis zu einem gewissen Grad opportunistisches Verhalten. Experi-
mente mit gesetzlichen Normen, die zu Verunsicherungen gefiihrt hétten, fan-
den nicht statt.

Auch die mit der Einbindung in den Weltmarkt zur Verfiigung stehenden
Informationen iiber Gleichgewichtspreise und Produktqualititen, die durch
die ,Signale“ etablierter westlicher Unternehmen gestiitzt werden, diirften
such- und informationskostensenkend gewirkt haben.

Die Uberfiihrung der staatlichen Betriebe in privates Eigentum in Verbin-
dung mit der Einbindung in die internationale Konkurrenz und einen funktio-
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nierenden Kapitalmarkt — so konnte mit Hilfe der Property-Rights-Theorie
,argumentiert werden — hatte dariiber hinaus eine Senkung der Kosten der Spe-
zifizierung von Eigentumsrechten zur Folge. Die neuen Eigentiimer haben nun
bessere Mdglichkeiten und Anreize zur Managerkontrolle (vgl. z. B. Schiiller
1991, S.111f.). Die Kontrollkosten sinken auch dadurch, daf} die Eigentums-
rechte nicht — wie dies beispielsweise in der CSFR geschah — weit gestreut wur-
den (vgl. IWD 1992, S. 4f.; Kirchner 1992, S. 4ff.).

Zur Analyse der institutionendeterminierenden Wirkung von TK wire eine
genauere Untersuchung der Art der geschlossenen Vertriage erforderlich, die
an dieser Stelle nicht vorgenommen werden kann. Das Beispiel Ostdeutsch-
lands zeigt allerdings, daB in dieser Hinsicht der Einfluf staatlicher Wirt-
schaftspolitik auf die Bildung innerer Institutionen nicht zu unterschitzen ist.
Die Institutionenbildung wurde nicht unerheblich durch staatliche Entschei-
dungen und politische EinfluBnahme von Interessengruppen determiniert
(Treuhandpolitik, Wirtschaftsforderung, ,,Aufschwung-Ost“, Tarifverhand-
lungen usw.). Diese Entscheidungen diirften angesichts der dadurch erzeugten
Marktstellungen und der Institutionenremanenz (vgl. North 1990, S. 83) auch
langfristige Strukturen prégen.

III. Das Beispiel China

Privatisierung in China

Einen vollkommen anderen Weg der Systemtransformation als eine abrupte
Anderung des Rechnungszusammenhangs ging man in der Volksrepublik
China. Ausgangspunkt war zwar auch hier ein zentral-direktives Funktions-
modell, das als ineffizient erkannt wurde. Die Politiker entschieden sich
jedoch, anders als in Ostdeutschland, fiir ein Schritt-fiir-Schritt-Vorgehen.

Eine Besonderheit Chinas ist, dafl eine Privatisierung in Form einer Uber-
tragung von staatlichem Vermdgen an Private und damit eine Privatisierung
i.e.S. nicht stattfand. Die staatlichen Unternehmen wurden allerdings ver-
stiarkt marktwirtschaftlichen Bedingungen ausgesetzt.

Dariiber hinaus wurden vielerlei Moglicheiten zur privatwirtschaftlichen
Betitigung geschaffen. Im Mittelpunkt der Deregulierung der Staatsunterneh-
men stand das sog. vertragsgebundene Verantwortungssystem, das im Kern in
einer Ausdehnung von Entscheidungskompetenzen der Staatsunternehmen
und einer Trennung von Eigentums- und Bewirtschaftungsrechten bestand.

So wurden Individual- und Privateigentum an Produktionsfaktoren 1988 als
Eigentumsform verfassungsrechtlich gewihrleistet und Rahmenbedingungen
geschaffen, die eine Entwicklung nichtstaatlicher Unternehmensformen
begiinstigten oder zumindest nicht zu stark behinderten. Zudem wird in den
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letzten Jahren zunehmend mit alternativen Eigentumsformen, wie Aktienge-
sellschaften oder Unternehmensgruppen, experimentiert.

Recht deutliche Unterschiede der Wachstumsraten im staatlichen und
nichtstaatlichen Sektor der letzten Jahre haben bewirkt, daB die Bedeutung
der Staatsunternehmen im Zeitablauf abnahm. Erwirtschafteten Staatsunter-
nehmen in der chinesischen Industrie 1985 noch 64,9% des Bruttoproduk-
tionswertes, so waren es 1990 nur noch 54,6 % . Gegenwirtig diirfte der Anteil
bereits unter 50% liegen. Ein dhnlicher Trend war im Einzelhandel zu ver-
zeichnen. Der Anteil der Beschéftigten in Staatsunternehmen blieb im Zeitab-
lauf hingegen konstant.

Tabelle 3 zeigt das quantitative Gewicht verschiedener Eigentumsformen in
der chinesischen Industrie im Jahre 1990 und deren Verdnderungen seit 1985.

Die Zuriickdrangung des Staates erfolgte im Gegensatz zur Situation Ost-
deutschlands (vgl. Abbildung 1) oder auch den Reformlidndern Osteuropas in
einer relativ stabilen gesamtwirtschaftlichen Lage. Wie Abbildung?2 zeigt, gab
es keinerlei wirtschaftlichen Einbruch. Vielmehr stieg der Index der Brutto-
produktion der Industrie in der VR China iiber den gesamten Reformproze
hinweg an.

TK im chinesischen Reformprozef3

In der VR China bestand die wohl bedeutsamste Verdnderung der duleren
Institutionen in der Schaffung von Moglichkeiten zur privatwirtschaftlichen
Betitigung und deren verfassungsrechtlicher Garantierung. Die Reformer
verzichteten hingegen auf eine Privatisierung im engeren Sinne. Im Bereich
der inneren Institutionen bestand das wesentliche Reformelement in einer
Ausweitung der Kompetenzen des Managements der Staatsunternehmen.

Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht fielen in der VR China im Vergleich zu
Ostdeutschland die Anpassungskosten relativ gering aus. Hier konnte der
Erklarungsbeitrag des TK-Ansatzes in der Beobachtung bestehen, da3 der
ReformprozeB in China eine geringere Umstrukturierungsnotwendigkeit als in
Ostdeutschland und damit ein geringeres Maf3 der TK-induzierenden Neu-
orientierung zur Folge hatte. Durch die (im wesentlichen) erfolgte Beibehal-
tung des institutionellen Rahmens ohne die Integration in einen vollkommen
verdnderten Rechnungszusammenhang blieben die Vertragsbeziehungen im
wesentlichen erhalten; Such- und Informationskosten traten bei staatlichen
Unternehmen nur in dem Umfang auf, wie eine Entscheidung iiber die Ver-
wendung frei verfiigbarer Mittel erfolgen muflte und unterbrachen die alten
Koordinationsmuster nicht.

Andererseits sind aufgrund des Verzichts auf die sofortige Einfiithrung des
letztlich angestrebten institutionellen Rahmens die Rahmenkosten in der
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Tabelle 3

Bedeutung verschiedener Eigentumsformen in der chinesischen Industrie 1990 und
Verinderungen seit 1985

Indikator Ins- Staats- Kollektiv- | Individual- | Individual-
gesamt 2 | unter- unter- untemeh- | untemeh-
nehmen nehmen men men
(Stadt) (Land)
Anzahl der
Unternehmen
in 1.000 7.957,8 104,4 1.668,5 4325 5.743,5
in % 100,0 1,3 21,0 54 722
1985 = 100 T 1535 1114 95,8 131,0 190,3
Beschiftigte
in 1.000 63.780 43.640 18.760 913 -
in % 100,0 68,4 29,4 14 -
1985 = 100 114,8 114,4 110,0 177,6 -
Beschiiftigte
pro Unternehmen 8,0 418,0 11,2 22 -
1985 = 100 748 102,7 1143 137,5 -
Bruttoproduktionswert
in Mrd. Yuan 2.392,4 1.306,4 852,3 10,7 1183
in % 100,0 54,6 35,6 04 50
1985 = 100 246,2 207,3 273,4 3242 810,3
Bruttoproduktionswert
pro Unternehmen
in 1.000 Yuan 300,6 12.5134 5108 24,7 20,6
1985 = 100 160,4 186,1 285,5 2470 4292
Bruttoproduktionswert
pro Beschiftigten
in Yuan 375102 | 29.9358 45.431,8 11.719,6 -
1985 = 100 2145 181,3 2485 182,5 -

 Hierin sind auch die iibrigen Eigentumsformen, wie z.B. Joint Ventures und
verschiedene Mischformen enthalten.

b Wegen der geringen Zahl der Beschiftigten pro Unternehmen konnen diese
Indexzahlen relativ groBe Rundungsfehler enthalten. Thre Aussagefahigkeit sollte
deshalb nicht tiberschitzt werden.

Quelle: Miiller 1992, S. 55.
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Abb. 2: Index der Bruttoproduktion der Industrie in der VR China

Quelle: Eigene Darstellung nach Zahlen des Statistischen Jahrbuchs Chinas 1991, S. 55
sowie eigene Berechnungen.

VR China als relativ hoch einzuschitzen. Durch das Nebeneinander von Plan
und Markt infolge nichtkonsequenter Rahmenénderung ist eine ,,Unordnung
der Wirtschaft“ zu verzeichnen, die zu Reibungsverlusten fiihrt und die Fin-
dung von Gleichgewichtspreisen erschwert. Zugleich werden auch die den
Aufschwung tragenden Individual- und Kollektivunternehmen in ihrer Ent-
wicklung behindert, weil sie sich ihre Position auf den Mérkten erst suchen
miissen.

Die Bedingungen fiir opportunistisches Verhalten waren und sind in China
glinstig; im Zwischenbereich von Plan und Markt und durch Korruption lassen
sich Renten erzielen, die gesamtwirtschaftlich ineffizient sind. Alte Vertrags-
beziehungen, insbesondere zwischen Staat und Wirtschaft, ermoglichen auch
weiterhin rent-seeking-Aktivitdten.Solche gesamtwirtschaftlich ineffizienten
Institutionen weisen gerade im Zwischenbereich von Plan und Markt eine
Remanenz auf (vgl. z. B. Krug 1991, S. 48f.), die man nur durch das Bemiihen
von Funktiondren und Akteuren in den Unternehmen erkldren kann, die
durch das Plansystem bedingten materiellen Vorteile fiir sich zu bewahren.

Was die haufig mit Verlusten arbeitenden Staatsunternehmen anbelangt, in
denen immer noch etwa die Hilfte des Bruttoproduktionswertes erwirtschaf-
tet wird, ist das Privatisierungsproblem noch nicht gelost. Nach wie vor sind in
diesen i.d.R. sehr grofen Unternehmen die Entscheidungstrager vom Staat
abhingig. Sie verfolgen hiufig eigene Ziele, in denen sie von der Staats- und

10 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 223
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Parteibiirokratie unterstiitzt werden. Aus der Sicht der Property-Rights-Theo-
rie sind hier die Eigentumsrechte ,des Volkes*“ durch hohe Kosten ihrer
Wahrnehmung ,,verdiinnt“, so dal die Anreiz- und Kontrollwirkungen fiir
effizientes Wirtschaften nicht zum Tragen kommen. Dieser Effekt wird durch
einen noch nicht funktionsfahigen Kapitalmarkt verstarkt. Dasselbe Problem
gilt — wie die Erfahrungen im ehemaligen Jugoslawien zeigten — in etwas abge-
schwichter Form auch fiir die Kollektivunternehmen, die 1990 einen Anteil
von 35,6 % am Bruttoproduktionswert der chinesischen Industrie hatten (vgl.
Tabelle 3). In diesen Bereichen steht eine Umstrukturierung erst noch bevor
und auch sie diirfte mit groen Problemen verbunden sein.

Wie Ostdeutschland verdeutlicht auch das Beispiel China den Einfluf politi-
scher Entscheidungstrager auf den institutionellen Wandel. Die hier nach wie
vor dominierende kommunistische Staats- und Parteifithrung erwies sich im
Hinblick auf die 6konomische Liberalisierung zwar als experimentierfreudig.
Es gilt aber auch ein Verhalten, das North in Hinblick auf die Rolle des Staa-
tes fiir die Veranderung von Institutionen treffend wie folgt formulierte: ,,Der
Staat jedoch wird (. . .) effiziente Eigentumsrechte nur in dem AusmaR begiin-
stigen und spezifizieren, als sie mit den Wohlstandsmaximierungszielen derje-
nigen, die den Staat beherrschen, in Einklang stehen“ (North 1988, S.34).
Daraus folgt, da von den politischen und biirokratischen Entscheidungstra-
gern hinsichtlich der (aufgrund der Interdependenz der Ordnungen) unab-
dingbaren politischen Liberalisierung auch in Zukunft Widerstand zu erwar-
ten ist. Allerdings ist dieser Widerstand nicht unbegrenzt aufrecht zu halten.

Es 148t sich aus institutionalistischer Sicht somit feststellen, daf die bisher
recht ermutigenden Resultate der chinesischen Reform in Form von positiven
Wachstumsraten der Gesamtwirtschaft nicht iiber bisher ,,vertagte* Probleme
hinwegtduschen diirfen. Es kann aber auch nicht gesagt werden, da3 andere
Transformations- und Privatisierungsstrategien zu besseren Resultaten
gefiihrt hétten. So wiére beispielsweise der in Ostdeutschland beschrittene
Weg fiir die VR China sicher nicht gangbar gewesen.

E. Fazit

Die Ausfiihrungen haben u.E. gezeigt, dal der TK-Begriff und die sich
damit beschiftigenden Theorien zur Beschreibung und Erkldrung der Resul-
tate von Prozessen institutionellen Wandels herangezogen werden konnen.
Dies beruht vor allem auf der diesen Theorien zugrunde liegenden Annahme
unvollkommener Mirkte, die fiir die Transformationsproblematik hohe Rele-
vanz erlangt.

Innerhalb des TK-Ansatzes scheint eine Unterscheidung zwischen Anpas-
sungs- und Rahmenkosten zur Charakterisierung von Transformationsstrate-
gien besonders hilfreich, gestattet sie doch eine Erkldrung hoher individueller
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TK in der Transformationsphase und der daraus folgenden gesamtwirtschaft-
lichen Ineffizienzen.

Der Anspruch, mit Hilfe des TK-Ansatzes eine umfassende Erkldrung fiir
den Ablauf und die Bestimmungsfaktoren institutionellen Wandels geben zu
konnen, kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.
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Eigentum und Privatisierung aus systemtheoretischer Sicht.
Ein Beitrag zur Theorie der Transformation

Von Raimund Dietz, Wien

A. Von Planwirtschaft zua Marktwirtschaft oder
von Chaos zu Wirtschaft?

Beim Ubergang, so lautet die These dieses Aufsatzes, handelt es sich nicht
darum, eine Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft zu verwandeln oder Eigen-
tum des Staates in private Hénde zu transferieren, sondern um die Rekon-
struktion von Wirtschaft und Eigentum. Denn idealtypisch gesprochen ist eine
zentrale Planwirtschaft weder eine Wirtschaft, noch existieren dort klare
Eigentumsrechte. Das Problem ist deshalb nicht die Anderung der Wirt-
schaftsweise, sondern die Konstitution von Wirtschaft und Eigentum.

Bei dieser These handelt es sich um ein methodisches oder paradigmatisches
A-priori, das werttheoretisch nicht auf der neoklassischen Entscheidungs-
logik, sondern auf der Theorie kommunikativer Handlungen (Simmel 1907,
Dietz 1992a) fut. Danach wird die Theorie der Wirtschaft nicht auf der
Grenzrate der Substitution als analytischem Elementarteilchen aufgebaut,
sondern auf der Theorie des Tausches (exchange) als kommunikativer Hand-
lung. Dieser Theorieansatz impliziert z. B., dafl Wirtschaft sich nicht aus ,,rea-
len“ Kategorien konstruieren 146t, sondern tiber Geld als dem Medium wirt-
schaftlicher Kommunikation rekonstruiert werden miiite. Nur Geldwirtschaf-
ten sind Wirtschaftsgesellschaften. Realen Planwirtschaften (und anderen
unentwickelten Wirtschaften) wird die wirtschaftliche Dimension sozialen
Handelns zwar nicht in Abrede gestellt, aber die Auffassung vertreten, daf3 es
keinen Sinn macht, von Preisen jenseits von wirklichen Austauschbeziehun-
gen zu sprechen. Und daf nur in dem MaSe, in welchem das Medium Geld
gesellschaftsbildend ist, von Wirtschaftsgesellschaft gesprochen werden kann.

Diese These beruht auf einem nicht-neoklassischen (im Sinne 6konomischer
Standardtheorie) Theorieansatz (Dietz 1992a). In der Kritik an der Neoklas-
sik weif} er sich mit Buchanan einig, der der Neoklassik als Theorie der Allo-
kation abspricht, eine Theorie des Marktes zu sein. Er versteht sich als Beitrag
zu einer evolutiondren Theorie der Wirtschaft, und steht in der Tradition der
systemtheoretischen Forschung iiber autopoietische bzw. sich selbst organisie-
rende Systeme (G. Simmel, N. Luhmann, D. Baecker). In erkenntnistheoreti-
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scher Hinsicht lehnt sich die Arbeit an Auffassungen des radikalen Konstruk-
tivismus an (im Gegensatz zu ontologischer Philosophie).

B. Gegeniiberstellungen: neoklassische Standardtheorie
versus systemtheoretischer Ansatz

I. Wirtschaft und Markt oder Wirtschaft als Marktwirtschaft?

Die neoklassische Orthodoxie definiert Wirtschaft als Problem der Alloka-
tion von beschrankten Mitteln auf unendliche und miteinander konkurrie-
rende Bediirfnisse, d.h. als Giiterrelation: Priferenzen stehen Produktions-
techniken (Walras) gegeniiber, Angebot der Nachfrage (Marshall), Bedarf
einer verfiigbaren Menge (Menger). Mit dieser giiterwirtschaftlichen Sicht ist
die orthodoxe Wirtschaftstheorie reine Allokationslehre, d.h. pra-institutio-
nelle Theorie. Sie vertritt damit ein substantielles Rationalititskonzept, durch
welches Wirtschaft durch angeblich objektive Realitdten, wie Priferenzen,
Produktionsfunktionen, Ausstattungen bestimmt ist. Dieses Rationalitatskon-
zept (nach Buchanan: teleologisches Denken) préigte auch die Sozialismus-
position der Mainstream Economics, derzufolge der Markt ein Koordinations-
system ist, welches, im Prinzip zumindest, durch einen anderen Mechanismus,
sprich einen zentralen Planer oder die Regierung ersetzt werden koénnte.

Dagegen stelle ich die These, dal Wirtschaft an den Markt gebunden ist;
Wirtschaftswissenschaften haben daher den Markt zu ihrer Voraussetzung.
Der Markt ist nicht nur ein Entdeckungsverfahren fiir Informationen (Hayek
1945), sondern er generiert erst Informationen und die Sprache, in welcher
diese Informationen transportiert werden. Zentrale Planwirtschaften wéren
demzufolge keine Wirtschaften — und keine Systeme.

Die neoklassische und systemtheoretische Position beruht auf unterschied-
lichen werttheoretischen Konzepten: der Wert wird in der Grenznutzenlehre
durch den Beitrag eines Gutes (der letzt verwendeten Einheit) zur Befriedi-
gung des Bediirfnisses eines Subjekts definiert, was, wie Menger explizit
bemerkte (Menger 1871, S.80) ein systemunabhéngiger, d.h. pré-institutio-
neller Tatbestand ist. Die Systemtheorie stellt die Existenz des ,kalten Sterns*
der Knappheit (E. Schneider) zwar nicht in Abrede. Aber sie macht darauf
aufmerksam, daf dieser ,kalte Stern* auf unserer Erde nur sichtbar wird und
O6konomische Gestalt annimmt, wenn die Menschen sich iiber Vertrdge bzw.
Tauschhandlungen zueinander in Beziehung setzen. Anders formuliert: Knapp-
heit als virtuell existierende Subjekt-Objekt-Relation kann nur via Tausch-
handlungen als Subjekt-Subjekt-Relationen den Status einer 6konomischen
Kategorie erlangen. (Wenn von Tausch gesprochen wird, dann ist ,,exchange*
gemeint, also ,,Geschafte aller Art, nicht blo ,barter. Statt exchange kon-
nen wir auch von Vertrag oder von einer Operation des ,,do ut des“ sprechen.)
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Das ist der Kern der soziologisch (besser gesellschaftstheoretisch) fundierten
Werttheorie, deren Urheber G. Simmel (1907) ist.

Der neoklassisch-marginalistische Ansatz und die Simmelsche Wertlehre
stehen fiir zwei unterschiedliche Paradigmen: fiir das naturalwirtschaftliche
Paradigma, das Wirtschaft aus der Zweck-Mittel-Dimension, d. h. grenznutzen-
theoretisch rekonstruiert, und fiir das kommunikationstheoretische Paradigma,
das Wirtschaft aus dem gesellschaftlichen Nexus ableitet. Wéahrend ersteres
fiir eine Theorie der Allokation in einem Giiterraum, der als objektiv vorhan-
den vorausgesetzt wird, steht, zielt das letztere auf eine Theorie des Wirtschafts-
systems, welches sich (primir) aus spontanem Kommunikationshandeln der
Individuen ergibt. Simmel ist kein Gegner der Grenznutzenlehre als Lehre
vom Preis, aber gibt dieser durch seine ,,Preisbildungslehre* und Geldtheorie
eine ,Hiille“, innerhalb deren neoklassische Partialanalysen brauchbare Aus-
sagen produzieren konnen. Ohne diese , Hiille* degradiert die Grenznutzen-
lehre die Nationalokonomie zu einer naturalistischen Theorie der Wirtschaft,
in welchem weder das Subjekt noch Medien ihrer Kommunikation Platz haben.
Das kommunikationstheoretische Paradigma baut — wie schon gesagt —, im
Unterschied zum naturalwirtschaftlichen Paradigma, nicht auf der Rate der
Substitution als wichtigstem analytischen Elementarteilchen auf, sondern auf
dem Tausch (im Sinne von exchange oder Vertrdgen) als kommunikativer
Handlung. Der Tausch erschlieft erst — durch das von ihm generierte Medium
Geld - den Wirtschaftsraum, generiert also die Objektivitdt, welche das giiter-
wirtschaftliche Paradigma als gegeben voraussetzt. Damit rekonstruieren wir
Wirtschaft im Unterschied zur neoklassischen Orthodoxie nicht von auflen
nach innen, also von objektiven Gegebenheiten zu einem Gleichgewicht, son-
dern von innen nach auflen, also von der Tauschhandlung, iiber die Logik des
Geldes zur Theorie einer Geldwirtschaft.

Ohne Tausch gibt es keine Wirtschaft. D.h. Wirtschaften sind immer Ver-
kehrswirtschaften, und Planwirtschaften in diesem Sinne gar keine Wirt-
schaften.

II. Die Rolle des Eigentums

Alchian (1987) definiert Eigentum durch zwei Eigenschaften: durch Aus-
schlieBlichkeit und VerduBerbarkeit. AusschliefSlichkeit bedeutet: Das, was
der eine hat, kann nicht gleichzeitig ein anderer fiir sich in Anspruch nehmen,
ohne dessen Einverstidndnis einzuholen. Die Norm der AusschlieBlichkeit ist
mit der Revierfunktion vergleichbar: Reviere werden notfalls durch Kampf
gesichert. Das ist sozusagen die urspriingliche und bis heute giiltige Funktion
des Eigentums. Auf die Beachtung des Gebotes: ,Betreten verboten!* beste-
hen nicht nur Privatpersonen, sondern auch Staaten. (Kommunistische
Regime haben ihre Reviere durch Stacheldraht markiert.) Die Abschaffung
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der Reviere, so die gingige Interpretation der Funktion von Eigentum, wiirde
das Individuum moralisch iiberfordern und sei deshalb effizienzmindernd.
Eigentum ist, zweitens, durch die Eigenschaft der VerduBerbarkeit beschrie-
ben. Dabei wird Verdauflerbarkeit als erweitertes Recht auf die Sache definiert.
Wir diirfen die Sache nicht nur nutzen (usus fructus), sondern auch verkaufen
(abusus fructus). So gesehen, befinden wir uns aber noch immer im Denkge-
baude der Neoklassik: Die Giiter sind knapp, die Preise daher positiv, so daf3
ein Abstecken von Revieren notig ist. Ein Beispiel fiir dieses Denkmodell ist
die katasterhafte Aufteilung von Grund und Boden.

Modernes Eigentum sichert aber nicht nur Reviere, sondern die , Autono-
mie“ des wirtschaftlichen Subjekts. Diese Funktion hat Eigentum aber nur,
weil und sofern Menschen iiber Tausche in Verbindung zueinander stehen.
Die Autonomie des wirtschaftenden Subjekts ergibt sich aber nicht aus der
Tatsache, dafl der Anspruch auf VerduBerbarkeit das Recht des Individuums
an der Sache erweitert (VerduBerungsrecht), sondern weil Tausch Kommuni-
kation, also ein intersubjektives Verhéltnis ist. Nur durch Tausch erlangt das
Subjekt Autonomie, obwohl es durch ihn zugleich von seiner sozialen Umwelt
abhingig wird (Dietz 1992a).

Der Tausch macht das Paradoxon der modernen Gesellschaft moglich: die
Gleichzeitigkeit von Freiheit und Vergesellschaftung. In der neoklassischen
Welt erscheint die Welt als ,,weggegeben® (Simmel 1907). In einer Welt, in
der getauscht wird, ist das nicht der Fall, denn durch Kooperation finden sich
immer neue Moglichkeiten — unter anderem deshalb, weil sich Bediirfnisse
erst im Tausch formieren (Buchanan 1979, S. 87). Die Welt ist offen. Konkur-
renz um Reviere wire personlich. In einer modernen Wirtschaft ist Konkur-
renz um Marktanteile entpersonlicht, weil interaktionsfrei (Luhmann 1988).
Der Tausch zivilisiert (Simmel 1907, Dietz 1992a).

Da die Standardtheorie von Wirtschaft unabhingig von Markt spricht, kann
folglich auch der Eigentumsbegriff keinen hohen Stellenwert besitzen. Man
hitte sich, wie Demsetz (1988b, S. 12f.) referiert, zwar mit dem Eigentumsbe-
griff beschiftigt, aber er sei in keiner Weise integriert. Vieles, woriiber in den
Wirtschaftswissenschaften geschrieben wiirde, bezoge sich auf Eigentum
(Theorie der Firma, principal agent-Probleme, Transaktionskostenanalyse
etc.), aber Eigentum sei selten explizit ihr Thema. Anders in der Systemtheo-
rie: Dort nimmt der Eigentumsbegriff, wie wir noch sehen werden, einen zen-
tralen Platz ein.

Was vor allem auffillt, ist die unterschiedliche Behandlung der Subjekt-
Objekt-Problematik in den beiden Denkansétzen. Die neoklassische Standard-
theorie beginnt ihre Analyse mit der Annahme der Existenz und der klaren
Trennung von Subjekt und Objekt. Das Individuum (wirtschaftliches Subjekt)
wird als existent und gegeben vorausgesetzt und gilt durch seine Priferenzsets
hinreichend beschrieben. Es steht einer ebenfalls als gegeben angenommenen
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Umgebung gegeniiber. Diese Ausgangsannahmen sind duf3erst problematisch.
Trotz der stindigen Betonung des Subjekts oder Individuums steht es in der
Neoklassik mit ihm nicht zum Besten. Es darf nicht als echtes Subjekt agieren.

(a) Die neoklassische Priferenztheorie untersagt ihm die Reflexion iiber
seine Bediirfnisse. Der Satz etwa: ,,Ich hasse mein Bediirfnis zu rauchen®,
ist etwa mit der Forderung nach Transitivitit nicht vereinbar (Otsch 1990).
Seine Rolle begrenzt sich in der Standardtheorie daher auf die Funktion,
Priferenzen zu besitzen. Aber auch Ratten haben, wie nachgewiesen
wurde, eine Art Nachfragefunktion (Buchanan 1987).

(b) Der Auktionator (sprich: die Gleichgewichtskonstruktion) verbietet zu
handeln, bevor das Gleichgewicht gefunden ist (Fisher 1984).

Die Neoklassik ist daher nicht eine Theorie, die das Verhalten menschlicher
(unternehmerischer!) Subjekte (Streissler 1980, Kirzner 1992) erfaf3t, sondern
Naturalwirtschaftslehre (Dietz 1992 a). Fiir eine Theorie der modernen Firma
erweist sich die Annahme existierender Subjekte aber als Fallstrick. Denn Fir-
men koénnen weder einfach als Subjekte vorausgesetzt werden noch in Sub-
jekte (bzw. in ein Netz von Vertridgen zwischen Subjekten) aufgelost werden.
In einer modernen Wirtschaft stellt sich die Frage: wie ist es moglich, da eine
Firma ein Quasi-Subjekt ist, obgleich sie aus einem Biindel von Vertrégen
besteht?

Noch problematischer ist, daf3 die neoklassische Standardtheorie Umgebun-
gen als vorhanden annimmt. Wer kreiert diese? Wie werden z. B. Preise gebil-
det? Darauf gibt die Standardtheorie keine Antwort. Nicht nur, daf die Frage
nach der Bildung von Umgebungen relativ selten gestellt wird; die neoklassi-
sche Wohlfahrtstheorie behauptet sogar, da3 parametrische Preise, d.h. feste
Umgebungen, Voraussetzung fiir effiziente Losungen des Allokationspro-
blems seien.

Wihrend die Neoklassik durch die Konstruktion ihrer Theorie den Eigen-
tumsbegriff an den Rand dréngt, steht dieser geradezu im Zentrum der
Systemtheorie. Man konnte sagen: die Bedeutung, die der Begriff der Masse
fiir die Physik hat, hat der Begriff des Eigentums in der Theorie der Wirtschaft
als Systemtheorie. Die Systemtheorie baut ndmlich auf der Differenz (d.h.
dem Unterscheidungskriterium) von System und Umwelt auf, wobei sie
betont, daB Systeme diese Differenz selbst erzeugen. Nur indem sie ,,Gren-
zen* generieren, die System und Umwelt unterscheiden, erhohen sie die Lei-
stungsfihigkeit der Systeme, die nach Luhmann (1984) dadurch definiert
wird, ,,Komplexitat zu reduzieren, um neue Komplexitdt aufzubauen“. Ein
Beispiel ist die Entstehung von organischem Leben durch Zellbildung. Zellen
sind durch Membrane von ihrer Umwelt unterscheidbare Einheiten. Damit
sind sie zugleich geschlossene und offene Systeme. Als geschlossene Systeme
haben sie eine Identitdt, die durch ihre interne Operationsweise definiert ist.
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Sie sind offen, indem sie auf ihre Umwelt reagieren, von dort Inputs beziehen
bzw. Outputs abgeben, usw. Die Eigenstdndigkeit der Zellen macht Leben
moglich.

Daf} was das Membran fiir die Zelle ist, ist das Eigentum fiir die Wirtschaft.
Es sichert die Identitit bzw. Autonomie des wirtschaftenden Subjekts und
ermoglicht daher authentische Kommunikation, die zumindest die Moglichkeit
voraussetzt, ,nein“ sagen zu konnen. Die Begriffe Identitdt, Authentizitit,
Autonomie sind fiir die Neoklassik, wie iiberhaupt im mechanistischen Welt-
bild, Un-Begriffe (vgl. hierzu Varela 1985; Forster 1985; Watzlawik 1985). Ich
meine, daf3 erst im Kontext einer evolutiondren Systemtheorie die eigentliche
Bedeutung von Eigentum sichtbar gemacht werden kann. Wenn Vertreter der
Osterreichischen Schule oder der Constitutional Economics um Buchanan auf
die Bedeutung von Privateigentum verweisen, haben sie offenbar die identifi-
kationsstiftende und damit die Leistungsfahigkeit des Systems steigernde
Funktion des Eigentums im Auge. Oft wird Eigentum mit dem ideologischen
Unterton eingefordert, sie sei Garant von Freiheit (Freiheit nur des Eigentii-
mers?), aber Freiheit 148t sich durchaus auch funktional-evolutionér deuten:
als notwendige Identitdtsgewinnung von Subsystemen zwecks Steigerung der
Komplexitdt des Gesamtsystems Wirtschaft. (Die relative Autonomie der
sowjetischen Betriebe war funktional bedingt! Und die allméhliche Auflosung
der Planwirtschaft funktional vorgezeichnet. Siehe dazu Dietz 1990.) In evolu-
tiondrer (und historischer) Hinsicht zeigt sich, da3 klare Eigentumsgrenzen
und eine Tiefenschichtung der Eigentumsstrukturen (siche hierzu weiter
unten) umso wichtiger werden, je arbeitsteiliger die Wirtschaft strukturiert ist
(Demsetz 1988b, S.24). Das Paradoxon von Entwicklung lautet also: je kom-
plexer die Welt, desto autonomer miissen ihre Teile sein.

Entsprechend den verschiedenen Konstruktionsprinzipien deuten die Para-
digmen auch die Wirkungen des Eigentums verschieden: Die Neoklassik ana-
lysiert die Funktion von Privateigentum im Rahmen eines mechanischen
Modells analog zum Reiz-Reaktionsschema: Hier Reiz, dort Reaktion; hier
O6konomischer Hebel (wie man in der DDR durchaus in neoklassischer Manier
zu sagen pflegte), dort Wirkung. In diesem Kontext haben Eigentumsrechte
EinfluB auf Input-Output-Relationen. Nichts gegen diese Sichtweise! Aber sie
verstellt die Einsicht auf die Bedeutung von (Privat-)Eigentum, weil sie vor-
aussetzen muf3, was sie erkldren sollte, namlich die Input-Output-Relationen.
Die Funktion von autonomen Subjekten in einem komplexen Organismus
besteht darin, Input-Output-Relationen zu identifizieren und neue einzu-
richten.
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III. Dezentralisierung versus polyzentrische Gesellschaft

Die Funktion der Dezentralisierung von Entscheidungsbefugnissen wird
oder wurde von der Neoklassik unter dem Aspekt der Informationsiiberla-
stung der Zentrale behandelt. Die These von der Informationsiiberlastung der
Zentrale kann bestenfalls eine Reform einer zentralen Planwirtschaft nicht
aber eine Theorie der liberalen Gesellschaft begriinden: Denn danach wiirde
nur dezentralisiert werden, wenn ihre Informationskapazititen iiberlastet
sind. Die Systemtheorie hingegen fordert eine polyzentrische Gesellschaft
(nicht nur mit demokratiepolischer Begriindung), sondern weil nur eine poly-
zentristische Gesellschaft (Wirtschaft) autonomer Subjekte Gesellschaft (Wirt-
schaft) konstituiert.

Die subjektive Werttheorie hat der kollektivistischen Doktrin der zentralen
Planwirtschaft eher Vorschub geleistet als diesem intellektuellen Widerstand
geboten (Dietz 1992a, S.40f. und 115f.). Die Sozialismusdebatte beweist die
Anfilligkeit der Neoklassik fiir zentralistische Losungen. Erst als in dieser
Debatte die kollektivistischen Implikationen der Walrasianischen Schule deut-
lich wurden — bis gegen Ende der zwanziger Jahre wuBte sich die Osterreichi-
sche Schule mit der Walrasianischen Tradition durchaus eins — wurden den
Osterreichern, wie Kirzner (1992, S.110) sich ausdriickt, die ,,Augen geoff-
net“, und wurden die ,,Osterreicher veranlafit, sich auf die Suche nach der
Funktion des Marktes in einer wirklichen Marktwirtschaft zu begeben.

IV. Philosophie: Ontologische Philosophie versus
(radikaler) Konstruktivismus

Trotz der von Neoklassikern an der Neoklassik vorgebrachten Fundamen-
talkritik (Hahn 1982, Kirman 1987, Morgenstern 1972, Streissler 1980) halt die
Neoklassik an ihrer Denkweise fest. Das 1d8t auf tiefverwurzelte Denkge-
wohnheiten schlieBen. Man hat diese schon oft mit dem naturwissenschaftlich
mechanischen Weltbild in Verbindung gebracht (P. A. Samuelson in affirmati-
ver Weise. Dazu Ingrao / Israel 1985) und gefordert, dieses durch einen evolu-
tiondr orientierten Denkansatz abzulosen. Wenn das bisher nicht gelungen ist,
kann das nur an der Art liegen, in der wir gewohnt sind, die ,,Welt“ zu kon-
struieren, und von der wir nicht ablassen konnen, es so zu tun, weil wir glau-
ben, es so tun zu miissen.

Unsere wissenschaftlichen Ansdtze sind im wesentlichen durch die Tradi-
tion der ontologischen Philosophie gepragt (Glasersfeld 1985). Diese behaup-
tet, Aufgabe der Wissenschaft sei das Erkennen der objektiv gegebenen Welt,
und das Kriterium fiir Erkennen die Wahrheit. Wahr sei eine Erkenntnis
dann, wenn sie der unabhingig existierenden Wirklichkeit entspricht (im
Sinne einer Abbildung). Diese das abendldndische Denken durchaus beherr-
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schende Tradition wird vom ,,(radikalen) Konstruktivismus“, deren Vorldufer
die (griechischen) Skeptiker sind, herausgefordert. Dieser bezweifelt die Mog-
lichkeit einer wahren Erkenntnis und reduziert ihren Anspruch auf Zweckma-
Bigkeit. Die Erkenntnis sei zweckmifig, wenn sie passe. Wir konnten — so die
Konstruktivisten — Realitdten nicht im ontologischen Sinne erkennen, sondern
(re-) konstruierten uns die Welt so, daf wir in ihr und mit ihr leben kénnten
(Forster 1985). Das hat weitreichende Implikationen:

1. Mit dieser skeptischen Grundhaltung gegeniiber der Moglichkeit, Realitat
zu erkennen, verlagert der Konstruktivismus sein wissenschaftliches Inter-
esse vom ,,Sein“ auf die Perzeption, vom ,,Was“ des Erkennens auf das
»Wie“ des Erkennens. Mit einer Verschiebung vom ,,Was* auf das ,,Wie“
wird der Proze3 des Erkennens selbst Gegenstand der Wissenschaft. Denn
Erkennen sei, so die (radikalen) Konstruktivisten, kein Abbilden von Rea-
litdt oder auch nur eine Annédherung an diese, sondern ein aktives (Re-)
Konstruieren von Realitédt. Eine solche Verschiebung der Perspektive for-
dert z. B. Simon (1978) fiir die Wirtschaftswissenschaften, wenn er beklagt,
daB das ,,Was*“ einer optimalen Allokation bisher im Vordergrund der For-
schung gestanden hétte, und die Analyse des viel interessanteren ,,Wie*“
der Entscheidungs- und Lernprozesse entschieden zu kurz gekommen
wire. Eine solche Verschiebung ist in der Tat auch notwendig, wenn man
von einer Theorie des Gleichgewichts zu einer Theorie der ,,Unternehmer-
wirtschaft“ (Streissler 1980; Kirzner 1992) kommen will.

2. Es gibt Lebenswirklichkeiten (Realitdten), die zuldnglich nur begriffen
werden konnen, wenn wir sie als Organisationsprozef3 des Wissens selbst
studieren. Dazu gehoren alle sich selbst organisierenden Systeme (bzw. sol-
che, von denen wir annehmen, dafl sie solche sind), das ist etwa der
lebende Organismus (dazu: Maturana / Varela 1984) oder die Gesellschaft
und Wirtschaft (dazu: Simmel 1907, Luhmann 1984). In diesen Lebens-
wirklichkeiten hat es iiberhaupt keinen Sinn, ontische Realitdten abbilden
zu wollen, weil diese ,,Realitdten sich als Selbstorganisation von Wissen
konstituieren. Buchanan scheint ganz in diesem Sinne, d.h. im Geiste des
radikalen Konstruktivismus zu argumentieren, wenn er in Abrede stellt,
daB3 der Versuch der Beantwortung der Frage nach dem ,,Was* (= der opti-
malen Allokation der Ressourcen fiir die gesamte Wirtschaft) ein wissen-
schaftlich sinnvolles Unterfangen darstellen konne. Buchanan hilt die
Frage nach dem ,,Was* deshalb fiir sinnlos, weil sie gar nicht unabhingig
von der Frage nach dem ,,Wie“ beantwortet werden konne. Statt sich der
vergeblichen Miihe zu unterwerfen, ,,patterns of outcome* vorauszusagen,
sollten sich die Wirtschaftswissenschaften daher um die Analyse der ,,pat-
terns of rules* bemiithen (Buchanan 1991, S.40). Statt einer Theorie der
Allokation fordert Buchanan deshalb eine Theorie des ,,exchange“ ein.
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Dal die neoklassische Orthodoxie ontologischen und nicht konstruktivisti-
schen Erkenntnisprinzipien folgt, 148t sich an der Stellung des Marktes in der
Wirtschaftstheorie nachweisen. Genau in dem Sinne ndmlich, in dem es fiir
den ontologischen Philosophen (= metaphysischen Realisten) Realitdt jen-
seits des Erkenntnisprozesses gibt, gibt es fiir den orthodoxen Neoklassiker
Wirtschaft jenseits des Marktes. Denn Wirtschaft konstituiert sich fiir ihn
durch die ,,objective realities*: das sind Technologie, Bediirfnisse und Aus-
stattungen. Interessant ist zu sehen, wie dhnlich der traditionelle Denkansatz
die Funktion des Erkennens und die Funktion des Marktes ,,modelliert“. Fiir
den Ontologen (metaphysischen Realisten) ist Erkenntnis ein Abbildungspro-
zef} oder Anndherungsprozef3 an die absolute Wirklichkeit. Das Kriterium
dieses Anndherungsprozesses ist Wahrheit. Fiir den Neoklassiker (und Klassi-
ker) ist der Markt ein clearing Mechanismus, der eine pra-existierende Oko-
nomie womdglich friktionsfrei zu allozieren hat. Wahrend also der Ontologe
den Erkenntnisprozef auf seine Funktion einer Abbildung oder Anndherung
an Realitit reduziert, reduziert der Okonom den Markt auf die Funktion der
unsichtbaren Hand fiir den ontologisch (substantiell) vorgefafiten Gleichge-
wichtsbegriff. Erkenntnisfehler des Wissenschaftlers entsprechen market fail-
ures in der Wirtschaft. Erkenntisfehler sind Abweichungen von der Realitit,
market failures Abweichungen vom optimalen Zustand.

Wihrend die meisten meinen, Wissen sei nur dann Wissen, wenn es die
Welt erkennt, wie sie ist, bezweifelt der Konstruktivist, daB wir die Welt als
solche erkennen konnen. Er gibt dem Denken den Primat und beruft sich auf
Kant, demzufolge ,Der Verstand ... seine Gesetze nicht aus der Natur
[schopfe], sondern sie ihr vor[schreibe] (Glasersfeld 1985, S.19). Ontologi-
sches Denken leitet Wirtschaft aus den ,,objective facts“ ab, der Markt ist akzi-
dentiell — er stort sogar; konstruktivistisches Denken gibt ihm die kategoriale
Stellung eines Generators von Wirtschaft. Jenseits von Markt, der aus Tausch-
operationen besteht, mag es zwar Knappheit geben, aber sie ist 6konomisch
irrelevant. Nur durch die Tauschoperation konstruiert sich Wirtschaft — auf3er-
halb dieser gibt es keine Wirtschaft (siehe Abschnitt B.1.).

Es liegt auf der Hand, daB diese ,,Konstrukte“ nicht nur von akademischem
Interesse sind, sondern praktische Konsequenzen haben, insbesondere fiir die
Theorie der Transformation. Aus ontologischer Perspektive existiert Wirt-
schaft (im Prinzip) pré-institutionell. Der Markt wird daher als ein im Prinzip
durch einen anderen auswechselbarer Allokationsmechanismus konzipiert.
Umgekehrt kann ein anderer gegen den Markt ausgetauscht werden. Weder
wird aus ontologischer Perspektive (naturalwirtschaftliches Paradigma) der
Zerfall des Kommunismus, noch die Schwierigkeiten der Rekonstruktion der
Marktwirtschaften verstdndlich. Unbegriffe wie ,Einfithrung der Marktwirt-
schaft” tauchen auf - als ob der Markt in eine bestehende Wirtschaft einge-
fithrt werden konne! Oder die Vorstellung kommt auf, vorhandenes Eigentum
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an Dingen konne einfach iibertragen werden — als ob die Welt der Wirtschaft
aus Dingen und nicht aus Werten bestiinde! Nachdem die Marktwirtschaft zur
iiberlegeneren Wirtschaftsordnung postuliert wurde, glaubte man, die ,,Ein-
fithrung des Marktmechanismus miisse die ehemalig sozialistischen Wirt-
schaften aus ihrer Lethargie herausreilen. Beruhen nicht die aberwitzig opti-
mistischen Erwartungen eines raschen und relativ friktionsfreien Ubergangs
(dazu kritisch Etzioni 1992) auf diesen ontologischen (substantiellen) Kon-
struktionen von Wirtschaft und Markt? Mehr noch: Zwingt diese ontologische
Perspektive nicht sogar zu jenem exzessiven Optimismus, der nur durch
schmerzhafte Erfahrungen korrigierbar ist?

Der Konstruktivismus erlaubt eine andere Perspektive. Fiir ihn ist Wirt-
schaft nicht in seinen materiellen Voraussetzungen pré-existent, sondern wird
erst durch kommunikatives Handeln generiert — ganz so, wie der Mensch die
Welt durch seine Verstandesarbeit rekonstruieren muf3. Nichts ist von vorn-
herein gegeben, der Markt generiert die Wirtschaft. Er baut sich von unten
nach oben auf, wobei dieser Vorgang nur ablduft, wenn gewisse Bedingungen
gegeben sind.

V. Die Sozialismusdebatte: Kollektiv- versus Privateigentum

Der marxistisch inspirierte Sozialismus vertrat die These, daf3 der Kapitalis-
mus durch den Widerspruch von vergesellschafteter Produktion (nationaler
und internationaler Arbeitsteilung) und Privateigentum gekennzeichnet und
daher zum Untergang verurteilt sei. Daher miisse die verderbte Welt durch
die Aufhebung des Privateigentums gerettet werden. Dieses Verdikt traf die
Wirtschaftswissenschaft an ihrem ontologischen Standbein. Das Argument
gegen den Angriff des Marxismus hétte lauten miissen: Durch die Vernich-
tung von Wertform und Privateigentum wiirde Wirtschaft selbst unmoglich
werden. Zu einer solchen Aussage ,,verstieg® sich nur Mises (1920), der sich in
akademischen Kreisen aber nicht Gehor verschaffen konnte. Das ist auch
nicht verwunderlich, weil eine solche Aussage auf der Basis der Grenznutzen-
schule, der Mises anhing, auch nicht geleistet werden konnte (Dietz 1992a).
Denn ein solches Argument verbietet sich einer Wirtschaftswissenschaft, die
der ontologischen Tradition verpflichtet ist und Wirtschaft jenseits des Mark-
tes (Tauschkommunikation) definiert.

Man kann die marxistische Kritik an der kapitalistischen Wirtschaft als
Attacke gegen die zivile Gesellschaft (Wertform, Privateigentum, .. .) inter-
pretieren, die aus einem ontologischen Blickwinkel erfolgt. Diese Attacke
holt ihre StoBkraft aus der Vorstellung, es gibe einen substantiellen Zustand
der Vernunft, der unabhéngig vom Handeln der Individuen, also auch unab-
hingig von der Wertform, existiere. Marx sah zwar in der Wertform den Tré-
ger der spezifischen Rationalitdt des Kapitalismus (was ihn gegeniiber der
Neoklassik auszeichnet), aber er attackierte diese Wertform aus der Perspek-
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tive substantiell gedachter Rationalitét, fiir die Marx den Begriff des Wertge-
setzes bzw. das sog. Gesetz der Okonomie der Zeit begrifflich einsetzte (zur
substantiellen Fassung des Wertgesetzes sieche den Brief von K. Marx an
Kugelmann in Engels | Marx 1954, S. 1841.). Diese Idee von einem Ideal- oder
Gleichgewichtszustand galt Marx als Blaupause, gegen welche er die reale
kapitalistische Wirtschaft hielt. Wenn man diesen Gedankengang mit der ana-
lytischen Brille eines Konstruktivisten nachvollzieht, siecht man folgendes:
Marx konstruierte sich sein Bild vom Kapitalismus, indem er als Referenz-
punkt (= erkenntnisbildende Differenz) den Idealzustand unmittelbar verge-
sellschafteter Menschen (=Kommunismus) setzte. Die Raffinesse seiner
Theorie bestand in der Behauptung, daf3 der Widerspruch von Realebene und
hypothetischer Norm (erkenntnisbildende Differenz) mit historischer Not-
wendigkeit diese selbst (die hypothetische Norm) — den Kommunismus - her-
beifiihren wiirde. Dort wiirde diese — substantiell gedachte — Vernunft als Ver-
nunft der assoziierten und unmittelbar vergesellschafteten Produzenten einge-
1ost werden. Es ist klar: hitte sich Marx eine andere erkenntnisbildende Diffe-
renz (Norm) gewdhlt (!), hitte er einen anderen Begriff von Kapitalismus
gewonnen.

Dieses idealistische Konzept von Marx hat seine Parallele im neoklassischen
Konzept des Allgemeinen Gleichgewichts — mit dem Unterschied freilich, daf3
dieses auf jeden historischen Optimismus und damit auf jeden revolutiondren
Anspruch verzichtet. Der reale Markt wird an der Norm des Walrasianischen
Konzepts gemessen — und Abweichungen als market failures deklariert. Auch
hier droht im Hintergrund der benevolente Diktator. Nur die Entdeckung,
daf} government failures noch grofer als market failures sein konnen, kann die
neoklassische Orthodoxie von der Forderung abhalten, den Markt zu beseiti-
gen. Nicht zu Unrecht schreibt Hahn den Okonomen daher ins Stammbuch:
,»When policy conclusions are drawn from such models, it is time to reach for
one’s gun“ (Hahn 1982, S.29). In diesem Sinne hilt der Marxismus der Klas-
sik/Neoklassik nur den Spiegel ihrer ungelosten theoretischen Probleme vor.

C. Eigentum und Wirtschaftsgesellschaft

I. Der kreative Zirkel oder das Eschersche Syndrom

Fragen nach dem Funktionieren, Entstehen und Transformieren von Syste-
men verlangen nach einer systemtheoretischen Methode. Als Systemtheoreti-
ker konnen wir es uns nicht leisten, von Subjekten und deren Umgebungen
auszugehen, wie es die Neoklassik tut, denn weder Subjekt noch Objekt sind
von vornherein vorhanden, sondern sind Erzeugnisse einer Unterscheidung,
die das System selbst trifft. Das ist im Erkenntnisprozef so, in welchem das
Subjekt, indem es eine Umgebung konstruiert, sich von dieser als Subjekt
absetzt. Und das ist so in der Wirtschaft, in welcher das wirtschaftende Sub-

11 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 223
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jekt erst als solches existiert, weil es sich durch Tauschkommunikation eine
wirtschaftliche Umgebung schafft, von der es sich als a) als Subjekt abheben
kann (z.B. Grund und Boden werden zu Sachen), und b) in der es dank Geld
hinreichend viele Handlungsalternativen gibt, die es praktisch erst zum wirt-
schaftenden Subjekt machen. Beide, Subjekte und deren Umgebungen sind
nicht gegeben, sondern Elemente, die die Marktwirtschaft generiert. Es sind,
wie Hayek es ausdriickt, Gebilde einer ,extended order” (Hayek 1988),
Formelemente, welche der Wirtschaftsgesellschaft Struktur geben, ohne wel-
che Wirtschaft im gesellschaftlich relevanten Sinne gar nicht existiert.

Freilich gibt es natiirliche Subjekte (Individuen) mit natiirlichen (oder
irgendwie gegebenen) Bediirfnissen, die auf konkrete Objekte bezogen sind.
Aber diese natiirlichen Elemente sind ja nicht das, was Wirtschaften als
moderne Wirtschaften kennzeichnen. Die ,extended order* einer modernen
Wirtschaftsgesellschaft besteht aus artifiziellen Konstrukten: den Firmen und
ihren Umgebungen.

Als Okonomen neigen wir noch immer dazu, Wirtschaft aus einer natura-
listischen Perspektive wahrzunehmen: Hier sind die Individuen, dort die Pro-
duktionsmittel. Aus einer solchen Perspektive stellt sich die Privatisierung als
Ubergabe der Produktionsmittel vom Staat an natiirliche Individuen dar. Aus
der Perspektive der modernen Gesellschaft als einer ,.extended order“ sind
solche naturalistischen Zuordnungen unmoglich, weil beide, Subjekte und
Objekte (oder Subjekte und ihre Umgebungen) sich , gegenseitig ihre Entste-
hungsbedingungen fest[legen]“. Das eine ist ohne das andere unmdoglich, und
das eine entsteht erst durch das andere.

Dieses ,sie legen gegenseitig ihre Entstehungsbedingungen fest“, ist ein
evolutiondres Muster, welches fiir alle sich selbst organisierenden Systeme
zutrifft. Der Biologe F. Varela hat dieses Muster als kreativen Zirkel bezeich-
net, und diesen durch die Verwendung einer Radierung von Escher anschau-
lich gemacht: ,In der Radierung von Escher*, so Varela, ,,sehen wir, daf} die
beiden Hénde sich gegenseitig zeichnen. Das heif3t: sie legen gegenseitig ihre
Entstehungsbedingungen fest. Sie ziehen sich selbst mit eigenen Mitteln aus
der Radierung heraus und bilden eine eigene Entitt. . .. Ihre Operation (das
gegenseitige Zeichnen) legt die Bedingungen fest, unter denen sie unterschie-
den werden konnen, hebt sie von einem Hintergrund ab.*

Dieses evolutiondre Muster treffen wir nicht nur in der Biologie, sondern
auch in der Wirtschaft an. Es 148t sich folgendermaflen interpretieren:

Autonomes Subjekt Umgebung
(Firma) > (Markt)

T

Tausch
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Abb. 1: Radierung von Escher

Quelle: Varela (1985).

Das, was in der Zeichnung Eschers das Papier ist, ist die amorphe Masse (in
unserem Falle: die etatistische Wirtschaft), aus der sich die ,,extended order*
einer Geldwirtschaft erst herausheben muf3. Die Operation, die in Eschers
Radierung das Zeichnen ist, ist in der Wirtschaft der Tausch (Simmel 1907,
Dietz 1992a). Der Tausch generiert die Autonomie des wirtschaftenden Sub-
jekts und zugleich die Mérkte als seine Umwelt. Die Autonomie des Subjekts
und die Umwelt des Marktes bedingen sich gegenseitig. Das eine ist ohne das
andere nicht moglich. (Das ist, empirisch gesehen, freilich eine theoretische
Ubertreibung. Denn es gibt immer natiirliche Subjekte, von denen aus der
Markt ,gestartet werden kann. Denn das natiirliche Individuum hat als sol-
ches Identitdt. Aber es kann und wird nur in einer Marktwirtschaft als wirt-
schaftlich autonomes Subjekt auftreten.)

II. Soft Budget Constraints und Shortages

Die These vom Tausch als dem ordnungsbildenden Element der Wirtschaft
bestétigt sich e contrario: Beseitigt man den Tausch, verliert das 6konomische
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Subjekt seine Autonomie, gleichzeitig verschwindet der Markt: Preise verlie-
ren ihre Signalfunktion; das Medium Geld wird passiviert; Wirtschaft als
System (nicht als Aufgabe) 16st sich auf. Es sind dies die Phinomene, die
Kornai mit den Begriffen Soft Budget Constraints und Shortages beschreibt
oder umschreibt. Shortages kénnen als Schwiche des Mediums Geld gedeutet
werden, denn shortages treten immer dann auf, wenn Geld nicht oder nur sehr
schwer (also mit relativ zu anderem (wirklichem) Geld hohen Transaktions-
kosten) kauft. Dann greift die reale Schranke (constraint) vor der monetéren,
sofern diese iiberhaupt greift. Es herrscht folglich in der Tendenz Uberbe-
schéftigung, denn alle Wirtschaftssubjekte miissen nach Ressourcen saugen:
Man tiiberlebt nur mit grolen Vorridten und wenn man materielle Anspriiche,
die von auf3en gestellt werden, abwehrt. Umgekehrt sind Geldwirtschaften der
Tendenz nach UberschuBwirtschaften (slack economies), weil Geld jederzeit
den Zugriff auf Ressourcen ermdglicht, so dal man auf deren Horten verzich-
ten kann. So greift die (kiinstlich = kulturelle) monetére Schranke in der Ten-
denz vor der naturalen. Freilich reflektieren slacks nicht Funktionsstérungen
der Marktwirtschaft, sondern sind Vorausetzung fiir deren Funktionieren
(Riese 1980). Soft Budget Constraints sind andererseits ein Ausdruck fiir die
fehlende Autonomie (Verantwortlichkeit) des Betriebes (paternalistische
Beziehungen). Harte Budgetschranken existieren nur in Marktwirtschaften.
In diesen ist die Identitdt der Unternehmen (der wirtschaftenden Subjekte)
klar von seiner Umgebung abgegrenzt. Und sie ist klar abgegrenzt, weil die
Beziehungen der Wirtschaftssubjekte auf Tausch beruhen.

Der eben diskutierte Zusammenhang wird im folgenden Graph anschau-
lich:

Geldwirtschaften

Slacks <« P> Hard Budget Constraints

Tauschoperationen

Nicht-Tauschoperationen

v

Shortages «¢ P> Soft Budget Constraints

Nicht-Geldwirtschaften

Abb. 2
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III. Die Ausdifferenzierung der Wirtschaftsgesellschaft

Die Autonomie der Organisation und seine mediale Umgebung (Markt)
sind die beiden institutionellen Elemente, aus denen sich die moderne Wirt-
schaftsgesellschaft aufbaut. Sie entwickelt sich durch eine Kombination und
Rekombination dieser Elemente. Zugleich findet eine Beschleunigung der
Tauschoperationen statt.

Den Wachstumsproze3 der modernen Wirtschaft kann man sich analog zum
Wachstum eines Baumes vorstellen: als Breiten- und Hohenwachstum. Das
Breitenwachstum bezieht sich auf die sachliche und rdumliche Ausdehnung:
Einerseits steigt, neben der VergroBerung der Anzahl der Teilnehmer, die
Anzahl der Produkte — es findet eine Ausdifferenzierung von Priaferenzen und
Technologien (auf nationalen Markten) statt. Zugleich gleichen sich die Préfe-
renzen und Technologien international an. Wihrend die lokalen Preisdifferen-
tiale zwischen Giitern dhnlicher Art und technologischer Stufe eingeebnet
werden, vergroflern sich die Preisdifferentiale zwischen Giitern verschiedener
Technologien. Zugleich verkiirzen sich durch die Beschleunigung der Tausch-
operationen die Lebenszyklen der Technologien; und sie synchronisieren
sich international. Innovationen miissen schnell, frithzeitig und weitflachig
erfolgen (Nooteboom 1992). Soweit zur Produktenebene.

Die ,,Verbreiterung* der Markte ist funktional an ihre ,,Hohenwachstum*®
gebunden, ganz so wie bei einem Baum: Er kann nur in die Breite wachsen,
wenn er auch an Hohe gewinnt. Eine Ausdifferenzierung der Produkten- und
Technologieebene (in sachlicher und rdumlicher Hinsicht) sowie eine
Beschleunigung der Zyklen) ist an eine institutionelle ,Hierarchisierung®,
d.h. eine Ausdifferenzierung der Kontrollebene gekoppelt. In Organisationen
wichst mit der Komplexitdt der modernen Wirtschaftsgesellschaft die Anzahl
der Hierarchieebenen, zugleich findet eine Ausdifferenzierung der Kontroll-
funktionen durch Kapitalmérkte und finanzielle Intermedidre statt. Auf der
»Produktenfliche* werden Produktionsprozesse beherrscht und Bediirfnisse
befriedigt, in der ,,Kontrollvertikalen“ die Kontrolle der Vermogensbesitzer
(Eigentiimer) iiber den Verwertungsprozef sichergestelit.

Nun wird in einer ausdifferenzierten Wirtschaft nicht getauscht, um Bediirf-
nisse zu befriedigen — Konsumenten entziehen Giiter dem Wirtschaftskreis-
lauf —, sondern um die Interessen der Vermogensbesitzer zu befriedigen. Des-
halb kann man von einer Hierarchie der Mérkte sprechen: Vermogensmérkte
dominieren Produktenmarkte.

Virtuell ist die Hierarchie des Vermogensmarktes iiber den Produkten-
markt schon in jedem wirtschaftlichen Akt angelegt. Denn dieser findet nicht
blo3 zwecks Nutzensteigerung aus dem erhaltenen im Vergleich zum geopfer-
ten Gut statt (via Produktion oder Tausch), sondern um die gesamte Vermo-
gensposition des wirtschaftlich Handelnden zu verbessern. Damit ist der zeit-
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liche Aspekt in jeder wirtschaftlichen Handlung bereits eingeschlossen. In
Naturalwirtschaften horten die Vermogensbesitzer Giiter, was nur bis zu
einem gewissen Grade sinnvoll ist, in Geldwirtschaften geht ihr ,,Horten* auf
Geldwerte oder ihre Représentanten, und damit ins Unendliche. Hinter jeder
wirtschaftlichen Operation steht also der Kalkiil von Vermogensbesitzern.
Von einer Hierarchie der Markte kann man freilich erst sprechen, wenn der
versorgungswirtschaftliche Aspekt der Produktion oder des Tausches sich vom
Aspekt Vermogenssicherung durch Ausdifferenzierung der Méarkte (Produk-
ten- und Vermogensmirkte) getrennt und eine eigene Bedeutung erworben
hat.

Vermogensmirkte weisen im Vergleich zu Produktenmirkten einige Beson-
derheiten auf.

- Vermogensmirkte unterscheiden sich von Produktenmérkten darin, daf3
auf ihnen Gegenstand der Tauschoperationen Rechtstitel sind, die Vermo-
gensanspriiche oder Erwartungen auf solche sichern helfen sollen.

- Vermogenswerte versprechen Nutzen, sind aber nicht unmittelbar niitzlich.
Sie sind nicht materieller Reichtum, sondern stellen Reichtum in Aussicht.

- Vermogenswerte sind nicht, wie Produkte, durch materielle Inputs erzeugt,
sondern , Kreaturen* sozialer Interaktionen.

- Vermogenswerte sind ,,Verdoppelungen® (Marx) realer Nutzenswerte
(Gebrauchswerte).

Durch diese Verdoppelungen ist Wirtschaft zu einem hochreflexiven
Gebilde geworden: Tauschoperationen befassen sich mit ,,Dingen®, die nur
Tauschoperationen als soziale Handlungen hervorbringen konnen. Die Tausch-
operation bezieht sich dann nicht nur auf Produkte als Ergebnisse von Pro-
duktionsprozessen, sondern auf ,Sachwerte“, deren 6konomischer Gehalt
Aneignungsmoglichkeiten von Produkten bzw. von anderen ,,Sachwerten® ist.
Man muB sich ja vor Augen halten, daB virtuell jeder Tauschakt (Vertrag)
einen neuen Sachwert schafft. Das zeigt sich daran, da} Vertrége Rechtstitel
begriinden, die transferiert werden konnen.

Der prominenteste Sachwert ist Geld. Es ist deshalb so begehrt, weil man
sich Giiter praktisch nur durch Geld aneignen kann. ,SchlieBlich sind alle
mannigfaltigsten Waren nur gegen den einen Wert: Geld —, das Geld aber
gegen alle Mannigfaltigkeit der Waren umzusetzen* (Simmel 1907, S. 208).

Sind einmal alle Giiter via Geld in ,,Werte“ verwandelt — nur als solche sind
sie letztlich fiir den Wirtschaftstreibenden von Interesse — ist die Tauschopera-
tion riickbeziiglich, womit sich eine Versorgungswirtschaft (Bediirfnisbefriedi-
gungswirtschaft) in eine kapitalistische Verwertungswirtschaft verwandelt
(Marx 1968, Simmel 1907, Sombart 1931). Die entwickelte Tauschwirtschaft
ist also durch ,,Verdoppelungen* und ,,Riickbeziiglichkeiten“ gekennzeichnet.
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Das einfachste Beispiel fiir eine riickbeziigliche (reflexive) Tauschoperation
ist der Kredit: Es ist die Operation von Geld auf zukiinftige Geldzahlungen,
wobei der Zins als Pramie fiir die Aufgabe von Liquiditit im Sinne von Keynes
interpretierbar ist. (Das heift, der Zins wird aus einem medialen Kontext
(Tauschmittelfunktion) und nicht, wie in der neoklassischen Allokationstheo-
rie als Preis fir den Konsumverzicht oder als Grenzrate fiir intertemporale
Allokation der Ressourcen erkldrt.) Zugleich operiert man in der Wirtschaft
stindig mit all jenen monetdren oder halbmonetéren assets der Geld- und
Kapitalméarkte — die Literatur spricht von finanziellen Intermedidren —, die
doch nichts anderes darstellen als ,,Verdoppelungen* oder ,,Repridsentanten®
von Sachwerten, die zu neuen Objekten der Tauschkommunikation (und
damit der Spekulation) werden. Diese selbstreflexiven Operationen der Wirt-
schaft erleichtern 6konomische Aktivititen, weil sie erlauben, das Risiko 6ko-
nomischer Handlungen auf eine Reihe von Tauschoperationen und damit auf
mehrere 6konomische Akteure (z.B. Aktiondre, Banken, stille Teilhaber)
aufzuteilen. Festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Optionen, Wechsel,
Sicherheiten auf Forderungen, stille Beteiligungen etc. — sie alle (Geld einge-
schlossen) sind Gegenstinde von Tauschoperationen, deren Funktion die
Sicherung und Steigerung von Vermogen ist.

Die moderne Wirtschaft hat ein weites Spektrum finanzieller Intermedidre
entwickelt, welches die Ausdifferenzierung des Kontrollprozesses der Vermo-
gensbesitzer iiber den Wirtschaftsablauf vorantreibt. Mit dieser Ausdifferen-
zierung wichst zwar die Kontollhierarchie in die Hohe, aber es entsteht eine
gro3e Anzahl von Schichten, was erlaubt, an der Kontrolle des Vermogens-
vermehrungsprozesses so teilzunehmen, dafl die jeweilige Aufgabe iibersicht-
lich bleibt. D.h. die Kontrolle des Vermogensverwertungsprozef3 findet auf
etlichen Ebenen statt und wird in etliche Operationen zerlegt. Auf jeder
Ebene entstehen neue Autonomien - trotz wachsender materieller Abhéngig-
keiten — und mit ihnen neue budget constraints. Zum Beipiel: die Tatigkeit
des Eigentiimers (Portfoliomanagers) separiert sich von der der Manager, das
Sparen wird unabhéngig vom Investieren. Damit dieser funktionalen Ausdif-
ferenzierung via Vertrdgen erhoht sich wiederum die Anzahl der Medien,
durch welche Kontrolle iiber Vermogen ausgeiibt wird.

Die neoklassische Standardtheorie schwirmt hiufig noch vom Eigentiimer-
Manager, also von einer Firma, die unter der direkten Kontrolle ihres Eigen-
tiimers steht. Selbst die Transaktionskostenanalyse, soweit sie in der Tradition
der Neoklassik steht (Williamson 1981), kommt zu normativen Vorstellungen,
die von der realen Entwicklung eindeutig iiberholt wurden: Die Auslagerung
von Produktion und Ausdifferenzierung der Eigentiimerkontrolle finden trotz
opportunistischen Verhaltens und der Spezifizitit von assets in einem Ausmaf
statt, der die neoklassische Transaktionskostenanalyse iiberrascht (Noote-
boom 1992).
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Der systemtheoretische Ansatz bietet hier den Begriff der Autonomie an:
offenbar entfaltet die Entkoppelung von wirtschaftlichen Aktivitdten, die der
Tausch in seinen verschiedenen Formen ermdglicht, eine systemare Effizienz
(X-Effizienz), die im Rahmen neoklassischer Modelle nicht zu behandeln oder
nachzuvollziehen ist. Er gestattet ndmlich — auf der Produktenebene - die
Ausbildung jeweils neuer Identitdten und erzwingt damit nicht nur die Kon-
zentration auf sog. ,,core activities*, sondern zwingt auch dazu, neue Identita-
ten auf dem Markt durch Erfindung/Entwicklung von ,core activities* zu
gewinnen. Die Entkoppelung von Eigentiimer- und Managementebene for-
dert ebenfalls die Identitdt des Eigentiimers als Eigentiimer und der Unter-
nehmung als Unternehmung. Denn der Vermdogensbesitzer hat viel kurzfristi-
gere und anders gelagerte Interessen als das Unternehmen. Insgesamt muf
angenommen werden, daf3 die gewachsenen Strukturen nicht hybrid sind, son-
dern funktionell durchaus der Komplexitat der modernen Wirtschaftsgesell-
schaft entsprechen (Demsetz 1988b).

Aus dem oben gesagten folgt, da3 es nicht geniigt, nur die Tauschkommuni-
kation in Gang zu setzen — auch eine Bazarokonomie ist durch Tauschkom-
munikation gekennzeichnet. Sie muf} sozusagen auf das Niveau gebracht wer-
den, das den funktionalen Erfordernissen der bereits materiell entwickelten
osteuropdischen Wirtschaft entspricht. Und diese sind bereits ziemlich hoch
entwickelt. Moderne Wirtschaften sind hochkomplexe Gebilde, die, wie wir
gesehen haben, eine entsprechende Breite und Tiefe der institutionellen
Strukturen verlangen. Die Tauschoperationen als solche bleiben aber flach.
Das ist ja gerade ihre Stérke: die Komplexitit der Gesellschaft, in der alles mit
allem irgendwie zusammenhingt, in Einzelschritte bilateraler (!) Kontakte zu
zerlegen — sozusagen in Elementarteilchen, die aber nur in der komplexen
Struktur der ausdifferenzierten Institutionen funktional sind. Der Unterschied
zur primitiven Tauschgesellschaft ist nicht nur die Anzahl der Produkte und
die Hiufigkeit der Operationen, sondern vor allem die finanziellen Interme-
diére, die ins Spiel kommen, und damit das Ganze zu einer hochreflexiven und
rasch arbeitenden Konstruktion machen.

Einen besonderen Stellenwert im Gefiige der Tauschoperationen hat der
Kredit. Denn eine kapitalistische Wirtschaft wird, so Riese (1983, 1989), durch
Gléubiger-Schuldner-Verhiltnisse getrieben: Konjunktur und Wachstum hén-
gen von der Bereitschaft der Eigentiimersubjekte ab, monetédre Forderungs-
titel zu begriinden, d.h. Liquiditdt aufzugeben. Fehlt diese Bereitschaft, so
stockt alles.
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D. Einige Konsequenzen fiir Theorie und Praxis
der Privatisierung in Osteuropa

I. Circulus virtuosus oder circulus vitiosus?

Die Transformation ist wie ein riesiger Irrgarten, dessen Auswege durch
eine uniibersehbare Zahl von circuli vitiosi versperrt sind oder nicht gefunden
werden konnen. Ob praktisch geholfen werden kann, weif3 ich nicht. Als Wis-
senschaftler, der in komfortablen Verhiltnissen auerhalb dieses Irrgartens
lebt, bleibt mir vorerst nichts anderes, als zu versuchen, ein vereinfachtes
Modell zu bauen, in welchem die verwirrende Komplexitét so reduziert wird,
daB die Struktur dieses Irrgartens mit ihren circuli vitiosi (oder circuli vir-
tuosi?) sichtbar wird.

Dazu habe ich Geldwirtschaft (in Anlehnung an theoretische Konzepte der
Systemtheorie) als sich selbst organisierenden Mechanismus definiert, der sich
in den Elementen ,,autonomes Subjekt* und ,,Umwelt*“ ausdifferenziert, und
in welchem der Tausch die treibende Operation ist. Daraus folgt fiir die Trans-
formation, daf} vor allem die Tauschkommunikation in Gang kommen muSf.
Weiters haben wir von einer funktionalen Entsprechung von Institutionen und
der realen Struktur der Wirtschaft gesprochen: die technischen Operationen
einer Industriegesellschaft bediirfen eines entsprechend gewachsenen Baumes
der modernen Zivilisation. Daraus folgt, da8 nicht nur Tauschkommunika-
tion, sondern entsprechend komplex funktionierende Tauschkommunikation
in Gang kommen und schlieBlich erreicht werden muf3. Und das ist an eine
entsprechend ausdifferenzierte Struktur der Eigentumsbeziehungen und der
finanziellen Intermediédre gebunden.

Wihrend das westliche Modell gewissermaB3en die Norm darstellt, auf die
die Transformationsldnder zugehen sollen (und letztlich irgendwie miissen,
weil es funktional keine Alternative gibt) und auch zuzugehen gewillt sind, ist
deren Realitdt weit davon entfernt. Die Realitét ist, aus der Perspektive dieses
theoretischen Kontextes gesehen, durch ein niedriges Niveau institutioneller
Entwicklung bei gleichzeitig relativ hoch entwickelter technologischer Struk-
tur gekennzeichnet.

Die Diskrepanz zwischen, wenn man so will, Kontroll- und Realebene hat
sich mit dem Zusammenbruch der kommunistischen Herrschaft noch vergro-
Bert. (Genau genommen gibt es keine Realebene, die unabhingig von der
Kontrollebene existiert. Das gilt fiir alle sich selbst organisierenden Systeme.)
Damit ist das systemare Vakuum gewachsen: Der Plan funktioniert (funktio-
nierte er jemals?) gar nicht mehr, und der Markt funktioniert noch nicht.

Von diesem abstrakten und auf die wesentlichsten Elemente reduzierten
Modell einer modernen Wirtschaftsgesellschaft und der Diskrepanz von Kon-
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troll- und Realebene ausgehend, ergeben sich fiir Theorie und Praxis der Pri-
vatisierung und Transformation folgende prinzipielle Aspekte:

(1) Simultanitit der Entwicklung der Elemente: Wir haben gelernt: , Privat-
eigentum und Umgebung legen gegenseitig die Bedingungen ihrer Existenz
fest“ (sieche Abschnitt C.I.) Sie entstehen analog dem Escherschen Syn-
drom: sie definieren einen kreativen Zirkel. Man kann daher weder Pri-
vateigentum noch den Markt einfiihren, sondern muf3 die Entwicklung
beider Schritt um Schritt férdern. Wir konnen daher nicht mit der Vorstel-
lung von ,,grofen”, sondern nur von , kleinen“ Sequenzen operieren, d. h.
mit der Vorstellung einer Entwicklung, in der es um ein Vorriicken auf
»allen Fronten* der institutionellen Elemente geht. Dieses Vorriicken ist
zwar ungleichzeitig-sequentiell, aber es schliet immer an Vorhandenes
an. Eine Erzeugung der einzelnen strukturellen Elemente eines Systems
(Markt, Eigentum) ex nihilo ist unmgglich. Das sollte, wenn man in Kate-
gorien von Entwicklung denkt, eigentlich selbstverstandlich sein.

(2) Fehlende Korrespondenz zwischen Systemebene und technologischer
Struktur: Mirkte und technologische Strukturen entwickeln sich simultan,
gewissermaflen Zug um Zug. Aber eben diese Korrespondenzregel ist in
den Transformationslidndern grob verletzt: ein miserabel funktionierendes
System steht hoch entwickelten Industriestrukturen (internationale
Arbeitsteilung) hilflos gegeniiber.

Die Kombination von (1) und (2) ergibt das eigentliche Entwicklungspro-
blem der osteuropidischen Wirtschaften:

(3) Der Eschersche circulus creativus einer sich selbst tragenden (oder sogar
beschleunigenden) Entwicklung (siehe (1)) schldgt infolge mangelnder
Korrespondenz zwischen Systemebene und technologischer Struktur
(siehe (2)) in einen circulus vitiosus um. Damit ist der Transformations-
prozeB blockiert, was sich auf verschiedenen Ebenen nachweisen 14t
(Dietz 1992 a). Der Transformationspolitiker steht gewissermaf3en vor der
Aufgabe, ein zerrissenes Netz, das unter Belastung steht, erneut zu kniip-
fen.

II. Stabilisierung versus Politik im magischen Dreieck:
Autonomisierung, Marktherausbildung und Umstrukturierung

Wir konnen das Transformationsproblem als magisches Dreieck von Auto-
nomie (Privateigentum) (A), Marktherausbildung (M) und Umstrukturierung
(S) behandeln. Magisch ist das Dreieck deshalb, weil es sich um funktionale
Anforderungen - aus transformationspolitischer Sicht um Ziele - handelt,
denen zugleich entsprochen werden muf3. Negativ formuliert: Ziel A ist nicht
ohne Gefdhrdung von M oder S erreichbar, und ist selbst gefahrdet, wenn man
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in der Verfolgung von A von den Zielen M und S zu weit abkommt. (M und S
bilden gemeinsam die Struktur der Wirtschaft. S ist die Struktur, die der
Betrieb bildet bzw. mitbringt, M die Umgebung, die der Markt formiert.)

Abb. 3: Das magische Dreieck

In entwickelten und gut funktionierenden Geldwirtschaften operieren auto-
nom handelnde Subjekte (A) in einigermafen berechenbaren Marktumgebun-
gen (M) mit einigermaflen passenden Strukturen (S). In den Transformations-
Okonomien hingegen sind weder die Unternehmen als autonome Subjekte
etabliert — sie arbeiten unter soft budget constraints —, noch funktionieren
Markte bereits ,normal“. D.h. die Markte sind noch zu weitmaschig (die
Tauschkommunikation noch zu sporadisch) —: nicht vollstandig, wie die Wohl-
fahrtstheorie sagen wiirde —, die Preise daher zu volatil, die Erwartungen zu
unsicher, usw., um Vermogensbesitzer zu veranlassen, Forderungen in natio-
naler Wihrung zu begriinden. Denn Geld ist weder hinsichtlich seiner Kaufkraft
stabil (quantitativer Aspekt), noch in qualitativer Hinsicht (Rechtssicherheit,
politische und wirtschaftliche Perspektive des Landes, usw.) etabliert. (In
manchen Situationen (derzeit RuBland und Ukraine) sind Unternehmen nicht
einmal bereit, fiir Geld zu produzieren.) Zugleich sind die Strukturen, die die
halbautonomen Unternehmen vorfinden, extrem verzerrt: Mit ihnen lassen
sich keine Gewinne erwirtschaften. Und zwar sind die materiellen Strukturen,
welche die Transformationsldnder vorfinden, umso verzerrter, je zentralisti-
scher die Planwirtschaft gehandhabt wurde, und natiirlich, je linger die Kom-
mandostrukturen bestanden. Diese Strukturen paflten unter den Bedingungen
der Mangelwirtschaft und unter dem Vorzeichen paternalistischer Regelun-
gen, nicht aber unter den Bedingungen marktwirtschaftlicher Selektion.

Das magische Dreieck impliziert, da8 Fortschritte in der Transformation
nur durch ein gleichzeitiges Vorwdrtskommen zu erreichen sind:

— In der , Privatisierung“ im Sinne der Bildung autonomer Entscheidungsein-
heiten, d.h. durch zunehmende Hértung der budget constraints.
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— Durch fortschreitende Etablierung und Festigung der heimischen Markte.
Dazu gehoren sowohl die Entwicklung stabiler Kunden- und Lieferantenbe-
ziehungen, als auch die Entwicklung von finanziellen Intermediiren (siche
oben), und vor allem die Zunahme an genereller Akzeptanz des nationalen
Geldes im Sinne der Bereitschaft, Vermogen in dieser Wahrung zu halten.
Und schlieBlich durch

— Umstrukturierung im Sinne etwa einer Reduktion der Inputs, Verdnderung
des Sortiments, Reorganisation, Marketing usw., also sowohl durch Anpas-
sung an Marktstrukturen (Reduktion von Disproportionen), als auch durch
Initiativen im Sinne Schumpeterschen Unternehmertums.

So viel von Zielkonflikten und magischen Polygonen der Wirtschaftspolitik
im Westen die Rede sein mag, in der Literatur iiber die Transformation ver-
mifit man entsprechendes ProblembewuBtsein. Denn die Ecken des magi-
schen Dreiecks der Transformation bezeichnen Voraussetzungen, welche von
ausgebildeten Wirtschaften ,,mitgebracht” werden: die Eigentumsrechte (pri-
vat oder staatlich) sind klar abgegrenzt, Geld kauft und zwar zu einigermafien
voraussehbaren Preisen, und die Strukturen passen in der Regel ebenfalls eini-
germafen. Diese fiir entwickelte Wirtschaften mehr oder minder selbstver-
standlichen Voraussetzungen miissen im Transformationsprozef erst erzeugt
werden. Dies braucht erstens Zeit (und zwar umso mehr, je despotischer und
zentralistischer die Regime vorher waren, und je stirker daher die Strukturen
verzerrt sind), und ist zweitens ein interdependenter Prozef3. Das wird meist
iibersehen: die Privatisierung wird als institutioneller Kraftakt betrachtet; Sta-
bilisierung gilt als Problem der Makro-Politik und wird meist blo auf Geld-
wertstabilitdt und nicht auch auf die innere Starkung der Mérkte und des Gel-
des bezogen, und an Umstrukturierung wird erst gar nicht gedacht oder man
erwartet, die unter Druck des Marktes gesetzten Unternehmen wiirden diese
schon irgendwie zustande bringen. (Es entbehrt nicht einer gewissen Komik,
wenn ausgerechnet Sachs (1990) dabei vor allem an den Staat appelliert, nach-
dem er die wirtschaftliche Depression durch seine Stabilisierungsstrategie vor-
programmierte.)

Die Vorschldge zu einem ,sequencing der Transformation iibersehen
zumeist den ,,magischen“ Konnex. Nachdem erkannt wurde, daf} das Errei-
chen der Ziele ,Privatisierung” und ,,Umstrukturierung“ Zeit in Anspruch
nehmen wiirde (obgleich man auch hier mit viel zu knapp bemessenen Zeit-
vorgaben operierte), griff man jenes Teilziel heraus, von dem man glaubte, es
sofort erreichen zu konnen, weil es einem diskretiondren Zugriff der Wirt-
schaftspolitik zugénglich ist: die makrookonomische Stabilisierung. Sie wird
iiblicherweise als Sicherung des Geldwertes durch Abbau des Nachfrageiiber-
hanges definiert. Sie soll, so die fast durchgingige Meinung, internes und
externes wirtschaftliches Gleichgewicht herstellen und damit das Funktionie-
ren von Mérkten sichern. Aber daf diese Art von Stabilisierung die anderen
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Ziele und damit die Transformation gefahrden konnte, wurde kaum in Erwi-
gung gezogen: Denn die Reduktion gesamtwirtschaftlicher Nachfrage fiihrte
zwar zu einer statischen Stabilisierung der Wirtschaft im Sinne der Herstellung
kurzfristiger Marktgleichgewichte, unterband aber deren Anpassungsmoglich-
keiten an die neu wirkenden Selektionsmechanismen. Kurzfristig wurde zwar
eine Absenkung der Inflationsrate erreicht. Investitionen, die erforderlich
wiéren, um die Strukturdefizite zu beseitigen, unterblieben jedoch, so dafl
Strukturen eher fixiert als verdndert werden. Das aber fiihrte die Betriebe
noch tiefer in die Verlustzone und verhindert Privatisierung im Sinne der
Sicherung von ,,Autonomie“ der Unternehmen - und damit die Herausbil-
dung des Marktes, um dessentwillen der Bevolkerung das Stabilisierungsopfer
abverlangt wurde. Um einen nicht noch weiteren Absturz der Wirtschaft zu
verhindern, wird nichts anderes iibrigbleiben, als das staatliche Budget als
Puffer einzusetzen — die Inflation winkt aus der Zukunft (Golodko 1992).

Das traditionelle Stabilisierungsrezept beruht m. E. auf einer Fehlinterpreta-
tion des shortage Begriffes. Anstatt in shortages ein Manko an geldwirtschaft-
lichen Institutionen zu sehen, werden shortages als gesamtwirtschaftlicher
Nachfrageiiberhang interpretiert, dem durch dessen Eliminierung zu begeg-
nen sei. Aber der so reduzierten Nachfrage folgt nur die Reduktion des Ange-
bots. Zwar sind Warteschlangen verschwunden. Aber hieraus auf ein norma-
les Funktionieren des Marktes zu schlieen, ist ein gefdhrlicher Trugschluf,
der auf einer ,,optischen Tduschung beruht. Denn an die Stelle der sozialisti-
schen Warteschlangen ist die postsozialistische Unterbewertung der Wahrung
getreten: Mit der Offnung der Wirtschaften und der Einfiihrung der Konverti-
bilitdt der Wahrungen entfillt die Notwendigkeit, ja die Moglichkeit, zu war-
ten — sofern man Geld hat, kann fiir alles bezahlt werden. Warten eriibrigt sich
also. Die sozialistische Warteschlange nach Giitern fand ihr Ventil im
Abschlag auf die Wéahrung. Nicht zufillig ist die Unterbewertung der Wahrung
(im Verhiltnis zur Kaufkraftparitdt) umso grofer, je linger die Warteschlan-
gen seinerzeit waren. Nach eigenen Berechnungen betrug die Unterbewertung
der Wahrungen der CSFR-Krone, des Zloty und des Forint im Jahre 1991 im
Verhiltnis zur DM (DM = 1): 0.238, 0.361 bzw. 0.476 (Dietz 1992c). Fiir
RuBland oder die Ukraine betrigt dieser Abschlag vielleicht das Zehnfache
oder sogar noch mehr. Unterbewertung hinsichtlich Kaufkraft heif3t aber nicht
unbedingt Unterbewertung hinsichtlich der Zahlungsbilanz: Trotz der krassen
Unterbewertung des Zloty in bezug auf seine Kaufkraft konnte der Zloty
beziiglich der Wettbewerbsfahigkeit (Angebotskréfte) der polnischen Wirt-
schaft heute bereits iiberbewertet sein.

Die Nachfragereduktion fiihrt also in die Depression, wiahrend die (zu
rasche, und institutionell unvorbereitete) Offnung der Wirtschaften durch die
Unterbewertung der Wéhrungen kompensiert wird, von der ein permanenter
Inflationsdruck ausgeht, da sich die Preise heimisch produzierter Giiter an den
viel hoheren Importpreisen orientieren.



174 Raimund Dietz

Als Alternative zum herrschenden Programm kommen nur Strategien in
Frage, die auf den magischen Konnex Riicksicht nehmen. Falls Stabilisie-
rungsmaB3nahmen wegen bestehender Geldiiberhdnge unvermeidlich waren
(wie im Falle Polens, nicht aber der CSFR), wire eine Wahrungsreform ange-
zeigt gewesen, deren Funktion darin bestanden hitte, die monetdren
Bestandsgrofen (Geldmenge und Geldforderungen) zu reduzieren und damit
ein Gleichgewicht zwischen diesen und den laufenden Groflen (Produktion,
Warenumsatz) herzustellen. AuBerdem hitte die Offnung der Wirtschaft nur
Schritt um Schritt mit der Kraftigung der Angebotsmdoglichkeiten der heimi-
schen Wirtschaft erfolgen diirfen: die Konvertibilitdt der Wahrung hatte lang-
samer eingefiihrt (Ungarn liefert hierfiir ein positives Beispiel) und die Han-
delsschranken langsamer abgebaut werden sollen. Dann hitte auch die Unter-
bewertung nicht so dramatisch ausfallen miissen. (Nachtréglich wurden Zoll-
barrieren in Polen und in der CSFR wieder erhoht.) In einem Klima des
Wachstums oder nur milder Rezession ist Privatisierung leichter moglich, weil
die Betriebe aus ihren Profiten Strukturverbesserungen finanzieren konnen.
Fazit: Infolge des Ubergangs war eine strukturelle Rezession ohnehin unver-
meidbar, weil die Selektion durch den Markt einen Teil der aufgebauten
Kapazititen obsolet macht. Eine zusétzliche Nachfragebeschrankung zwecks
Eliminierung der shortages half aber nicht dem Markt auf die Beine, sondern
produzierte eine Depression, die Strukturveranderungen blockierte und damit
die Betriebe noch tiefer in die Verlustzone trieb. Die statischen Stabilisie-
rungsmafnahmen haben daher eher die Entwicklung in Osteuropa in Rich-
tung Marktwirtschaft geschwicht als zur Vitalisierung der Mirkte in Ost-
europa beigetragen.

III. Privatisierung in der Transformationsliteratur:
Eine systemtheoretische Reinterpretation

So lange verkannt wird, daf sich das Institutionensystem einer Gesellschaft
analog zur evolutiondren Logik a la Escher selbst organisiert, wird die Privati-
sierungsdebatte durch ,,ptolomédische* Argumentationsumwege gekennzeich-
net sein. Folgender Argumentationsverlauf ist durchaus typisch: Man beginnt
mit der Bemerkung, Privatisierung sei der Schliissel des Transformationpro-
zesses, wobei Privatisierung als Ubertragung staatlichen Eigentums an private
Personen definiert wird; um — nach einigen Umwegen — zum Ergebnis zu kom-
men, daf es nicht auf Privateigentum per se, sondern auf den Markt ankdme
(Beispiele sind ECE(UNO) 1982; Hunya 1992). Die Institution des Privat-
eigentums miisse, so wird frither oder spéter eingerdumt, unter den Be-
dingungen monopolistischer Strukturen, fehlenden Wettbewerbs usw. sogar
als schédlich betrachtet werden. Um haltlose SchluBfolgerungen zu vermei-
den, wird daher die Zielstellung der Privatisierung reformuliert und - wie ich
behaupte - ganz im Sinne des Anliegens der Systemtheorie — umgedeutet. Die
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Fixierung auf die zentrale Rolle der Privatisierung (im wortlichen Sinne)
weicht Begriffen wie

— Intensivierung (oder Einfiihrung!) des Wettbewerbs

— der Abkoppelung der Wirtschaft vom Staat

— der Hértung der Budget Constraints oder

- der Schaffung von Umgebungen fiir die Unternehmen (ECE(UNO) 1992,
S.17).

Diese Forderungen lassen sich jedoch darauf reduzieren, die Tauschkom-
munikation in Gang zu setzen. Denn

- was ist Wettbewerb, wenn nicht Existenz von Tauschoptionen (Vertrags-
optionen), deren Dichte nicht nur mit der Anzahl der potentiellen Markt-
teilnehmer, sondern auch mit der Reduktion der Transaktionskosten
zunimmt?

- Was heiBt Abkoppelung der Wirtschaft vom Staat, wenn nicht Ubergang
von biirokratischer (paternalistischer) Kommunikation auf Tauschkommu-
nikation?

— Welcher Typ an wirtschaftlicher Kommunikation, wenn nicht Tauschhand-
lungen fiihren zu einer Hirtung der budget constraints? Denn iiber Tausch
zu kommunizieren, heiflt, die Konsequenzen seines eigenen Handelns zu
tragen.

~ Und schlieBlich: Wie oder wodurch denn sonst als durch den Tausch ent-
stehen ,,objektivierte“ Umgebungen fiir Unternehmen? (Zum Begriff der
Objektivierung siehe Simmel 1907, S. 62 - 100).

IV. Die kleine und groBe Privatisierung: der ,,kleine* Unterschied

Die anfiangliche Euphorie, die in eine rasche Privatisierung des Staatseigen-
tums —und nur von dieser sprechen wir hier — gesetzt wurde, muflte enttduscht
werden, weil sich Eigentumsrechte und Mdrkte simultan herausbilden. Privat-
eigentum kann weder durch Dekret geschaffen noch generell durch Verkauf
oder Geschenke geschaffen werden. Die Privatisierung von Staatseigentum
kann nur dort relativ rasch vorwértskommen, wo

- klare Subjekt-Objekt-Relationen herstellbar sind: das ist im Falle von Gast-
stitten, Kleinhandel, Handwerksbetrieben der Fall. Dort erlangen natiir-
liche Personen oder Personengruppen Eigentum iiber Produktionsmittel,
die eine-technisch und organisatorisch iiberschaubare Einheit bilden, oder

- wo bereits, durch eine vorherige Korporisierung, Kommerzialisierung und
Umstrukturierung in staatlichen Unternehmen entsprechende institutio-
nelle Voraussetzungen vorhanden sind. Aber dann hat Privatisierung (im
engeren Sinne) die Dringlichkeit verloren, die man ihr haufig zumift.
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Die Schaffung von Privateigentum aus der ,,Konkursmasse* der kommuni-
stischen Wirtschaft, deren Charakter darin bestand, die Eigentumsgrenzen
aufzuheben, kann nur ein evolutiondrer Proze sein. Denn bei einem Grof3-
unternehmen haben wir es nicht mehr mit einer simplen Subjekt-Objekt Bezie-
hung zu tun: hier eine natiirliche Person, dort Produktionsmittel (in naturaler
Form), sondern mit einem artifiziellen Subjekt, welches sich aus einem Biindel
von Vertragsbeziehungen konstituiert, welches ,Kapital, d.h. einen Wert
verwertet. Kapital setzt aber voraus, dafl der Markt laufend tiber den Wert der
»Assets“ befindet. (Kapital ist eben kein Produktionsmittel, sondern ein
Marktwert, der die Profiterzielungschancen der Unternehmung reflektiert.)
Ohne gefestigte Markte lassen sich Unternehmen und Investitionen in Unter-
nehmen aber nicht bewerten. Da aber dann das Risiko einer Beteiligung (in
welcher Form und Funktion auch immer) unabschétzbar ist, sind Privatisie-
rungen so lang blockiert, so lang der ,,Markt“ keine hinreichenden Anbhalts-
punkte liefert. So lange wird dann freilich auch die Bildung von Mirkten
gebremst, usw. — ein circulus vitiosus. Geldmangel auf seiten der Bevolkerung
ist, wie oft behauptet, sicher nicht der entscheidende Hindernisgrund fiir Pri-
vatisierungen.

V. Breiten- und Hohenwachstum: Unausgewogenheiten?

DaB die Schwierigkeiten im UbergangsprozeB so unterschitzt wurden,
koénnte man damit deuten, dafl man nicht verstanden hat, da3 das , Breiten-
wachstum® des Marktes auf ein entsprechendes ,, Tiefenwachstum® angewie-
sen ist. So wurden die ,horizontal“ wirkenden Effekte des Mediums Geld
durch eine oft vorrasche Liberalisierung der Preisbildung und vorrasche Ein-
fithrung der Konvertibilitat beschleunigt, wiahrend die ,,Vertikalstruktur® der
Mirkte (im Sinne finanzieller und organisatorischer Intermedidre) zuriick-
blieb, so daB die Unternehmen weder iiber hinreichende Flexibilitit noch
Festigkeit verfiigen, um auf den gewaltigen Anpassungsdruck in produktiver
Weise reagieren zu konnen. Daf3 die vertikale Dimension so selten gesehen
wird, diirfte darin liegen, daB sich die meisten Privatisierungsansétze noch am
Vorbild des Eigentiimer-Managers, also an sehr flachen Kontrollhierarchien
orientieren, und daf die ,Einfiihrung des Marktes* mit der Liberalisierung
der Preise und des AuBlenhandels, der Konvertibilitdt der Wahrungen usw.,
also eben nur mit dem Breitenwachstum der Markte gleichgesetzt wird. Dieser
Hinweis ist als sehr vorlaufiger Deutungsversuch des Phdnomens zu verste-
hen, daf3 in Osteuropa zwar Mérkte zu existieren scheinen, aber Unternehmen
sich noch so verhalten, als ob sich ,,nichts* gedndert hatte.
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V1. Am Alten anschlieBen oder alles von Neuem aufbauen?

Der systemtheoretische Ansatz hat sowohl fiir die Interpretation der
Geschichte des Kommunismus als auch fiir Theorie und Praxis der Transfor-
mation Konsequenzen. Danach beginnt die Transformation nicht 1989, son-
dern schon mit der NEP (1921) bzw. nach dem zweiten Etatisierungschub
bereits unter Stalin. Aus der Uberlegung, daB das zentralistische Modell nie
iiberlebensfihig war, folgt, da3 es seinen Untergang nur hinauszégern konnte,
indem es Kompromisse mit (systemkontrdren) Elementen der westlichen
Gesellschaften einging, welche das zentralistische Modell einerseits ideolo-
gisch und praktisch aushéhlten (Dietz 1992a), welche aber andererseits die
institutionellen Elemente erzeugte, an der die Selbstorganisation der Markt-
wirtschaft ansetzen kann. So ist Ungarns sog. Gulasch-Kommunismus riick-
blickend als Spétphase des kommunistischen Systems einzustufen, in welchen
den evolutiondren Elementen des Markts im System gezielt nachgegeben
wurde. In bezug auf die Eigentumsproblematik 146t sich die Geschichte der
Wirtschaftsreformen des Sozialismus als Geschichte von Bemiihungen auffas-
sen, die systemare Effizienz der Systeme durch die Hartung von internen
(betrieblichen) Budgetschranken zu verbessern, und damit dem vollig unkon-
trollierbaren Hin- und Herschieben von Ressourcen Einhalt zu gebieten. Daf3
eine wirkliche Hartung der budget constraints unter den Bedingungen eines
etatistischen Parteistaates ausbleiben mufte, liegt an der Beibehaltung pater-
nalistischer Kommunikation. Eine Hartung der budget constraints ist nur bei
konsequenter Umstellung auf Tauschkommunikation zu erwarten.

Jedenfalls haben sich auch innerhalb des Systems des sog. Staatseigentums
faktische Eigentumsgrenzen herausgebildet, die im Prozef3 der Privatisierung
ihre Beriicksichtigung finden sollten und finden miissen. Kahlschlagstrategien,
die eine Rezentralisierung des Eigentums und eine anschlieBend radikale Pri-
vatisierung durch Verkauf (desinvestment) vorsehen, sind nicht nur kontra-
produktiv, sondern praktisch undurchfiihrbar. Denn sie verletzen die fakti-
schen Eigentums- oder Kontrollrechte (accrued und vested interests; hierzu
siche ECE(UNO) 1992, S.11) und erschweren durch Verunsicherung der
Beteiligten die (ohnehin unwahrscheinlicher gewordene) Kontinuitit 6kono-
mischer Abldufe.

Es ist Mode geworden, die Forderung nach einem langsameren Ubergang
und staatlichem Engagement als Verrat an den Prinzipien der Marktwirtschaft
zu interpretieren. Langsames Vorgehen kann auch den Vorwurf der Kollabo-
ration mit alten Machtgruppierungen einbringen. Die Angelegenheit ist, wie
vieles in Osteuropa, duBerst zwiespaltig. Von der Opposition wird ndmlich in
einem raschen Ubergang (in der ersten Phase: Renationalisierung) ein proba-
tes Mittel gesehen, die alten oder neuen Eliten auszuhebeln. Ein zu radikales
»Ausmisten“ kann aber die Wirtschaft ruinieren. Ein Kompromif ist wohl
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schwer zu finden (zu diesen und anderen Dilemmas der Transformation siehe
Kovacs 1992). Ungeduld und moralischer Druck sind keine guten Ratgeber.
Oft weist die Klage iiber Hindernisse gegen eine rasche Einfithrung des Mark-
tes Parallelen mit der Argumentation kommunistischer Politkommissare auf,
die seinerzeit ,Muttermale der kapitalistischen Gesellschaft* fiir die Schwie-
rigkeiten beim Aufbau des Kommunismus/Sozialismus verantwortlich mach-
ten und forderten, diese ,radikal auszumerzen“. Ganz dhnlich mutet oft das
Dringen sog. Erzliberaler an (von denen ich behaupte, daf sie nicht wissen,
was eine liberale Gesellschaft ist). Viele scheinen die Schwierigkeiten bei der
Einfithrung der Marktwirtschaft nur darin sehen zu wollen, daf3 nicht schon
alle Preise liberalisiert worden seien, die Wahrung noch nicht voll konvertibel
gemacht und das Eigentum nicht schon ldngst privatisiert worden sei, die
monetdre Politik nicht hinreichend restriktiv sei, die Reallohne nicht genii-
gend gesenkt wiirden, die Beschiftigung nicht mindestens im Tempo der Pro-
duktion abgenommen habe, und nicht schon langst alle Kommunisten verjagt
worden seien.

So einfach ist es sicher nicht. Schwierigkeiten des Ubergangs sind weder
bloB den noch nicht ausgemerzten ,Muttermalen“ der kommunistischen
Gesellschaft noch bloB einer verfehlten Politik (Regulierung) zuzuschreiben,
sondern liegen strukturell in der Schwiche einer sich erst zu organisierenden
Wirtschaft (d.h. des zu Regelnden). Und natiirlich insofern an den ,,Mutter-
malen“ der kommunistischen Gesellschaft! Aber eine zu radikale Ausmer-
zung kann die Sache nur noch schlimmer machen. Die Ungeduld, von der
oben die Rede ist, ist ein Schwachezeichen und weist auf den Mangel von Ver-
trauen in die evolutiondren Krifte des Marktes hin, der selbst fiir Hayek (The
Road to Serdom!) bezeichnend ist. Eine schlechte Regulierung des Ubergangs
kann die Probleme freilich noch verschédrfen. Im Unterschied zur Neoklassik,
die zwischen Marktapologie und Marktfeindlichkeit keine Mitte findet, wird
der systemtheoretische Ansatz einerseits mehr Toleranz gegeniiber den funk-
tionalen Schwichen des Marktes, die in der Transformationsphase ganz
unvermeidlich sind, aufbringen, und andererseits die Verantwortung des Staa-
tes oder der Gemeinschaft fiir die gesellschaftliche und wirtschaftliche Stabili-
tat betonen.

VIL. Zur Funktion des Staates im Ubergang

Nachdem aus dem Blickwinkel der Systemtheorie nur Marktwirtschaften
Wirtschaften sind, und es daher kein ,,objektives*, systemunabhéngiges Krite-
rium gibt, wonach die Effizienz von Wirtschaftssystemen zu messen ist (die
Anwendung des Paretokriteriums fiir die gesamte Wirtschaft wird abgelehnt —
dazu siehe Buchanan 1987, 1991; Hayek 1952, Dietz 1992a), kann es auch
keine prinzipiellen theoretischen Vorbehalte gegen den Staat geben. Denn aus
systemtheoretischer Sicht besteht die Aufgabe des Staates fiir die Wirtschaft
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darin, die Bedingungen zu sichern, daf3 sich Tauschoperationen kontinuieren.
Die ,aktive* Aufgabe des Staates in der Transformationsperiode besteht in
der Unterstiitzung der Kommerzialisierung der Wirtschaft nach merkantilisti-
schem (List’schem!) Vorbild, d.h. darin, die Konstitution einer nationalen
Wiéhrung durch entsprechende monetire, fiskalische und institutionelle
Bedingungen zu fordern, seine ,,defensive darin, zu verhindern, daf} die Erb-
masse des Kommunismus, insbesondere die Staatswirtschaft, vollig im Chaos
versinkt: der Aufbau wird dadurch nicht leichter, indem man die Staatswirt-
schaft zugrunde gehen 148t. Der Staat muf3 daher vieles ,hiniiberretten®, d. h.
Anschliisse ermoglichen oder AnschluBwahrscheinlichkeiten erhohen.

Allerdings ist in einigen Landern der staatliche Apparat durch Korruption
und Inkompetenz so zerriittet, dal man mit einem positiven Beitrag der biiro-
kratischen Eliten im Ubergang, in welchem ein starker Staat nétig wire, nicht
rechnen kann. Das gilt gerade fiir die frither hochzentralisierten Lander, bei
denen mit einer schwierigen und langen Ubergangsperiode zu rechnen ist.
Aslund hat aber wohl recht, wenn er fiir diese Linder einen ,kleinen* Staat
mit der Begriindung prognostiziert, deren Zerfall sei sehr weit fortgeschritten,
womit ein weiteres Beispiel fiir die circuli vitiosi des Ubergangs formuliert ist
(Aslund 1992).

Bei der Transformation kann es also niemals blo um die Erfiillung der Nor-
men liberalen Wirtschaftens gehen, also um Privatisierung, Liberalisierung der
Preise, die Einfiihrung einer konvertiblen Wiahrung usw., sondern darum, daf
die Operation, auf der eine liberale Wirtschaftsgesellschaft beruht, d.h. der
Tausch weitergeht. Denn durch ihn konstituiert und kontinuiert sich Wirt-
schaft, nicht durch die Normen. Freilich muf3 der Tausch gerade an der Spitze
der Markthierarchie fortgefiihrt werden. Das ist die Kreditoperation, welche
die Konjunktur einer modernen Wirtschaft trégt: die Bereitschaft, Forde-
rungstitel in nationaler Wahrung zu begriinden (siehe Abschnitt C.III). Dieses
Kriterium ist der Test, den die Transformationspolitiken und MaBnahmen
letztlich bestehen miissen — und nicht die Raschheit oder Forschheit, mit der
Preise liberalisiert werden, die Wahrung als konvertibel erklart und die Infla-
tionsrate gegen Null gebracht wird, Vouchers ausgegeben werden, usw. Diese
Mafnahmen konnen wirkungslos verpuffen. Nachdem die sog. liberalen Kon-
zepte nicht greifen, wird man, wie schon seinerseits die Kommunisten es getan
haben, die Menschen fiir das Versagen des Systems verantwortlich machen.
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Ordnungspolitische Problematik strukturpolitischer
Privatisierungsstrategien

Von Hans-Rudolf Peters, Oldenburg

A. Einleitung

Nach den in einer 6konomischen Katastrophe geendeten Experimenten mit
imperativen Strukturplanungen in allen ehemals sozialistischen Planwirtschaf-
ten sowie den ebenfalls iiberwiegend schlechten Erfahrungen mit strukturpoli-
tischen Interventionen in Marktwirtschaften mag man spontan dazu neigen,
die anstehenden Privatisierungen im Zuge des Transformationsprozesses
nahezu ausschlieBlich als betriebswirtschaftliches Verkaufs- bzw. Absatzpro-
blem zu betrachten und jedwede Verkniipfung mit strukturpolitischen Uber-
legungen von vornherein abzulehnen. In der Privatisierungsdebatte herrscht
deshalb die Meinung vor, daf} die anstehenden Privatisierungen der ehemals
volkseigenen Betriebe und des sonstigen Volks- bzw. Staatsvermogens regel-
maBig nach betriebswirtschaftlichen Kriterien und nach marktwirtschaftlichen
Regeln moglichst schnell erfolgen solle. Davon wird eine Umstrukturierung
der Wirtschaft erwartet, die im Ergebnis zu marktwirtschaftlich funktionsféhi-
gen, d.h. auf den 6konomischen Strukturwandel flexibel reagierenden Struk-
turen fiithrt. Strukturpolitische Privatisierungsstrategien werden oft mit dem
pauschalen Hinweis abgelehnt, dafl damit der Politisierung von Entscheidun-
gen iber die Verwertung des ehemals volkseigenen Vermogens Tiir und Tor
geoffnet und damit der notwendige Privatisierungsprozef in falsche, d.h.
unokonomische Bahnen gelenkt wiirde.

Allerdings sollte bedacht werden, da3 die ordnungspolitische Problematik
von strukturpolitischen Privatisierungsstrategien eng mit dem jeweiligen
Inhalt und der Art der sektoralen Strukturpolitik verkniipft ist, so da3 Privati-
sierungsstrategien mit vorwiegenden Strukturanpassungszielen sicherlich
anders als mit weitgehenden Strukturerhaltungs- oder Strukturgestaltungszie-
len zu beurteilen sind. Ferner darf nicht aufler acht gelassen werden, daf} die
strukturpolitischen Aktivitdten in einer erst im Zuge von Transformationspro-
zessen entstehenden Marktwirtschaft eventuell anders zu gestalten und auch
ordnungspolitisch unterschiedlich zu bewerten sind als in einer schon lange
bestehenden Marktwirtschaft.
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B. Anléisse und Formen der Strukturpolitik

Da strukturpolitische Privatisierungsstrategien nicht losgelost von der ord-
nungspolitischen Problematik der sektoralen Strukturpolitik beurteilt werden
konnen, miissen zundchst die Anlédsse, Moglichkeiten und ordnungspoliti-
schen Grenzen strukturpolitischen Handelns in marktwirtschaftlich orientier-
ten Systemen aufgezeigt werden.

In der Regel ist die Entwicklung einer dynamischen Marktwirtschaft von
Wandlungen ihres inneren Gefiiges, d.h. vor allem ihrer Branchenstrukturen
begleitet. Strukturwandlungen sind sowohl eine Begleiterscheinung als auch
eine Voraussetzung des 6konomischen Entwicklungsprozesses und des Wirt-
schaftswachstums, in dessen Verlauf sich die Relationen der wirtschaftlichen
Teilbereiche untereinander verschieben und sich ihre Proportionen zur
Gesamtwirtschaft verdndern. Strukturwandlungen sind dauerhafte Verinde-
rungen, die entweder plotzlich — wie z. B. als Entwicklungsbruch infolge des
Zusammenbruchs ehemals sozialistischer Zentralplanwirtschaften - oder ste-
tig vor sich gehen und deren Trend nicht umkehrbar ist. Eine einmal angesto-
Bene, sich stetig fortsetzende Strukturdnderung, die sich in der Entwicklung
als Wachstum oder Riickbildung erweist, kommt zu einem bestimmten Zeit-
punkt zwar zum Stillstand, birgt aber keine Krifte in sich, die den Trend der
Aufwirts- oder Abwértsentwicklung umkehren.

Technologische und 6konomische Strukturdnderungen l6sen meist bestimmte
Impulse fiir wirtschaftliche Entwicklungs- und Wachstumsprozesse aus,
die ihrerseits dann Anpassungsprozesse an den Strukturwandel notwendig
machen. Daraus ergeben sich fiir die Wirtschaftspolitik in einem marktwirt-
schaftlich orientierten System prinzipiell noch keine Anlésse fiir struktur-
politisches Eingreifen, weil die Entscheidung iiber die Bemessung und Anpas-
sung der Produktionskapazitidten den einzelnen autonomen Wirtschaftssub-
jekten obliegt und eventuelle Uberkapazititen oder Engpisse bei funktions-
fahiger Marktsteuerung letztlich stets beseitigt werden. Wenn es trotzdem in
bestimmten Wirtschaftssektoren zu langandauernden Disproportionen zwi-
schen Produktionskapazitat und Nachfragevolumen kommt, so kann dieses
sowohl an begrenzter Anpassungsfihigkeit als auch mangelnder Anpassungs-
willigkeit der Wirtschaftssubjekte liegen. In der Regel ist die Anpassungsreak-
tion und -geschwindigkeit der Wirtschaftssubjekte nicht unendlich groB3, so
daf3 es haufig zu zeitlichen Verzdgerungen bei der Anpassung an den Struktur-
wandel und somit auch zu zeitweisen Disproportionen in Form von Uberkapa-
zititen oder Engpissen kommt. Insbesondere bei bestehenden Uberkapazi-
tdten, die gegebenenfalls iiber die Wettbewerbssteuerung und die Selbsthei-
lungskrifte des Marktes nur in einem fiir die Volkswirtschaft und die Gesell-
schaft zu langwierigen und sozial schmerzhaften Anpassungsprozef3 abgebaut
werden, kann sich der Staat eventuell veranlaf3t sehen, mit strukturpolitischen
Hilfsmafnahmen die Anpassungsvorgénge zu erleichtern und fiir die vom
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Strukturwandel belasteten Wirtschaftssubjekte sozial ertrédglich zu machen.
Der Strukturwandel kann also 6konomische und soziale Probleme mit sich
bringen, die strukturpolitisches Handeln des Staates erfordern. Dieses zeigt
sich auch noch bei anderen Anldssen. So konnen sich die strukturpolitischen
Instanzen insbesondere aus beschéftigungspolitischen Griinden genotigt
sehen, den Strukturwandel in einem Sektor (z.B. der Landwirtschaft) oder
zwischen interdependenten Bereichen (z.B. zwischen den Energietragern
Kohle und Ol) zu verlangsamen oder zeitweise zu unterbinden, um den
Anpassungszeitraum fiir die betroffenen Branchenangehorigen bis zur
Umstrukturierung einer monostrukturierten in eine arbeitsplatzmaBig vielge-
staltige Region zu strecken. Ferner kann es zur Steigerung des Wirtschafts-
wachstums und der volkswirtschaftlichen Produktivitat strukturpolitisch gebo-
ten sein, Anpassungshemmnisse abzubauen und die Mobilitdt der Produk-
tionsfaktoren in und zwischen den Wirtschaftszweigen zu erh6hen, wodurch in
der Regel die brancheninterne Umstrukturierung und der intersektorale
Strukturwandel beschleunigt werden. Allerdings tritt in der strukturpoliti-
schen Praxis die Forderung des Strukturwandels und des Wirtschaftswachs-
tums héufig hinter Ziele der Strukturwandelverzogerung und der Einkom-
mensumverteilung zuriick. Dieses hangt wesentlich damit zusammen, daf} sich
in Sozialen Marktwirtschaften mit steigendem Wohlstandsniveau und immer
dichter gekniipftem Netz der sozialen Sicherheit vielfach sowohl bei Unter-
nehmern als auch bei Arbeitnehmern eine Mentalitidt ausbreitet, die darauf
hinauslduft, erworbene Besitzstinde fiir unantastbar zu erklidren sowie zusitz-
liche Leistungs- und Anpassungsmiihen zu vermeiden und eventuelle Anpas-
sungskosten zu sozialisieren. Die praktizierende Strukturpolitik neigt deshalb
dazu, den Strukturwandel moglichst zu ddmpfen und zu verzogern. Sie 146t
Strukturwandlungen héiufig nur dann staatlich unbeeinflut, wenn die vom
Strukturwandel nicht oder weniger Beriihrten oder hinsichtlich ihrer Einkom-
mens- und Besitzverhiltnisse Begiinstigten die Zeche der Anpassungskosten
fiir die vom Strukturwandel Belasteten bezahlen. Damit wird jedoch im Ver-
teilungskampf der Gruppen um staatliche Strukturhilfen (insbesondere Sub-
ventionen und begiinstigende Regulierungen) die Position derjenigen Bran-
chen und Berufszweige gestirkt, deren Besitzstinde (z. B. Marktanteile, Ein-
kommensniveau, Arbeitspldtze) durch den Strukturwandel bedroht sind. Das
Ergebnis ist oft, dal der moglicherweise einer Mehrheit (z.B. der grofien
Gruppe der Konsumenten) zugute kommende Strukturwandel zugunsten
einer relativ winzigen Minderheit strukturpolitisch verzogert oder mittels
wettbewerbsausschlieBender RegulierungsmafBnahmen génzlich unterbunden
wird.

Politikversagen ist auch dafiir verantwortlich, da der wachstumsnotwen-
dige Strukturwandel zu langsam voranschreitet. So werden manche Wirt-
schaftszweige in der Bundesrepublik Deutschland quasi mit Dauerhilfen
unterstiitzt, wodurch die notwendige Strukturbereinigung nur immer weiter



186 Hans-Rudolf Peters

hinausgeschoben wird. Inzwischen wird in der Bundesrepublik Deutschland
der groBte Teil aller vom Staat gewéhrten Finanzhilfen und Steuervergiinsti-
gungen zugunsten von Branchen eingesetzt, die nicht mehr rentabel produzie-
ren konnen. Die geschiitzten Unternehmen, die in ihren Anstrengungen zur
Effizienzsteigerung erlahmen, gewohnen sich schnell an das Schonklima der
staatlichen Protektion. Die Folge ist, dal knappe Produktionsfaktoren zu
lange in volkswirtschaftlich ineffizienten Wirtschaftszweigen festgehalten wer-
den und der wachstumsnotwendige Strukturwandel unterbleibt oder zumin-
dest verzogert wird.

Wihrend die sektorale Strukturpolitik in einer bestehenden Marktwirt-
schaft regelmaBig nur eine ergidnzende Funktion zur Ordnungspolitik hat,
kommt ihr bei einer im Zuge eines Transformationsprozesses entstehenden
Marktwirtschaft meist groflere Bedeutung und eine gewisse Vorlduferfunktion
zu, indem sie erst die strukturellen Voraussetzungen fiir eine funktionierende
Marktwirtschaft — z. B. durch Auf- und Ausbau wettbewerblicher Wirtschafts-
strukturen — schaffen mufl. Auch die zur Anwendung kommenden Formen
der Strukturpolitik kénnen unterschiedlich sein. So kann z.B. eine Struktur-
gestaltungspolitik, die sich in einer schon vorhandenen Marktwirtschaft meist
als ordnungspolitische Siinde erweist, gegebenenfalls in einer entstehenden
Marktwirtschaft in bestimmtem Maf3e unumgénglich sein. Reicht es beispiels-
weise in einer gegebenen Marktwirtschaft zur Stirkung des Wettbewerbs
meist aus, die Anpassungsfahigkeit der mittelstandischen Unternehmen mit-
tels Strukturanpassungspolitik zu verbessern, kann es in einer entstehenden
Marktwirtschaft zwecks Herstellung wettbewerblicher Verhéltnisse geboten
sein, im Rahmen der Privatisierungspolitik mittels strukturgestaltener MaB-
nahmen iiberhaupt erst einen wettbewerbsintensiven Bereich mittelstidndi-
scher Existenzen zu schaffen.

Nachdem die wesentlichen Anlésse fiir strukturpolitische Aktivitdten des
Staates skizziert worden sind, lassen sich der Inhalt und die verschiedenen
Formen der sektoralen Strukturpolitik bestimmen, und zwar im analytisch
positiven Sinn, d. h. so, wie die Strukturpolitik tatséchlich ist und nicht norma-
tiv wie sie sein sollte.

Die sektorale Strukturpolitik zielt darauf ab, Strukturwandlungen innerhalb
von und zwischen Wirtschaftsbereichen in einer Gesamtwirtschaft auszu-
16sen, zu verstdrken (Strukturwandelbeschleunigungspolitik), abzuschwéichen
(Strukturwandelverzogerungspolitik) oder zu unterbinden (Strukturerhal-
tungspolitik), wobei sie entweder indirekt wirkende (Anreiz-)Mittel zur For-
derung der strukturellen Anpassungsfihigkeit und -willigkeit der Wirtschafts-
subjekte (Strukturanpassungspolitik) oder direkt wirkende Mittel zur Gestal-
tung bestimmter Wirtschaftsstrukturen (Strukturgestaltungspolitik) einsetzt.

Die Strukturwandelbeschleunigungspolitik forciert einen volkswirtschaft-
lich positiv eingeschétzten Strukturwandel, der ohne strukturpolitische Unter-
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stiitzung voraussichtlich unterbleiben oder nur zu langsam vorankommen
wiirde. Dagegen bremst in der Regel die Strukturwandelverzogerungspolitik
einen sich iiberstiirzenden Strukturwandel, der - sich selbst iiberlassen — even-
tuell zu Massenarbeitslosigkeit und sozialen Erosionen fithren wiirde. Wih-
rend die Strukturwandelverzogerungspolitik nur auf eine Verlangsamung des
Strukturwandels hinwirkt, zementiert die Strukturerhaltungspolitik die 6ko-
nomischen Strukturen und wirkt allen Verdnderungstendenzen des Marktes
mit strukturkonservierenden Ma3nahmen entgegen. Eine zeitweilige Struk-
turwandelverzdgerungspolitik kann leicht in eine Strukturerhaltungspolitik
miinden, wenn durch zu starkes Abbremsen letztlich iiberhaupt keine struk-
turwandlerischen Impulse mehr wirksam werden. Die Strukturanpassungs-
politik ist darauf gerichtet, die Anpassung der Wirtschaftssubjekte an den 6ko-
nomischen Strukturwandel indirekt durch bestimmte Anreize zu erleichtern.
Die Strukturgestaltungspolitik will dagegen einen Strukturwandel in der von
den politisch-staatlichen Instanzen gewiinschten Richtung und in bestimmter
Form direkt herbeifithren, und zwar indem sie sektorale Strukturen durch
strukturpolitische Eingriffe unmittelbar gestaltet. Nach dem Kriterium der
strukturpolitischen Beeinflussungsrichtung konnen demnach Maf3nahmen der
sektoralen Strukturpolitik einen Strukturwandel beschleunigen, abbremsen
oder ganz unterbinden. Die Intensitédtsgrade strukturpolitischer EinfluBnahme
konnen von tendenzieller Beeinflussung bestimmter Strukturkomponenten bis
zur direkten Gestaltung einzelner sektoraler Strukturen gehen. In diesem wei-
ten Bereich konnen sich strukturpolitische Privatisierungsstrategien bewegen,
wobei allerdings die jeweilige Ordnungskonformitét noch zu priifen bleibt.

C. Marktwirtschaftliche Funktionen
und strukturpolitische Ordnungskonformit:it

Will man sich ein Urteil iiber die ordnungspolitische Problematik verschie-
dener strukturpolitischer Privatisierungsstrategien bilden, so bedarf es aus-
sagefdhiger Kriterien zur Bestimmung der Ordnungskonformitdt von Privati-
sierungsmafnahmen. Bei der Suche nach derartigen Kriterien wird man letzt-
lich immer bei den Grundfunktionen der betreffenden Ordnung und deren
Subfunktionen landen. Die Grundfunktion jeder marktwirtschaftlich orien-
tierten Ordnung ist es, in der Volkswirtschaft vorwiegend dezentrale private
Verfiigungsgewalt iiber Produktion und Verteilung her- und sicherzustellen
sowie dafiir zu sorgen, daf} die Pldne und Handlungen der Vielzahl der Wirt-
schaftssubjekte weitestmoglich {iber den Markt und Wettbewerb koordiniert
werden. Zudem hat jede marktwirtschaftlich orientierte Ordnung - wie
Eucken bereits mit seinen konstituierenden und regulierenden Prinzipien auf-
gezeigt hat — systemimmanente Funktionen, die sie in ihrem Wesenskern be-
stimmen, und systemergénzende Funktionen, die sie funktionsfahig halten.
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Im einzelnen hat eine marktwirtschaftlich orientierte Ordnung vom Muster
der Bundesrepublik Deutschland folgende Funktionen zu erfiillen:

I. Systemimmanente Funktionen

- Wettbewerbssteuerungs-Funktion: Steuerung der Giiterproduktion sowie
Abstimmung von Angebot und Nachfrage durch den Wettbewerb, insbe-
sondere mittels einer wettbewerblichen Marktpreisbildung.

— Machtzerstreuungs-Funktion: Gewihrleistung dezentraler Verfiigungsge-
walt iiber Produktionsmittel und Verhinderung von 6konomischer Macht-
zusammenballung.

- Chancengleichheits-Funktion: Schaffung gleicher oder zumindest angena-
herter Wettbewerbsbedingungen, insbesondere durch Abbau wettbewerbs-
verzerrender ungleicher staatlicher Belastungen und Begiinstigungen.

- Marktfreiheits-Funktion: Herstellung offener Giiter- und Faktormairkte,
insbesondere durch Gewerbefreiheit, freie Konsumwabhl, freie Berufs- und
Arbeitsplatzwahl und Abbau bestehender Marktzugangsbeschrankungen.

- Leistungsgerechtigkeits-Funktion: Grundsatzliche Entlohnung der Produk-
tionsfaktoren nach Marktleistung.

- Haftungs-Funktion: Gewéhrleistung der Haftung fiir wirtschaftliche Fehl-
entscheidungen durch nicht abwilzbare Verluste und eventuelles Ausschei-
den aus dem Markt.

II. Systemerginzende Funktionen

- Konjunkturgldttungs-Funktion: Verhinderung extremer Konjunkturaus-
schldge und Verstetigung der Wirtschaftsentwicklung.

— Strukturanpassungs-Funktion: Beseitigung struktureller Anpassungshemm-
nisse und Steigerung der Mobilitdt der Produktionsfaktoren.

- Sozialausgleichs-Funktion: Beseitigung unzumutbarer sozialer Harten des
Wirtschaftsprozesses und Abbau von Ungerechtigkeiten der Einkommens-
und Vermogensverteilung.

- Umweltschutz-Funktion: Sicherung oder Wiederherstellung menschenwiir-
diger Lebens- und Umweltverhéltnisse, notfalls auch zu Lasten 6konomi-
schen Wachstums.

Zu beachten ist, daB bei einer marktwirtschaftlich orientierten Ordnung die
Ordnungskonformitit wirtschafts- und strukturpolitischer Manahmen nicht
ausschlieBlich an dem fiktiven System der reinen oder vollkommenen Markt-
wirtschaft gemessen werden darf. Ordnungskonformitit erschopft sich in
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diesem Falle nicht in dem engeren Begriff der Marktkonformitat. Zwar ist
auch fiir eine Wirtschaftsordnung dominant dezentraler einzelwirtschaftlicher
Planung des Wirtschaftsprozesses das marktwirtschaftliche Lenkungssystem
konstitutiv, aber es gibt noch andere wesentliche Ordnungsdeterminanten, die
in den anderen systemimmanenten und in den systemergénzenden Funktionen
der Wirtschaftsordnung verankert sind. Beispielsweise konnen auch in einem
vorwiegend dezentral, d.h. weitgehend von den Eigenentscheidungen der
Wirtschaftssubjekte, gesteuerten Marktsystem in Ausnahmefillen administra-
tiv-zentral verfiigte produktionslenkende MaBnahmen iiber staatliche Investi-
tions- und Ansiedlungsgenehmigungen bzw. -verbote zum Zwecke des
Umweltschutzes notwendig und ordnungspolitisch gerechtfertigt sein. Ein sol-
ches Ordnungsgefiige, das seine hauptséchliche Legitimation aus der Garantie
moglichst groBer Freiheitsspielrdume fiir alle Wirtschaftssubjekte herleitet,
wiirde seinem Anspruch und seinen Bemiihungen zuwiderhandeln, wenn es
bestimmten umweltbelastenden oder -zerstérenden Produktionen — welche
die umweltbedingten Lebensbedingungen und Freiheiten der Bevdlkerung
bedrohen - einfach freien Lauf liee. Allerdings miifite auch in Féllen umwelt-
belastender Produktionen der Grundsatz der VerhéltnismaBigkeit der Mittel
beachtet und gepriift werden, ob eventuell der Umweltbelastung und -schédi-
gung nicht durch ordnungspolitisch weniger einschneidende Mittel — wie z. B.
mittels einer Steuer auf umweltbelastende Produktionen — ausreichend entge-
gengewirkt werden kann. Eine generelle sektorale Investitionslenkung impe-
rativen Charakters, die gelegentlich mit der Begriindung des Umweltschutzes
und der Vermeidung sozialer Folgekosten fiir die gesamte Giiterproduktion
der Volkswirtschaft — also auch einschlieBlich fiir alle umweltfreundlichen
Erzeugungen — gefordert wird, ist wegen Inaddquanz des Mittels und schad-
licher Neben- und Fernwirkungen auf andere gesamtwirtschaftliche und gesell-
schaftspolitische Ziele (wie z.B. voraussichtlicher Abfall der volkswirtschaft-
lichen Produktivitdtssteigerungsrate und unndtige Beeintrdchtigungen der
Produktions- und Konsumfreiheit) zielinkonform und wegen der Zerstorung
des gesamten dezentralen marktwirtschaftlichen Lenkungssystems ordnungs-
inkonform.

Da die Funktionsfahigkeit einer dynamischen Marktwirtschaft regelméaBig
flexible Wirtschaftsstrukturen, die sich als Ergebnis von Marktprozessen bil-
den, voraussetzt, mufl das Aufbrechen einer verkrusteten bzw. zementierten
Wirtschaftsstruktur und die Auslosung notwendigen Strukturwandels im ord-
nungspolitischen Sinn als positiv angesehen werden. Die Strukturwandelbe-
schleunigungspolitik ist somit in der Regel ordnungskonform. Dagegen muf
eine Strukturerhaltungspolitik, die gegen wesentliche Funktionen der Markt-
wirtschaft (insbesondere gegen die Wettbewerbssteuerungs-, Chancengleich-
heits-, Marktfreiheits-, Leistungsgerechtigkeits- und Haftungsfunktion) ver-
stoft, als ordnungsinkonform eingestuft werden. Zudem wirkt eine Struktur-
erhaltungspolitik regelmédBig der Konjunkturgldttungs-Funktion entgegen,
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weil bei strukturpolitisch festgezurrten Strukturen die konjunkturpolitischen
Instrumente nicht greifen. Desgleichen stoft eine Strukturwandelverzoge-
rungspolitik auf ordnungspolitische Bedenken, wenngleich diese in Ausnah-
mefillen unumgénglich sein und auch volkswirtschaftlich positiv wirken kann.
Eine Verzogerung des Strukturwandels mit Staatshilfe kann z.B. dann not-
wendig werden, wenn in einer industriell oder agrarisch monostrukturierten
Region noch keine Arbeitsplatzalternativen fiir den vorherrschenden und
schrumpfenden Wirtschaftsbereich vorhanden sind. In solchen Fillen muf die
sektorale Strukturpolitik versuchen, den Schrumpfungsprozefl im dominieren-
den Wirtschaftszweig so lange abzubremsen, bis die Monostruktur beseitigt
und ein vielféltigeres Arbeitsplatzangebot geschaffen worden ist.

Waihrend in einer existierenden Marktwirtschaft die Strukturanpassungs-
politik meist die marktwirtschaftlichen Funktionsbedingungen — z.B. durch
Steigerung der strukturellen Anpassungsfihigkeit der Wirtschaftssubjekte
und Erhéhung der Mobilitdt der Produktionsfaktoren — verbessert, verstoBt
eine Strukturgestaltungspolitik regelmaBig gegen fast alle systemimmanenten
Funktionen der Marktwirtschaft. Im Unterschied zur Strukturanpassungspoli-
tik, die den Wirtschaftssubjekten stets einen eigenen Entscheidungsspielraum
hinsichtlich der Annahme oder Ablehnung der meist mit Auflagen verbunde-
nen Anpassungshilfen 148t, erzwingt die Strukturgestaltungspolitik — auch
gegen den Willen und Widerstand der Betroffenen — bestimmte politisch
erwiinschte Wirtschaftsstrukturen. Das Ausmaf der Strukturgestaltungspoli-
tik muf3 demnach sowohl in einer vorhandenen als auch in einer entstehenden
Marktwirtschaft begrenzt bleiben, weil anderenfalls eine Transformation bzw.
eine Retransformation in eine zentral geplante Wirtschaft erfolgt. Gestaltet
der Staat namlich maf3igebend die Produktions- und Unternehmensstrukturen
der Wirtschaftszweige, so wird er auch in die 6konomische Verantwortung fiir
die betreffenden Wirtschaftsbereiche gezogen. Letztlich kann sich dann der
Staat gezwungen sehen, die zu verfolgenden Branchenziele zu formulieren
und detaillierte Investitionsprogramme selbst aufzustellen und zu finanzieren.
Damit ist dann stets der Punkt erreicht, wo eine Verstaatlichung des betreffen-
den Wirtschaftszweiges unumgénglich wird.

Die politisch-staatlichen Entscheidungstrdger in der Bundesrepublik
Deutschland proklamierten im Kern eine wachstums- und mobilitdtsorien-
tierte Strukturwandel- und Strukturanpassungspolitik und betrieben faktisch
iiberwiegend eine wachstumshemmende Strukturwandelverzégerungs- und
neomerkantilistische Branchenschutzpolitik. Zur Reform der sektoralen
Strukturpolitik sind verschiedenartige Vorschldge gemacht worden, die von
einer ,,ordostrukturpolitischen Konzeption* (Peters 1992, S. 2881f.) bis hin zu
systemandernden Experimenten mit indikativen Strukturplanungen reichen.
Obwohl die Ergebnisse einer ausgiebigen Debatte iiber sektorale Pro-
grammierungen sowie auch die Erfahrungen mit der zeitweise ernsthaft in
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Frankreich betriebenen indikativen Strukturplanung nicht gerade ermutigend
sind, kommen Vorschlidge zum Ubergang auf eine richtungsweisende Leitpla-
nung von Zeit zu Zeit — so auch jetzt im Zuge der deutschen Einheit — wieder
zum Vorschein. So wird gefordert, da der Entindustrialisierung in Ost-
deutschland mit einer vorausschauenden Strukturpolitik anhand indikativer
Strukturpléne entgegengewirkt werden miisse. Dabei wird meist darauf hinge-
wiesen, dafl doch bereits auf Teilgebieten — wie z.B. dem Energiesektor —
zumindest so etwas dhnliches in Deutschland und der EG betrieben werde.
Zudem wird unter Hinweis auf den Maastrichter Vertrag iiber die Européi-
sche Union, in dem - wenngleich nur vage — die Ziele einer europiischen
Industriepolitik skizziert worden sind, vorgebracht, dafl sich gemeinsame
industriepolitische Ziele letztlich nur auf der Grundlage ex ante abgestimmter
Zielprojektionen verwirklichen lassen. Dementsprechend sei eine indikative
Strukturplanung unerldBlich.

D. Privatisierungsmethoden
und strukturpolitischer Gestaltungsspielraum

Moglichkeiten und Grenzen strukturpolitischer Privatisierungsmethoden
héngen wesentlich davon ab, in welcher Weise die Privatisierungen durchge-
filhrt werden. Grundsitzlich lassen sich drei Privatisierungsmethoden unter-
scheiden, und zwar die Methode des Verschenkens, des Verkaufens oder des
teilweise Verschenkens und teilweise Verkaufens von ehemaligem Volksei-
gentum. Im Fall der unentgeltlichen Ubertragung von Volks- bzw. Staatsei-
gentum an die Bevolkerung wird regelmiBig so vorgegangen, daf jeder Staats-
biirger eine Anzahl von Gutscheinen bzw. Coupons mit gleichem Wertanteil
gratis erhalt, die er dann nach eigener Wahl gegen Eigentumsanteile — meist
in Form von Aktien — an ehemals volkseigenen Betrieben eintauschen kann.
Die erste Privatisierungsmethode garantiert eine schlagartige Blitzprivati-
sierung, laBt aber kaum einen ordnungs- und strukturpolitischen Ge-
staltungsspielraum. Bei dieser Privatisierungsmethode stehen primér vertei-
lungspolitische Motive im Vordergrund, die mit allgemeinen Gerechtig-
keitserwidgungen verkniipft werden. So wird argumentiert, daf das friihere
»wvolkseigene* Produktivvermogen quasi vom Volk bzw. allen Werktatigen
erarbeitet worden und jetzt gerechterweise auf alle Volksangehorigen gleich-
maBig zu verteilen sei. Dabei wird jedoch zu wenig bedacht, da83 eine funk-
tionsfahige Marktwirtschaft vor allem fihige und risikobereite Unterneh-
mer, die eigentumsrechtlich die volle Verfiigungsgewalt iiber Produktions-
mittel besitzen, voraussetzt. Die Privatisierungsmethode iiber Coupons fiihrt
zunéchst nur zu einer Vielzahl von Kleinaktionéren, die in der Regel nicht in
der Lage und meist auch nicht willens sind, unternehmerische Funktionen zu
iibernehmen. Zudem hat die unentgeltliche Zuteilung von Vermogenstiteln
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einen Verzicht auf mogliche Kapitalbildung aus Verkaufserlosen zur Folge,
was sich dann bei der Finanzierung der Umstrukturierung der Wirtschaft
nachteilig bemerkbar macht. Wahrend Karl Marx zwar die Kapitalisten fiir
schédliche Ausbeuter und iiberfliissig, aber das Sachkapital in der Hand der
Arbeiterklasse fiir unabdingbar und gesellschaftlich hochst niitzlich hielt,
laufen die neuen Gleichheitsapostel mit der préferierten Schenkungsme-
thode Gefahr, daf} die erstrebte Marktwirtschaft zunichst weder Kapitali-
sten (kapitalbesitzende Unternehmer) noch Kapital besitzt. Erst wenn die
iiber Gratisgutscheine bezogenen Aktien an der Borse — sei es unmittelbar
oder mit einer temporiren Bindungspflicht — verkauft werden kénnen, tre-
ten eventuell strukturelle Wirkungen der Privatisierung auf, beispielsweise
in Form von Aktienkonzentrationen in bestimmten Hénden und den damit
verbundenen unternehmerischen Entscheidungsbefugnissen. Strukturpoliti-
sche Ziele hinsichtlich einer neu zu gestaltenden Wirtschaftsstruktur kénnen
bei der Privatisierung iiber Coupons nur dann verfolgt werden, wenn — ent-
gegen ihrer eigentlichen Intention — selektive Zuteilungen und/oder Ein-
tauschbeschridnkungen vorgenommen werden, indem die Bezugscheine
eventuell nur an bestimmte Personengruppen (z.B. nur an inldndische
Direktinvestoren) oder nur fiir den Aktienbezug bestimmter Wirtschafts-
zweige abgegeben werden. Strukturpolitische Privatisierungsstrategien las-
sen sich am ehesten bei der Verkaufsmethode verfolgen, bei der das zu pri-
vatisierende Volks- bzw. Staatseigentum entweder im Wege von Vertrags-
verhandlungen an Einzelinteressenten oder mittels o6ffentlichem Biet- und
Auktionsverfahren verdufert wird. Da iiblicherweise bei Auktionen der
Preis die wesentliche Rolle beim Zuschlag spielt, eignet sich dieses Verfah-
ren kaum fiir die Beriicksichtigung von strukturpolitischen Aspekten.

Die Anbahnung und Durchfithrung der Privatisierungen kann entweder
den ehemals volkseigenen Betrieben selbst iiberlassen oder als offentliche
Aufgabe einer staatlichen Verkaufsagentur iibertragen werden. Denkbar
wire auch die Beauftragung mehrerer privater Verkaufsagenturen, die
namens des Staates die ehemals volkseigenen Betriebe anbieten und verkau-
fen. Staatsbetriebe, die sich quasi selbst privatisieren sollen, werden dieses
- wenn {iberhaupt — nur zogerlich und letztlich unter ausschlieBlicher Beriick-
sichtigung ihrer betrieblichen Eigeninteressen durchfiihren. Strukturpoliti-
sche Uberlegungen des Staates liegen ihnen fern; es sei denn, die staatliche
Strukturpolitik 148t sich die Beriicksichtigung strukturpolitischer Anliegen
etwas kosten. Bei miteinander konkurrierenden Verkaufsagenturen der Pri-
vatwirtschaft wiirde der erstrebte gesellschaftliche Nutzen sicherlich geringer
ausfallen, wenn der Verkaufswettbewerb der Agenturen durch allerlei struk-
turpolitische Vorgaben eingeschriankt wiirde. Letztlich lassen sich struktur-
politische Privatisierungsstrategien primir nur im Rahmen staatlicher Pri-
vatisierungsagenturen (wie z. B. die Staatliche Vermogensagentur in Ungarn
oder die Treuhandanstalt in Deutschland) verfolgen. Welche Méglichkeiten
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eine staatliche Privatisierungsagentur hinsichtlich der Beriicksichtigung
strukturpolitischer Anliegen hat und welche ordnungspolitischen Grenzen
derartigen Privatisierungsstrategien gesetzt sind, soll nachfolgend am Bei-
spiel der Privatisierungspolitik der deutschen Treuhandanstalt verdeutlicht
werden.

E. Organisation und politisches Umfeld der Treuhand

Im Hinblick auf die strukturpolitischen Mdglichkeiten, die im institutionel-
len Privatisierungsansatz iiber eine staatliche Verkaufsagentur liegen, ist nach
der Wiederherstellung der Einheit Deutschlands 1990 insbesondere von Lan-
des- und Kommunalpolitikern aus den neuen Bundesldandern sowie auch von
Gewerkschaftsseite gefordert worden, die Aktivitdten der Treuhandanstalt
mit strukturpolitischen Uberlegungen zur Stabilisierung und Aufwirtsent-
wicklung der ostdeutschen Wirtschaft zu verkniipfen. Unabhingig davon, ob
man diese Forderung fiir sachlich abwegig und ordnungspolitisch bedenklich
hilt, muBl bedacht werden, da die monopolisierte Verkaufsagentur ,, Treu-
hand“ mit jedem Unternehmensverkauf aus ihrem Besitz und mit jedem
Sanierungsfall die Branchenstrukturen im Gebiet der Ex-DDR bzw. der jetzi-
gen neuen Bundesldnder beeinfluflt, gleichgiiltig, ob und inwieweit sie bei
ihren Verkaufsentscheidungen strukturpolitische Uberlegungen beriicksich-
tigt. Zu Recht gilt deshalb: ,Fiir die Treuhandanstalt ist jedes privatisierte
Unternehmen auch ein strukturpolitischer Beitrag, ein Beitrag zur Restruk-
turierung® (Schmidt 1992, S. 56). Die Wahrscheinlichkeit, da3 strukturpoliti-
sche Erwdgungen zumindest in rudimentidren Ansitzen bei der Privatisie-
rungspolitik eine nicht unwesentliche Rolle spielen, liegt schon in der Tatsa-
che begriindet, daf die Treuhandanstalt quasi nicht in einem gesellschaftlich
und politisch unbeeinfluften Raum agiert. Sie ist keineswegs eine vollig unab-
hingige Institution, die nur nach eigenem Ermessen Privatisierungs- und
Sanierungsaufgaben nach rein betriebswirtschaftlichen Kriterien erledigen
kann. Sie kann bei ihren Entscheidungen struktur-, regional-, umwelt- und
sozialpolitische Aspekte nicht einfach ausklammern. Schon allein der Sachzu-
sammenhang, der zwischen den politisch geschaffenen eigentumsrechtlichen
Rahmenbedingungen und dem Betétigungsspielraum der Treuhand besteht,
macht die gesellschaftspolitische Verkniipfung deutlich. Nach ihren eigenen
Aussagen beriicksichtigt deshalb die Treuhand bei ihren Privatisierungsent-
scheidungen neben dem gebotenen Preis unter anderem die Sicherheit einer
unterbrechungslosen Fortfilhrung des Unternehmens, den Umfang der
Arbeitsplatzsicherung sowie die soziale Flankierung bei unerldBlichem
Beschiftigungsabbau, den Umfang der kiinftigen Geschiftstatigkeit (Uber-
nahme aller oder nur einiger Geschiftsanteile), das unternehmerische Kon-
zept samt Managementpotential und finanziellen Realisierungsmoglichkeiten
und die Innovationskraft des potentiellen neuen Eigentiimers hinsichtlich des
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Technologietransfers sowie fiir neue Produkte und umweltschonende Pro-
duktionen (Treuhandanstalt 0.J., S.11). Obwohl die Treuhandanstalt kein
politisches Mandat hat, entscheidet sie bei betriebswirtschaftlichen und gesell-
schaftspolitischen Zielkonflikten nach diskretiondrem Ermessen, wobei sie
einmal stirker 6konomisch-managementorientiert entscheidet und ein ande-
res Mal stérker arbeitsmarkt-, regional- oder sozialpolitische Aspekte beriick-
sichtigt. Bei der komplexen Privatisierungsaufgabe und den oft duflerst kom-
plizierten Privatisierungsfillen ist es auch gar nicht méglich, die Privatisierung
und ihre strukturpolitischen Implikationen in das Prokrustesbett vorgefertig-
ter Leitlinien zu pressen.

Obgleich die Treuhandanstalt keine weisungsgebundene Behorde, sondern
eine bundesunmittelbare Anstalt des 6ffentlichen Rechts mit gesetzlich festge-
legten Aufgaben und in deren Rahmen mit gewissen Ermessensspielraumen
ist, steht sie unter der Fach- und Rechtsaufsicht des Bundesfinanzministers,
der seine Fachaufsicht im Einvernehmen mit dem Bundeswirtschaftsminister
ausiibt. Bei dieser institutionellen Konstruktion bleibt es natiirlich nicht aus,
daf} insbesondere finanz- und wirtschaftspolitische Aspekte das Treuhandhan-
deln mitbestimmen. Auch die Bundeslidnder, insbesondere die fiinf neuen
Lénder in Ostdeutschland, nehmen Einfluf} auf die Treuhand, deren Zentrale
in Berlin ist und die urspriinglich 15 Niederlassungen in Stddten der ehemali-
gen Bezirke der Ex-DDR hatte. Wihrend die Zentrale fiir die Leitlinien der
Geschiftspolitik und die groBeren Unternehmen verantwortlich ist, betreuen
die Treuhand-Niederlassungen das Gros (rd. zwei Drittel) aller Treuhand-
unternehmen. Ein Verwaltungsrat, dem Unternehmer, Gewerkschafter, Sach-
verstdndige und leitende Beamte der Bundesregierung angehoren, unterstiitzt
die Arbeit der Treuhandzentrale, insbesondere bei grundsitzlichen Weichen-
stellungen in der Geschiftspolitik und bei groen Privatisierungsféllen. Die
Treuhand-Niederlassungen bedienen sich der Beratung durch Beirdte. Die
Landesregierungen der neuen Bundesldnder haben jeweils Treuhand-Wirt-
schaftskabinette gebildet, um eine frithzeitige Abstimmung von Lénderinter-
essen mit geplanten Treuhandentscheidungen von groBem wirtschaftlichen
und regionalen Gewicht sicherzustellen.

Auch die Kommission und der Ministerrat der EG beeinflussen meist indi-
rekt und gelegentlich direkt den Handlungsspielraum der Treuhandanstalt.
Einige konkrete Beispiele machen dieses deutlich: So diirfen nach einer EG-
Entscheidung z.B. den ostdeutschen Werften bis Ende 1993 staatliche Beihil-
fen gewdhrt werden, die betrachtlich iiber dem derzeit zulédssigen EG-Niveau
liegen, wobei zur Bedingung gemacht worden ist, da3 die ostdeutsche Werft-
industrie ihre Produktionskapazitdten um 40 Prozent bis Ende 1995 ver-
ringern muB3. Dieses hat die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern
bewogen, der Treuhandanstalt ein Konzept zur Verteilung der Schiffsbau-
kapazitdten auf die einzelnen Werftstandorte vorzulegen. Der Kapazititsabbau
in der Werftindustrie, der naturgemaf mit der Freisetzung von Arbeitskriften
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in erheblichem Umfang einhergeht, soll durch ein Kiistenstandortprogramm
aufgefangen werden. Danach sollen mit Hilfe von Bundesmitteln verstarkt in
der Kiistenregion Dienstleistungs- und Giiterverkehrszentren sowie die kom-
munale Infrastruktur fiir den Fremdenverkehr ausgebaut werden. Ein anderes
instruktives Beispiel fiir die EinfluBnahme staatlicher und supranationaler
Institutionen auf die Privatisierungs- und Sanierungsaufgaben der Treuhand-
anstalt 148t sich aus dem ostdeutschen Braunkohlenbergbau anfiihren. So hat
die EG-Kommission einem Investitionskostenzuschuf3, den das Land Sachsen-
Anhalt fiir ein neues Braunkohlenkraftwerk in Schkopau zahlen will, zuge-
stimmt. Dagegen ist die Kardinalfrage fiir die Sanierung der Braunkohlenre-
viere in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt, nimlich wie und von wem
die Beseitigung der Altlasten des Bergbaus durch Rekultivierung bezahlt wer-
den soll, noch offen. Die Bundesregierung, die wegen der Kostentragung mit
den drei vorgenannten ostdeutschen Kohleldndern im Streit liegt, hat vorge-
schlagen, daf die Beseitigung der Altlasten aus Erlosen finanziert werden soll,
welche die Treuhandanstalt aus dem Verkauf anderer wettbewerbsfahiger
Betriebe des Braunkohlenbergbaus erzielt. Natiirlich konnen derartige Uber-
legungen, die auch eine strukturpolitische Dimension hinsichtlich der kiinfti-
gen Struktur des Braunkohlenbergbaus und der Braunkohlenverstromung
einschlieBen, nicht ohne Wirkung und eventuelle Beriicksichtigung bei der
Treuhandtitigkeit auf diesem Sektor bleiben.

Bei der institutionellen Konstruktion der Treuhandanstalt und ihres politi-
schen und gesellschaftlichen Umfeldes wire es naiv zu glauben, dafl die
Geschiftspolitik der Treuhand von keinerlei strukturpolitischen Erwégungen
tangiert wiirde, zumal auch das noch von der Volkskammer der DDR
beschlossene ,,Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen
Vermogens (Treuhandgesetz)* vom 17. Juni 1990 durchaus strukturpolitische
Aspekte der Treuhandaufgaben anspricht.

F. Strukturpolitische Aufgaben der Treuhandanstalt

In der Priambel des Treuhandgesetzes (THG) vom 17.6.1990 wird die
Absicht des damaligen Gesetzgebers fiir den Erlafl des Gesetzes iiber die
Treuhandtitigkeit wie folgt beschrieben:

»,— die unternehmerische Tétigkeit des Staates durch Privatisierung so rasch
und so weit wie moglich zuriickzufiihren,

- die Wettbewerbsfahigkeit moglichst vieler Unternehmen herzustellen und
somit Arbeitsplitze zu sichern und neue zu schaffen,

— Grund und Boden fiir wirtschaftliche Zwecke bereitzustellen*.

Ferner war beabsichtigt, ,da8 nach einer Bestandsaufnahme des volkseige-
nen Vermogens und seiner Ertragsfihigkeit sowie nach seiner vorrangigen

13*
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Nutzung fiir Strukturanpassung der Wirtschaft und die Sanierung des Staats-
haushaltes den Sparern zu einem spéteren Zeitpunkt fiir den bei der Wih-
rungsumstellung am 2. Juni 1990 reduzierten Betrag ein verbrieftes Anteils-
recht an volkseigenem Vermogen eingerdumt werden kann*.

Die Formel ,vorrangige Nutzung fiir Strukturanpassung der Wirtschaft“
kann durchaus als strukturpolitischer Auftrag interpretiert werden. Konkreti-
siert wird diese Aufgabenstellung dann noch durch § 2 Abs. 6 des Treuhandge-
setzes, in dem es heifit: ,,Die Treuhandanstalt hat die Strukturanpassung der
Wirtschaft an die Erfordernisse des Marktes zu férdern, indem sie insbeson-
dere auf die Entwicklung sanierungsfahiger Betriebe zu wettbewerbsfahigen
Unternehmen und deren Privatisierung Einflu8 nimmt. Sie wirkt darauf hin,
daB sich durch zweckmiBige Entflechtung von Unternehmensstrukturen
marktfdhige Unternehmen herausbilden und eine effiziente Wirtschaftsstruk-
tur entsteht.*

GemiaB3 Artikel 25 des Einigungsvertrags zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik vom 31. August
1990 ist die Treuhandanstalt ,auch kiinftig damit beauftragt, geméf den
Bestimmungen des Treuhandgesetzes die fritheren volkseigenen Betriebe
wettbewerblich zu strukturieren und zu privatisieren®.

Spekulationen dariiber, ob es der damaligen Ubergangsregierung Modrow
und der Volkskammer der DDR tatsdchlich darum gegangen ist, mit dem
Treuhandgesetz eine weitgehende Privatisierung einzuleiten oder im Gegen-
teil diese moglichst zu begrenzen, sind ebenso mii8ig wie der Streit, ob die Pri-
vatisierung Vorrang vor der Sanierung im Gesetz gefunden hat. Selbst wenn
man zu dem Ergebnis kommt, daB3 beide Aufgaben gesetzlich gleichrangig ver-
ankert sind, kann dennoch die Privatisierungspolitik in der Praxis die mog-
lichst schnelle Privatisierung als wirksamste Sanierung auf indirektem Wege
ansehen und die direkte Sanierung erst im Falle vergeblicher Verkaufs- und
damit erfolgloser Privatisierungsbemiihungen in Erwégung ziehen.

Die Bundesregierung und die Ministerprisidenten der fiinf neuen Bundes-
linder haben am 14. Mirz 1991 Grundsitze der Zusammenarbeit von Bund,
neuen Bundesldndern und Treuhandanstalt aufgestellt, um eine Abstimmung
zwischen den Aktivitdten der Treuhandanstalt sowie der staatlichen Regional-,
Arbeitsmarkt- und Infrastrukturpolitik sicherzustellen. Die wichtigsten Pas-
sagen der Grundsitze lauten:

»1. Der Systemumbruch in den neuen Liandern erfordert ungewodhnliche
Mafnahmen in einem konzertierten Zusammenwirken von Bund, neuen
Léandern und Treuhandanstalt. Schnelles unideologisches Handeln ist not-
wendig. Zunichst teurere, aber den Arbeitsmarkt schonende Losungen
konnen langfristig wirtschaftlicher sein.
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2. Die Treuhandanstalt ist auf Grund ihres gesetzlichen Auftrages gehalten,
durch Privatisierung und Sanierung auf eine effiziente Wirtschaftsstruktur
in den neuen Lindern hinzuwirken (§ 2 Abs. 6 THG vom 7. Juni 1990). Im
Rahmen der Verantwortung der neuen Lénder fiir eine sozialvertragliche
regionale Strukturpolitik wird die Treuhandanstalt als Dienstleister an
diesen Aufgaben mitwirken.

3. Die Privatisierung bleibt das ordnungspolitische Ziel der Treuhandan-
stalt. Fiir die Dauer ihrer Beteiligung an einem Unternehmen trégt sie die
unternehmerische Verantwortung des Eigentiimers. . .

4. Bei Betriebsstillegungen oder Teilstillegungen von herausragender
arbeitsmarktpolitischer Bedeutung werden Treuhandanstalt, Lander und
Bund bemiiht sein, die nachteiligen Auswirkungen fiir die Beschiftigten,
den Arbeitsmarkt und die gesamte Region zu verringern, iiberschaubar zu
machen und Ansitze fiir den Aufbau neuer Arbeitsplitze zu schaffen.

Mit dieser Zielsetzung wird die Treuhandanstalt rechtzeitig ein Abstim-
mungsgespriach mit der betroffenen Landesregierung iiber Zeitpunkt,
Verfahren und Management der Stillegung fiihren. . .

5. In den Féllen einer Stillegung von herausragender arbeitsmarktpolitischer
Bedeutung leitet die Landesregierung ein Sonderverfahren zur Ansied-
lungsforderung ein. ..« (Presse- und Informationsamt der Bundesregie-
rung 1991, S. 2131.).

Wenngleich die mit der (vorrangigen) Privatisierung verbundenen betriebs-
wirtschaftlichen Aufgaben und die unternehmerische Verantwortung der
Treuhand fiir die sich noch in ihrem Besitz befindlichen Betriebe nicht ange-
tastet werden, wird die Treuhandanstalt doch eng in die Strukturpolitik von
Bund und Léndern eingebunden, wodurch de facto auch die betriebswirt-
schaftlichen und unternehmerischen Treuhandaktivititen tangiert werden.
Stillegungen von nicht iiberlebensfahigen Unternehmen aus Treuhandbesitz
sind zwar nach wie vor moglich, aber die nachteiligen Auswirkungen sollen
verringert und iiberschaubar gemacht werden, was eventuell auch als Begren-
zung von MafBnahmen zur Stillegung gedeutet werden kann. Auf eine beab-
sichtigte Begrenzung von Stillegungen deutet auch der Hinweis hin, demzu-
folge den Arbeitsmarkt schonende Losungen langfristig angeblich wirtschaft-
licher sein konnen.

G. Begriindungen fiir strukturpolitische Privatisierungsstrategien

Fiir Orientierungen der Privatisierung an strukturpolitischen Zielen werden
hauptséchlich folgende Begriindungen vorgebracht:

1. Um die aus der sozialistischen Planwirtschaft iiberkommene Hyperkonzen-
tration vor allem in Form riesiger Kombinate und staatlicher Monopolbe-
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triebe zu tiberwinden, sei im Zuge der Privatisierung eine mittelstands-
orientierte Privatisierungsstrategie mit dem Ziel zu verfolgen, den Konzen-
trationsgrad radikal zu vermindern und moglichst viele eigenstdndige
Unternehmen — insbesondere im mittelstdndischen Bereich - zu schaffen.

2. Um die aus der Zeit der zentralgeleiteten Produktionswirtschaft stam-
mende suboptimale Wirtschaftsstruktur, die durch eine Uberbeschiftigung
in der Industrie (und hier besonders in der Produktionsmittelindustrie) und
in der Landwirtschaft gekennzeichnet war, zu beseitigen, miisse eine stark
dienstleistungsorientierte Privatisierungspolitik betrieben werden.

3. Um aus dem Volumen der derzeit nicht wettbewerbsfiahigen und deshalb
noch nicht verkéuflichen Staatsbetriebe diejenigen auswihlen zu kénnen,
die mittelfristig wettbewerbsfahig oder aufgrund bestimmter gesellschafts-
politischer Kriterien (z.B. ersparte Kosten, die bei Arbeitslosigkeit entste-
hen) sanierungswiirdig seien, miiSten neben betriebswirtschaftlichen auch
strukturpolitische Begutachtungen erfolgen und sodann im Rahmen einer
kombinierten Sanierungs-Privatisierungsstrategie die ausgewéhlten Unter-
nehmen unter dem Dach einer Staatsholding saniert und dadurch weitest-
mdglich verkaufsfahig gemacht werden.

4. Um die infolge der auBergewohnlichen Verzerrungen der Produktions-
struktur entstandenen sektoralen und regionalen Strukturkrisen und die
damit verbundene Massenarbeitslosigkeit bekdmpfen zu konnen, sei im
Rahmen einer regionalen Strukturgestaltungspolitik mittels Strukturent-
wicklungspldnen eine vorrangige Sanierungsstrategie mit dem Ziel zu ver-
folgen, der Entindustrialisierung im Zuge des Transformationsprozesses
Einhalt zu gebieten.

H. Mittelstandsorientierte Privatisierungsstrategie

Wihrend in einer entwickelten Marktwirtschaft die Unternehmensgro3en-
strukturen das Ergebnis von Markt- und Wettbewerbsprozessen sind, muf3 im
Transformationsproze$, in dem die marktwirtschaftlichen Krifte zur Selbst-
bildung einer neuen Struktur noch unterentwickelt sind, eventuell mit staat-
licher Hilfe eine addquate Mischung aus verschiedenen Unternehmensgrofen
in der Volkswirtschaft angestrebt werden. Bekanntlich setzt eine funktionsfa-
hige Marktwirtschaft eine hinreichend groe Anzahl von selbstdndigen Unter-
nehmenseinheiten voraus, wobei die UnternehmensgroBenstruktur in der
Regel aus einer Mischung von Grof}-, Mittel- und Kleinunternehmen besteht.
Wie ein optimales Mischungsverhiltnis im einzelnen aussieht, ist ex ante nicht
zu bestimmen, weil niemand genau voraussagen kann, welche Unternehmens-
grofen in welchem Umfang in den einzelnen Wirtschaftszweigen kiinftig
gebraucht werden und damit existenzfahig sind. Fest steht, da die iiberkom-
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mene grof3betriebliche Kombinatsstruktur der DDR, die vor allem aus zen-
tralplanerischen Griinden geschaffen worden war, in einer Marktwirtschaft
fehl am Platze ist. Die ehemals 270 Kombinate, die fast 90 Prozent aller Werk-
tatigen beschiftigt hatten, waren vorrangig nach Prinzipien der Autarkie und
weniger nach den Erfordernissen der zwischenbetrieblichen Arbeitsteilung
aufgebaut. So hatten die meisten Kombinate eine auBergewohnliche Ferti-
gungstiefe, indem die zur Produktherstellung erforderlichen vertikalen Her-
stellungsstufen einschlieBlich Zulieferungsbereichen und Forschungszentren
organisatorisch zur Kombinatseinheit zusammengeschlossen waren. Ferner
verfiigten die Kombinate hdufig noch iiber Einrichtungen, die bestimmte
Bediirfnisse der Belegschaft befriedigten, wie z. B. Ferienheime und Kinder-
girten. In der ehemaligen DDR war nach der im Jahr 1972 erfolgten Uberfiih-
rung fast aller halbstaatlichen und privaten Industrie- und Baubetriebe sowie
der industriell produzierenden Handwerksbetriebe in Staatseigentum der pri-
vate mittelstindische Bereich auf einen kiimmerlichen Rest zusammenge-
schrumpft, so dal nunmehr nach der Wende in den neuen Bundeslédndern die
Voraussetzungen fiir die Bildung mittelstdndischer Existenzen sowie Neu-
griindungen kleiner und mittlerer Unternehmen geschaffen werden miissen.
Neben staatlichen Hilfen zur Existenzgriindung kommt den Entflechtungsbe-
miithungen bei den ehemaligen Kombinaten, deren Betriebe inzwischen zu
Aktiengesellschaften oder GmbH’s in Treuhandbesitz geworden sind, wesent-
liche Bedeutung fiir den Aufbau eines neuen Mittelstandes zu. In der
Anfangsphase hat die Treuhandanstalt versucht, moglichst ganze Betriebs-
komplexe als Einheit zu verkaufen, um das Herausfischen von Filetstiicken
aus ihrem Besitz und das Belassen der weniger attraktiven Betriebsteile in
Treuhandverwahrung zu unterbinden. Da sich das Unterfangen, ein buntes
Gemisch von Betriebsteilen moglichst komplett an einen unternehmerisch
aktiven Erwerber zu verkaufen, nur gelegentlich realisieren lie und dabei
mittelstindische Unternehmer aufgrund ihrer beschriankten Finanzierungs-
mitte] meist von vornherein ausgeschlossen blieben, ist die Treuhandanstalt
inzwischen zu einer mittelstandsfreundlicheren Privatisierungspraxis iiberge-
gangen. So hat sie — gestiitzt auf das sogenannte Spaltungsgesetz — insbeson-
dere viele Nebenbetriebe (wie z. B. Baubetriebe, Betriebe des Ausbaugewer-
bes, Ingenieurbiiros), die aus der hypertrophen Fertigungstiefe der ehemali-
gen Kombinate hervorgegangen waren, ausgegliedert und als eigenstdndige
Unternehmen an mittelstindische Existenzgriinder verkauft. Nach AuBerung
eines Treuhandbediensteten ,,(wird) im Zuge des Ubergangs zu einer solchen
mittelstandspriferierenden Privatisierung ... die Treuhandanstalt — bei
Gleichwertigkeit des unternehmerischen konzeptionellen Angebots gegen-
iiber anderen — mittelstdndischen Bewerbern bzw. Existenzgriindern den Vor-
zug geben und hier vor allem auch in der Frage der Altschulden groBziigig ver-
fahren. Anders ausgedriickt: Die Treuhandanstalt ist sich der Notwendigkeit
bewuflt, im Sinne der Herausbildung mehr wettbewerblicher, mittelstands-
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freundlicher Strukturen Priferenzen zu setzen* (Schmidt 1992, S. 53f.). Nach
Aussage der Présidentin der Treuhand ,,gelten als mittelstandische Kéufer sol-
che, die im Industriebereich bis zu 500 Mitarbeiter haben, im gewerblichen
Bereich bis zu 200 und im handwerklichen Bereich bis zu 50.¢ Diese Kriterien
unterstellt, verkauft die Treuhand ,,etwa Dreiviertel ihrer Unternehmen an
Mittelstandler” (Breuel 1992, S. 34). Neben der Entflechtung der groBbetrieb-
lichen Unternehmensstrukturen und einer mittelstandsfreundlichen Verkaufs-
strategie wirkte sich auch die Entscheidung hinsichtlich des enteigneten Ver-
mogens, derzufolge die Restitution grundsitzlich Vorrang vor der Entschédi-
gung haben sollte, giinstig fiir die Wiederbelebung des Mittelstandes in Ost-
deutschland aus. So erdffnete die Wiedereinsetzung des enteigneten Mittel-
standes in seine ihm unrechtméBig entzogenen Vermogensrechte die Chance
des Wiederauflebens alter Traditionen des Familienunternehmertums. Man-
che enteigneten und aus der ehemaligen DDR vertriebenen Alteigentiimer
bzw. deren Kinder oder Erben haben die Gelegenheit wahrgenommen, mit
Hilfe ihrer in Westdeutschland erworbenen Finanzkraft ihre zuriickgewonne-
nen ostdeutschen Unternehmen wiederaufzubauen. Die mittelstandsorien-
tierte Privatisierungsstrategie hat somit auch einen Beitrag zur notwendigen
Schaffung wettbewerblicher Marktstrukturen und zur Einddmmung von 6ko-
nomischen Konzentrationsprozessen im Zuge der deutschen Einheit geleistet.
Es wire sicherlich ordnungspolitisch hochst fatal gewesen, wenn an die Stelle
fritherer Staatsmonopole durch Aufkauf ehemals monopolisierter Branchen-
kombinate jetzt private Monopole getreten wiren, wie das beispielsweise in
der Versorgungswirtschaft moglich und teilweise bei der Elektrizitdtsversor-
gung geschehen ist. Eine Begiinstigung der Unternehmenskonzentration in
den Hinden marktbeherrschender Unternehmen hitte insbesondere die
Wettbewerbs- und Machtzerstreuungs-Funktion der Wirtschaftsordnung ver-
letzt.

Eine mittelstandsorientierte Privatisierungsstrategie ist ordnungspolitisch
unbedenklich und niitzlich, solange sie sich nicht anmaft, {iberall angeblich
woptimale“ Unternehmensgrofen herstellen zu wollen. Unbestritten ist, daf
in manchen Wirtschaftsbereichen neben kleinen und mittleren Unternehmen
auch grofbetriebliche Unternehmen in der Marktwirtschaft ihren Platz haben
miissen, schon allein wegen eventueller Groenvorteile (economies of scale),
welche Produktionen bei einer relativ groen Ausbringungsmenge in die Zone
der degressiven Stiickkosten gelangen lassen. Werden infolge intensiven Wett-
bewerbs die GroBunternehmen gezwungen, die relativ niedrigen Stiickkosten
im Preis an die Nachfrager weiterzugeben, so sind sie in manchen Sektoren
den Marktangeboten mittelstindischer Unternehmen deutlich iiberlegen. Bei-
spielsweise lassen sich Automobile kosten- und preisgiinstig fiir eine breite
Kéuferschicht nicht in kleinen Handwerksbetrieben herstellen. Zudem wiirde
eine ausschlieBlich auf mittelstdndische Strukturen abzielende Privatisierungs-
strategie auch der Entwicklung dieses Bereichs letztlich schaden, weil kleine
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und mittlere Zulieferungsbetriebe haufig vorwiegend von der regionalen
Nachfrage abhdngen und vor allem auf dort anséssige Abnehmer aus dem
Bereich der groBbetrieblichen Massenfertigung angewiesen sind.

Falls es so etwas wie eine optimale Branchenbetriebsgrofe iiberhaupt gibt
und sie sich auch exakt bemessen 148t, wird man dennoch davon ausgehen
miissen, daf sich diese im Markt- und Wettbewerbsprozef infolge von Innova-
tionen, Nachfragednderungen und anderen Faktoren dndern kann. Es wire
also mehr als vermessen, wenn sich eine staatliche Privatisierungsagentur dazu
verleiten lieBe, langfristig ,,optimale“ Branchenstrukturen, etwa durch Fest-
setzung von Privatisierungskontingenten nach Betriebsgroenklassen fiir diese
oder jene Branche schaffen zu wollen. Zudem wiirden betriebsgro3engestaf-
felte Privatisierungskontingente frappant gegen die Chancengleichheits-Funk-
tion der Wirtschaftsordnung verstofen.

I. Dienstleistungsorientierte Privatisierungsstrategie

Die verfiigbaren Statistiken iiber die volkwirtschaftliche Beschéftigungs-
und Produktionsstruktur der ehemaligen DDR vermitteln das Bild einer typi-
schen Industriegesellschaft mit einem iiberragenden Industriesektor, einem
- gemessen an westlichen Maf3stdben — noch betréchtlichen Agrarsektor und
einem vergleichsweise unterentwickelten Dienstleistungssektor. In der Tat
mufte die DDR-Bevolkerung — verglichen mit Westniveau — mit einem relativ
bescheidenen Versorgungsniveau an Dienstleistungen in ihrer Konsumsphire
und im privaten Reparaturbereich auskommen. Die volkseigenen Betriebe
versuchten, den Mangel an Dienstleistungen durch Eigenproduktion zu min-
dern. Insofern gab es im Produktionsbereich mehr Arbeitspldtze mit Dienst-
leistungsaufgaben, als die Statistiken auswiesen. Innerhalb des Dienstlei-
stungssektors gab es sowohl Sparten mit groen Arbeitsplatzdefiziten, wie ins-
besondere im Handel und bei den Kreditinstituten, als auch Bereiche mit
iiberdimensioniertem Arbeitsplatzvolumen, wie insbesondere bei Behorden
und den gesellschaftlichen Massenorganisationen. Zudem war der Dienstlei-
stungssektor in der DDR in wichtigen Bereichen groftenteils von staatlichen
Monopolen oder Duopolen beherrscht. So waren im Einzelhandel faktisch nur
zwei GroBanbieter vorhanden, namlich die volkseigene Handelsorganisation
mit ihren HO-Léden (auf die nahezu zwei Drittel des Umsatzes entfiel) und
die Organisation der Konsumgenossenschaften. Nach Entflechtung der staat-
lichen Handelsorganisation wurden die 14 ehemaligen Centrum Warenhéuser
an Kaufhausketten und die Kaufhallen an Lebensmittel-Ketten aus West-
deutschland verkauft, wihrend bei kleineren Einzelhandelsldiden auch ost-
deutsche Interessenten — insbesondere aus dem Personal der fritheren Ver-
kaufsstitten — zum Zuge kamen. Besonders im Lebensmittelbereich sowie bei
Textilien und elektronischen Gerédten dominieren westdeutsche GroBunter-
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nehmen und Handelsketten, die inzwischen teilweise Superméarkte auf der
griinen Wiese an den Stadtrdndern errichtet haben. Wie auch in Westdeutsch-
land haben manche mittelstdndische Einzelhandelsgeschifte im Innenbereich
der Stddte nur noch Absatzchancen, wenn sie sich auf den gehobenen Bedarf
spezialisiert oder Marktliicken ausfindig gemacht haben. Inzwischen hat sich
infolge des Griindungsbooms der Wettbewerb auf den Konsum- und
Gebrauchsgiitermirkten in Ostdeutschland derart verstdrkt, da Grenzbe-
triebe schon wieder aus dem Markt ausscheiden. Illusionen, da der Dienstlei-
stungsbereich den groften Teil der im produzierenden Gewerbe und in der
Landwirtschaft freigesetzten Arbeitskrafte aufnehmen kann, sind langst ver-
flogen. Die Masse der ostdeutschen Bevolkerung verfiigt noch keineswegs
iiber ein Einkommen, das kaufkraftméBig die Nachfrage nach relativ teureren
Dienstleistungen auf breiter Front zuld3t. Manche potentiellen Dienstleistun-
gen, wie z.B. Wasch- und Biigeldienste, werden — jetzt unter Verwendung
modernster Gebrauchsgegenstdnde — immer noch in Eigenleistung zu Hause
erbracht. Eine fiihlbare Ausdehnung des Dienstleistungssektors im Produk-
tionsbereich ist erst dann zu erwarten, wenn die Talfahrt der industriellen Pro-
duktion zum Stillstand kommt und durch Ansiedlung neuer Industriebetriebe
auch verstarkt Zulieferungen aus dem Dienstleistungsbereich benotigt wer-
den. Lediglich im Bau- und Ausbaugewerbe sowie den damit zusammenhén-
genden Handwerksberufen ist bereits eine betridchtliche Zunahme der
Geschiftstatigkeit in Ostdeutschland zu verzeichnen.

Im Dienstleistungsbereich gibt es nur noch wenige Privatisierungsobjekte,
so daB sich schon aus diesem Grunde eine strukturpolitische Privatisierungs-
offensive zugunsten dieses Sektors eriibrigt. Die Dienstleistungssektoren mit
iiberregionaler Bedeutung, wie z.B. das Bank- und Kreditwesen sowie die
Versicherungswirtschaft entwickeln sich aus Eigeninteresse — auch ohne struk-
turpolitische Hilfen - relativ schnell von selbst. Der Dienstleistungsbereich
mit vorwiegend regionaler und ortlicher Bedeutung wird durch verschiedene
Strukturhilfen, wie z.B. Existenzgriindungsdarlehen und Investitionskredite
zu giinstigen Konditionen, geférdert. Weitergehende spezielle Forderungs-
mafBnahmen sind nicht erforderlich, zudem auch der Dienstleistungsbereich
von den allgemein in den neuen Bundesldndern geltenden Vergiinstigungen,
wie z.B. den Sonderabschreibungen fiir Investitionen, profitiert.

J. Kombinierte Sanierungs-Privatisierungsstrategie

Nach Auffassung ihrer Présidentin erfiillt die Treuhandanstalt ihren gesetz-
lichen Auftrag ,,durch schnelle Privatisierung, entschlossene Sanierung und
- wo keine Uberlebenschance mehr besteht — durch behutsame Stillegung*,
wobeli die ,,oberste Prioritit . . . die Uberﬁihrung der Betriebe an unternehme-
risch aktive Eigentiimer (hat)“. Dabei wird die Privatisierung als bester Weg
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angesehen, ,,um Unternehmen mit neuem Wissen, neuem Kapital und neuen
Zielen eine Zukunft zu geben und somit Arbeitsplédtze zu sichern und zu schaf-
fen“ (Breuel 1991, S.164). Entschlossene Sanierung bedeutet dagegen im
Selbstverstindnis der Treuhandanstalt, dafl sanierungsfihige Unternehmen
bei ihren Umstrukturierungsbemiihungen vor allem finanziell (z.B. durch
Entschuldung, Ausstattung mit Eigenkapital, Bereitstellung von Investitions-
mitteln, Ubernahme von Liquidititsbiirgschaften) zu unterstiitzen und in die
Lage zu setzen sind, ein wettbewerbsfahiges Produkt- oder Dienstleistungs-
angebot auf den Markt zu bringen, um letztlich Kaufinteressierte fiir die
Betriebe zu finden. Bei behutsamer Stillegung soll der Stillegungsproze3 mog-
lichst gestreckt sowie durch Sozialpline und Mindestabfindungen sozialver-
traglich abgesichert werden, um den freizusetzenden Arbeitskriften den
Ubergang in neue Beschiftigungsverhaltnisse oder in den vorzeitigen Ruhe-
stand zu erleichtern.

Entgegen diesen Leitmaximen der Treuhandanstalt sind insbesondere von
gewerkschaftlicher Seite andere Leitlinien fiir den Umstrukturierungsprozef3
in den neuen Bundesldndern vorgeschlagen worden. So fordert der Vorsit-
zende der Industriegewerkschaft Metall: ,Das Kernstiick jeder strukturpoliti-
schen Strategie in den neuen Bundesldndern mufl — wo immer moglich — die
Sanierung der ostdeutschen Industrie werden. Wir lehnen eine nur passive
Sanierung nach engen betriebswirtschaftlichen Kriterien ab. Wir setzen auf
eine aktive Sanierung, die moglichst viele Arbeitsplatze erhélt und volkswirt-
schaftlichen Kriterien Rechnung tréagt (Steinkiihler 1992, S. 10). Damit wird
also die Sanierungsaufgabe an die erste Stelle geriickt. Um die Sanierungs-
und Privatisierungsformen miteinander zu verkniipfen, schlagt die IG Metall
zwei Instrumente vor, und zwar die Griindung einer Treuhand-Industriehol-
ding AG und eines Treuhand-Vermogensfonds (Steinkiihler 1992, S. 10f.). In
der Industrieholding als Dachgesellschaft sollen alle Treuhandunternehmen,
die kurzfristig nicht zu privatisieren, aber mittelfristig sanierungsfahig sind,
zusammengefaBt werden. Aufgabe der Treuhand-Industrieholding soll es
grundsitzlich sein, ,,Betriebe in den neuen Bundesldndern zu sanieren statt zu
planieren“, wozu eine Reform der Sanierung erforderlich sei. Im Zuge der
Reform sollen die Sanierungskriterien auf die gesellschaftlichen Kosten von
Arbeitsplatzverlusten, deren Obergrenze angeblich bei bis zu 300000 DM pro
Arbeitsplatz liegen kann, abgestellt werden. Bei den Strategien sollen zu
Beginn der Sanierung vor allem Geld (Eigenkapitel und liquide Mittel) sowie
Beratungs- und Managementkapazititen bereitgestellt und den Betrieben
mehr Sanierungszeit gelassen werden. Ferner soll die Organisationsstruktur
der Treuhand-Industrieholding AG so gestaltet werden, daf3 die paritétische
Mitbestimmung im Aufsichtsrat gewéhrleistet ist. Sodann wird der Industrie-
holding eine ,erweiterte Privatisierungsaufgabe* zugeschrieben, indem diese
einen Teil des Industrievermogens an Investoren verdufern soll, ein weiterer
Teil soll in Form von Aktien ostdeutscher Unternehmen an der Borse unterge-
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bracht und ein dritter Teil soll an die Bevolkerung, und zwar vorrangig an die
Bewohner der ehemaligen DDR, iibertragen werden.

Der vorgeschlagene Treuhand-Vermogensfonds soll eine breite Streuung
von Beteiligungen am Produktivvermégen ermoglichen und Finanzierungs-
mittel fiir die Sanierung aufbringen. Das Fondsvermogen soll in folgenden
drei Stufen geschaffen werden: In seiner Griindungsphase wird dem Fonds
eine Minderheitsbeteiligung von 25% an der Treuhand-Industrieholding AG
iibertragen. In der Aufbauphase behilt der Fonds jeweils Minderheitsbeteili-
gungen an privatisierten Treuhand-Unternehmen, um an den erwarteten
zukiinftigen Gewinnen zu partizipieren. In der Schluphase werden zusitzlich
Dividendenzahlungen und sonstige Ertrdge aus der Beteiligung an der Indu-
strieholding erwartet.

Nach den Vorstellungen der IG Metall sollen die Kapitalanteile des Treu-
hand-Vermogensfonds bei drei Gruppen plaziert werden. So soll die Bevolke-
rung der ehemaligen DDR die Hilfte des Fonds durch kostenlose Anteil-
scheine erhalten. Von den Beziehern iiberdurchschnittlicher Einkommen in
der Bundesrepublik Deutschland — gedacht ist an Jahreseinkommen von iiber
60000 DM fiir Ledige und iiber 120000 DM fiir Verheiratete — soll eine obliga-
torische ,,Sonderabgabe Aufbau Ost*, die den vormaligen Solidaritédtszuschlag
ersetzen soll, erhoben werden. Anders als beim Solidaritatszuschlag zur Lohn-
und Einkommensteuer wire diese Zwangsabgabe aber kein verlorener
ZuschuB}, sondern die Abgabepflichtigen wiirden dafiir Anteilscheine des
Fondskapitals erhalten. Auf diese Weise werden von den Besserverdienenden
9 Mrd. DM fiir die Sanierung ostdeutscher Unternehmen erwartet, wofiir
dieser Gruppe etwa ein Viertel des Fondskapitals {ibertragen wird. Ein weite-
res Viertel des Fondskapitals soll Arbeitnehmern mit durchschnittlichem oder
niedrigem Einkommen angeboten werden, wobei diese dann die Fonds-
Anteilscheine — verbunden mit der gesetzlichen Sparférderung und einer
garantierten Mindestdividende — erwerben konnen.

Wiirden die Vorstellungen der IG Metall verwirklicht, so bestinde die
Gefahr, da3 die Treuhandanstalt von einer Privatisierungsagentur zu einer
vorrangigen Sanierungsorganisation umgestaltet wiirde. Die Erfiillung ihres
Entstaatlichungsauftrags hinsichtlich der ostdeutschen Wirtschaft wiirde durch
die Bildung einer Industrieholding blockiert und ein bedenkliches Re-Ver-
staatlichungssignal gesetzt. Am gefédhrlichsten ist jedoch, da der forcierte
Umstrukturierungsproze3, der auch notwendige Stillegungen von Betrieben
einschlieBt, dadurch abrupt gestoppt wiirde; denn auch die hoffnungslos
unrentablen Betriebe wiirden — meist mit massiver Unterstiitzung von
Gewerkschaften und Wahlkreispolitikern — versuchen, unter das schiitzende
Dach der Sanierungsinstitution zu gelangen. Wenn jedoch — was zu befiirchten
ist — auch solche Unternehmen, die nach iiblichen Kriterien iiberschuldet und
zahlungsunfihig sind, zu Sanierungskandidaten gemacht werden, sind Dauer-
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subventionen kaum vermeidlich. Wird die Sanierungsfahigkeit und -wiirdig-
keit nicht mehr an betriebswirtschaftliche Kriterien, wie insbesondere Ratio-
nalisierungsreserven, Innovationsmoglichkeiten sowie Absatzchancen, son-
dern an fiktive volkswirtschaftliche Kosten, die angeblich beim Wegfall eines
Arbeitsplatzes entstehen, gekniipft, so kann faktisch jedes von notwendiger
Arbeitsplatzeinsparung bedrohte Unternehmen den Sanierungsaufwand fiir
die Erhaltung auch der ineffektivsten Arbeitsplitze einfordern. Bei den von
Steinkiihler genannten gesellschaftlichen Kosten eines Arbeitsplatzverlustes,
die auf bis zu 300000 DM veranschlagt werden, kénnen extrem hohe Sanie-
rungskosten entstehen. Geht man davon aus, dal moglicherweise in der ost-
deutschen Industrie etwa eine Million Arbeitsplatze gefahrdet sind, so wiirde
bei Zugrundelegung der vorgenannten Erhaltungsaufwendungen die Sanie-
rung 300 Mrd. DM kosten. Es ist unrealistisch, da solch enorme Sanierungs-
kosten zusitzlich zu weiterhin anfallenden westdeutschen Transferzahlungen
aufgebracht werden konnen, und zwar auch nicht durch den vorgeschlagenen
Treuhand-Vermogensfonds. Zudem mufl gesehen werden, daB die Anteil-
scheine des Vermogensfonds zunichst nicht viel wert sind, so daB sie fiir frei-
willige Kapitalanleger kaum attraktiv sind. Ob und gegebenenfalls inwieweit
ihr Wert mit fortschreitender Sanierung der Unternehmen und zunehmenden
Erlosen aus VerduBerungen von Industrievermdgen steigt, ist ungewif3. Even-
tuell werden unerfiillbare Erwartungen und Illusionen bei den ostdeutschen
Anteilseignern, welche die Fondsanteile kostenlos erhalten haben, geweckt.
Moglicherweise wird der Staat dann bei eingetretener Enttduschung iiber das
Ausbleiben von nennenswerten Ertragen oder Wertsteigerungen veranlaf3t,
zur Déampfung der Unzufriedenheit und daraus resultierender sozialer Kon-
flikte betrachtliche Mittel zur Ausschiittung von nicht erwirtschafteten ,,Divi-
denden* bereitzustellen. Bei realistischer Betrachtung kann heute kaum mit
einem nennenswerten Gewinn aus den Verkédufen und anderweitigen Tétig-
keiten der Treuhand gerechnet werden. Da die Treuhand den Alteigentiimern
Entschddigungen in Hohe des Verkehrswertes oder zumindest des Verkaufs-
erloses zu zahlen hat, sind die erzielten Privatisierungserlose oft faktisch nur
durchlaufende Posten. Zudem ist die Sanierungstatigkeit der Treuhand ohne-
hin ein Verlustgeschift, weil selbst im giinstigsten Fall eines spateren Verkaufs
der sanierten Unternehmen kaum jemals der volle Sanierungsaufwand im
Verkaufspreis wieder hereingeholt werden kann. Auch ein Wertzuwachs der
Vermogensfondsanteile erweist sich eventuell als illusiondr. Wird namlich der
Vermogensfonds zur Finanzierung der umfangreichen Sanierung herangezo-
gen, so fallen seine begrenzten Mittel unter Umstdnden in ein FaB ohne
Boden, so daf} statt der zumindest in mittelfristiger Sicht erhofften Gewinne
und Ausschiittungen von Ertrigen die Anteilseigner eigentlich mit einer
NachschuBpflicht belastet werden mii3ten.

Voraussichtlich werden die Unternehmen, die den Sprung unter das Dach
der Industrieholding geschafft haben, es sich in der Sanierungshingematte
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gemiitlich machen und von sich aus keine iibermé4Bigen Sanierungsanstrengun-
gen unternehmen. Die Sanierungsprozesse werden sich dann wohl jahrelang
hinziehen; es sei denn, daf} feste Sanierungsfristen gesetzt werden. Wiirde bei-
spielsweise festgelegt, da ein in drei Jahren immer noch nicht saniertes und
wettbewerbsfahig gewordenes Unternehmen unweigerlich stillgelegt wird,
konnte dieses die eigenen Sanierungsanstrengungen des Unternehmens sehr
befliigeln. Zu befiirchten ist jedoch, daB eine derartige Fristensetzung mit
strikter Stillegungsabsicht immer wieder politisch durchkreuzt wird, indem die
Sanierungsfristen — unter allerlei Vorwidnden - verldngert und Ausnahmen
von der erforderlichen Stillegung gemacht werden.

Privatisierung ist stets die wirkungsvollste Art der Sanierung und stellt
zugleich einen Erfolgstest fiir die Sanierungsféhigkeit dar; denn kein Erwer-
ber und Investor wird sein Kapital und seine Arbeitskraft in ein nicht sanie-
rungsfahiges Objekt stecken. Eine kombinierte Sanierungs-Privatisierungs-
strategie, die sich zundchst im Vorlauf der Privatisierung auf eine Sanierung
versteift, kann bei Verwirklichung der geforderten paritatischen Mitbestim-
mung zu einer Uberdehnung der Sozialvertréglichkeit der Sanierung fiihren.
Die Folge wird sein, daf der Sanierungsprozefl kaum jemals sachlich konse-
quent und nur selten schnell durchgefiihrt werden kann, so daf vielfach
enorme Sanierungsmittel in sich endlos hinziehenden Sanierungsversuchen
verbraucht werden. Selbst wenn das Sanierungsziel, das ohne Kenntnis der
Verwertungsabsicht eines kiinftigen Erwerbers gesetzt wurde, erreicht worden
ist, wird eventuell die anschlieend beabsichtigte Privatisierung nicht erleich-
tert. Manchmal wollen némlich potentielle Erwerber die mit viel 6ffentlichem
Aufwand in einer bestimmten Richtung sanierten Unternehmen zu ganz ande-
ren Zwecken nutzen, so daf fiir sie die aufgewendeten Sanierungskosten
kaum nennenswerte Wertsteigerungen der Kaufobjekte bewirkt haben. Sie
werden deshalb nicht bereit sein, den relativ hohen Sanierungsaufwand im
Kaufpreis zu honorieren. Hier zeigt sich, da3 die Annahme, durch eine vorhe-
rige Sanierung lieBen sich bei einer spéteren Privatisierung in jedem Fall die
Verkaufserlose erhohen, eine Fehlkalkulation sein kann. Eine moglichst
schnelle Privatisierung ist in der Regel auch die billigste Sanierung, weil der
private Erwerber seine Sanierungsbemiihungen direkt auf das von ihm
gesetzte Sanierungsziel ausrichtet und kostenaufwendige Sanierungsumwege
vermeidet.

Ordnungspolitisch verletzt eine derartige Sanierungs-Privatisierungsstrate-
gie zumindest wihrend des Sanierungszeitraumes nahezu alle Funktionen der
Wirtschaftsordnung, eventuell nur mit Ausnahme der Sozialausgleichs-Funk-
tion. Ein notwendiger Sozialausgleich im Zuge des Umstrukturierungsprozes-
ses konnte jedoch durch direkte sozialpolitische MaBnahmen effizienter und
kostengiinstiger als iiber den Umweg einer kostenaufwendigen Sanierung
erreicht werden.
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K. Strukturpolitisch eingebundene Privatisierungsstrategie

In der offentlichen Diskussion ist vorgeschlagen worden, die Privatisie-
rungsstrategie der Treuhandanstalt in eine regionalisierte Strukturpolitik ein-
zubinden. Dabei wird unter regionalisierter Strukturpolitik der Art nach eine
Strukturgestaltungspolitik verstanden, die darauf abzielt, 6konomische Struk-
turen in bestimmten Regionen — eventuell auch gegen die Markttendenzen —
nach politischen Leitvorstellungen zu formen sowie mittels staatlich gesetzter
Branchenschwerpunkte und darauf basierenden Forderungspriorititen die
Entwicklung bestimmter Wirtschaftszentren voranzutreiben.

Weshalb eine derartige regionalisierte Strukturpolitik und eine darauf abge-
stimmte Privatisierungsstrategie gebraucht wird und aus welchen Elementen
sie zusammengesetzt sein konnte, hat der Parteivorsitzende der SPD folgen-
dermaBen skizziert (Engholm 1991, S.3ff.): Die Regionalisierung der Struk-
turpolitik sei erforderlich, weil im zusammenwachsenden Europa kiinftig nicht
mehr Staaten, sondern zunehmend Regionen im Wettbewerb stehen wiirden.
Wirtschaftspolitik werde immer mehr zur Aufgabe von Landern und Kommu-
nen. Das Motto der Zukunft miisse lauten: ,, Thinking global and acting local.*

Um Ostdeutschland zu einer prosperierenden und lebenswerten Region
Europas zu machen, miisse der Staat eine aktive Struktur- und Regionalpolitik
betreiben. Ziel einer solchen Politik sei es, vorhandene Wirtschaftszentren zu
stirken und neue Wirtschaftszentren aufzubauen, und zwar im Rahmen eines
wotrukturentwicklungsplans“. Erforderlich sei eine Verstédndigung von Bund
und neuen Bundesldndern auf eine Zahl von Standorten, die aufgrund ihres
bisherigen Profils sowie der ansassigen Betriebe und Arbeitskrifte zu Zentren
der kiinftigen Entwicklung werden konnten. Dabei sollten regionale Bran-
chenschwerpunkte gebildet werden; beispielsweise maritime Wirtschaft und
Erndhrungsindustrie in Mecklenburg-Vorpommern, Chemie und Maschinen-
bau in Sachsen-Anhalt oder Elektroindustrie in Sachsen und Thiiringen.

Derartige Schwerpunkte erméglichten dann auch das Setzen von Prioritdten
und Akzenten bei den ForderungsmaBnahmen und beim Ausbau der Infra-
struktur. Fiir jeden der Schwerpunkte solle vor Ort eine Art Entwicklungs-
agentur gegriindet werden, in der alle wichtigen Akteure mitarbeiten und alle
Forderungsmafinahmen gebiindelt werden sollten. Ferner miisse eine techno-
logiepolitische Offensive gestartet werden, die auf den vorhandenen Bran-
chenschwerpunkten und Forschungskapazititen sowie den strukturpolitischen
Entwicklungszielen der Regionen basieren miisse. Zur Verbesserung der
technologischen Infrastruktur seien Technologie- und Transferzentren ein-
zurichten.

Ein weiteres Element einer aktiven Strukturpolitik sei die sozialvertréagliche
Gestaltung des Strukturwandels. Ziel miisse es sein, statt Arbeitslosigkeit die
Beschiftigung zu finanzieren. Deshalb sei der Treuhand ein klarer gesetzli-
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cher Sanierungsauftrag zu erteilen. Die Treuhand solle auch solche Betriebe
sanieren, die kurzfristig unrentabel produzieren, aber mittelfristig gute Chan-
cen hitten, wettbewerbsfiahig zu werden. Auch Beschéftigungsgesellschaften —
wenngleich sie kein Patentrezept seien — schiifen vielfach eine sinnvolle Ver-
bindung von Beschéftigung und Fortbildung bei materieller Absicherung der
Arbeitnehmer. Ferner sei eine nachfrageseitige Abstiitzung des Strukturwan-
dels notwendig.

Die Vorschlédge in ihrer Gesamtheit laufen auf eine spezifische Art staat-
licher Investitionslenkung hinaus. Mittels einer regionalisierten Strukturpolitik
sollen in bestimmten Regionen ausgewihlte Wirtschaftszweige gefordert wer-
den, wobei die Bewiltigung des Strukturwandels vorrangig nicht dem Markt
anvertraut, sondern primér staatlicher EinfluBnahme vorbehalten werden soll.
ErfahrungsgemdfB wird jedoch der Staat mit der ihm zugedachten struktur-
gestaltenden Aufgabe, insbesondere hinsichtlich des Auf- und Ausbaus von
»Zukunftsbranchen* iiberfordert, weil die staatlichen Instanzen das Problem
der Investitionsauslese nicht 6konomisch optimal l16sen konnen. Da politisch-
staatliche Entscheidungstréger in der Regel keineswegs besser als eigenverant-
wortliche Investoren vorausschitzen konnen, welche Erzeugnisse in welchen
Qualitdten und Quantititen kiinftig am Markt abgesetzt werden konnen und
welche technischen Produktionsverfahren sich im Laufe der Zeit kostengiinsti-
ger entwickeln werden, wissen sie auch nicht, ob und gegebenenfalls inwieweit
sich welche Wirtschaftszweige am Markt behaupten oder entfalten werden.

Sollen dennoch Standorte, die aufgrund ihres bisherigen Wirtschaftsprofils
Chancen fiir die kiinftige Entwicklung in Ostdeutschland bieten, ausfindig
gemacht werden, so bedarf es aussagefahiger Beurteilungskriterien. Da diese
kaum vorhanden sind, wird man sich der iiblichen Prognosetechniken bedie-
nen und versuchen, den zukiinftigen Bedarf bestimmter Erzeugnisse und
deren Nachfrage am Markt vorauszuschétzen sowie fiir mogliche Marktanteile
der Industriestandorte plausible Erkldrungen zu finden.

Gemessen am technischen und okonomischen Entwicklungsniveau der
westdeutschen Industrie ist derzeit kaum ein ehemals volkseigener Industrie-
betrieb in Ostdeutschland wettbewerbsfiahig. Die 6konomischen Zukunfts-
aussichten besonders fiir ostdeutsche Produktionen der Grundstoffindustrie
(Eisen- und Stahlindustrie, Kohlebergbau) sowie auch der Schiffsbauindustrie
sind nicht zuletzt auch wegen der bestehenden Uberkapazititen in West-
deutschland und anderswo durchweg schlecht. Da es strukturpolitisch nicht
sinnvoll ist, Erweiterungsinvestitionen in Branchen mit Uberkapazititen
staatlicherseits zu initiieren, sind fiir diese Bereiche hochstens Fordermafinah-
men zur Modernisierung und Rationalisierung der Produktionsanlagen — mog-
lichst ohne Effekte der Kapazitdtsausweitung — angebracht. Fiir die staatliche
Strukturpolitik ist es jedoch kaum moglich, so fein dosierte FordermaB3nah-
men zu entwickeln. Sicherlich werden die ostdeutschen Produktionskapazita-
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ten der Grundstoffindustrien und auch der Werften — selbst bei zeitweisen
staatlichen Auffangmafnahmen - langfristig weiter schrumpfen. Eine sich der
Marktentwicklung entgegenstemmende Strukturpolitik wird den Strukturwan-
del hochstens mittels massiver Subventionen etwas verzogern, aber diesen
letztlich nicht verhindern konnen. Der Preis fiir die Verzégerung des Struktur-
wandels, den die Steuerzahler und immobile Arbeitnehmer unmittelbar sowie
alle Biirger der Volkswirtschaft infolge okonomischer Wachstumsverluste
indirekt zahlen miissen, ist jedoch hoch.

Mangelhafte Auswahlkriterien fiir die Investitionsauslese, deren Verwend-
barkeit eventuell durch angemafltes Wissen der Investitionslenker vorge-
tduscht wird, fithren bei staatlich initiierter und selektiv geférderter Entwick-
lung der regionalen Wirtschaftsstruktur zwangsldufig zu Fehlinvestitionen und
Kapitalvergeudung. Strukturentwicklungspldne konnen Kumulationen von
Fehlinvestitionen geradezu vorprogrammieren. Zwar sind auch bei eigenver-
antwortlichen Entscheidungen die privaten Unternehmen nicht vor Fehlinve-
stitionen gefeit, aber bei dezentraler Entscheidungsfindung ist die Wahr-
scheinlichkeit groBer als bei allgemeiner Planorientierung, daf sich richtige
und falsche Investitionsentscheidungen innerhalb einer Branche bzw. einer
Region ausgleichen. Zudem planen bei autonomen Investitionsentscheidun-
gen die Unternehmen regelméBig sorgfiltiger, weil sie eventuelle Verluste aus
Fehlinvestitionen selbst tragen miissen. Demgegeniiber werden bei staatlicher
Investitionslenkung die privaten Investoren, deren Investitionen sich trotz
plankonformen Verhaltens als Fehlentscheidungen erwiesen haben, fast
immer den Staat verantwortlich machen und Ausgleichszahlungen fiir erlit-
tene Verluste verlangen.

Da die Wahrscheinlichkeit, eine marktgerechte Industriestruktur struktur-
planerisch zu formen und entsprechend dem Strukturwandel fortlaufend anzu-
passen, von vornherein gering ist, wird sich die ,,vorausschauende Struktur-
politik“ entgegen ihrem Anspruch letztlich doch an den alten Strukturen orien-
tieren. Statt der beabsichtigten Strukturpolitik fiir morgen und iibermorgen
bleibt man der Struktur von gestern verhaftet und leistet damit der Struktur-
konservierung Vorschub. Die Engholmschen Beispiele fiir regionale Bran-
chenschwerpunkte entsprechen denn auch mehr der iiberkommenen Produk-
tionsstruktur der ehemaligen DDR als einer erkennbaren Neustrukturierung
von Industriebereichen an besser geeigneten Standorten. Dieses verwundert
auch deshalb nicht, weil es genau den Eigenarten der parteipolitischen Strate-
gien in parlamentarischen Demokratien entspricht. Da forcierter Struktur-
wandel stets mit Anpassungsproblemen und Hirten fiir die Betroffenen ver-
bunden ist, liegt es in der Logik parteipolitischen Verhaltens begriindet, daf3
Parteien ihre Stammwéhler und das potentielle Wahlerreservoir nicht durch
belastende Mafinahmen der bewufiten Strukturverdnderung verprellen wol-
len. Besonders Parteien, die ein betrdchtliches Wihlerpotential in der indu-
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striellen Arbeiterschaft haben oder vermuten, werden — eingedenk der meist
mangelnden Mobilitdt dieser Arbeitskrafte und deren ausgepriagtem Bediirf-
nis nach Arbeitsplatzsicherheit (mdglichst ein lebenslang gleicher Arbeitsplatz
am gleichen Ort) — im Entscheidungsfall dazu neigen, marktwirtschaftlich not-
wendige Umstrukturierungen zu unterlassen und zur Subventionierung der
Arbeitsplétze iibergehen.

Eine regionalisierte Strukturpolitik mit ihrer immanenten Tendenz zur
Konservierung alter Industriestandorte fiihrt auch zu einer Verfestigung indu-
strieller Monostrukturen in den Problemgebieten. Wiirde sich z.B. die Struk-
turpolitik in Mecklenburg-Vorpommern im industriellen Bereich auf die mari-
time Wirtschaft konzentrieren, so wiirde die bereits bestehende Monostruktur
der Industrie an der Kiiste zementiert. Auch eine strukturpolitische Vorrang-
forderung z.B. von Chemieunternehmen in Sachsen-Anhalt wiirde bestimmte
monoindustrielle Strukturen im Gebiet von Halle- Bitterfeld weiter verfestigen,
obwohl gerade hier auch aus umweltpolitischen Erwagungen die Ansiedlung
umweltfreundlicherer Industriezweige dringend erforderlich ist. Wie die
Erfahrungen vor allem im Ruhrgebiet lehren, sind industrielle Monostruktu-
ren einer Beschiftigungsstabilisierung abtréglich, weil die fehlende Diversifi-
zierung zu besonderer Anfilligkeit dieser Region sowohl gegeniiber sektora-
len Strukturkrisen als auch gegeniiber Konjunkturflauten beitrégt.

Generell fiihrt eine regionalisierte Strukturpolitik, welche die Monostruktu-
ren nicht aufbricht, zur Erhohung der Risiken struktureller Arbeitslosigkeit
sowie zu weiterbestehenden Anfilligkeiten gegeniiber Konjunkturschwankun-
gen. Eine selektive Wirtschaftsforderung, die sich auf vorhandene Industrie-
zentren konzentriert und die Dienstleistungsbereiche ausspart, kann den
Abbau der chronischen Unterversorgung mit Dienstleistungen im Gebiet der
ehemaligen DDR und die Schaffung neuer Arbeitsplatze in den vielfiltigen
Dienstleistungssparten verzogern. Schwerpunktférderungen verfilschen die
intersektoralen und interregionalen Wettbewerbsbedingungen, wodurch mog-
licherweise zukunftstrichtige Wirtschaftsentwicklungen auBerhalb der staat-
lich gesetzten Forderprofile abgebremst oder sogar unterbunden werden.

Eine regionalisierte Strukturpolitik, die 6konomische Entscheidungen in
den politischen Bereich verlagert, 148t den Interessengruppen regelmaBig
unangemessene, hiufig das Gemeinwohl gefahrdende Potentiale der Politik-
beeinflussung zuwachsen. Es ist damit zu rechnen, daB sich letztlich das
gemeinsame Interesse von Parteien, regionalen und kommunalen Instanzen
sowie von Gewerkschaften und Branchenverbianden an der Strukturerhaltung
vorhandener Betriebe durchsetzt, was dann die notwendige Umstrukturierung
der ostdeutschen Wirtschaft blockieren und zur Verschwendung knapper Res-
sourcen fithren wiirde. Da erfahrungsgeméf eine Strukturerhaltungspolitik
langfristig nicht zur Sicherung der Arbeitspldtze fiihrt, versuchen héufig die
politisch-staatlichen Entscheidungstréger, offensichtliche Fehlentscheidungen
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durch verstirkte oder neuartige Subventionen zu verschleiern. Werden im
Rahmen einer ausgedehnten Subventionspolitik finanzielle Strukturhilfen und
Steuervergiinstigungen nach Branchen und bestimmten Standorten differen-
ziert, so setzt voraussichtlich ein Wettrennen der Branchenverbinde, Unter-
nehmens-Lobbyisten, kommunalen Industrieansiedlungsbehdrden und aller
sonstigen Interessenten um Subventionen ein. Die Industrieunternehmen wer-
den sich statt auf die Entwicklung kostengiinstigerer Herstellungsverfahren
und neuer Produkte sowie rationellerer Vertriebsnetze vor allem auf ,rent
seeking* konzentrieren. Damit werden jedoch Aktivitdten in eine vollig fal-
sche Richtung gelenkt, was letztlich dazu fiihrt, daB sich die Wirtschaftsstruk-
tur nicht als Ergebnis von Marktprozessen bildet, sondern den Unwiégbar-
keiten politischer Subventionierung entspringt.

Wiirde bei den Treuhandaufgaben die Prioritdtensetzung dahingehend ver-
andert, dal der Sanierung Vorrang vor der Privatisierung zu geben sei, so
wirden der Treuhandanstalt verstarkt investitionslenkende Funktionen
zuwachsen. Organisatorisch liegt dann die Griindung einer Industrieholding
nahe, in die alle noch nicht privatisierten ostdeutschen Unternehmen einzu-
bringen waren. Damit kdme jedoch die Treuhand in die rechtliche Position
eines Konzerns mit der Folge der Durchgriffshaftung, was quasi alle zugehori-
gen Unternehmen von der Eigenhaftung mehr oder weniger befreien wiirde.
Mit der Griindung einer staatlichen Industrieholding wiirde der Staat die volle
Verantwortung fiir einen grofen Teil der ostdeutschen Wirtschaft, und zwar
fiir den bisher nicht privatisierungsfdhigen und damit unrentabelsten Teil,
iibernehmen. Eine solche umfassende Sanierung eines groBen Teils der Volks-
wirtschaft, die voraussichtlich enorme Dauersubventionen verschlingt, iiber-
fordert jedoch mit Sicherheit den Staat und vor allem die westdeutschen
Steuerzahler, die primir fiir die Transferzahlungen an die sanierungsbediirfti-
gen Betriebe in Ostdeutschland aufkommen miif3ten.

Die etwaige Vorstellung, dafl die Bediensteten der Treuhand fahiger als pri-
vate Investoren darin sind, zukunftstrachtige Sanierungskonzepte zu entwik-
keln, geht fehl. Wenn potentielle Investoren — selbst bei giinstigem Erwerbs-
preis — nicht davon iiberzeugt werden konnen, daf sich eine Sanierung lohnt,
so wird voraussichtlich auch ein mit 6ffentlichen Geldern scheinbar saniertes
Unternehmen langfristig keinen Bestand am Markt haben. Da die Bedienste-
ten der Treuhand die bei der Investitionsauslese auftretenden Informations-
und Prognoseprobleme eher unvollkommener als die unmittelbar Marktbetei-
ligten losen konnen, empfiehlt es sich nicht, die Treuhandanstalt zu einer
Institution der regionalisierten Strukturpolitik mit investitionslenkenden Auf-
gaben zu machen.

Auch ein staatlicher Strukturentwicklungsplan fiir die neuen Bundesléander
wird, selbst wenn er mit allen Betroffenen vor Ort vorher erértert und voraus-
sichtlich mit vielfdltigen kommunal- und verbandspolitischen Kompromissen

14*
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befrachtet worden ist, dem permanenten, von mannigfachen binnen- und
auflenwirtschaftlichen Entwicklungen beeinflulten Strukturwandel nur unge-
niigend Rechnung tragen und die Zukunftsaussichten kaum zutreffend wider-
spiegeln konnen. Deshalb wird durch einen staatlichen Strukturentwicklungs-
plan regelmaBig eine suboptimale Industriestruktur vorprogrammiert; denn
letztlich werden die sektoralen und regionalen Forderschwerpunkte mehr
nach politischen Opportunitéten als nach nur schwer voraussehbaren Entwick-
lungschancen ausgewihlt. Es wire geradezu paradox, wenn man versuchen
wiirde, mittels einer quasi planwirtschaftlichen Investitionslenkung die von
dieser in der Zeit der sozialistischen Planwirtschaft verursachte Ineffizienz der
Wirtschaft und die Verzerrungen der Produktionsstruktur zu beseitigen.

Inzwischen beteiligt sich der Staat iiber Mittel der Bundesanstalt fiir Arbeit
und der Treuhandanstalt an sogenannten Beschiftigungs- und Qualifizie-
rungsgesellschaften, die entlassene Arbeitnehmer fiir zweckdienliche Arbei-
ten (wie z. B. Aufrdumen des Betriebsgeldndes) einsetzen und fiir neue Titig-
keiten qualifizieren sollen. Allein im Bereich der Treuhand existierten Anfang
1992 fast 250 Beschiftigungsgesellschaften, in denen rund 200.000 Menschen
tdtig waren. Problematisch werden hochsubventionierte Beschiftigungsgesell-
schaften, wenn sie sich in Konkurrenz zu privatwirtschaftlichen Unternehmen
am Marktangebot beteiligen und nicht subventionierte und damit leistungs-
fihigere Unternehmen am Markt verdréngen. In diesen Fillen wird durch die
Beschiftigungsgesellschaft keine Arbeitslosigkeit gelindert, sondern diese nur
in andere Wirtschaftsbereiche verlagert. Die Problematik von Qualifizierungs-
gesellschaften liegt darin, dal diese eventuell auch keine bessere Voraussicht
haben und die Auszubildenden am kiinftigen Marktgeschehen vorbeiqualifi-
zieren.

Eine marktkonforme Strukturpolitik muf primér die Fahigkeit und Willig-
keit der Wirtschaftssubjekte, sich dem marktbedingten Strukturwandel anzu-
passen, fordern, wobei sie die differenzierten Gegebenheiten und Entwick-
lungschancen der regionalen und ortlichen Mérkte zu beachten hat. Die bisher
zentral vom Bund unter Mitwirkung der Linder im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe ,,Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur betriebene
regionale Strukturangleichungspolitik war bei Licht besehen nur wenig erfolg-
reich, weil die meisten strukturschwachen Gebiete der alten Bundesrepublik
im wirtschaftlichen Aufholproze kaum oder nur relativ wenig vorangekom-
men sind (Peters 1992, S. 256ff.)

Die Vermutung, daf latent vorhandene Entwicklungschancen in diesen
Regionen aufgrund der bundesweit recht schematischen regionalen Wirt-
schaftsférderung nur unvollkommen genutzt worden sind, findet ihre Bestéti-
gung an den manchmal weitaus besser genutzten Entwicklungs- und Wachs-
tumspotentialen bei autonomer Ortlicher Wirtschaftsforderungs- und Indu-
strieansiedlungspolitik. Dort, wo Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen gemein-
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sam mit der regionalen Wirtschaft und den o6rtlichen Gewerkschaftsvertretun-
gen die regionale Wirtschaftsforderung selbst in die Hand genommen haben,
sind des ofteren erstaunliche Erfolge insbesondere hinsichtlich der Ansiedlung
neuer Betriebe und den davon ausgehenden Wirtschaftsimpulsen erzielt
worden.

In kleinrdumigen Regionalsystemen mit offenem Standortwettbewerb ist es
deshalb — wie Giersch ausfiihrt — entwicklungsméBig sinnvoll, ,wenn die staat-
lichen und nicht-staatlichen Instanzen, einschlieBlich der Tarifpartner und der
Kammern und Verbinde, eng zusammenwirken, um Bedingungen herzustel-
len, die der Entwicklung férderlich sind (Regionale Konzertierte Aktionen).
Zumindest eine Aufbruchstimmung konnte aus einem organisierten Lokal-
patriotismus entstehen. Und es ist, wenn sonst die passive Sanierung droht,
sehr wichtig, daf} aufstrebende Krifte zuerst die Perspektiven vor Ort ermes-
sen, damit sie nicht unbedacht der verstindlichen Neigung nachgeben, ihre
Zukunft in der Weite zu suchen* (Giersch 1991).

Eine starkere Verlagerung der strukturpolitischen Entscheidungskompeten-
zen auf die regionale und kommunale Ebene unter gleichzeitig verstiarkten
Finanzzuweisungen an die Stiddte und Gemeinden ist entwicklungspolitisch
geboten. Entscheidend bei einer derartigen Dezentralisierung der Struktur-
politik ist die Einbeziehung der Verteilungspolitik, die unter wesentlicher Mit-
wirkung der Lohntarifparteien zu einer regionalisierten Arbeitsmarktpolitik
umgeformt werden miiflite. Gerade in Ostdeutschland, wo sich im Zuge des
Transformationsprozesses stark differenzierte regionale Arbeitsmérkte her-
ausbilden, wird ohne starkere Lohndifferenzierungen, die den rdumlichen und
ortlichen Verhiltnissen angepaf3t sind, die Beseitigung der Massenarbeits-
losigkeit nicht gelingen.

Literaturverzeichnis

Breuel, B. (1991): Treuhandanstalt — Ist die Kritik berechtigt?, in: Wirtschaftsdienst —
Zeitschrift fiir Wirtschaftspolitik, Nr. 4, S. 163 - 165.

— (1992): Die Rolle der Treuhandanstalt beim UmstrukturierungsprozeB in den neuen
Landern, in: Treuhandanstalt, Hg. (1992), S.29 - 39.

Engholm, B. (1991): Aktive Industriepolitik fiir neue und sichere Arbeitspldtze, in:
Presseservice der SPD, Nr. 345, 3.9.1991.

Giersch, H. (1991): Risiken und Chancen fiir Ostdeutschland, in: Volkswirtschaftliche
Korrespondenz der Adolf-Weber-Stiftung, Nr. 4.

Peters, H.-R. (1987): Einfiihrung in die Theorie der Wirtschaftssysteme, 2. A., Miin-
chen/Wien 1993.

— (1988): Sektorale Strukturpolitik, Miinchen/Wien 1988.
— (1992): Wirtschaftspolitik, Miinchen/Wien 1992.



214 Hans-Rudolf Peters

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Hg. (1991): Grundsitze der
Zusammenarbeit von Bund, neuen Lindern und Treuhandanstalt fiir den Auf-
schwung Ost, in: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Bulletin, 29,
15.3.1991, S.213f.

Schmidt, H. (1992): Neustrukturierung durch Privatisierung — die Rolle der Treuhand-
anstalt, in: Die deutsch-deutsche Integration, Beihefte der Konjunkturpolitik, 39,
S.47 - 57.

Steinkiihler, F. (1992): Ein Konzept zur solidarischen Finanzierung der deutschen Ein-
heit, in: Wirtschaftsdienst — Zeitschrift fiir Wirtschaftspolitik, Nr. 1, S. 10 - 11.

Treuhandanstalt 0.J.: Arbeiten fiir die soziale Marktwirtschaft, Berlin 0.]J.

Treuhandanstalt, Hg. (1992): Entschlossen sanieren, Berlin 1992.



	H. Jörg Thieme, Düsseldorf: Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Erster Teil: Notwendigkeit und Strategien der Privatisierung in Europa
	Helmut Leipold, Marburg: Alternative Privatisierungs- und Sanierungsmethoden in Mittel- und Osteuropa
	A. Einleitung
	B. Alternative Privatisierungsmethoden
	I. Regelungsbedürftige Tatbestände der Privatisierungsmethoden
	II. Verkaufsmethoden
	1. Diskrete Verkaufsverhandlungen
	2. Öffentliche Bietverfahren
	3. Verkauf über die Börse
	4. Vorzüge und Grenzen der Verkaufsmethode

	III. Methoden der Gratisvergabe
	1. Ausgabe von Gutscheinen an die Bevölkerung
	2. Gratisvergabe und Beteiligungen an Investmentfonds
	3. Vergabe- und Beteiligungsformen für die Belegschaften

	IV. Erwägenswerte Privatisierungsmodelle zwischen Verkauf und Gratisvergabe

	C. Alternative Sanierungsmethoden
	I. Das Sanierungsproblem
	II. Die Sanierungspolitik der Treuhandanstalt
	III. Sanierung durch die Industrieholding AG
	IV. Als-ob-Privatisierung mit Anschubsanierung
	V. Sanierung durch Management KG

	D. Schlußbemerkungen
	Literaturverzeichnis

	Karl-Hans Hartwig, Bochum: Privatisierung in Westdeutschland: Vertane Chancen bei der deutschen Wiedervereinigung
	A. Privatisierungschancen und Privatisierungsformen
	B. Zur ökonomischen Legitimation öffentlicher Unternehmertätigkeit
	C. Faktische Gründe
	I. Historische Entwicklung
	II. Allgemeine Tendenz zur Überregulierung

	D. Privatisierungserfolge und Versäumnisse
	I. Bundesbahn
	II. Monopol für Arbeitsvermittlungen

	E. Privatisierung als ordnungspolitische Daueraufgabe
	Literaturverzeichnis


	Zweiter Teil: Privatisierung in den neuen Bundesländern Deutschlands
	Ernst Schraufstätter, Wuppertal: Die Privatisierung der ostdeutschen chemischen Industrie
	Bruno Schönfelder, Freiberg: Das Privatisierungsproblem im Bereich der Wohnungswirtschaft
	A. Einleitung
	B. Die wohnungswirtschaftliche Entwicklung in den ehemals sozialistischen Ländern: Eine Betrachtung aus der Vogelperspektive
	C. Zur Notwendigkeit einer raschen Liberalisierung der Wohnungswirtschaft und möglichen Vorgehensweise
	D. Eine nähere Analyse der ostdeutschen Entwicklung
	I. Die Fehl- und Überregulierung der Grundstücksmärkte
	II. Das Fehlen nennenswerter Privatisierungsbemühungen

	E. Lösungsmöglichkeiten: Einige Vorüberlegungen
	Literaturverzeichnis

	Spiridon Paraskewopoulos, Leipzig/Werner Schenzer, Köln: Problemfelder der Privatisierung und Reorganisation von volkseigenen Betrieben in der ehemaligen DDR aus ordnungspolitischer Sicht
	A.
	B.
	C.
	D.
	E.
	F.
	G.
	Literaturverzeichnis


	Dritter Teil: Privatisierung und Transformation unter theoretischen und ordnungspolitischen Aspekten
	Armin Bohnet/Michael Reichhardt, Gießen: Privatisierungsstrategien und Transaktionskosten – Ein Beitrag zu einer Theorie der Transformation von Wirtschaftsordnungen
	A. Einleitung
	B. TK in der institutionenökonomischen Literatur
	TK und Institutionen
	Zur Wirkungsweise von TK auf menschliches Verhalten
	TK und die Bildung institutioneller Regelungen
	Kritik am TK-Ansatz
	Fazit

	C. TK im Transformationsprozeß
	Zur Relevanz von TK in Phasen institutionellen Wandels
	Übertragung auf die gesamtwirtschaftliche Ebene

	D. Privatisierungsstrategien im Vergleich
	I. Der Privatisierungsbegriff
	II. Das Beispiel Ostdeutschland
	Privatisierung in Ostdeutschland
	TK im Umgestaltungsprozeß Ostdeutschlands

	III. Das Beispiel China
	Privatisierung in China
	TK im chinesischen Reformprozeß


	E. Fazit
	Literaturverzeichnis

	Raimund Dietz, Wien: Eigentum und Privatisierung aus systemtheoretischer Sicht. Ein Beitrag zur Theorie der Transformation
	A. Von Planwirtschaft zu Marktwirtschaft oder von Chaos zu Wirtschaft?
	B. Gegenüberstellungen: neoklassische Standardtheorie versus systemtheoretischer Ansatz
	I. Wirtschaft und Markt oder Wirtschaft als Marktwirtschaft?
	II. Die Rolle des Eigentums
	III. Dezentralisierung versus polyzentrische Gesellschaft
	IV. Philosophie: Ontologische Philosophie versus (radikaler) Konstruktivismus
	V. Die Sozialismusdebatte: Kollektiv- versus Privateigentum

	C. Eigentum und Wirtschaftsgesellschaft
	I. Der kreative Zirkel oder das Eschersche Syndrom
	II. Soft Budget Constraints und Shortages
	III. Die Ausdifferenzierung der Wirtschaftsgesellschaft

	D. Einige Konsequenzen für Theorie und Praxis der Privatisierung in Osteuropa
	I. Circulus virtuosus oder circulus vitiosus?
	II. Stabilisierung versus Politik im magischen Dreieck: Autonomisierung, Marktherausbildung und Umstrukturierung
	III. Privatisierung in der Transformationsliteratur: Eine systemtheoretische Reinterpretation
	IV. Die kleine und große Privatisierung: der „kleine“ Unterschied
	V. Breiten- und Höhenwachstum: Unausgewogenheiten?
	VI. Am Alten anschließen oder alles von Neuem aufbauen?
	VII. Zur Funktion des Staates im Übergang

	Literaturverzeichnis

	Hans-Rudolf Peters, Oldenburg: Ordnungspolitische Problematik strukturpolitischer Privatisierungsstrategien
	A. Einleitung
	B. Anlässe und Formen der Strukturpolitik
	C. Marktwirtschaftliche Funktionen und strukturpolitische Ordnungskonformität
	I. Systemimmanente Funktionen
	II. Systemergänzende Funktionen

	D. Privatisierungsmethoden und strukturpolitischer Gestaltungsspielraum
	E. Organisation und politisches Umfeld der Treuhand
	F. Strukturpolitische Aufgaben der Treuhandanstalt
	G. Begründungen für strukturpolitische Privatisierungsstrategien
	H. Mittelstandsorientierte Privatisierungsstrategie
	I. Dienstleistungsorientierte Privatisierungsstrategie
	J. Kombinierte Sanierungs-Privatisierungsstrategie
	K. Strukturpolitisch eingebundene Privatisierungsstrategie
	Literaturverzeichnis



